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Vorwort
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Satzung der IHK Offenbach am Main

§ 1 Name, Sitz, Bezirk

(1 Die Industrie- und Handelskammer (IHK) fiihrt die Bezeichnung "Industrie- und Handelskammer
Offenbach am Main".

(2) Sie hat ihren Sitz in Offenbach am Main und umfasst den Stadt- und Landkreis Offenbach am
Main.

§ 2 Vollversammlung

(1) Die IHK-Vollversammlung besteht aus hdchstens 61 Mitgliedern. Die Wahl der Mitglieder wird
durch die Wahlordnung geregelt.

(2) Die Vollversammlung bestimmt die Richtlinien der IHK-Arbeit und beschlieB3t iiber alle Fragen,
die fiir die IHK-zugehorige gewerbliche Wirtschaft oder die Arbeit der IHK von grundsatzlicher
Bedeutung sind. Die Vollversammlung beschlieB3t, abgesehen von den ihr durch Gesetz
vorbehaltenen Aufgaben, insbesondere lber:

a)  Bildung von Ausschiissen (§ 4)

b)  Errichtung von Zweigstellen

¢) Errichtung von Ehrengerichten und Schiedsgerichten

d) Errichtung von Einigungsstellen und Priifungsamtern

e) Erlass von Vorschriften fiir 6ffentlich bestellte und vereidigte Sachverstindige
f)  Erlass einer Geschaftsordnung

g) Wabhl der Rechnungspriifer (§ 8 Abs. 3)

(3) Uber die aufgrund des Berufsbildungsgesetzes von der IHK zu erlassenden Rechtsvorschriften fiir
die Durchfiihrung der Berufsausbildung beschlieBt der Berufsausbildungsausschuss. Diese
Beschliisse bediirfen der Zustimmung der Vollversammlung, wenn zu ihrer Durchfiihrung die fiir
die Berufsausbildung im laufenden Geschaftsjahr vorgesehenen Mittel nicht ausreichen oder in
folgenden Geschaftsjahren Mittel bereitgestellt werden miissen, die die Ausgaben fiir die
Berufsbildung des laufenden Wirtschaftsplans nicht unwesentlich libersteigen.

(4) Die Mitglieder der Vollversammlung sind Vertreter der Gesamtheit der IHK-Zugehdrigen und an
Auftrdge und Weisungen nicht gebunden. Sie nehmen ihre Aufgaben ehrenamtlich wahr und
konnen lediglich die ihnen durch Erledigung einzelner Auftrage erwachsenen baren Auslagen
erstattet erhalten. Sie haben uber alle Mitteilungen, Tatsachen und Verhandlungen, die ihrer
Natur nach vertraulich sind oder als vertraulich bezeichnet werden, Stillschweigen zu bewahren.

§ 3 Sitzung der Vollversammlung

(1) Die Vollversammlung wird vom Prasidenten nach Bedarf, mindestens jedoch viermal jahrlich, zu
einer ordentlichen Sitzung einberufen. Die Vollversammlung ist vom Prdsidenten zu einer
auBerordentlichen Sitzung einzuberufen, wenn 1/3 ihrer Mitglieder es unter Angabe des
Beratungsgegenstandes verlangt.

(2) Die Einladung der Vollversammlung erfolgt schriftlich oder in elektronischer Form mindestens
eine Woche vor der Sitzung und unter Mitteilung der Tagesordnung. Die Tagesordnung wird vom
Prasidenten aufgestellt und hat alle bis zur Einladung vorliegenden Antrage zu beriicksichtigen.

(3) Die Mitglieder der Vollversammlung sind zur rechtzeitigen Mitteilung verpflichtet, wenn sie an
einer Sitzung nicht teilnehmen kdnnen; eine Vertretung ist unzulassig.
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Den Vorsitz in der Vollversammlung flihrt der Prasident. AuBerhalb der Tagesordnung diirfen
Antrdage und Eingaben nur behandelt werden, wenn kein anwesendes Mitglied der
Vollversammlung widerspricht.

Die Vollversammlung ist beschlussfahig, wenn mindestens die Halfte der Mitglieder anwesend ist
oder solange bei einer geringeren Zahl von anwesenden Mitgliedern die Beschlussfahigkeit nicht
angezweifelt wird. Sollte die Beschlussunfahigkeit im Anschluss an Zweifel an der
Beschlussfahigkeit festgestellt worden und damit eine weitere Sitzung mit derselben
Tagesordnung erforderlich sein, so kann diese nach einer mindestens halbstiindigen
Unterbrechung im Anschluss an die einberufene Sitzung stattfinden, sofern in der Einladung zu
der ersten Sitzung auf diese Mdglichkeit hingewiesen wurde. Diese Vollversammlung ist dann
ohne Riicksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfahig.

Fiir Beschliisse der Vollversammlung ist die einfache Mehrheit der anwesenden Mitglieder
erforderlich; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Ein Mitglied ist jedoch nicht stimmberechtigt, wenn ein Beschluss ihm selbst, seinem Ehegatten,
seinen Verwandten bis zum dritten Grade oder Verschwagerten bis zum zweiten Grade oder einer
von ihm kraft gesetzlicher oder rechtskraftiger Volimacht vertretenen Person einen
unmittelbaren persénlichen Sondervorteil oder -nachteil bringen kann.

Die Beschlussfassung der Vollversammlung erfolgt in der Regel durch Handzeichen. Namentliche
oder geheime Abstimmung erfolgt, wenn 1/3 der anwesenden Mitglieder es verlangt.

Die Sitzungen der Vollversammlung sind nicht 6ffentlich; das Prasidium und auch die
Vollversammlung kdnnen jedoch die Offentlichkeit beschlieBen. Der Hauptgeschaftsfiihrer und
sein Vertreter nehmen an den Sitzungen der Vollversammlung teil; es kénnen auch andere
Geschaftsfiihrer hinzugezogen werden.

Uber die Beratungen und Beschliisse der Vollversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen,
die vom Vorsitzenden und dem Hauptgeschaftsfliihrer zu unterzeichnen ist. Abweichende
Meinungen sind auf Antrag in der Niederschrift festzuhalten.

§ 4 AusschUisse

(1)
(2)

Die IHK errichtet gemaB § 77 Berufsbildungsgesetz einen Berufsbildungsausschuss.

Die Vollversammlung kann zu ihrer Unterstiitzung bei der Behandlung bestimmter
Aufgabenbereiche oder besonderen Angelegenheiten weitere Ausschiisse mit beratender
Funktion errichten. Sie beruft fiir fiinf Jahre aus ihrer Mitte die Vorsitzenden sowie die
Mitglieder; sie kann als Mitglieder auch Personen berufen, die nicht zur Vollversammlung
wahlbar sind; sie kann auch Stellvertreter fiir die Ausschussmitglieder berufen.

Die von der Vollversammlung errichteten Ausschisse haben beratende Funktion gegeniiber der
Vollversammlung und anderen Organen der IHK sowie gegeniiber der Geschaftsfiihrung der IHK.
Sie sind berechtigt, sich in Abstimmung mit dem Hauptgeschaftsfiihrer im Namen der IHK oder
als Ausschuss der IHK gegeniiber Dritten oder der Offentlichkeit zu duBern, soweit sich die
AuBerungen im Rahmen bestehender Positionen der IHK halten.

§ 2 Abs. 4 dieser Satzung gilt sinngemaB fiir die Mitglieder der Ausschiisse. § 77 Abs. 3
Berufsbildungsgesetz bleibt unberiihrt.

Das Verfahren in den Ausschiissen regelt die Geschaftsordnung. § 80 Berufsbildungsgesetz bleibt
unbertihrt.

Zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Ausbildenden und Auszubildenden aus einem
bestehenden Berufsausbildungsverhaltnis bildet die IHK einen Gliteausschuss, dem Arbeitnehmer
und Arbeitgeber in gleicher Zahl angehoren. Das Verfahren in dem Giiteausschuss regelt eine von
dem Berufsbildungsausschuss erlassene Giitestellenordnung.
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§ 5 Prasidium

(1)

(3)

Das Prasidium besteht aus dem Présidenten und mindestens vier, hdchstens sechs
Vizeprasidenten, die auf eine Amtsdauer von flinf Jahren aus der Mitte der Vollversammlung
gewahlt werden und ihr Amt bis zum Amtsantritt eines Nachfolgers wahrnehmen. Bei
vorzeitigem Ausscheiden erfolgt eine auBerordentliche Neuwahl fiir die restliche Amtszeit. Der
Prasident ernennt eines der Prasidiumsmitglieder zum 1. Vizeprasidenten.

Der Prasident kann im Anschluss an seine Amtszeit hochstens in der Weise wieder gewahlt
werden, dass seine gesamte Amtszeit nicht langer als zwei requldare Wahlperioden der
Vollversammlung umfasst.

Das Présidium beschlieBt liber die Angelegenheiten der IHK, soweit Gesetz und Satzung diese
Aufgaben nicht der Vollversammlung oder dem Berufsbildungsausschuss vorbehalten. Duldet die
Beschlussfassung liber eine Angelegenheit wegen ihrer Dringlichkeit keinen Aufschub, so kann
tiber sie das Prasidium an Stelle der an sich zustandigen Vollversammlung beschlieBen, soweit es
sich dabei nicht um eine durch § 4 Satz 2 IHK-Gesetz der ausschlieBlichen Zustandigkeit der
Vollversammlung vorbehaltene Aufgabe handelt. Der Prasident beruft die Sitzungen des
Préasidiums ein und fiihrt in ihnen den Vorsitz; der Hauptgeschaftsfiihrer nimmt an den
Sitzungen des Prasidiums teil. Das Verfahren im Prasidium regelt die Geschaftsordnung.

Der Prasident wird, wenn er an der Wahrnehmung der ihm gemaf §§ 3 - 5 obliegenden Aufgaben
rechtlich oder tatsachlich verhindert ist, durch den Ersten Vizeprasidenten oder, falls auch dieser
verhindert ist, durch einen anderen von ihm zu bestimmenden Vizeprasidenten vertreten.

§ 6 Geschaftsfiihrung

(1)

(2)

Die Geschafte der IHK werden vom Hauptgeschaftsfiihrer und nach Bedarf von weiteren
Geschaftsfiihrern gefiihrt.

Die Wahrnehmung des Gesamtinteresses der gewerblichen Wirtschaft im IHK-Bezirk durch den
Hauptgeschaftsfiihrer erfolgt im Rahmen der von der Vollversammlung beschlossenen Richtlinien
sowie unter Beachtung der Beschliisse der Vollversammlung und des Prasidiums. Insbesondere
durch Dienstanweisung kdnnen die Geschaftsfiihrung und weitere Mitarbeiter mit der
Wahrnehmung des Gesamtinteresses beauftragt werden.

Uber den Anstellungsvertrag des Hauptgeschiftsfiinrers sowie iiber die Vereinbarung von
Versorgungsanspriichen der Angestellten der IHK entscheidet das Prasidium. Uber die Anstellung
und Abberufung des stellvertretenden Hauptgeschaftsfiihrers und weiterer Geschaftsfiihrer
entscheidet nach Anhdrung des Prasidiums und des Hauptgeschaftsfiihrers der Prasident; die
Anstellung weiterer Mitarbeiter obliegt dem Hauptgeschaftsfiihrer.

Alle Anstellungsverhéltnisse sind durch schriftliche Vertrdage zu regeln. Den Anstellungsvertrag
des Hauptgeschaftsfiihrers unterzeichnen der Prasident und ein Vizeprasident, die
Anstellungsvertrage weiterer Geschaftsfiihrer der Prasident und der Hauptgeschaftsfiihrer; die
Anstellungsvertrage weiterer Mitarbeiter unterzeichnet der Hauptgeschaftsfihrer.

Die IHK ist berechtigt, Beamte zu ernennen; liber die Ernennung von Beamten entscheidet auf
Vorschlag des Prasidiums die Vollversammlung. Die Ernennungsurkunde fiir den
Hauptgeschaftsfiihrer ist vom Prasidenten und einem Vizeprasidenten, die sonstigen
Ernennungsurkunden sind vom Prasidenten und vom Hauptgeschaftsfiihrer zu unterzeichnen.

Der Prasident ist Dienstvorgesetzter des Hauptgeschaftsfiihrers. Der Hauptgeschaftsfiihrer ist
Dienstvorgesetzter der anderen Beamten, Angestellten und Arbeiter; bei seiner Verhinderung {ibt
sein Vertreter seine Befugnisse aus.
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§ 7 Vertretung

(1) Der Prasident und der Hauptgeschaftsfiihrer vertreten die IHK rechtsgeschéaftlich und gerichtlich.
Sie sind dabei, soweit Gesetz und Satzung es vorsehen, an die Beschliisse der Vollversammlung
und des Prasidiums gebunden.

(2) Der Prasident kann von einem Vizeprasidenten vertreten werden, der Hauptgeschaftsfiihrer von
einem Geschaftsfiihrer.

(3) Fiir die Geschafte der laufenden Verwaltung ist der Hauptgeschaftsfiihrer allein
vertretungsberechtigt; er kann durch einen Geschaftsfiihrer vertreten werden.

(4) In Vereinen, Gesellschaften und Organisationen wird die IHK durch Président oder
Hauptgeschéftsfiihrer vertreten. Sind beide bei Abstimmungen anwesend, fiihrt der Prasident die
Stimme. Die Erteilung von Vollmachten ist zulassig. Bei Abstimmungen {iber Fragen von
grundsatzlicher Bedeutung ist § 2 Absatz 2 zu beachten. Bei Eilbedirftigkeit kann auf § 5 Absatz
2 zuriickgegriffen werden. Im Ubrigen sind Prasident und Hauptgeschaftsfiihrer befugt,
bestehende Beschliisse der zustandigen IHK-Organe zu konkretisieren und Positionen aus diesen
Beschliissen abzuleiten.

§ 8 Rechnungswesen

(1 Das Geschaftsjahr 15uft vom 01. Januar bis zum 31. Dezember.

(2) Der Hauptgeschaftsfihrer bereitet im Einvernehmen mit dem Prasidium den Wirtschaftsplan vor.
Der Prasident und der Hauptgeschaftsfiihrer iiberwachen die Einhaltung des von der
Vollversammlung festgestellten Wirtschaftsplans.

(3) Die Vollversammlung stellt den Wirtschaftsplan und die Wirtschaftssatzung fest. Die
Wirtschaftssatzung ist im Nachrichtenblatt der IHK zu ver6ffentlichen. Die Vollversammlung
wahlt aus ihrer Mitte jeweils zwei Rechnungspriifer fiir die Priifung des Jahresabschlusses.

(4) Das Prdsidium hat fiir jedes Geschaftsjahr der Vollversammlung Rechnung zu legen und um seine
Entlastung sowie die Entlastung des Hauptgeschaftsfiihrers nachzusuchen. Die Rechnungspriifer
berichten der Vollversammlung vor der Beschlussfassung liber die Entlastung iiber das Ergebnis
ihrer Priifung. Sie haben bei ihrer Stellungnahme den Bericht der Rechnungspriifungsstelle zu
beriicksichtigen.

(5) Die Vollversammlung beschlieBt das Finanzstatut.
§ 9 Ehrenmitglieder

Persdnlichkeiten, die sich um die IHK und die Wirtschaft im IHK-Bereich besonders verdient gemacht
haben, kénnen durch Beschluss der Vollversammlung zu Ehrenmitgliedern der Vollversammlung und,
sofern sie dem Prasidium angehdrt haben, zu Ehrenprasidenten ernannt werden. Ehrenmitglieder sind zu
allen Sitzungen der Vollversammlung, Ehrenprasidenten auch zu denjenigen des Prasidiums einzuladen.
Sie nehmen an den Sitzungen ohne Stimmrecht teil.

§ 10 Verklindigungsorgan

Das Mitteilungsblatt der Industrie- und Handelskammer Offenbach am Main unter der Bezeichnung
"Offenbacher Wirtschaft" ist Nachrichtendienst und in der Eigenschaft als "Organ" zugleich amtliches
Verkiindungsorgan der IHK. Fiir die Bekanntmachung amtlicher Verkiindungen geniigt ein allgemein
gefasster Hinweis, wenn die weiteren Einzelheiten der amtlichen Bekanntmachung mit ihrem
vollstdndigen Wortlaut in der Verwaltung der IHK fiir eine bestimmte Zeit zur allgemeinen Einsicht der
IHK-Zugehdrigen ausgelegt werden und auf diese Auslage in der amtlichen Bekanntmachung
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hingewiesen ist; dies gilt nicht fiir die Bekanntmachung eines Beschlusses der Vollversammlung und des
Berufsbildungsausschusses, der einer aufsichtsbehdrdlichen Genehmigung bedarf, und fiir Bekannt-
machungen, die durch die Wahlordnung vorgeschrieben sind.

Die Satzung der IHK Offenbach am Main ist zuletzt durch Beschluss der Vollversammlung vom 15. Mérz
2018 gedndert worden. Der Beschluss ist vom Hessischen Ministerium fiir Wirtschaft, Energie, Verkehr
und Landesentwicklung mit Bescheid vom 4. Mai 2018 genehmigt, am 16. Mai 2018 ausgefertigt und in
der Offenbacher Wirtschaft 06/2018 veroffentlicht worden.



Geschaftsordnung der IHK Offenbach am Main

Die Vollversammlung der IHK Offenbach am Main hat in ihrer Sitzung vom 21. September 2022
nachfolgende Geschéftsordnung der IHK Offenbach am Main einstimmig beschlossen:

l. Vollversammlung

§1

Ort der Sitzungen

Die Sitzungen der Vollversammlung finden in der Regel am Sitz der Kammer statt.

§1a

(1)

(3)

(4)

Einladung, Form und Frist

Die Sitzungstermine sollen mindestens vier Wochen vor der Sitzung den Mitgliedern mitgeteilt
werden. Die Einberufung der Vollversammlung erfolgt mindestens eine Woche vor der Sitzung
und unter Mitteilung der Tagesordnung und des Sitzungsortes. Die Frist beginnt mit dem auf die
Absendung des Einberufungsschreibens folgenden Tag. Die Einberufung per Textform nach

§ 126b BGB ist moglich und ausreichend.

Die Tagesordnung wird vom Prasidenten aufgestellt und hat alle bis zur Einladung vorliegenden
Antrdge zu beriicksichtigen. Alle Informationen und Unterlagen fiir die Mitglieder der
Vollversammlung kdnnen in Textform gemaB § 126b BGB libermittelt werden oder auch zum
Abruf bereitgestellt werden.

Sitzungen hybrid/ rein elektronisch

Das Prasidium kann beschlieBen, Mitgliedern der Vollversammlung die Moglichkeit einzurdaumen,
ohne Anwesenheit am Versammlungsort im Wege der elektronischen Kommunikation an der
Sitzung teilzunehmen. Mitglieder, die von dieser Mdglichkeit Gebrauch machen, gelten als
anwesend.

Das Prasidium kann auch beschlieBen, dass die Sitzung ausschlieBlich im Wege der
elektronischen Kommunikation durchgefiihrt wird. Ein Beschluss nach Satz 1 oder Satz 3 kann
auch auBerhalb einer Sitzung in Textform gefasst werden.

Die Einladung zu einer Sitzung nach Absatz 1 Satz 1 oder Satz 3 muss erganzend auf den
Beschluss des Prasidiums Bezug nehmen und Hinweise zum technischen Zugang und zur
Authentifizierung enthalten. Die Zugangsdaten missen rechtzeitig vor der Sitzung zur Verfligung
gestellt werden. Die Mitglieder der Vollversammlung sind verpflichtet, Daten liber Zugang und
Authentifizierung zur elektronischen Kommunikation unter Verschluss zu halten und keinem
Dritten zuganglich zu machen.

In der Sitzung nach Absatz 1 muss technisch sichergestellt sein, dass die im Wege der
elektronischen Kommunikation teilnehmenden Mitglieder wahrend der Sitzung Anwesenheits-,
Rede-, Antrags- und Stimmrechte ausiiben kdnnen. Die Giltigkeit von Beschliissen und Wahlen
der Vollversammlung wird nicht dadurch beriihrt, dass durch eine technische Stérung einzelne
Mitglieder der Vollversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation in der
Wahrnehmung der in Satz 1 geregelten Rechte beeintrachtigt sind.

In Sitzungen nach Absatz 1 soll die Beschlussfassung unter Zuhilfenahme elektronischer
Abstimmungssysteme durchgefiihrt werden. Eine elektronische Abstimmung ist zuldssig, wenn
das eingesetzte System dem Stand der Technik entspricht und auch geheime Wahlen und
Abstimmungen gewahrleistet.



Geschaftsordnung der IHK Offenbach am Main

(5) Eine Aufzeichnung von hybriden Sitzungen oder auch Sitzungen, die ausschlieBlich im Wege der
elektronischen Kommunikation stattfinden, erfolgt nicht.

§2 Verpflichtung der Mitglieder

Die Mitglieder der Vollversammlung werden nach ihrem Amtsantritt durch den Prdsidenten auf die
gewissenhafte Erfiillung ihrer Obliegenheiten vor der Vollversammlung hingewiesen und verpflichtet. Die
Verpflichtung ist in die Niederschrift der Sitzung der Vollversammlung aufzunehmen.

§3 Gaste und Sachverstandige

Der Prasident ist berechtigt, zu Sitzungen der Vollversammlung Géaste und Sachverstindige einzuladen.
Diesen steht ein Stimmrecht nicht zu. Vor Beginn der Sitzung sind sie gegebenenfalls auf das Erfordernis
der Geheimhaltung aller zu ihrer Kenntnis gelangenden Vorgdnge und Tatsachen, die sich im Verlauf der
Sitzung ergeben, hinzuweisen.

§4 Sitzungsleitung, Ausschussbeteiligung

(1) Der Prasident er6ffnet und schlieBt die Sitzung, leitet die Verhandlungen und wahrt die Ordnung
in der Versammlung.

(2) Die Beratungsgegenstande werden in der Reihenfolge der Tagesordnung verhandelt, soweit nicht
die Vollversammlung eine Abweichung beschlieBt. Das Wort wird in der Reihenfolge der
Meldungen erteilt. Wer zur Geschaftsordnung sprechen will, erhadlt das Wort vor den sonst
gemeldeten Rednern.

(3) In Fragen, die fiir die IHK-zugehdrige gewerbliche Wirtschaft oder die Arbeit der IHK von
grundsatzlicher Bedeutung sind und iiber die die Vollversammlung zu beschlieBen hat, ist
anzustreben, dass die Fragen und Positionen vorab in einem sachlich zustdndigen Ausschuss oder
einem ad-hoc-Gremium diskutiert wurden und der Vollversammlung ein Beschlussvorschlag des
Gremiums vorliegt.

§5 Einsichtsrecht in Unterlagen

(1) Der Prasident hat das Recht, fiir seine Amtsfiihrung notwendige Unterlagen der Kammer
einzusehen.
(2) Er kann einzelnen Mitgliedern der Vollversammlung bestimmte vorbereitende Arbeiten

ubertragen, die dem Aufgabenbereich der Vollversammlung dienen. In diesen Fallen diirfen ihnen
etwa darauf beziigliche Unterlagen der Kammer zur Einsichtnahme zuganglich gemacht werden.

§6 Beschluss im Schriftwege
Der Prasident kann im Bedarfsfalle Beschliisse der Vollversammlung auch im Schriftwege herbeifiihren.

§7 Niederschrift

Die Ausfertigung der Sitzungsniederschrift ist vom Prasidenten und dem Hauptgeschaftsfiihrer zu
unterzeichnen und allen Mitgliedern zu ibermitteln. Einwendungen gegen sie sind unverziiglich,
spatestens binnen 14 Tagen zu erheben. Nach Ablauf dieser Frist gilt eine Niederschrift als angenommen.



Geschaftsordnung der IHK Offenbach am Main

Il. Ausschiisse und Expertenrate

§8

(1)

Aufgabe, Sitzungen

Zielsetzung der Arbeit der von der Vollversammlung nach § 4 der Satzung errichteten stindigen
und nicht standigen Ausschiisse und Expertenraten ist die fachliche Vorbereitung von Themen
fiir die Vollversammlung sowie die fachliche Beratung der Vollversammlung, des Prasidiums und
der Geschaftsfiihrung. Die Ausschiisse und Expertenrate bieten ein Forum zum
Erfahrungsaustausch, zur Meinungsbildung und geben Impulse fiir die Tatigkeit der Industrie-
und Handelskammer.

Die Mitglieder der Ausschiisse und Expertenrate sind Vertreter der Gesamtheit der
Kammerzugehdrigen und an Auftrdge und Weisungen nicht gebunden. Sie nehmen ihre
Aufgaben ehrenamtlich wahr. Uber alle Mitteilungen, Tatsachen und Verhandlungen, die ihrer
Natur nach vertraulich sind oder als vertraulich bezeichnet werden, haben sie Stillschweigen zu
bewahren. Die Mitglieder der Ausschiisse und Expertenrdte sind mit dem Berufungsschreiben auf
die vorgenannten Pflichten nach Satz 3 hinzuweisen.

Der von der Vollversammlung gewéhlte Vorsitzende eines Ausschusses oder Expertenrates hat
Zeitpunkt und Tagesordnung einer Sitzung im Einvernehmen mit (der Geschiftsfiihrung) der
Kammer zu bestimmen. Die Ausschiisse werden vom Vorsitzenden nach Bedarf einberufen.

Der Vorsitzende kann Mitgliedern des Ausschusses oder Expertenrates die Méglichkeit
einrdumen, ohne Anwesenheit am Versammlungsort im Wege der elektronischen Kommunikation
an der Sitzung teilzunehmen. Er kann auch zu einer Sitzung einladen, die ausschlieBlich im Wege
der elektronischen Kommunikation durchgefiihrt wird. Die Einladung zu einer Sitzung nach Satz
1 oder 2 muss Angaben zum Zugang und zur Authentifizierung enthalten. Die Mitglieder der
Ausschiisse und Expertenrate sind verpflichtet, Daten tber Zugang und Authentifizierung zur
elektronischen Kommunikation unter Verschluss zu halten und keinem Dritten zugénglich zu
machen. Die Regelungen unter § 10 Absatze 5 bis 8 gelten entsprechend fiir die Sitzungen von
Ausschiissen und Expertenraten.

Die Sitzungen der Ausschiisse und Expertenrate sind nicht &ffentlich; im Einvernehmen des
Vorsitzenden und der Geschéaftsfiihrung konnen Gaste eingeladen werden. An den Sitzungen der
Ausschiisse und Expertenrdte nehmen die sachlich zustandigen Mitarbeiter der IHK Offenbach
am Main teil.

Die Niederschrift iiber die Sitzung unterzeichnen der Vorsitzende und der sachlich zustandige
IHK-Mitarbeiter; danach wird sie allen Gremiumsmitgliedern zuganglich gemacht.

Im Ubrigen werden die fiir die Vollversammlung geltenden Bestimmungen sinngemaf
angewendet.

[Il. Prasidium

§9

Wahl des Prasidiums

Das amtierende Prasidium hat die Mitglieder der Vollversammlung spatestens drei Wochen vor
der Neuwahl des Prasidiums oder einer Ergdnzungswahl in das Prasidium Gber den
Wabhlvorschlag des Prasidiums zu informieren. Vorschldge zur Wahl in das Prasidium kénnen
auch aus der Mitte der Vollversammlung kommen. Diese Vorschldage aus der Mitte der
Vollversammlung miissen spatestens zehn Tage vor der Sitzung, in der die Wahl erfolgen soll, bei
dem Prasidium oder dem Hauptgeschiftsfiinrer vorliegen. Uber Vorschlige aus der Mitte der
Vollversammlung sind die Mitglieder der Vollversammlung umgehend zu informieren. Fiir jede
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Form der Kommunikation der in diesem Absatz genannten Vorgange ist die elektronische Form
ausreichend.

Die Wahl des Prasidenten und der Vizeprasidenten findet in besonderen Wahlgangen statt. Die
Wahl des Prasidenten ist geheim. Die Wahl der Vizeprasidenten ist geheim, wenn die
Vollversammlung nicht ein anderes Wahlverfahren beschlieft.

Wahlleiter ist der seitherige Préasident, im Verhinderungsfall sein Stellvertreter. Er kann ein
Mitglied der Vollversammlung fiir die gesamte Wahl oder fiir einen einzelnen Wahlgang zum
Wabhlleiter bestimmen.

Gewahlt ist, wer die Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder erhalt. Vereinigt im
ersten Wahlgang keiner der Anwarter diese Stimmenmehrheit auf sich, so ist ein zweiter
Wahlgang vorzunehmen. Im zweiten Wahlgang ist gewahlt, wer die hdchste Stimmenzahl auf
sich vereinigt hat. Erhalten mehrere Anwaérter die hochst erreichte Zahl von Stimmen, so
entscheidet zwischen ihnen das Los. In diesem Fall wird je ein Los mit dem Namen der Anwarter
in die Wahlurne gelegt; gewahlt ist, wessen Los durch eine von dem Wahlleiter zu bestimmende
unbeteiligte Person gezogen wird.

Sitzungen

Das Prasidium tritt nach Bedarf zusammen.
Die Einladung ist an keine Frist gebunden.

Das Prasidium ist beschlussfahig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. Als anwesend
gilt auch, wer per Telefon- oder Videokonferenz zugeschaltet ist. Das Prasidium beschlieBt mit
einfacher Mehrheit.

Der Prasident kann Mitgliedern des Prasidiums, dem Hauptgeschaftsfiihrer und Gasten die
Mdoglichkeit einrdumen, ohne Anwesenheit am Versammlungsort im Wege der elektronischen
Kommunikation an der Sitzung teilzunehmen (hybride Sitzung). Er kann auch zu einer Sitzung
einladen, die ausschlieBlich im Wege der elektronischen Kommunikation durchgefiihrt wird
(Online-Sitzung). Die Einladung zu einer Sitzung nach Satz 1 oder 2 muss Angaben zum Zugang
und zur Authentifizierung enthalten. Die Mitglieder des Prasidiums sind verpflichtet, Daten {iber
Zugang und Authentifizierung zur elektronischen Kommunikation unter Verschluss zu halten und
keinem Dritten zuganglich zu machen.

In einer hybriden oder Online-Sitzung nach Absatz 4 muss technisch sichergestellt sein, dass die
im Wege der elektronischen Kommunikation teilnehmenden Mitglieder wéhrend der Sitzung
Anwesenheits-, Rede-, Antrags- und Stimmrechte ausiiben konnen. Die Giiltigkeit von
Beschliissen und Wahlen wird nicht dadurch beriihrt, dass durch eine technische Stérung
einzelne Mitglieder des Prasidiums im Wege der elektronischen Kommunikation in der
Wahrnehmung der in Satz 1 geregelten Rechte beeintrichtigt sind.

In Sitzungen nach Absatz 4 kann die Beschlussfassung unter Zuhilfenahme elektronischer
Abstimmungssysteme durchgefiihrt werden. Eine elektronische Abstimmung ist zuldssig, wenn
das eingesetzte System dem Stand der Technik entspricht und auch geheime Wahlen und
Abstimmungen gewahrleistet.

Eine Aufzeichnung von hybriden Sitzungen oder auch Sitzungen, die ausschlieBlich im Wege der
elektronischen Kommunikation stattfinden, erfolgt nicht.

Bei besonderer Eilbediirftigkeit kann das Prasidium auch im schriftlichen Verfahren beschlieBen,
wenn kein Mitglied widerspricht. Der Beschluss kann auch in Textform gefasst werden.

Die Niederschrift Gber die Sitzungen des Prasidiums unterzeichnen der Prasident und der
Hauptgeschaftsfiihrer, im Falle ihrer Nichtteilnahme an der Sitzung oder ihrer Verhinderung an
der Unterschriftsleistung ihre Stellvertreter.
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(10)  Die Mitglieder des Prasidiums sind berechtigt, an Sitzungen auch derjenigen Ausschiisse und
Expertenrdten, denen sie nicht angehdren, teilzunehmen; an etwaigen Abstimmungen nehmen
sie nicht teil.

(11) Im Ubrigen werden die fiir die Vollversammlung geltenden Bestimmungen entsprechend
angewendet.

Die Geschéftsordnung der IHK Offenbach am Main ist zuletzt durch Beschluss der Vollversammlung vom
21. September 2022 geédndert worden und in der Offenbacher Wirtschaft 11-12/2022 veroffentlicht
worden.

10



Wahlordnung der IHK Offenbach am Main

Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Offenbach am Main hat am 8. Dezember
2022 gemaB § 4 Satz 2 Ziffer 2 in Verbindung mit § 5 Abs. 3 Gesetz zur vorldufigen Regelung des
Rechts der Industrie- und Handelskammern vom 18. Dezember 1956 (IHK-Gesetz, BGBI. S. 920), zuletzt
gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. August 2021 (BGBI. | S. 3306) folgende Wahlordnung
beschlossen:

§1

(1)

WahImodus

Die IHK-Zugehdrigen wahlen nach den folgenden Bestimmungen in gleicher, allgemeiner,
geheimer und freier Wahl fiir die Dauer von 5 Jahren bis zu 61 Mitglieder der Vollversammlung.
57 Mitglieder der Vollversammlung werden in unmittelbarer Wahl von den IHK-Zugehérigen
gewdhlt. Bis zu 4 Mitglieder kdnnen nach MaBgabe von § 7 Absatz 5 dieser Wahlordnung auf
Vorschlag des Prasidiums in mittelbarer Wahl von den unmittelbar gewdhlten
Vollversammlungsmitgliedern gewahlt werden, die insoweit als Wahlmanner handeln.

Die Wahl soll jeweils im ersten Quartal des Jahres stattfinden, in dem eine neue Wahlperiode
beginnt.

Nachriicken, Nachfolgewah!

Fiir unmittelbar gewahlte Mitglieder der Vollversammlung, die vor Ablauf der Wahlperiode
ausscheiden, riicken diejenigen Bewerber nach, die bei der Wahl in der gleichen Wahlgruppe die
niachsthéchste Stimmzahl erreicht haben (Nachfolgemitglied). Dies gilt auch, wenn die als
Nachfolgemitglied qualifizierten Bewerber bereits durch mittelbare Wahl (8§ 1 Absatz 1 Satz 3, 7
Absatz 5, 22 Wahlordnung) Mitglied der Vollversammlung geworden sind; sie gelten fortan als
unmittelbar gewahlte Mitglieder.

Ist kein als Nachfolgemitglied qualifizierter Bewerber vorhanden, so kann die Vollversammlung
den freigewordenen Sitz im Wege der mittelbaren Wahl durch die unmittelbar gewahlten
Vollversammlungsmitglieder besetzen. Die Wahl erfolgt fiir die restliche Amtsperiode des
ausgeschiedenen Mitglieds. Das gewahlte Nachfolgemitglied muss der Wahlgruppe des
ausgeschiedenen Mitglieds angehdren.

Falls der Anteil der insgesamt in mittelbarer Wahl gewahlten Mitglieder der Vollversammlung -
einschlieBlich der nach § 1 Absatz 1 Satz 3 gewahlten - 20 v. H. der zuldssigen Hochstzahl aller
Sitze erreicht, ist die mittelbare Wahl weiterer Vollversammlungsmitglieder ausgeschlossen. In
diesem Falle kann die Vollversammlung die Durchfiihrung einer unmittelbaren Nachfolgewahl
beschlieBen. Diese erfolgt flr die restliche Amtsperiode des ausgeschiedenen Mitglieds. Sie wird
entsprechend den Vorschriften dieser Wahlordnung durchgefiihrt. Das gewdhlte
Nachfolgemitglied muss der Wahlgruppe des ausgeschiedenen Mitglieds angehoren.

Wahlberechtigung

Wahlberechtigt sind die IHK-Zugehdrigen.
Jeder IHK-Zugehdrige kann sein Wahlrecht nur einmal ausiiben.

Das Wahlrecht ruht bei IHK-Zugehdrigen, solange ihnen von einem Gericht das Recht, in
offentlichen Angelegenheiten zu wahlen oder zu stimmen, rechtskraftig aberkannt ist.
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§4 Auslibung des Wahlrechts

(1 Das Wahlrecht wird ausgeiibt

a) fiir IHK-zugehdrige natiirliche Personen von diesen selbst, falls Vormundschaft, Pflegschaft oder
Betreuung besteht, durch den gesetzlichen Vertreter,

b) flir juristische Personen des privaten oder offentlichen Rechts, Handelsgesellschaften und
nichtrechtsfahige Personenmehrheiten durch eine Person, die allein oder zusammen mit anderen
zur gesetzlichen Vertretung befugt ist.

(2) Das Wahlrecht kann auch durch einen im Handelsregister eingetragenen Prokuristen ausgeiibt
werden.
(3) Fiir IHK-Zugehorige, deren Wohnsitz oder Sitz nicht im Kammerbezirk gelegen ist, kann das

Wahlrecht durch einen Wahlbevollmachtigten ausgelibt werden. Dies gilt jedoch nur, soweit nicht
eine im Kammerbezirk gelegene Zweigniederlassung, Betriebsstatte oder Verkaufsstelle von einem
gesetzlichen Vertreter oder einem im Handelsregister eingetragenen Prokuristen geleitet wird.

(4) In den Fallen der Absédtze 1 lit. b, 2 und 3 kann das Wahlrecht jeweils nur von einer einzigen dazu
bestimmten Person ausgelibt werden.

(5) Das Wahlrecht kann nicht von Personen ausgeiibt werden, bei denen der Tatbestand des & 3 Abs.
3 vorliegt.

(6) Auf Verlangen ist dem Wahlausschuss die Berechtigung, das Wahlrecht auszuliben, durch einen

Handelsregisterauszug  oder in  sonstiger geeigneter Weise nachzuweisen. Bei
Wahlbevollmachtigten bedarf es einer zu diesem Zweck ausgestellten Vollmacht.

(7) Bei der elektronischen Stimmabgabe muss der Wahlberechtigte bestdtigen, dass er zur
Stimmabgabe berechtigt ist.

§5 Wahlbarkeit

(1) Wahlbar sind natiirliche Personen, die am Wahltag volljahrig sind, das IHK-Wahlrecht auszuiiben
berechtigt sind und entweder

a) selbst IHK-Zugehdorige sind oder

b) allein oder zusammen mit anderen zur gesetzlichen Vertretung einer IHK-zugehdrigen juristischen
Person, Handelsgesellschaft oder Personenmehrheit befugt sind, oder

¢) in das Handelsregister eingetragenen Prokuristen sind, oder
d) besonders bestellte Bevollmiachtigte von IHK-Zugehdrigen sind.

Uber die Wahlbarkeit besonders bestellter Bevollmichtigter von IHK-Zugehdrigen wird in jedem Einzelfall
von dem Wahlausschuss nach pflichtgemdBem Ermessen unter Berlicksichtigung der personlichen
nachhaltigen unternehmerischen Tatigkeit im IHK-Bezirk entschieden.

(2) Nicht wahlbar ist, wer die Fahigkeit, 6ffentliche Amter zu bekleiden und Rechte aus Gffentlichen
Wahlen zu erlangen, nicht besitzt.

(3) Jeder IHK-Zugehdrige kann sich nur mit einem Mitglied zur Wahl stellen und kann auch nur mit
einem Mitglied in der Vollversammlung vertreten sein.

§6 Dauer und Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Amtszeit der Mitglieder der Vollversammlung beginnt mit der konstituierenden Sitzung und
endet am Tage vor der konstituierenden Sitzung einer neugewahlten Vollversammlung.
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(4)

VI.
VII.
VIII.

XI.
XII.
Xl

Wahlordnung der IHK Offenbach am Main

Die Mitgliedschaft in der Vollversammlung endet vor Ablauf der in Abs.1 vorgesehenen Amtszeit
durch Tod, Amtsniederlegung oder wenn die Voraussetzungen der Wahlbarkeit im Zeitpunkt der
Wahl nicht vorhanden waren oder nachtrdglich entfallen sind, oder die Wahl aus sonstigen
Griinden fiir ungiiltig erklart wird. Die Mitglieder der Vollversammlung haben, soweit sich im
Verlauf der Amtsperiode Umstinde oder Anderungen ergeben, die die Voraussetzungen der
Wahlbarkeit betreffen, diese unverziiglich der IHK mitzuteilen.

Die Mitgliedschaft in der Vollversammlung wird nicht berlhrt durch den Wechsel in eine andere
Wahlgruppe.

Die Giiltigkeit von Beschllissen und Wahlen wird nicht davon beriihrt, dass die Voraussetzungen
der Wahlbarkeit bei mitwirkenden Mitgliedern der Vollversammlung nicht vorlagen oder zu einem
spateren Zeitpunkt entfallen sind.

Wahlgruppen

Die IHK-Zugehorigen werden gemaB3 § 5 Abs. 3 Satz 2 IHK-Gesetz zum Zwecke der Wahl unter
Beriicksichtigung der  wirtschaftlichen Besonderheiten des IHK-Bezirks sowie der
gesamtwirtschaftlichen Bedeutung der Gewerbegruppen in Wahlgruppen eingeteilt. Ziel dieser
Einteilung ist es, die Wirtschaftsstruktur des IHK-Bezirkes zu spiegeln.

Zum Zwecke der Wahl werden die IHK-Zugehdorigen in folgende Wahlgruppen eingeteilt:
Industrie, Forschung und Entwicklung, Umwelt

GroBhandel, Handelsvertreter

Einzelhandel, Apotheken

Kreditinstitute, Versicherungen

Finanzdienstleistungen, Versicherungsvermittler, Verwaltungs- und
Beteiligungsgesellschaften

Immobilienwirtschaft

Informationstechnologie, Telekommunikation

Hotel- und Gaststiattengewerbe

Verkehr, Logistik, Post

Kommunikation, Medien, Kultur

Unternehmensberatung, Architektur- und Ingenieurbiiros
Bildung, Freizeit, Gesundheit, Biiroservice

Sicherheit, Personalvermittiung, sonstige Dienstleistungen

Die IHK-Zugehorigen wahlen in ihrer Wahlgruppe jeweils die folgende Anzahl von Mitgliedern
der Vollversammlung:

Wahlgruppen | | [ I [ HT] IV ]V VEVIEVIEIX] X XE | XTTHXITTGesamt
Mitglieder pro
Wahlgruppe

1M)10(72|5(3|3|3(3|2|2(3|3]| 57

Unter den in der Wahlgruppe | gewdhlten 11 Vollversammlungsmitgliedern missen sich
mindestens je drei Unternehmensvertreter aus Stadt und Kreis Offenbach befinden und in
Wahlgruppe Ill von den sieben gewdhlten Mitgliedern mindestens je zwei Unternehmensvertreter
aus Stadt und Kreis Offenbach.
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§8

(8)

Wahlordnung der IHK Offenbach am Main

Die unmittelbar gewdhlten Mitglieder der Vollversammlung kénnen gemaB3 § 1 Absatz 1 Satz 3
Wahlordnung zur Herstellung der Spiegelbildlichkeit der Vollversammlung unter dem Aspekt der
BetriebsgroBenstruktur die folgende Anzahl von Mitgliedern der Vollversammlung hinzuwahlen:
In der Wahlgruppe | bis zu zwei Mitglieder, in der Wahlgruppe Il ein Mitglied und auch in der
Wahlgruppe IX ein Mitglied.

Wahlausschuss, Wahlfrist

Die Vollversammlung wahlt zur Durchfiihrung jeder unmittelbaren Wahl einen Wahlausschuss, der
aus zehn Personen besteht. Der Wahlausschuss wahlt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Der
Wahlausschuss wird durch den Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung durch das alteste
Wahlausschussmitglied vertreten. Der Vorsitzende kann sich bei der Wahrnehmung seiner Tatigkeit
der Unterstiitzung durch die Geschaftsfiihrung bedienen. Der Wahlausschuss kann einzelne
Aufgaben auf die Geschaftsfiihrung libertragen. Der Wahlausschuss ist beschlussfahig, wenn
mindestens sechs Personen anwesend sind. Der Wahlausschuss entscheidet mit einfacher
Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Der Wahlausschuss bestimmt den Zeitpunkt, zu welchem die Stimmzettel oder die elektronisch
abgegebenen Stimmen bei der IHK Offenbach am Main vorliegen miissen (Ende der Wahlfrist).

Wahlerliste

Nach den Vorgaben des Wahlausschusses stellt die IHK Offenbach am Main zur Vorbereitung der
Wabhl getrennt nach Wahlgruppen eine Liste der Wahlberechtigten auf (Wé&hlerliste) und legt sie
dem Wahlausschuss zur Bestdtigung vor. Die Wahlerlisten kénnen auch in Dateiform erstellt
werden. Sie enthalten Angaben zu Name, Firma, Anschrift, Wahlgruppe, ldentnummer und
Wirtschaftszweig der Wahlberechtigten.

Die IHK Offenbach am Main geht bei der Aufstellung der Wahlerlisten von den der IHK
vorliegenden Unterlagen aus und weist danach die Wahlberechtigten auf der Grundlage der
Vorgaben des Wahlausschusses den einzelnen Wahlgruppen zu. Wahlberechtigte, die mehreren
Wahlgruppen angehoren, werden einer Wahlgruppe zugeordnet. Wahlberechtigte, die
ausschlieBlich als personlich haftende Gesellschafter eines anderen Wahlberechtigten oder als
Besitzgesellschaft flir einen anderen Wahlberechtigten tatig sind, sind auf Antrag der Wahlgruppe
dieses anderen Wahlberechtigten zuzuordnen.

Der Wahlausschuss bestimmt die Frist, in welcher die Wahlerlisten von den Wahlberechtigten oder
ihren Bevollmachtigten eingesehen werden kénnen.

Antrdge auf Aufnahme in eine Wahlgruppe oder auf Zuordnung zu einer anderen Wahlgruppe
konnen bis eine Woche nach Ablauf der in Absatz 3 genannten Frist gestellt werden.

Einspriiche sind binnen einer Woche nach Ablauf der in Absatz 4 genannten Frist schriftlich beim
Wahlausschuss einzureichen. Der Wahlausschuss entscheidet dariiber und stellt nach Erledigung
aller Einspriiche und Antrdge die OrdnungsmaBigkeit der Wahlerliste fest.

Wahlen kann nur, wer in der festgestellten Wahlerliste eingetragen ist oder bis einen Tag vor Ende
der Wahlfrist (8 8 Absatz 2) nachweist, dass sein Wahlrecht erst nach Ablauf der Frist nach Absatz
4 entstanden ist.

Die IHK Offenbach am Main ist berechtigt, an Bewerber oder deren Bevollmachtigte den Namen,
die Firma und die Anschrift von Wahlberechtigten aus der Wahlgruppe des Bewerbers zum Zwecke
der Wahlwerbung zu tGibermitteln. Die Bewerber oder deren Bevollméachtigte haben sich schriftlich
dazu zu verpflichten, die libermittelten Daten ausschlieBlich fiir Wahlzwecke zu verwenden und
die Daten spatestens nach der Wahl unverziiglich zu I6schen bzw. zu vernichten.

Soweit personenbezogene Daten in den Wahlerlisten enthalten sind, bestehen nicht
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1. das Recht auf Auskunft gemaB Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe c der der Verordnung (EU) 2016/679
des Europdischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natiirlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der
Richtlinie 95/46/EG (ABI. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, 72),

2. die Mitteilungspflicht gemaB Artikel 19 Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679 und
3. das Recht auf Widerspruch gem3B Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679.

Das Recht auf Erhalt einer Kopie nach Artikel 15 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 wird
dadurch erfiillt, dass die betroffene Person Einsicht in die Wahlerlisten nach Absatz 3 nehmen
kann. Die Einsicht ist auch iiber die Frist in Absatz 3 hinaus zulassig.

§ 10  Bekanntmachungen des Wahlausschusses betreffend Wahlfrist, Einsichtnahme in die
Wahlerliste, Einspruchsfrist und Wahlbewerbungen

(1 Der Wahlausschuss macht das Ende der Wahlfrist (§ 8 Abs. 2) sowie Zeit und Ort fiir die
Einsichtnahme in die Wahlerliste mit dem Hinweis auf die in § 9 Abs. 4 genannten Mdglichkeiten
der Antragstellung und die in § 9 Abs. 5 genannte Einspruchsfrist bekannt.

(2) Der Wahlausschuss fordert in der Bekanntmachung die Wahlberechtigten auf, binnen drei Wochen
nach Ablauf der in § 9 Abs. 5 genannten Frist fiir ihre Wahlgruppe Wahlvorschlage bei ihm
einzureichen. Er weist darauf hin, wie viele Mitglieder in jeder Wahlgruppe zu wahlen sind.

§ 11 Durchflhrung der Wahl

(1) Die wahlberechtigten IHK-Zugehorigen kdnnen fiir ihre Wahlgruppe Wahlvorschldge einreichen.
Der Wahlvorschlag bedarf keiner zusitzlichen Unterstiitzung (Selbstvorschlag). Bewerber kénnen
nur fir die Wahlgruppe benannt werden, fiir die sie selbst wahlberechtigt sind. Die Summe der
Wahlvorschlage fiir eine Wahlgruppe ergibt die Kandidatenliste. Die Bewerber werden in der
Kandidatenliste in der alphabetischen Reihenfolge ihrer ersten Familiennamen aufgefiihrt, bei
Namensgleichheit entscheidet der Vorname.

(2) Die Wahlvorschldge sind mit Familiennamen, Vornamen, Geburtsnamen, Beruf oder Stellung,
Bezeichnung des IHK-zugehdrigen Unternehmens und dessen Anschrift aufzufiihren. AuBerdem ist
eine Erklarung jedes Bewerbers beizufligen, dass er zur Annahme der Wahl bereit ist und dass ihm
keine Tatsachen bekannt sind, die seine Wahlbarkeit nach dieser Wahlordnung ausschlieBen.

(3) Der Wahlausschuss priift die Wahlvorschlage und fordert die Bewerber oder Unterzeichner unter
Fristsetzung zur Beseitigung von Maéngeln auf. Bei schwerwiegenden VerstoBBen weist der
Wahlausschuss den Wahlvorschlag zuriick.

(4) Jede Kandidatenliste soll mindestens einen Kandidaten mehr enthalten, als Personen in der
Wahlgruppe zu wahlen sind. Geht fiir eine Wahlgruppe kein giiltiger Wahlvorschlag ein oder reicht
die Zahl der Wahlvorschldge nicht aus, um die Bedingung des Satzes 1 fiir eine Kandidatenliste zu
erflllen, so setzt der Wahlausschuss eine angemessene Nachfrist und wiederholt die Aufforderung
nach § 10 Absatz 2. Bei fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist findet eine auf die giiltigen
Wahlvorschldge und Kandidatenlisten beschrankte Wahl statt.

(5) Der Wahlausschuss macht die giiltigen Kandidatenlisten bekannt. Im Fall von Absatz 4 Satz 2
werden die Nachfrist und die Aufforderung zur Einreichung weiterer Wahlvorschlage vom
Wahlausschuss ebenfalls bekannt gemacht.

(6) Das Widerspruchsrecht gemaB Artikel 21 der Verordnung (EU) 2016/679 findet in Bezug auf die in
der Kandidatenliste enthaltenen personenbezogenen Daten keine Anwendung.
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Durchfiihrung der Wahl

Die Wahlberechtigten haben die Wahl, ob sie schriftlich (Briefwahl) oder in elektronischer Form
(elektronische Wahl) wahlen.

Die Wahlberechtigten erhalten von der IHK ihre Wahlunterlagen fiir die Briefwahl und ihre
Zugangsdaten zum Wabhlportal fiir die elektronische Wahl. Sie sind als vertrauliche
Wahlunterlagen zu kennzeichnen. Die IHK versendet an alle Wahlberechtigten auBerdem
Informationen zur Durchfiihrung der Briefwahl und elektronischen Wahl mit dem Hinweis, dass
der Wahlberechtigte seine Stimme nur einmal abgeben soll, entweder in der elektronischen Form
oder per Briefwahl. Fiir den Fall, dass die Stimme in der elektronischen Form und per Briefwahl
abgegeben wird, zahlt die elektronisch abgegebene Stimme.

Die IHK (ibermittelt dem Wahlberechtigten flir die Briefwahl folgende Unterlagen:
einen Vordruck fiir den Nachweis der Berechtigung zur Ausiibung des Wahlrechts (Wahlschein),

einen Stimmzettel, welcher fiir die Wahlgruppe die Kandidatenliste sowie einen Hinweis auf die
Anzahl der in der Wahlgruppe zu wahlenden Bewerber enthalt,

einen neutralen Umschlag der Bezeichnung “IHK-Wahl!" (Wahlumschlag),

einen Umschlag fiir die Riicksendung der Wahlunterlagen mit der Bezeichnung ,Wahlbrief"
(Riicksendeumschlag).

Fiir die elektronische Wahl lbermittelt die IHK Offenbach am Main dem Wahlberechtigten die
erforderlichen Zugangsdaten (Login-Kennung, Passwort und URL zum Wahlportal).

Stimmabgabe bei Briefwahl

Die Wahl erfolgt durch Stimmzettel, welche fiir die Wahlgruppe die Kandidatenliste sowie einen
Hinweis auf die Anzahl der in der Wahlgruppe zu wahlenden Bewerber enthalten.

Der Wahlberechtigte kennzeichnet die von ihm gewadhlten Bewerber dadurch, dass er deren Namen
auf dem Stimmzettel ankreuzt. Er darf hochstens so viele Bewerber ankreuzen, wie in der
Wahlgruppe zu wahlen sind. Er kann fiir jeden Kandidaten jeweils nur einmal stimmen.

Der Wahlberechtigte hat den von ihm gemaB Absatz 2 gekennzeichneten Stimmzettel in den
Wahlumschlag mit der Kennung ,IHK-Wahl" zu stecken und zu verschlieBen. Dieser Wahlumschlag
ist dann unter Beifligung des von dem Wahlberechtigten unterzeichneten Wahlscheins in den
Riicksendeumschlag mit der Bezeichnung ,Wahlbrief" zu stecken und so rechtzeitig an die IHK
zurlickzusenden, dass die Unterlagen bis zu dem vom Wahlausschuss fiir die Ausiibung des
Wahlrechts festgelegten Ende der Wahlfrist bei der IHK eingehen. Die rechtzeitig bei der IHK
eingegangenen Wahlumschldage werden hinsichtlich der Wahlberechtigung unverziiglich geprift.

Stimmabgabe bei elektronischer Wahl

Zur Sicherung des Wahlgeheimnisses bei der elektronischen Wahl wird fiir jeden Wahlberechtigten
eine anonymisierende Wahlnummer erstellt. Zu jeder WahInummer werden Zugangsdaten nach
Satz 1 generiert. Diese werden liber die WahInummer den zu versendenden Wahlunterlagen nach
§ 13 Absatz 2 zugeordnet. Durch die Wahl geeigneter Abldufe und eine ausreichende Trennung
verwandter technischer Systeme wird gewahrleistet, dass weder beauftragte Dienstleister noch die
IHK die Zugangsdaten bestimmten Wahlberechtigten zuordnen kénnen. Beauftragte Dienstleister
miissen zur Einhaltung des Wahlgeheimnisses besonders verpflichtet werden.

Mittels der Zugangsdaten, der Anmeldung und einer Authentifizierung erhalt der Wahlberechtigte
auf einer von der IHK mitzuteilenden Internetadresse (Wahlportal) den Zugang zu einem
elektronischen Stimmzettel seiner Wahlgruppe, nachdem die Wahlberechtigung noch einmal
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bestatigt wurde. Der elektronische Stimmzettel ist entsprechend der im Wahlportal enthaltenen
Anleitung elektronisch auszufiillen und abzusenden.

Bis zur endgiiltigen Stimmabgabe kann die Eingabe korrigiert oder der Wahlvorgang abgebrochen
werden. Ein Absenden der Stimme ist erst nach elektronischer Bestdtigung durch den
Wahlberechtigten méglich. Die Ubermittlung ist fiir den Wahlberechtigten am Bildschirm
erkennbar. Mit dem Hinweis liber die erfolgreiche Stimmabgabe gilt diese als vollzogen.

Der Wahlberechtigte darf an der elektronischen Wahl nur teilnehmen, sofern der fiir die
Wahlhandlung genutzte Computer durch geeignete Sicherungsmal3nahmen gegen Eingriffe Dritter
nach dem aktuellen Stand der Technik geschiitzt ist und so sichergestellt wird, dass seine Stimme
nicht durch Angriffe von auBen manipuliert oder ausgespaht werden kann. Dies ist vor der
Stimmabgabe durch den Wahlberechtigten verbindlich in elektronischer Form zu bestatigen. Auf
kostenfreie Bezugsquellen geeigneter Software wird hingewiesen.

Der Wahlausschuss Uberzeugt sich davon, dass die wesentlichen Anforderungen an eine fiir die
Durchfiihrung und Uberwachung der elektronischen Wahl zu verwendende EDV-Anwendung
eingehalten werden. Dazu kédnnen vom Wahlausschuss konkrete Vorgaben festgelegt werden.

Die elektronische Stimmabgabe erfolgt auf einem virtuellen oder physischen Server oder digitalen
Service des beauftragten Unternehmens. Die Registrierung der Stimmabgabe erfolgt ausschlieBlich
liber das beauftragte Unternehmen. Die Uberwachung des elektronischen Wahlverfahrens obliegt
dem Wahlausschuss. Sofern durch den Server oder Service des Anbieters mehrere verschiedene
Mandanten unterstiitzt werden, sind diese Mandanten nach dem Stand der Technik strikt zu
trennen.

Technische Bedingungen der elektronischen Wahl

Das verwendete elektronische Wahlsystem muss sicherstellen, dass das Stimmrecht nicht
mehrfach ausgeiibt werden kann.

Auf den Inhalt der Stimmabgabe hat die IHK keinen Zugriff. Bei der Stimmeingabe darf es durch
das verwendete elektronische Wahlsystem zu keiner Speicherung der Stimme des
Wahlausiibungsberechtigten in dem von ihm hierzu verwendeten Endgerdt kommen. Es ist zu
gewdhrleisten, dass unbemerkte Veranderungen der Stimmeingabe durch Dritte ausgeschlossen
sind. Auf dem Bildschirm muss der Stimmzettel nach Absenden der Stimmeingabe unverziiglich
ausgeblendet werden. Das verwendete elektronische Wahlsystem darf die Mdglichkeit fiir einen
Papierausdruck der abgegebenen Stimme nach der endgliltigen Stimmabgabe nicht zulassen.

Die Speicherung der Stimmabgabe in der elektronischen Wahlurne muss anonymisiert und nach
einem nicht nachvollziehbaren Zufallsprinzip erfolgen. Nach der Stimmeingabe ist der Zugang zum
Wahlsystem zu sperren. Die Anmeldung am Wahlsystem, die Auswahl und Abgabe der Stimme
sowie personliche Informationen und IP-Adressen der Wahlauslibungsberechtigten diirfen nicht
protokolliert werden. Eine kurzfristige Speicherung ist nur dann und nur solange zulassig, wie dies
zur Abwehr von Massenmailangriffen notwendig ist. Die IHK kann lediglich iiberpriifen, ob ein
Wabhlberechtigter elektronisch gewahlt hat, um eine doppelte Stimmabgabe auszuschlieBen.

Zur Wahrung des Wahlgeheimnisses missen elektronische Wahlurne und elektronische
Wihlerliste auf verschiedenen virtuellen oder physischen Server gefiihrt werden. Alternativ ist
durch eine vergleichbare technische Losung nach dem Stand der Technik durch den Anbieter
sicherzustellen, dass elektronische Wahlurne und elektronische Wahlerliste getrennt sind. Die
Server miissen innerhalb der Européischen Union stehen.

Die Wahlserver missen vor Angriffen aus dem Netz geschitzt sein, insbesondere dirfen nur
autorisierte Zugriffe zugelassen werden. Autorisierte Zugriffe sind insbesondere die Uberpriifung
der Stimmberechtigung, die Speicherung der Stimmabgabe zugelassener Wahlberechtigter, die
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Registrierung der Stimmabgabe und die Uberpriifung auf mehrfache Ausiibung des Stimmrechtes
(Wahldaten).

Die Einzelheiten kann der Wahlausschuss festlegen.

Technische Anforderungen an die elektronische Wahl

Das verwendete elektronische Wahlsystem muss dem jeweiligen Stand der Technik entsprechen.
Die Anforderungen aus dem Common Criteria Schutzprofil flir Basissatz von
Sicherheitsanforderungen an Online-Wahlprodukte (BSI-CC-PP-0037) des Bundesamtes fiir
Sicherheit in der Informationstechnik oder die eines vergleichbaren Sicherheitsstandards sind zu
erfiillen. Alternativen zur luK-technischen Umsetzung sind zuldssig, sofern die Schutzziele in
mindestens gleicher Weise erreicht werden. Das System muss die in den nachfolgenden Absatzen
aufgeflihrten technischen Spezifikationen erfiillen. Die Erfiillung der technischen Anforderungen
ist durch geeignete Unterlagen nachzuweisen.

Beginn und Beendigung der elektronischen Wahl erfolgt durch den Wahlausschuss autorisiert.

Es wird durch geeignete technische MaBnahmen gewahrleistet, dass im Falle des Ausfalles oder
der Storung eines Servers oder eines Serverbereiches keine Stimmen unwiederbringlich verloren
gehen kdnnen.

Das Ubertragungsverfahren der Wahldaten ist so auszugestalten, dass sie vor Ausspsh- oder
Entschliisselungsversuchen geschiitzt sind. Die Ubertragungswege zur Uberpriifung der
Stimmberechtigung des Wahlers sowie zur Registrierung der Stimmabgabe in der Wahlerliste und
die Stimmabgabe in die elektronische Wahlurne miissen so getrennt sein, dass zu keiner Zeit eine
Zuordnung des Inhalts der Wahlentscheidung zum Wahlberechtigen mdglich ist.

Die Dateniibermittlung hat verschliisselt zu erfolgen, um eine unbemerkte Verdnderung der
Wahldaten zu verhindern. Bei der Ubertragung und Verarbeitung der Wahldaten ist zu
gewdhrleisten, dass bei der Registrierung der Stimmabgabe in der Wahlerliste kein Zugriff auf den
Inhalt der Stimmabgabe maglich ist.

Stérungen der elektronischen Wahl

Werden Stérungen hinsichtlich der elektronischen Wahl bekannt, etwa beziiglich der
Erreichbarkeit von Wahlportal und Wahlservern, die ohne Gefahr eines vorzeitigen
Bekanntwerdens oder Loschens der bereits abgegebenen Stimmen behoben werden konnen und
bei denen eine mogliche Stimmmanipulation ausgeschlossen ist, soll der Wahlausschuss diese
Stérungen ohne Unterbrechung der Wahl beheben oder beheben lassen und die elektronische Wahl
fortsetzen.

Konnen die in Absatz 1 benannten Gefahren oder eine mdgliche Stimmmanipulation nicht
ausgeschlossen werden oder liegen vergleichbare gewichtige Griinde vor, ist die elektronische
Wahl, gegebenenfalls auch unter Beschrinkung auf einzelne Wahlgruppen, zundchst zu
unterbrechen. Kénnen die in Satz 1 benannten Sachverhalte ausgeschlossen werden, wird nach
Behebung der zur Wahlunterbrechung fiihrenden Stérung die elektronische Wahl fortgesetzt.
Anderenfalls wird die elektronische Wahl abgebrochen und die Wahlberechtigten sind auf die
Madglichkeit der Briefwahl zu verweisen.

In den Fallen der Absdtze 1 und 2 hat der Wahlausschuss auch iiber eine Verlangerung der
Wabhlfrist zu entscheiden. Die Verlangerung muss unter Berlicksichtigung des Zeitraums fiir ihre
Bekanntmachung und der Art und Dauer der zugrundeliegenden Stérung im Wahlablauf geeignet
sein, den betroffenen Wahlausiibungsberechtigten ausreichende Gelegenheit zur Stimmabgabe
einzurdumen. Sie kann auf die elektronische Wahl sowie auf einzelne Wahlgruppen oder
Wahlbezirke beschrankt werden.
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(4) Storungen im Sinne der Absdtze 1 und 2, deren Dauer und die vom Wahlausschuss getroffenen
MaBnahmen sowie die diesen zugrundeliegenden Erwdgungen sind in der Niederschrift zur Wahl
zu vermerken. Die vom Wahlausschuss aufgrund von Stérungen beschlossenen MaBnahmen sowie
Wahlabbriiche oder Verlangerungen der Wahlfrist sind bekanntzumachen.

§18  Stimmauszahlung

(1) Am Tag der Stimmauszadhlung veranlasst der Wahlausschuss die Auszdhlung der elektronisch
abgegebenen Stimmen. Das Wahlsystem z&hlt die elektronisch abgegebenen Stimmen aus und
berechnet das Teilergebnis der elektronischen Wahl. Der Wahlausschuss stellt das Ergebnis durch
einen Ausdruck der Auszdhlungsergebnisse fest. Zudem wird das elektronische Wahlerverzeichnis
fir den Abgleich mit den Briefwahlstimmen zur Verhinderung der doppelten Stimmabgabe
bereitgestellt.

(2) Im Anschluss werden die Briefwahlstimmen ausgezahlt. Hierbei erfolgt ein Abgleich mit dem
elektronischen Wahlerverzeichnis, ob der Wahlberechtigte seine Stimme bereits abgegeben hat.
Wird bei der Priifung festgestellt, dass bereits eine elektronische Stimmabgabe erfolgt ist, so wird
der Briefwahlstimmzettel aussortiert und flir ungiiltig erklart. Die elektronisch abgegebene Stimme
zdhlt. Nach der Auszdhlung wird das Teilergebnis der Briefwahl berechnet und festgestellt.

(3) Aus den Teilergebnissen der elektronischen Wahl und der Briefwahl berechnet der
Wahlausschuss das Gesamtergebnis der Wahl.

§ 19  Glltigkeit der Stimmen

(1) Uber die Giiltigkeit der abgegebenen Stimmen und iiber alle bei der Wahlhandlung und bei der
Ermittlung des Wahlergebnisses sich ergebenden Fragen entscheidet der Wahlausschuss.

(2) Ungliltig sind bei der Briefwahl Stimmzettel
a) die Zusitze, Streichungen oder Vorbehalte aufweisen,
b) die die Absicht des Wahlers nicht klar erkennen lassen,
c) in denen mehr Bewerber angekreuzt sind, als in der Wahlgruppe zu wihlen sind,
d) die nicht in einem verschlossenen Wahlumschlag eingehen.

Mehrere in einem Wahlumschlag enthaltene Stimmzettel gelten als nur ein Stimmzettel, wenn
ihre Kennzeichnung gleichlautend oder nur einer von ihnen gekennzeichnet ist; andernfalls sind
sie samtlich unglltig.

(3) Riicksendeumschldge, die lediglich den Wahlumschlag, nicht jedoch den Wahlschein enthalten,
werden zuriickgewiesen. Das gilt auch, falls der Wahlschein im Wahlumschlag versendet wurde
oder nicht vollstandig ausgefiillt ist.

(4) Ungliltig sind bei der elektronischen Wahl Stimmzettel, in denen mehr Bewerber markiert wurden
als in der Wahlgruppe zu wahlen sind.

§20 Wabhlergebnis

(1) Gewahlt sind in den einzelnen Wahlgruppen diejenigen Kandidaten, welche die meisten Stimmen
erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, welches ein Mitglied des
Wahlausschusses zieht; das gleiche gilt fiir die Festlegung der Nachfolgemitglieder (§ 2).

(2) Unverziiglich nach Abschluss der Wahl stellt der Wahlausschuss das Wahlergebnis fest, fertigt
tiber den Wahlablauf eine Niederschrift an und macht die Namen der gewahlten Bewerber
bekannt.
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§21  Wabhlprifung

(1) Einspriiche gegen die Feststellung des Wahlergebnisses miissen innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe des Wahlergebnisses schriftlich beim Wahlausschuss eingegangen sein. Der
Einspruch ist auf die Wahl innerhalb der Wahlgruppe des Wahlberechtigten beschrankt. Uber
Einspriiche gegen die Feststellung des Wahlergebnisses entscheidet der Wahlausschuss. Gegen die
Entscheidung des Wahlausschusses kann innerhalb eines Monats Widerspruch erhoben werden.
Soweit der Wahlausschuss dem Widerspruch nicht abhilft, entscheidet die Vollversammlung.

(2) Einspriiche gegen die Feststellung des Wahlergebnisses und Widerspriiche gegen die Entscheidung
des Wahlausschusses sind zu begriinden. Sie kdnnen nur auf einen Versto gegen wesentliche
Wabhlvorschriften gestiitzt werden, durch die das Wahlergebnis beeinflusst werden kann. Griinde
konnen nur bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist vorgetragen werden. In einem
Wahlpriifungsverfahren einschlieBlich eines gerichtlichen Verfahrens werden nur die bis zum
Ablauf der Widerspruchsfrist vorgetragenen Griinde berlicksichtigt.

§22  Zuwahl

(m Der Vorschlag des Prasidiums, eine Person in mittelbarer Wahl in die Vollversammlung zu wahlen
(8§ 1 Absatz 1 Satz 3, § 7 Absatz 5 Wahlordnung), ist zu begriinden. Die mittelbare Wahl kann
friihestens in der auf die konstituierende Sitzung folgenden Sitzung der Vollversammlung
vorgenommen werden.

(2) Die mittelbare Wahl erfolgt fiir jede Person in besonderen Wahlgdngen und ist geheim. Gewahlt
ist, wer mehr als die Halfte der abgegebenen Stimmen erhalt. Erhdlt bei mehreren Kandidaten kein
Kandidat die erforderliche Mehrheit, findet eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit
den meisten Stimmen statt. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegeben. Die mittelbare Wahl
erfolgt fiir die Dauer der laufenden Wahlperiode.

(3) Die mittelbar gewahlten Mitglieder der Vollversammlung sind nach § 23 Wahlordnung der IHK
Offenbach am Main bekannt zu machen.

(4) Fiir die Wahlpriifung gelten die Regelungen nach § 21 Wahlordnung mit der MaBgabe, dass an die
Stelle des Wahlausschusses das Prasidium tritt. Einspruchsberechtigt fiir die mittelbare Wahl sind
die unmittelbar gewahlten Mitglieder der Vollversammlung sowie die Wahlberechtigen der
Wahlgruppe, fiir die eine Person hinzugewahlt wird.

§ 23 Bekanntmachung

Die in der Wahlordnung vorgesehenen Bekanntmachungen erfolgen auf der Homepage der IHK
Offenbach am Main unter ,www.offenbach.ihk.de". Ergdnzend konnen die Bekanntmachungen auch in
dem Mitteilungsblatt der IHK Offenbach am Main, der Offenbacher Wirtschaft, oder in den
Tageszeitungen des IHK-Bezirkes veroffentlicht werden.

§24  Inkrafttreten

Die Wahlordnung tritt am Tage nach der Verdffentlichung in der Offenbacher Wirtschaft in Kraft. Mit
dem Inkrafttreten dieser Wahlordnung tritt die Wahlordnung in der Fassung vom 15. Marz 2018 auBer
Kraft.

Der Beschluss der Vollversammlung der IHK Offenbach am Main vom 8. Dezember 2022 ist mit Bescheid
des Hessischen Ministeriums fiir Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen vom 30. Januar 2023
genehmigt, am 10. Februar 2023 ausgefertigt und in der Offenbacher Wirtschaft 03-04/2023
veroffentlicht worden.
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Beitragsordnung der [HK Offenbach am Main

§ 1 Beitragspflicht

Die IHK erhebt von den IHK-Zugehorigen Beitrdge nach MaBgabe des IHK-Gesetzes und der
folgenden Vorschriften; die Beitrdage sind 6ffentliche Abgaben.

Die Beitrage werden als Grundbeitrdge und Umlagen erhoben.

Die Vollversammlung setzt jahrlich in der Wirtschaftssatzung die Grundbeitrage, den Hebesatz
der Umlage und die Freistellungsgrenze (§ 4) fest.

§ 2 Organgesellschaften und Betriebsstatten

(1)

(2)

Verbundene Unternehmen (Organgesellschaften) werden nach den Bestimmungen des § 2 Abs. 1
IHKG als selbstandige IHK-Zugehorige zum Beitrag veranlagt.

Hat ein IHK-Zugehoriger mehrere Betriebsstatten im Sinne von § 12 AO im IHK-Bezirk, so wird
der Grundbeitrag nur einmal erhoben.

§ 3 Beginn und Ende der Beitragspflicht

Die Beitragspflicht entsteht mit Beginn des Geschaftsjahres, erstmalig mit dem Beginn der IHK-
Zugehorigkeit.

Erhebungszeitraum fiir den Beitrag ist das Geschaftsjahr (§ 8 der Satzung).

Die Beitragspflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in dem die Gewerbesteuerpflicht erlischt.
Sie wird durch die Eroffnung eines Liquidations- oder Insolvenzverfahrens nicht beriihrt.

§ 4 Beitragsfreistellung nach § 3 Abs. 3 Satze 3 und 4 IHKG

(1)

Nicht in das Handelsregister eingetragene natiirliche Personen und Personengesellschaften,
deren Gewerbeertrag nach dem Gewerbesteuergesetz oder Gewinn aus Gewerbebetrieb 5200
Euro nicht Ubersteigt, sind vorbehaltlich eines Beschlusses nach Absatz 3 vom Beitrag
freigestellt.

Die im Absatz 1 genannten IHK-Zugehérigen sind vorbehaltlich eines Beschlusses nach Absatz 3,
soweit sie natiirliche Personen sind und in den letzten fiinf Wirtschaftsjahren vor ihrer
Betriebserdffnung weder Einkilinfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder
selbststandiger Arbeit erzielt haben, noch an einer Kapitalgesellschaft mittelbar oder unmittelbar
zu mehr als einem Zehntel beteiligt waren, in dem Geschaftsjahr der Betriebser6ffnung und in
dem darauf folgenden Jahr von der Umlage und dem Grundbeitrag sowie in dem dritten und
vierten Jahr von der Umlage befreit, wenn ihr Gewerbeertrag oder Gewinn aus Gewerbebetrieb
25.000 Euro nicht Ubersteigt. Die in Satz 1 vorgesehene Beitragsfreistellung gilt nur fir IHK-
Zugehdrige, deren Gewerbeanzeige nach dem 31.12.2003 erfolgt.

Wenn nach dem Stand der zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Wirtschaftssatzung
vorliegenden Bemessungsgrundlagen zu besorgen ist, dass die Zahl der Beitragspflichtigen, die
einen Beitrag entrichten, durch die in den Absdtzen 1 und 2 genannten Freistellungsregelungen
auf weniger als 55 vom Hundert aller ihr zugehorigen Gewerbetreibenden sinkt, kann die
Vollversammlung fiir das betreffende Geschaftsjahr eine entsprechende Herabsetzung der dort
genannten Grenzen fiir den Gewerbeertrag oder den Gewinn aus Gewerbebetrieb beschlieBen.
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§ 5 Grundbeitrag

(1)

Der Grundbeitrag kann gestaffelt werden. Zu den Staffelungskriterien gehéren insbesondere Art
und Umfang sowie die Leistungskraft des Gewerbebetriebes. Berlicksichtigt werden kénnen dabei
der Gewerbeertrag, die Handelsregistereintragung, das Erfordernis eines in kaufmannischer
Weise eingerichteten Geschaftsbetriebs, der Umsatz, die Bilanzsumme und die Arbeitnehmerzahl.
Die Staffelung und die Hohe der Grundbeitrdge legt die Vollversammlung in der
Wirtschaftssatzung fest.

Der Grundbeitrag wird als Jahresbeitrag erhoben. Er ist auch dann in voller Héhe zu entrichten,
wenn der gewerbliche Betrieb oder seine Betriebsstatten nicht im ganzen Erhebungszeitraum
oder nur mit einem Betriebsteil beitragspflichtig sind. Besteht die Beitragspflicht im
Erhebungszeitraum nicht langer als drei Monate, so kann auf Antrag von der Erhebung des
Grundbeitrags ganz oder teilweise abgesehen werden.

§ 6 Umlage

(1)
(2)

(3)

Bemessungsgrundlage fiir die Umlage ist der Gewerbeertrag.

Bei natiirlichen Personen und Personengesellschaften ist die Bemessungsgrundlage fiir die
Umlage einmal um einen Freibetrag gemaB § 3 Abs. 3 Satz 6 IHKG fiir das Unternehmen zu
kiirzen; bei Unternehmen mit mehreren Betriebsstatten wird der Freibetrag vor Ermittlung der
Zerlegungsanteile von der Bemessungsgrundlage des ganzen Unternehmens abgezogen.

Besteht die Beitragspflicht nicht wahrend des vollen Geschaftsjahres, so wird die Umlage nur
anteilig entsprechend der Zahl der vollen Monate, in denen die Beitragspflicht besteht, erhoben.

§ 7 Gewerbeertrag/Gewinn aus Gewerbebetrieb

(1)
(2)

Der Gewerbeertrag wird nach § 7 GewStG unter Berlicksichtigung von § 10 a GewStG ermittelt.

Falls flir das Bemessungsjahr ein Gewerbesteuermessbetrag nicht festgesetzt worden ist, tritt an
die Stelle des Gewerbeertrags der nach dem Einkommen- oder Kérperschaftsteuergesetz
ermittelte Gewinn aus Gewerbebetrieb. Die Bemessungsgrundlage Gewinn aus Gewerbebetrieb
ist um Gewinne aus auslandischen Betriebsstatten, um Beteiligungsertrage von anderen
Unternehmen und um einen nicht ausgeglichenen Gewerbeverlust aus Vorjahren (§ 10 a
GewsStG) zu kiirzen, soweit der Beitragspflichtige diese Voraussetzungen nachweist.

§ 8 Zerlegung

(1)

Bei einer Zerlegung des Gewerbeertrags sind nur die auf den IHK-Bezirk entfallenden
Zerlegungsanteile der Umlagebemessung und, soweit der Gewerbeertrag fiir die Bemessung des
Grundbeitrags oder die Freistellung (§ 4) herangezogen wird, auch dabei zugrunde zu legen. Satz
1 gilt entsprechend fiir die Bemessungsgrundlage Gewinn aus Gewerbebetrieb und fiir den
Umsatz, die Bilanzsumme oder die Arbeitnehmerzahl, wenn diese fiir die Bemessung des
Grundbeitrags herangezogen werden oder soweit die Beitragsfreistellung nach § 4 davon
abhdngig gemacht wird, dass der Umsatz die in § 4 Abs. 2 genannte Grenze nicht lberschreitet.

Die Zerlegung erfolgt nach dem Gewerbesteuergesetz in der jeweils maBgeblichen Fassung
(gewerbesteuerliche Zerlegung).
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§ 9 Bemessungsgrundlage

(1)

(2)

Soweit die Beitragsordnung auf den Gewerbeertrag, den Gewinn aus Gewerbebetrieb, den
Umsatz, die Bilanzsumme oder die Arbeitnehmerzahl Bezug nimmt, sind die Werte des
Bemessungsjahres maBgebend.

Das Bemessungsjahr wird von der Vollversammlung in der jahrlichen Wirtschaftssatzung
festgesetzt.

§ 10 Umsatz, Bilanzsumme, Arbeitnehmerzahl

(1)

(2)

Umsatz im Sinne der Beitragsordnung ist die Summe der steuerfreien und steuerpflichtigen
Lieferungen und sonstige Leistungen einschlieBlich unentgeltlicher Wertabgaben im Sinne von §
1 Abs. 1 Nr. 1 sowie § 3 Abs. 1b und 9a UStG. Bei umsatzsteuerlichen Organschaften wird fiir
den gesamten Organkreis der umsatzsteuerrechtliche Umsatz der Organtrdgerin zugrunde gelegt.

Die Bilanzsumme wird nach & 266 HGB und die Zahl der Arbeitnehmer nach & 267 Abs. 5 HGB
ermittelt.

§ 11 Eintragung im Handelsregister

(1)

Soweit die Beitragsordnung Rechtsfolgen an die Eintragung im Handelsregister kniipft, ist dieses
Kriterium erfiillt, wenn der IHK-Zugehorige zu irgendeinem Zeitpunkt des Geschéaftsjahres in dem
Register eingetragen ist. Das Kriterium ist auch erfiillt, wenn der IHK-Zugehdorige im
Genossenschaftsregister oder in einem Register eines anderen Staates eingetragen ist, soweit
dieses Register eine dem deutschen Handelsregister vergleichbare Funktion hat.

Absatz 1 gilt entsprechend, soweit die Beitragsordnung Rechtsfolgen daran kniipft, dass der
Gewerbebetrieb des IHK-Zugehdrigen nach Art und Umfang einen in kaufmannischer Weise
eingerichteten Geschaftsbetrieb erfordert.

§ 12 Besondere Regelungen flir gemischtgewerbliche Betriebe

(1)

Die IHK Offenbach erhebt von IHK-Zugehdrigen, die in der Handwerksrolle oder in dem
Verzeichnis nach § 19 Handwerksordnung (zulassungsfreie Handwerksgewerbe und
handwerksahnliche Gewerbe) eingetragen sind (gemischtgewerbliche Betriebe) den Beitrag fiir
den Betriebsteil, der weder handwerklich noch handwerksadhnlich ist, sofern der Gewerbebetrieb
nach Art und Umfang einen in kaufmannischer Weise eingerichteten Geschaftsbetrieb erfordert
und mit dem weder handwerklichen noch handwerkséhnlichen Betriebsteil einen Umsatz von
mehr als 130.000 Euro erzielt hat.

Nur der Gewerbeertrag, der auf den Betriebsteil entfallt, der weder handwerklich noch
handwerksdhnlich ist, wird der Umlagebemessung und, soweit der Gewerbeertrag fiir die
Bemessung des Grundbeitrages oder die Beitragsfreistellung (§ 4) herangezogen wird, auch dabei
zu Grunde gelegt. Satz 1 gilt entsprechend fiir die Bemessungsgrundlage Gewinn aus
Gewerbebetrieb und fiir den Umsatz, die Bilanzsumme oder die Arbeitnehmerzahl, wenn diese fir
die Bemessung des Grundbeitrages oder die Beitragsfreistellung nach § 4 herangezogen werden.

Im Rahmen der nach dieser Vorschrift vorzunehmenden Zuordnungen findet § 8 Abs. 2 keine
Anwendung.
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§ 13 Besondere Regelungen fiir Inhaber von Apotheken, Angehdrige von freien Berufen und der

(1)

a)
b)

c)

Land- und Forstwirtschaft

Inhaber einer Apotheke werden mit einem Viertel ihres Gewerbeertrages zur Umlage veranlagt.
Satz 1 gilt entsprechend, soweit der Gewerbeertrag fiir die Bemessung des Grundbeitrags oder
die Beitragsfreistellung herangezogen wird.

Absatz 1 findet auch Anwendung auf IHK-Zugehorige, die oder deren sdmtliche Gesellschafter
vorwiegend

einen freien Beruf ausiiben oder

Land- oder Forstwirtschaft auf einem im Bezirk der Industrie- und Handelskammer belegenen
Grundsttick oder

als Betrieb der Binnenfischerei Fischfang in einem im Bezirk der IHK Offenbach am Main
belegenen Gewdsser betreiben

und Beitrdge an eine oder mehrere andere Kammern entrichten, mit der MaBgabe, dass statt eines
Viertels ein Zehntel der dort genannten Bemessungsgrundlage bei der Veranlagung zu Grunde gelegt

wird.

§ 14 Besondere Regelung fir Komplementargesellschaften und Tochtergesellschaften

(1)

(2)

IHK-Zugehdrigen in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft, deren gewerbliche Tatigkeit sich in
der Komplementarfunktion in einer ebenfalls der IHK Offenbach am Main zugehdrigen
Personenhandelsgesellschaft erschopft, kann durch die Vollversammlung in der jahrlichen
Wirtschaftssatzung ein ermaBigter Grundbeitrag eingerdaumt werden. Gleiches gilt fiir
Gesellschaften mit Sitz im Bezirk der IHK Offenbach am Main, deren samtliche Anteile von einem
im Handelsregister eingetragenen Unternehmen mit Sitz ebenfalls im Bezirk der IHK Offenbach
gehalten werden.

Die Wirtschaftssatzung kann vorsehen, dass die ErmaBigung des Grundbeitrags nur auf Antrag
gewahrt wird.

§ 15 Beitragsveranlagung

(1)

(2)

(4)

(5)

Die Beitragsveranlagung erfolgt durch schriftlichen Bescheid. Dieser ist dem IHK-Zugehdrigen in
einem verschlossenen Umschlag zu iibersenden.

Im Beitragsbescheid ist auf die fiir die Beitragserhebung maBgeblichen Rechtsvorschriften
hinzuweisen; die Bemessungsgrundlage und das Bemessungsjahr sind anzugeben. Ferner ist eine
angemessene Zahlungsfrist zu bestimmen, gerechnet vom Zeitpunkt des Zugangs. Der Bescheid
ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

Sofern der Gewerbeertrag oder der Zerlegungsanteil fiir das Bemessungsjahr noch nicht vorliegt,
kann der IHK-Zugehdorige aufgrund des letzten vorliegenden Gewerbeertrages oder - soweit ein
solcher nicht vorliegt - aufgrund einer Schatzung in entsprechender Anwendung des § 162 AO
vorldufig veranlagt werden. Satz 1 findet entsprechende Anwendung auf den Gewinn aus
Gewerbebetrieb und auf den Umsatz, soweit dieser fiir die Veranlagung von Bedeutung ist.

Andert sich die Bemessungsgrundlage nach Erteilung des Beitragsbescheides, so erlasst die IHK
einen berichtigten Bescheid. Zuviel gezahlte Beitrdge werden erstattet, zuwenig erhobene
Beitrdge werden nachgefordert. Von einer Nachforderung kann abgesehen werden, wenn die
Kosten der Nachforderung in einem Missverhaltnis zu dem zu fordernden Beitrag stehen.

Der IHK-Zugehdrige ist verpflichtet, der IHK Auskunft liber die zur Festsetzung des Beitrages
erforderlichen Grundlagen zu geben; die IHK ist berechtigt, die sich hierauf beziehenden
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Geschaftsunterlagen einzusehen. Werden von dem IHK-Zugehdrigen Angaben, die zur
Feststellung seiner Beitragspflicht oder zur Beitragsfestsetzung erforderlich sind, nicht gemacht,
kann die IHK die Beitragsbemessungsgrundlagen entsprechend § 162 AQ schétzen; dabei sind
alle Umstdnde zu beriicksichtigen, die fiir die Schatzung von Bedeutung sind.

§ 16 Vorauszahlungen

Die Vollversammlung kann in der Wirtschaftssatzung beschlieBen, dass die [HK-Zugehorigen
Vorauszahlungen auf ihre Beitragsschuld zu entrichten haben. Vorauszahlungen kdnnen beschlossen
werden, wenn fiir IHK-Zugehorige die Bemessungsgrundlagen flr die Beitragserhebung noch nicht
abschlieBend feststehen. Die Vorauszahlung ist auf der Grundlage der §8 5 und 6 nach pflichtgemaBem
Ermessen zu bestimmen. Die Erhebung erfolgt durch Vorauszahlungsbescheid. 8§ 15 und 17 gelten
entsprechend.

§ 17 Falligkeit des Beitragsanspruches

Der Beitrag wird fallig mit Zugang des Beitragsbescheides; er ist innerhalb der gesetzten Zahlungsfrist zu
entrichten.

§ 18 Mahnung und Beitreibung

(1)

(2)

(3)

Beitrdge, die nach Ablauf der Zahlungsfrist nicht beglichen sind, werden mit Festsetzung einer
neuen Zahlungsfrist angemahnt. Die Erhebung einer Mahngebiihr (Auslagen) und deren Hohe
richtet sich nach der Gebiihrenordnung der IHK.

In der Mahnung ist der Beitragspflichtige darauf hinzuweisen, dass im Falle der Nichtzahlung
innerhalb der Mahnfrist die Beitreibung der geschuldeten Betrdage eingeleitet werden kann. Die
Erhebung einer Beitreibungsgebiihr und deren Hohe richtet sich nach der Gebiihrenordnung der
IHK.

Die Einziehung und Beitreibung ausstehender Beitrdge richtet sich nach § 3 Abs. 8 IHKG in
Verbindung mit § 3 Hessisches Ausfiihrungsgesetz zum IHKG.

§ 19 Stundung; Erlass; Niederschlagung

(1) Beitrdge kdonnen auf Antrag gestundet werden, wenn die Einziehung bei Falligkeit eine
erhebliche Harte fiir den Beitragspflichtigen bedeuten wiirde und der Beitragsanspruch durch die
Stundung nicht gefahrdet erscheint.

(2) Beitrdge kdnnen auf Antrag im Falle einer unbilligen Harte ganz oder teilweise erlassen werden.
Im Interesse einer gleichmaBigen Behandlung aller IHK-Zugehdrigen ist an den Begriff der
unbilligen Harte ein strenger MaBstab anzulegen.

(3) Beitrdge konnen niedergeschlagen werden, wenn ihre Beitreibung keinen Erfolg verspricht und
wenn die Kosten der Beitreibung in einem Missverhaltnis zur Beitragsschuld stehen.

(4) Von einer Beitragsveranlagung kann in entsprechender Anwendung von & 156 Absatz 2
Abgabenordnung abgesehen werden, wenn bereits vorher feststeht, dass die Beitreibung keinen
Erfolg haben wird oder die Kosten der Veranlagung und der Beitreibung in einem Missverhaltnis
zur Beitragshohe stehen.

§ 20 Verjahrung

Fiir die Verjahrung der Beitragsanspriiche gelten die Vorschriften der Abgabenordnung liber die
Verjahrung der Steuern vom Einkommen und vom Vermégen entsprechend.
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§ 21 Rechtsbehelfe

(1) Gegen den Beitragsbescheid ist der Widerspruch nach den Bestimmungen der
Verwaltungsgerichtsordnung gegeben. Uber den Widerspruch entscheidet die IHK.

(2) Gegen den Beitragsbescheid in Gestalt des ablehnenden Widerspruchsbescheids kann innerhalb
eines Monats nach Zugang vor dem zustandigen Verwaltungsgericht Klage erhoben werden. Die
Klage ist gegen die IHK zu richten.

(3) Rechtsbehelfe gegen Beitragsbescheide haben keine aufschiebende Wirkung (§ 80 Abs. 2 Satz 1
Nr. 1 VwGO).

§ 22 In-Kraft-Treten

Die Beitragsordnung tritt am 01.01.2006 in Kraft. Gleichzeitig tritt die am 01.01.1999 in Kraft getretene
Beitragsordnung auBer Kraft. Fiir die Festsetzung/Berichtigung von Beitrdgen aus den Bemessungsjahren
vor dem 01.01.2006 gilt die bis zu diesem Zeitpunkt jeweils gliltige Beitragsordnung.

Die von der Vollversammlung der IHK Offenbach am Main am 4.12.2007 beschlossenen Anderungen sind
mit Bescheid vom 27. Februar 2008 genehmigt und in der Offenbacher Wirtschaft 04/08 bekannt
gemacht worden. Die am 2. Dezember 2013 von der Vollversammlung beschlossene Ergdanzung der
Beitragsordnung ist mit Bescheid vom 18. Dezember 2013 genehmigt und in der Offenbacher Wirtschaft
02/2014 bekannt gemacht worden. Die am 15. Marz 2018 von der Vollversammlung beschlossene
Neufassung von § 10 Beitragsordnung ist mit Bescheid vom 4. Mai 2018 genehmigt und in der
Offenbacher Wirtschaft 07/2018 bekannt gemacht worden.
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§ 1 Gebuhren, Auslagen, Vorschisse

(1) Fir die Inanspruchnahme besonderer Anlagen und Einrichtungen oder fiir besondere Tatigkeiten
erhebt die Kammer Gebiihren nach ihrem Geblhrentarif. Dieser ist Bestandteil der Gebiihrenordnung.

(2) Die Kammer kann zusatzlich vom Gebiihrenschuldner Auslagen ersetzt verlangen, die den
iiblicherweise von der Kammer zu tragenden Verwaltungsaufwand uiberschreiten.

(3) Die Kammer kann vom Gebiihrenschuldner einen angemessenen Vorschuss fiir Geblihren und
Auslagen verlangen.

§ 2 Bemessung der Geblhren

(1) Gebiihren sind als feste Satze (oder Rahmensatze) zu bestimmen.

(2) Sind fiir eine Tatigkeit Rahmensétze bestimmt, so ist die Gebihr nach Verwaltungsaufwand und
wirtschaftlichem Wert fiir den Gebiihrenschuldner zu bemessen.

(3) Fiir den Fall, dass die beantragte Tatigkeit vom Gebiihrenschuldner nicht voll in Anspruch genommen
wird, kann der Geblhrentarif ErmaBigung der Gebiihr vorsehen.

§ 3 GebUhrenschuldner

Gebiihrenschuldner ist, wer besondere Anlagen und Einrichtungen der Kammer benutzt oder
gebiihrenpflichtige Tatigkeiten beantragt hat oder zu dessen Gunsten eine solche Tatigkeit vorgenommen
wurde. Schulden mehrere Schuldner eine Geblihr gemeinsam, so kann die Kammer jeden fiir den
gesamten Betrag in Anspruch nehmen.

§ 4 Entstehung des Anspruchs

(1) Der Anspruch auf Gebiihren entsteht bei antragsgebundenen Tatigkeiten mit Eingang des Antrags,
sonst mit der Benutzung der Anlage oder Einrichtung oder der Durchfiihrung der Tatigkeit.

(2) Die Kammer kann Post- und Zustellgebiihren und Barauslagen, die ihr anlésslich einer
gebiihrenpflichtigen Inanspruchnahme erwachsen, gesondert in Rechnung stellen. Dabei werden
Aufwendungen fiir Fahrt, Verpflegung und Unterkunft nach den bei der Kammer geltenden
Richtlinien in Ansatz gebracht.

(3) Gebiihren und Auslagen sind innerhalb der gesetzlichen Zahlungsfrist zu entrichten.
§ 5 Falligkeit

Gebiihren und Auslagen werden mit der Bekanntgabe an den Gebiihrenschuldner fallig, wenn die
Kammer keinen anderen Zeitpunkt bestimmt.
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§ 6 Mahnung und Beitreibung

(1) Gebiihren, die nicht innerhalb der festgesetzten Frist entrichtet worden sind, sind mit einer neuen
Zahlungsfrist anzumahnen. In der Mahnung ist der Gebiihrenschuldner auf die Folgen der
Nichtzahlung innerhalb der neuen Frist hinzuweisen.

(2) Fir die Beitreibung von Gebiihren gelten die Vorschriften der Beitragsordnung entsprechend.

§ 7 Stundung, Erlass, Niederschlagung

(1) Gebiihren und Auslagen kénnen auf Antrag gestundet werden, wenn ihre Zahlung mit erheblichen
Harten fiir den Gebiihrenpflichtigen verbunden ist und der Gebiihrenanspruch durch die Stundung
nicht gefahrdet wird. Gestundete Gebiihren und Auslagen sind entsprechend § 234 der
Abgabenordnung vom 16.3.1976 in geltender Fassung (BGBI. Ill 610-1-3) zu verzinsen.

(2) Gebiihren und Auslagen kénnen im Falle einer unbilligen Harte auf Antrag ganz oder teilweise
erlassen werden. Im Interesse einer gleichmaBigen Behandlung aller Kammerzugehdrigen ist an den
Begriff der unbilligen Harte ein strenger MaBstab anzulegen.

(3) Gebiihren und Auslagen kénnen niedergeschlagen werden, wenn ihre Beitreibung keinen Erfolg
verspricht oder wenn Aufwand und Kosten der Beitreibung in einem Missverhaltnis zur
Gebiihrenschuld stehen.

§ 8 VVerjahrung

Fiir die Verjahrung der Gebiihren gelten die Vorschriften der Abgabenordnung {iber die Steuern von
Einkommen und Vermdgen entsprechend.

§ 9 Rechtsmittel

(1) Gegen den Gebiihrenbescheid ist der Widerspruch nach den Bestimmungen der
Verwaltungsgerichtsordnung gegeben. Uber den Widerspruch entscheidet die Kammer.

(2) Gegen den ablehnenden Widerspruchsbescheid kann innerhalb eines Monats nach Zugang vor dem
zustandigen Verwaltungsgericht Klage erhoben werden. Die Klage ist gegen die Kammer zu richten.

(3) Rechtsmittel gegen Gebiihrenbescheide haben keine aufschiebende Wirkung (§ 80 Abs. 2 Ziff. 1
VwGO).

§ 10 Inkrafttreten

Diese Geblihrenordnung tritt am ersten des auf die 6ffentliche Bekanntmachung folgenden Monats in
Kraft.

Gebiihrentarif zur Gebiihrenordnung der Industrie- und Handelskammer Offenbach am Main
vom 9. September 2021

Gebiihrenpflichtige Leistung Gebiihr
Tarif-Nr.

1. AuBenwirtschaft - Beglaubigungen und Bescheinigungen
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1.1

Ausstellung von Ursprungszeugnissen und Beglaubigungen von
Handelsrechnungen (§ 1 Absatz 3 IHKG)

9,50 €

1.2

Carnet ATA

1.2.1

Ausstellung von internationalen Carnets je Satz
fir Mitglieder der Industrie- und Handelskammer
(8 1 Absatz 3 IHKG i. V. m. AT.A. Ubereinkommen, BGBI. Il 1965, S. 948)

41,00 €

1.2.2

Ausstellung von internationalen Carnets
fur Nichtmitglieder und Privatpersonen
(§ 1 Absatz 3 IHKG i. V. m. A.T.A. Ubereinkommen, BGBI. Il 1965, S. 948)

56,00 €

1.2.3

Zusétzlich zu der IHK-Gebiihr nach der vorstehenden Nummer 1.2.1 oder
1.2.2 féllt bei der Ausstellung von internationalen Carnets eine Gebliihr fiir
die Internationale Handelskammer (ICC-Gebiihr) und ein Carnet-
Versicherungsentgelt an

(§ 1 Absatz 3 IHKG i. V. m. AT.A. Ubereinkommen, BGBI. Il 1965, S. 948)

1.3

Sonstige Bescheinigungen (§ 1 Absatz 3 IHKG)

9,50 €

Riicktritt von einer Ausbildungs-, Weiterbildungs- oder
Sachkundepriifung nach Zulassung (Stornogebiihr): Bei Riicktritt von der
Priifung nach erfolgter Anmeldung bis vier Wochen vor der Priifung wird
eine Stornogebiihr in Hohe von 30 % der jeweils falligen Gebiihr erhoben,
bei Riicktritt zu einem spateren Zeitpunkt oder Nichtteilnahme an der
Priifung eine Stornogebiihr von 50 % der jeweils félligen Gebiihr.

Finanzanlagenvermittler

3.1

Registrierung eines Finanzanlagenvermittlers
(8 34f Absatz 5 Halbsatz1 i.V. m. § 11a Absatz 1 Satz 1, Absatz 5 GewO)

45,00 €

3.2

Registrierung eines Angestellten eines Finanzanlagenvermittlers
(8 34f Absatz 5 GewO)

20,00 €

3.3

Anderung der Registerdaten
(§ 34f Absatz 5 Halbsatz 2 i. V. m. §11a GewO)

25,00 €

3.4

Schriftliche Auskunft aus dem Vermittlerregister
(811a Absatz 2 GewO0)

15,00 €

3.5

Erlaubnis fiir Finanzanlagenvermittler

3.5.1

Gesamterlaubnis (3 Kategorien)
(§ 34f Absatz 1 Satz 1 GewO)

300,00 €

3.5.2

Teilerlaubnis (2 Kategorien)
(8 34f Absatz 1 Satz 2 und 3 GewO)

250,00 €

3.53

Teilerlaubnis (1 Kategorie)
(8 34f Absatz 1 Satz 2 und 3 GewO)

200,00 €

3.54

Erweiterung des Erlaubnisumfanges um 1 Kategorie
(8 34f Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 GewO)

50,00 €

3.5.5

Erweiterung des Erlaubnisumfanges um 2 Kategorien

(8 34f Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 GewO)

100,00 €
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3.6 Uberpriifung der Erlaubnisvoraussetzungen nach Erteilung der Erlaubnis 50,00 € - 200,00 €
(8 34f Absatz 2 i. V. m. Absatz 1 GewO)
3.7 Priifungspflicht (§ 24 FinVermV)
3.71 Uberpriifung der Pflichten der Finanzanlagenvermittler nach den 50,00 € - 3000,00 €
8§ 12 - 23 FinVermV
3.7.2 Uberpriifung der Priifungspflicht (§ 24 Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 1, Sétze 2 50,00 € - 3000,00 €
und 3 FinVermV i. V. m. & 34f Absatz 1 GewO)
3.7.3 Nachforderung des Priifberichts gemaB § 24 Absatz 1 FinVermV 25,00 € - 100,00 €
3.8 Gleichwertigkeitspriifung (§ 5 FinVermV) 50,00 € - 500,00 €
3.9 Ersatz- oder Zweitbescheinigung der Erlaubnis (§ 34f GewO) 20,00 €
4, Offentliche Bestellungen und Vereidigungen
4.1 Uberpriifung eines Erstantrages (Verfahrensgebiihr) 500,00 €
(§ 36 GewO i. V. m. § 5 HAG IHKG u. § 5 SV0)
4.2 Bearbeitung und Uberpriifung von sonstigen Antrégen (z.B. Fortsetzung 100,00 € - 500,00 €
eines ruhenden Verfahrens nach nicht nachgewiesener Sachkunde;
Wiederholungsantréage; erneuter Antrag nach Ablauf einer befristeten
Bestellung; Antrag auf Erweiterung des Bestellungsgebietes oder
Umschreibung des Sachgebietes)
(836 GewO i. V. m. 8§ 5 HAG IHKG u. § 5 SVO)
4.3. Offentliche Bestellung und Vereidigung als Sachverstindige 300,00 €
(Bestellungsgebiihr)
(836 GewO i. V. m. 8§ 5 HAG IHKG u. § 5 SVO)
4.4 Zu den Gebiihren nach den Ziffern 4.1 bis 4.3 sind ggfs. der IHK Offenbach
am Main in Rechnung gestellte Kosten/ Gebiihren fiir die Inanspruchnahme
von Fachgremien bei anderen IHKs oder einem ad hoc-Fachgremium zu
erstatten
(836 GewO i. V. m. § 5 HAG IHKG u. § 5 SVO)
4.5 Riicknahme oder Widerruf einer 6ffentlichen Bestellung/ Vereidigung 300,00 €
(85 48, 49 HVWVfG i. V. m. § 36 GewO i. V. m. § 5 HAG IHKG u. § 5, 23 SVO0)
4.6 Uberpriifung der besonderen Sachkunde eines Sachverstindigen durch ein 1250,00 €
Fachgremium der IHK Offenbach am Main
(§ 36 GewO i. V. m. § 5 HAG IHKG u. § 5 SV0)
4.7 Zu der Gebihr nach Ziffer 4.6 sind ggfs. der IHK Offenbach am Main in
Rechnung gestellte Auslagen (Fahrtkosten, ggfs. Ubernachtungskosten) der
Mitglieder des Fachgremiums der IHK Offenbach am Main zusatzlich zu
erstatten
(§ 36 Gew0 i. V. m. § 5 HAG IHKG u. § 5 SVO0)
4.8 Uberpriifung von Gutachten auf Veranlassung einer anderen IHK 250,00 €
(§ 36 Gew0 i. V. m. § 5 HAG IHKG u. § 5 SV0)
5. Berufsausbildung/Weiterbildung
5.1 Ausbildung und Umschulung
5.1.1 Zwischenpriifung [ 1. Teil einer Abschlusspriifung (§ 48 BBIG) 250,00 €|
5.1.2 Teil 2 der Abschlusspriifung / Abschlusspriifung 363,00 €

(§ 37 BBiG)
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5.1.3 Priifung von Zusatzqualifikationen (§ 49 BBiG) 220,00 €
5.1.4 Wiederholung einer der in 5.1.1 bis 5.1.3 genannten Priifungen 50 % der Gebiihr
5.1.5 Die in den Nummern 5.1.1 bis 5.1.2 genannten Gebliihren reduzieren sich um
35,00 €, wenn von dem Ausbildungsbetrieb ein Mitarbeiter oder der
Unternehmer selbst als Priifer berufen ist
5.1.6 Besondere, durch den Ausbildungsberuf bedingte Priifungsaufwendungen
(Material, Versicherungen usw.) sind nach § 1 Absatz 2 der
Gebiihrenordnung zu erstatten.
5.1.7 Zertifizierung von Qualifizierungsbausteinen der Berufsausbildungs- 60,00 €
vorbereitung nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) (§ 69 BBiG)
5.1.8 Begutachtung von Umschulungskonzepten von Umschulungstragern (8§ 76
Abs. 1 Nr. 3,60 S. 2, 62 Abs. 1 und 2, 27 bis 33 BBIiG)
5.1.8.1 Erst-Begutachtung von tragergestiitzten UmschulungsmaBnahmen 500.00 €
5.1.8.2 Folge-Begutachtung von tragergestiitzten UmschulungsmaBnahmen in 175,00 €
gleichen oder artverwandten Berufen
5.1.9 Die in den Nummern 5.1.1 bis 5.1.4 genannten Gebiihren gelten fiir externe
Priiflinge (§ 45 BBiG) entsprechend.
5.1.10 Priifung der Zulassungsvoraussetzungen fiir externe Priiflinge 100,00 €
(8 45 Absatz 2 und 3 BBIG)
5.2 Weiterbildung
5.2.1 Uberpriifung der Zulassungsvoraussetzungen fiir die Teilnahme an einer 100,00 €
Weiterbildungspriifung (§ 53, 54 BBiG, § 8 Priifungsordnung der IHK
Offenbach am Main fiir Fortbildungspriifungen)
5.2.2 Weiterbildungspriifungen ohne gesonderte Priifungsteile 250,00 €
(§ 53, 54 BBIG)
5.2.2.1 mit Fertigkeit;teil, Dokumentation bzw. Projektarbeit inkl. Fachgesprach, 100,00 €
Fallstudie u. A. (zusatzlich zu 5.2.1)
5.2.2.2 Fortbildungspriifung/ Priifungsteil nach §§ 53, 54 BBiG miindlich 200,00 €
5.2.3 Weiterbildungspriifungen mit gesonderten Priifungsteilen
5.2.3.1 Fortbildungspriifung/ Priifungsteil nach §§ 53, 54 BBiG schriftlich 200,00 €
5.2.3.2 mit Demonstration, Fachgesprdch, miindlicher Situationsaufgabe, 50,00 €
Situationsgesprédch u. A. nach §§ 53, 54 BBiG (zusatzlich zu 5.2.2.1)
5.2.3.3 mit Fertigkei’g_steil, Dokumentation bzw. Projektarbeit inkl. Fachgesprach, 100,00 €
Fallstudie u. A. nach 88 53, 54 BBiG
5.2.3.4 Integrierter berufs- und arbeitspadagogischer Teil nach §§ 53, 54 BBiG 150,00 €
5.2.4 Ausbildereignungspriifung
5.2.4.1 Ausbilderpriifung/ AEVO Priifung schriftlich (§ 4 AusbEignV) 120,00 €
5.2.4.2 Ausbilderpriifung mindlich (§ 4 AusbEignV) 120,00 €
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525

Wiederholungspriifungen

5.2.5.1

Vollstindige Wiederholung (je Priifung bzw. Priifungsteil)
Betrdge jeweils von 5.2.1 bis 5.2.3
(8§ 53, 54 BBIG, § 4 AusbEignV)

5.2.5.2

Wiederholung eines Priifungsteils
(8§ 53, 54 BBIG, § 4 AusbEignV)

50 % des zu wieder-
holenden Priifungsteils

5.2.6

Unterrichtung im Bewachungsgewerbe

5.2.6.2

fiir Unselbststindige (40 Unterrichtsstunden)
(Personenkreis i.S. von § 34a Absatz 1a Satz 1 Nr. 2 und Absatz 2 Nr. 2
GewO i. V. m. §§ 4, 6 Bewachungsverordnung)

445,00 €

5.3

Sonstiges

5.3.1

Bescheinigung tiber die volle oder teilweise Befreiung vom Nachweis der
berufs- und arbeitspddagogischen Kenntnisse nach § 6
Ausbildereignungsverordnung (AusbEignV)

25,00 €

53.2

Neuausfertigung von Priifungsdokumenten einschl. Bescheinigung der
Gleichwertigkeit von auslandischen Bildungsabschliissen
(8§ 37, 50, 50a, 102 BBIG)

25,00 €

53.3

Ubersetzung von Zeugnissen der Weiterbildung (§§ 53, 54 BBiG)

25,00 €

Fachkundebescheinigungen im Bereich Verkehr

6.1

Fachkundebescheinigung ohne Priifung fiir den StraBengiiter- und
StraBenpersonenverkehr ohne Taxi- und Mietwagenverkehr
(Entscheidung Gber Anerkennung leitender Tatigkeit - einschlieBlich
Ausstellung des Schulungsnachweises)

(8 8 Absatz 2 GBZugV, § 7 Absatz 3 PBZugV)

80,00 €

6.2

Fachkundebescheinigung ohne Priifung fiir den Taxi- und Mietwagenverkehr
(Entscheidung Gber Anerkennung leitender Tatigkeit - einschlieBlich
Ausstellung des Schulungsnachweises)

(8 8 Absatz 2 GBZugV, § 7 Absatz 3 PBZugV)

65,00 €

6.3

Ausstellung von Fachkundebescheinigungen auf Grund gleichwertiger
Abschlusspriifungen, Umschreibungen beschrankter
Fachkundebescheinigungen und die Erstellung von Zweitschriften

(8 7 GBZugV, § 6 PBZugV)

35,00 €

Unterrichtungsverfahren Gaststittengewerbe

7.1.

Ersatzausstellung von Sachkunde-/Unterrichtungsbescheinigungen
(auch fiir Ziff. 6)

20,00 €

Versicherungsvermittler — Registrierungs- und Erlaubnisverfahren

8.1

Registrierung eines Versicherungsvermittlers/ Versicherungsberaters
(88 34d Absatz 10 Satz 1 Alt. 1i.V. m.§ 11a Absatz 1 Satz 1, Absatz 5
GewO0)

45,00 €

8.2

Erlaubnis fiir Versicherungsvermittler/ Versicherungsberater
(88 34d Absatz 1, Absatz 2 GewO)

200,00 €
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8.3

Erlaubnisbefreiung flir Versicherungsvermittler
(8 34d Absatz 6 i. V. m. § 34d Absatz 1 Satz 1 GewO)

125,00 €

8.4

Schriftliche Auskunft aus dem Vermittlerregister
(8 11a Absatz 2 GewO)

15,00 €

8.5

Anmeldung dritter EU- oder EWR- Staaten
(8 34d Absatz 10 Satz 1i. V. m. § 11a Absatz 4 GewO)

20,00 €

8.6

Anderung der Registerdaten (§ 34d Absatz 10 Satz 2 Gew0Q i.V. m.§ 11a
Gewerbeordnung), Umtausch der Erlaubnis vom Vermittler zum Berater oder
Statuswechsel (§ 156 Absatz 2 GewO; § 34d Absatz 1 Satz 3 GewO)

25,00 €

8.7

Ersatz- oder Zweitbescheinigung fiir Erlaubnis oder Erlaubnisbefreiung
(88 34d Absatz 1, Absatz 2 und Absatz 6 GewO)

20,00 €

8.8

Uberpriifung der Dokumentationspflichten der Versicherungsvermittler
(8 23 Absatz 1 VersVermV)

100,00 € - 3000,00 €

8.9

Uberpriifung des Provisionsannahmeverbots fiir Versicherungsberater
(8 23 Absatz 2 VersVermV)

100,00 € - 3000,00 €

8.10

Uberpriifung der Erlaubnisvoraussetzungen nach Erteilung der Erlaubnis
(85 34d Absatz 5i. V. m. Absatz 1 und Absatz 2 GewO)

50,00 € - 200,00 €

8.11

Gleichwertigkeitspriifung
(8 6 VersVermV)

50,00 € - 500,00 €

(gestrichen)

10.

Mahngebiihr/Erinnerungsgebiihr
gemal § 8 Absatz 2 Beitragsordnung in Verbindung mit 8§ 1 Absatz 1
und 3 Satz 1 Gebiihrenordnung (Beitragsschuldnermahnung)

5,00 €

11.

Gebiihren nach der Chemikalien-Klimaschutzverordnung

Erteilung einer Sachkundebescheinigung nach der Chemikalien-
Klimaschutzverordnung aufgrund einer erfolgreich abgelegten IHK- oder
HwK-Abschluss- oder Weiterbildungspriifung

(8 5 Absatz 2 und Absatz 3 ChemKlimaschutzV)

0,00 € - 40,00 €

Entscheidung liber die Erteilung einer Sachkundebescheinigung nach der
Chemikalien-Klimaschutzverordnung aufgrund mehrerer Teilpriifungen
(8 5 Absatz 2 und Absatz 3 ChemKlimaschutzV)

40,00 € - 200,00 €

1.3

Entscheidung liber die Erteilung einer vorlaufigen Sachkundebescheinigung
nach der Chemikalien-Klimaschutzverordnung aufgrund einschldgiger
Vorkenntnisse

(8 5 Absatz 2 und Absatz 3 ChemKlimaschutzV)

40,00 € - 60,00 €

12.

Honorar-Finanzanlagenberater

121

Registrierung eines Honorar-Finanzanlagenberaters
(8 34h Absatz 1 Satz 4 i. V. m. § 34f Absatz 5 Halbsatz 1i.V.m. & 11a
Absatz 1 Satz 1, Absatz 5 GewO)

45,00 €

12.2

Registrierung eines Angestellten eines Honorar-Finanzanlagenberaters

(8 34h Absatz 1 Satz 4 i. V. m. & 34f Absatz 6 GewO0)

25,00 €
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12.3 Anderung der Registerdaten (§ 34f Absatz 5 Halbsatz 2 i. V. m. §11a GewO) 25,00 €

12.4 Schriftliche Auskunft aus dem Vermittlerregister 15,00 €
(811a Absatz 2 GewO)

12.5 Erlaubnisverfahren fiir Honorar-Finanzanlagenberater

12.5.1 Gesamterlaubnis (3 Kategorien) 300,00 €
(8 34h Absatz 1 Satz 1 GewO)

12.5.2 Teilerlaubnis (2 Kategorien) 250,00 €
(8 34h Absatz 1 Satz 2 und 3 GewO)

12.5.3 Teilerlaubnis (1 Kategorie) 200,00 €
(8 34h Absatz 1 Satz 2 und 3 GewO)

12.5.4 Umwandlung einer Erlaubnis nach § 34f GewO (Finanzanlagenvermittler) in 50,00 €
eine Erlaubnis nach § 34h GewO (§ 34h Absatz 1 Satz 5 GewO)

12.6 Uberpriifung der Erlaubnisvoraussetzungen nach Erteilung der Erlaubnis 50,00 € - 200,00 €
(8 34h Absatz 1 Satz 4 i. V. m. & 34f Absatz 1, Absatz 2 GewO)

12.7 Uberpriifung der Pflichten der Honorar-Finanzanlagenberater nach den 50,00 € - 3000,00 €
§8 12 - 23 FinVermV (§ 24 Absatz 2 FinVermV)

12.8 Anordnung der Uberpriifung der sich aus den §§ 12 bis 23 FinVermV 50,00 € - 3000,00 €
ergebenden Pflichten
(8 24 Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 1, Satz 2 FinVermV i. V. m. § 34h Absatz 1
GewO)

12.9 Ersatz- oder Zweitbescheinigung der Erlaubnis (§ 34h GewO) 20,00 €

13. Immobiliardarlehensvermittler - Registrierungsverfahren

13.1 Registrierung eines Immobiliardarlehensvermittlers 75,00 €
(8 34i Absatz 8 Nr. 1i. V. m. § 11a Absatz 1 und Absatz 5 GewO)

13.2 Registrierung eines Angestellten eines Immobiliardarlehensvermittlers 20,00 €
(8 34i Absatz 8 Nr. 2 i. V. m. § 11a Absatz 1 und Absatz 5 GewO)

13.3 Anderungen der Registerdaten 25,00 €
(8 11a GewO, § 34i Absatz 8 Nr. 3 GewO)

13.4 Registrierung eines Vermittlers mit Erlaubnis aus einem anderen EU-/EWR- 50,00 €
Staat (8 34i Absatz 4, § 11a Absatz 1a GewO0)

13.5 Schriftliche Auskunft aus dem Vermittlerregister 15,00 €

(8 11a Absatz 2 Gew0)

Diese Gebiihrenordnung ist von der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Offenbach am
Main gemaB § 3 Abs. 6 und 7 in Verbindung mit & 4 Satz 2 Ziffer 2 des Gesetzes zur vorlaufigen Regelung
des Rechts der Industrie- und Handelskammern vom 18.12.1956 (BGBI. | S. 920), zuletzt gedndert durch
Artikel 1 des Zweiten Gesetzes zur Anderung des Gesetzes zur vorldufigen Regelung des Rechts der
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Industrie- und Handelskammern vom 7. August 2021 (BGBI. | S. 3306), am 9. September 2021 beschlossen
worden.

Die Gebiihrenordnung ist vom Hessischen Ministerium fiir Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen mit
Bescheid vom 27. Oktober 2021 genehmigt, am 1. November 2021 ausgefertigt und in der Offenbacher
Wirtschaft Januar/Februar 2022 bekannt gemacht worden.

Die Gebiihrenordnung ist zuletzt mit Beschluss der Vollversammlung vom 16. April 2024 gedndert worden.

Die Anderung ist mit Bescheid vom 13. Juni 2024 genehmigt, am 18. Juni 2024 ausgefertigt und in der
Offenbacher Wirtschaft September/Oktober 2024 bekannt gemacht worden.
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Die Vollversammlung der IHK Offenbach am Main hat in der Sitzung am 13. Juni 2013 gemaB & 3 Abs.
7a, § 4 Satz 2 Ziffer 8 und § 8 Absatz 5 des Gesetzes zur vorlaufigen Regelung des Rechts der Industrie-
und Handelskammern (IHKG) vom 18.12.1956 (BGBI. | S. 920), zuletzt geédndert durch Artikel 2 Abs. 61
des Gesetzes vom 22.12.2011 (BGBI. | S. 3044), das nachfolgende Finanzstatut einschlieBlich der Anlagen
| bis VI beschlossen:

Teil I: Anwendungsbereich
§ 1 Anwendungsbereich

(1) Das Finanzstatut regelt die Aufstellung und den Vollzug des Wirtschaftsplans
(Wirtschaftsfiihrung) sowie die Rechnungslegung und die Abschlusspriifung der IHK.

(2) Richtlinien zur Ausflihrung des Finanzstatuts werden von Prasident und Hauptgeschaftsfiihrer
der IHK erlassen. Soweit von der IHK keine eigenen Richtlinien erlassen werden, gelten die
Muster-Richtlinien zur Ausfiihrung des Finanzstatuts des DIHK - Arbeitskreises Kaufmannisches
Rechnungswesen und Controlling.

Teil II: Allgemeine Vorschriften zum Wirtschaftsplan
§ 2 Feststellung der Wirtschaftssatzung und des Wirtschaftsplans, Geschaftsjahr

(1) Die Vollversammlung stellt den Wirtschaftsplan durch die Wirtschaftssatzung fest. Die
Wirtschaftssatzung bestimmt (iber die Beitrdge und dariiber, bis zu welcher Héhe Kredite
aufgenommen und Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsausgaben in kiinftigen Jahren
(Verpflichtungserméchtigungen) eingegangen werden diirfen. Der Hauptgeschaftsfiihrer legt den
im Einvernehmen mit dem Pr3sidium vorbereiteten Wirtschaftsplan (§ 8 Absatz 2 Satzung der
IHK Offenbach am Main) und den Entwurf der Wirtschaftssatzung so rechtzeitig der
Vollversammlung vor, dass diese dariiber vor Beginn des Geschéaftsjahres Beschluss fassen kann.
Die Wirtschaftssatzung wird gemaB § 8 der Satzung der IHK verdffentlicht.

(2) Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 3 Bedeutung und Wirkungen des Wirtschaftsplans

(1) Der Wirtschaftsplan dient der Planung und Deckung des Ressourcenbedarfs, der zur Erflillung der
Aufgaben der IHK im folgenden Geschaftsjahr (Planungszeitraum) voraussichtlich notwendig ist.
Der Wirtschaftsplan bildet die Grundlage fiir die Wirtschaftsfiihrung der IHK.

(2) Der Wirtschaftsplan ermachtigt die zustdndigen Organe, Ressourcen aufzunehmen,
anzuschaffen, einzusetzen und zu verbrauchen. Durch den Wirtschaftsplan werden Anspriiche
oder Verbindlichkeiten weder begriindet noch aufgehoben.

§ 4 Bestandteile des Wirtschaftsplans

(1) Der Wirtschaftsplan gliedert sich in einen Erfolgsplan und einen Finanzplan.

(2) Dem Wirtschaftsplan sind als Anlagen die Personallibersicht und eine gesonderte
Zusammenstellung der Glbernommenen Biirgschaften, Garantien oder sonstigen
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Gewahrleistungen, die zu Aufwendungen in kiinftigen Geschaftsjahren fiihren kdnnen,
beizufiigen.

§ 5 Vorlaufige Wirtschaftsfiihrung

Ist der Wirtschaftsplan zu Beginn des Geschéaftsjahres noch nicht festgestellt, diirfen Aufwendungen zur
Erfiillung rechtlicher Verpflichtungen, im Ubrigen nur im Rahmen der Ansatze des Wirtschaftsplans des
Vorjahres, geleistet werden.

§ 6 Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

(1) Bei Aufstellung und Ausfiihrung des Wirtschaftsplans sind die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit
und Sparsamkeit zu beachten.

(2) Fiir alle Auftragsvergaben sind die vergaberechtlichen Vorschriften zu beachten.

Teil IlI: Aufstellung des Wirtschaftsplans
§ 7 Inhalt, Gliederung und Erlduterung des Wirtschaftsplans

(1) Vor Beginn eines jeden Geschéaftsjahres stellt die IHK einen Wirtschaftsplan auf. Der Erfolgsplan
ist auszugleichen.

(2) Im Erfolgs- und Finanzplan sind alle Ertrage und Aufwendungen, der zur Verwendung im
Erfolgsplan vorgesehene Ergebnisvortrag und die Riicklagenveranderungen sowie Einzahlungen
und Auszahlungen in voller Hohe und getrennt voneinander anzusetzen und auszuweisen.
Zuwendungen Dritter sind besonders auszuweisen. Notwendige Verpflichtungsermachtigungen
sind anzusetzen.

(3) Der Erfolgsplan ist nach dem in Anlage | beigefiigten Muster zu gliedern.

(4) Der Finanzplan ist nach dem in Anlage Il bzw. Anlage Il a beigefiigten Muster zu gliedern. Wenn
Verpflichtungen zu Lasten zukiinftiger Geschaftsjahre eingegangenen werden sollen
(Verpflichtungsermachtigung), sind diese zu der MaBnahme darzulegen.

(5) Die wesentlichen Posten des Erfolgs- und des Finanzplans sind, insbesondere soweit sie von den
Vorjahreszahlen erheblich abweichen, zu erlautern.

§ 8 GroBere BaumaBnahmen

(1) GroBere BaumaBnahmen liegen dann vor, wenn das Volumen 5 % des Betriebsaufwandes
tiberschreitet.

(2) Derartige BaumaBnahmen sind in ihrer Gesamtheit von der Vollversammlung zu beschlieBen.
Dies gilt auch dann, wenn sie sich liber mehrere Jahre erstrecken. Verbindliche Grundlage fiir die
Genehmigung ist eine Kosten- und Finanzierungsiibersicht. Eine erneue Beschlussfassung ist
notwendig, wenn sich das Volumen der BaumaBnahme um mehr als 10% erhoht.

§ 9 Gesonderte Wirtschaftsplane fiir bestimmte Einrichtungen

Fiir unselbsténdige Einrichtungen der IHK, die sich zu einem erheblichen Teil aus eigenen Ertragen oder
zweckgebundenen Leistungen Dritter finanzieren, sind gesonderte Wirtschaftsplane zul3ssig; die
Vorschriften dieses Finanzstatuts sind anzuwenden. Die gesonderten Wirtschaftsplane sind dem
Wirtschaftsplan der IHK beizufiigen.
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§ 10 Nachtragswirtschaftsplan

(1)

Der Wirtschaftsplan ist zu andern, wenn sich Erfolgs- oder Finanzrechnung gegeniiber dem
Wirtschaftsplan erheblich verandern. Eine erhebliche Verdnderung liegt dann vor, wenn das
Volumen des Erfolgs- oder Finanzplans um mehr als 10 % Gberschritten wird. Die
Vollversammlung kann bei Verabschiedung des Wirtschaftsplans weitergehende Anforderungen
zur Notwendigkeit, den Wirtschaftsplan zu dndern, beschlieBen.

Die Regelungen des § 2 Absatz 1 gelten mit der MaBgabe entsprechend, dass die
Vollversammlung eine gednderte Wirtschaftssatzung und gegebenenfalls einen
Nachtragswirtschaftsplan bis zum Ende des jeweiligen Geschaftsjahres beschlieBt. Im Rahmen
eines Nachtragswirtschaftsplans kann ein positives Ergebnis geplant werden.

Teil IV: Ausfiihrung des Wirtschaftsplans

§ 11 Gesamtdeckungsprinzip, Deckungsfahigkeit

Alle Ertrage dienen, soweit nichts anderes bestimmt ist, zur Deckung aller Aufwendungen
(Gesamtdeckungsprinzip).

Zweckgebundene Mehrertrage sind nur fiir damit verbundene Mehraufwendungen zu verwenden.

Personalaufwand und alle librigen Aufwendungen sind jeweils fiir sich deckungsfahig. Sie
kdnnen insgesamt fiir gegenseitig deckungsfahig erklart werden. Aufwendungen fiir einzelne
Zwecke kdnnen von der Deckungsfahigkeit ausgenommen werden.

Investitionsauszahlungen kdnnen fiir gegenseitig deckungsfahig erklart werden.

§ 12 Vollstandigkeit und Abweichungen vom Wirtschaftsplan, Ubertragbarkeit

Ertrage sind rechtzeitig und vollstandig zu erheben.

Der angesetzte Personalaufwand und alle Gbrigen Aufwendungen diirfen bis zu 10 % der
Planwerte Uberschritten werden, soweit Deckung vorhanden ist. Bei fehlender Deckung bedirfen
auch Uberschreitungen der Planwerte bis zu 10 % der Genehmigung der Vollversammlung.

AuBerplanmaBige Aufwendungen und auBerplanmaBige Investitionsauszahlungen diirfen
geleistet werden, wenn sie unabweisbar oder fiir die Aufrechterhaltung der Betriebsfahigkeit
unumganglich notwendig sind. Sie bediirfen der Genehmigung der Vollversammlung.

Mehrauszahlungen fiir im Finanzplan veranschlagte Einzelvorhaben, bediirfen der Genehmigung
der Vollversammlung, sofern keine Deckungsfahigkeit gegeben ist.

Planansdtze fiir Investitionen sind lbertragbar bis zum Ende des auf die Bewilligung folgenden
zweiten/dritten Geschéftsjahres.

Teil V: Buchflihrung, Rechnungslegung und Controlling

§ 13 Buchfiihrung, Inventar

(1)

Die IHK fiihrt ihre Blicher nach den Regeln der kaufmannischen doppelten Buchfiihrung; soweit
sich aus diesem Finanzstatut nichts anderes ergibt, gelten sinngemaB die Vorschriften des ersten
Abschnitts des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuches in ihrer jeweils geltenden Fassung. Bei
der Anwendung sind die Aufgabenstellung und die Organisation der IHK zu beachten.
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(2) Das Rechnungswesen bildet unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfiihrung die
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der IHK vollstandig ab. Die Buchfiihrung ist nach dem als
Anlage VI beigefligten IHK-Kontenrahmen zu gliedern.

§ 14 Er6ffnungsbilanz

Fiir die beim Ubergang auf die kaufménnische doppelte Buchfiihrung aufgestellte Eréffnungsbilanz
gelten die Sondervorschriften, die in den Richtlinien zur Ausfiihrung des Finanzstatuts geregelt sind.

§ 15 Jahresabschluss, Riicklagen, Anhang mit Plan-/Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans und
Lagebericht

(1) Die IHK stellt innerhalb des ersten Halbjahres des Geschaftsjahres flir das vergangene
Geschaftsjahr einen Jahresabschluss, einen Anhang zum Jahresabschluss und einen Lagebericht
unter sinngemaBer Anwendung der Vorschriften der §8 238 bis 257, 284 bis 286 und 289 des
Handelsgesetzbuches sowie Artikel 28, 66 und 67 EGHGB auf.

(2) Der Jahresabschluss der IHK besteht aus der Bilanz, der Erfolgs- und der Finanzrechnung. Die
Bilanz ist nach dem als Anlage Ill, die Erfolgsrechnung nach dem als Anlage IV und die
Finanzrechnung nach dem als Anlage V beigefiigten Muster zu gliedern.

(3) In den Anhang ist ein Anlagenspiegel und ein Plan-/Ist-Vergleich der Pline nach §§ 2 bzw. 10
sowie 9 aufzunehmen.

(4) Im Lagebericht sind der Geschaftsverlauf und die Lage der IHK im abgelaufenen Geschéftsjahr so
darzustellen, dass ein den tatsdachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Er hat
eine ausgewogene und umfassende Analyse des Geschaftsverlaufs und der Lage zu enthalten.
Dariiber hinaus ist im Lagebericht auf Vorgange von besonderer Bedeutung nach dem Schluss
des Geschaftsjahres einzugehen. Die voraussichtliche Entwicklung der IHK ist mit ihren
wesentlichen Chancen und Risiken zu beurteilen und zu erldutern.

§ 153 Einzelvorschriften zum Jahresabschluss

(1) Die Nettoposition ergibt sich als Unterschiedsbetrag zwischen Vermdgen und Schulden unter
Beriicksichtigung von Riicklagen zum Stichtag der Eréffnungsbilanz. Sie kann nur bei erheblicher
Anderung der aktuellen Verhiltnisse im Vergleich zum Eréffnungsbilanzstichtag angepasst
werden. Sie darf im Regelfall nicht groBer sein als das zur Erfiillung der Aufgaben der IHK
notwendige, um Sonderposten (siehe Abs. 4) verminderte unbewegliche Sachanlagevermégen.

(2) Die IHK hat eine Ausgleichsriicklage zu bilden. Diese dient zum Ausgleich aller
ergebniswirksamen Schwankungen und kann bis zu 50 % der Summe der geplanten
Aufwendungen betragen. Die Bildung von zweckbestimmten Riicklagen ist zul3ssig. Sie sind in
der Bilanz als "andere Riicklagen" auszuweisen. Der Verwendungszweck und der Umfang sind
hinreichend zu konkretisieren, wie auch der Zeitpunkt der voraussichtlichen Inanspruchnahme.

(3) Ergebnisse konnen auf neue Rechnung vorgetragen werden. Sie sind spatestens im zweiten der
Entstehung folgenden Geschéftsjahr den Riicklagen zuzufiihren oder im darauf folgenden
Geschaftsjahr flir den Ausgleich des Erfolgsplans heranzuziehen.

(4) Zuweisungen und Zuschiisse der &ffentlichen Hand oder anderer Zuschussgeber fiir Investitionen
in aktivierte Vermdgensgegenstande des Anlagevermdgens sind in der Bilanz auf der Passivseite
als , Sonderposten fiir Investitionszuschiisse zum Anlagevermdgen” vermindert um den Betrag
der bis zum jeweiligen Bilanzstichtag angefallenen Auflésungsbetrage auf die mit diesen Mitteln
finanzierten Vermdgensgegenstande des Anlagevermdgens auszuweisen.
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(5) Bei der Erstellung des Jahresabschlusses kann ein Ergebnisverwendungsvorschlag beriicksichtigt
werden.

§ 16 Controlling, IKS

(1 Die IHK richtet eine Kosten- und Leistungsrechnung (Kostenarten-, Kostenstellen-,
Kostentrdgerrechnung) ein, die eine betriebswirtschaftliche Kalkulation sowie eine
betriebsinterne Steuerung und Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfahigkeit der IHK
erlaubt. Dazu sind der Struktur der IHK entsprechende Kostenstellen und ihren Leistungen
entsprechende Kostentrager zu bilden. Die Kosten sind nachpriifbar aus der Buchflihrung
herzuleiten und verursachungsgerecht den Kostenstellen und Kostentragern zuzuordnen. Die
Kosten- und Leistungsrechnung ist ein wichtiger Bestandteil des Controllingsystems. Ihre
Ergebnisse sind den Entscheidungstragern in Form eines empfangerorientierten Berichtswesens
in regelmaBigen Abstidnden zur Verfligung zu stellen.

(2) Die IHK richtet ein fiir ihre Verhadltnisse angemessenes internes Kontrollsystem ein.

Teil VI: Abschlusspriifung und Entlastung

§ 17 Prufung, Vorlage und Feststellung des Jahresabschlusses, Verwendung des Ergebnisses
Entlastung sowie Verdffentlichung

(1) Die IHK hat den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiihrung, den Anhang und den
Lagebericht sowie die OrdnungsmaBigkeit der Wirtschaftsfiihrung einschlieBlich der Beachtung
der Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, priifen zu lassen. Bei der Priifung sind
die Priifungsrichtlinien der zustandigen Rechtsaufsichtsbehdrde sowie sinngemaf die 8§ 317,
320, 321 und 322 des Handelsgesetzbuches und sinngemal der § 53 Absatz 1 des
Haushaltsgrundsatzegesetzes zu beachten.

(2) Die Priifung gemaB Abs. 1 wird von der vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag
errichteten unabhangigen Rechnungspriifungsstelle fiir die Industrie- und Handelskammern
durchgefiihrt. Die Rechnungspriifungsstelle legt zeitgleich den Priifungsbericht der
Rechtsaufsichtbehdrde und der IHK vor. Grundlage fiir die Priifung durch ehrenamtliche
Rechnungspriifer ist insbesondere der Bericht der Rechnungspriifungsstelle; weitere zusatzliche
Priifungshandlungen aus besonderen Anldssen bleiben ihnen unbenommen.

(3) Die Vollversammlung stellt den Jahresabschluss fest und beschlieB3t liber die
Ergebnisverwendung.

(4) Die Vollversammlung erteilt die Entlastung fiir die Wirtschaftsfiihrung. Das Verfahren regelt die
IHK-Satzung.

(5) Der Jahresabschluss ist in dem fiir die Verdffentlichung von Satzungsrecht vorgesehenem
Medium oder im Internet zu verdffentlichen. Zulassig ist auch eine verkiirzte Form.

Teil VII: Ergdnzende Vorschriften
§ 18 Beauftragter fur die Wirtschaftsflihrung

(1) Soweit der Hauptgeschaftsfiihrer die Aufgabe nicht selbst wahrnimmt, ist bei der IHK ein
Beauftragter fiir die Wirtschaftsfiihrung zu bestellen. Der Beauftragte ist dem
Hauptgeschaftsfiihrer unmittelbar zu unterstellen.
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Dem Beauftragten obliegen die Erstellung des Entwurfs des Wirtschaftsplans sowie die
Bewirtschaftung der Mittel. Er ist bei allen MaBnahmen von finanzieller Bedeutung zu beteiligen.

Der Beauftragte fiir die Wirtschaftsfiihrung soll eingreifen, wenn die Liquiditat gefahrdet ist, die
Ertrage erheblich hinter den Planwerten zuriickbleiben oder ein Nachtrag erforderlich wird.
Wenn die Entwicklung der Ertrdge und Aufwendungen es erfordert, kann der Beauftragte fiir die
Wirtschaftsflihrung es von seiner vorherigen Zustimmung abhangig machen, ob Aufwendungen
geleistet oder Verpflichtungen eingegangen werden.

Dem Beauftragten obliegt die Erstellung des Jahresabschlusses inklusive dem Anhang.

§ 19 Nutzungen und Sachbeziige

(1)

(2)

Nutzungen und Sachbeziige diirfen Beschaftigten der IHK nur gegen angemessenes Entgelt
gewadhrt werden, soweit nicht durch Gesetz, Dienstvertrag, fiir den 6ffentlichen Dienst allgemein
geltende Vorschriften oder im Wirtschaftsplan etwas anderes bestimmt ist.

Personalaufwendungen, die nicht auf Gesetz, Dienstvereinbarung oder auf Dienstvertrag
beruhen, diirfen nur geleistet werden, wenn dafiir Mittel bereitgestellt werden, die im
Wirtschaftsplan besonders zu erldutern sind.

§ 20 Erwerb, VerduBerung und Belastung von Grundstiicken, Beteiligungen

(1)

Zum Erwerb, zur VerduBerung und zur dinglichen Belastung von Grundstiicken ist die
Einwilligung der Vollversammlung einzuholen, soweit diese Rechtsgeschafte nicht bereits nach
dem Wirtschaftsplan vorgesehen sind.

Zur Eingehung und VerduBerung von Beteiligungen ist die Einwilligung der Vollversammlung
einzuholen. Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen des privaten Rechts, die dazu bestimmt
sind, dem gesetzlichen Auftrag der IHK durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung zu
diesem Unternehmen zu dienen. Bei Beteiligungen mit mehr als 50% der Anteile ist fiir die
Angelegenheiten von wesentlicher Bedeutung der Gesellschaft das Beschlussrecht der
Vollversammlung der IHK nach § 4 Satz 1 IHKG sicherzustellen.

§ 20a Zuwendungen

Zuwendungen sind freiwillige finanzielle Leistungen an Dritte (Stellen auBerhalb der IHK) zur Erfiillung
bestimmter Zwecke, die unter Beachtung von § 1 IHKG und den Grundsatzen des staatlichen
Haushaltsrechts erfolgen.

§ 21 Anderung von Vertrigen, Vergleiche

Die IHK darf zu ihrem Nachteil Vertrage nur in besonders begriindeten Ausnahmefallen aufheben oder
andern und Vergleiche nur abschlieBen, wenn dies fiir sie zweckmaBig und wirtschaftlich ist.

§ 22 Verdnderung von Ansprichen

(1)

1.

Die IHK darf Anspriiche nur

stunden, wenn die sofortige Einziehung mit erheblichen Harten flr den Anspruchsgegner
verbunden ware und der Anspruch durch die Stundung nicht gefahrdet wird.

niederschlagen, wenn feststeht, dass die Einziehung keinen Erfolg haben wird oder wenn die
Kosten der Einziehung auBer Verhéltnis zur Hohe des Anspruchs stehen,
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3. erlassen, wenn die Einziehung nach Lage des einzelnen Falles fiir den Anspruchsgegner eine
besondere Harte darstellen wiirde; das gleiche gilt flr die Erstattung oder Anrechnung von
geleisteten Betrdgen.

(2) Regelungen in anderen Rechtsvorschriften bleiben unberiihrt.

§ 23 Geldanlagen

Bei Geldanlagen ist auf eine ausreichende Sicherheit zu achten; sie sollen einen angemessenen Ertrag
bringen und fiir den vorgesehenen Zweck in Anspruch genommen werden kdnnen.

Teil VIII: Ubergangs- und Schlussvorschriften
§ 24 In-Kraft-Treten/Geltungsdauer

Mit In-Kraft-Treten dieses Finanzstatutes wird die Ausgleichsriicklage gemafB § 15 Abs. 3 Finanzstatut in
der Fassung vom 9. Juni 2005 in die Ausgleichsriicklage gemaB § 15a Abs. 2 Finanzstatut umgewidmet.
Die Liquiditatsriicklage ist bis spatestens zum 31. Dezember 2018 zu verwenden.

Der Beschluss der Vollversammlung der IHK Offenbach vom 13. Juni 2013 iiber das Finanzstatut ist vom
Hessischen Ministerium fir Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung mit Bescheid vom 03.07.2013
genehmigt und in der Offenbacher Wirtschaft 09/2013 veréffentlicht worden.
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ERFOLGSPLAN Anlage | FS
Plan Plan Ist
Lfd. Jahr Vorjahr
Euro Euro Euro
1. Ertrage aus IHK-Beitragen
2. Ertrage aus Gebuhren
3. Ertrage aus Entgelten
4. Erhéhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfer-

o O

tigen Leistungen

. Andere aktivierte Eigenleistungen
. Sonstige betriebliche Ertréage

- davon: Ertrage aus Erstattungen

- davon: Ertrage aus 6ffentlichen Zuwendungen
- davon: Ertrdge aus Abflihrung an gesonderte Wirtschaftsplédne

Betriebsertrage

10.

. Materialaufwand

a) Aufwendungen flr Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und flr bezo-
gene Waren
b) Aufwendungen fur bezogene Leistungen

. Personalaufwand

a) Gehalter

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fiir Altersversorgung und
Unterstltzung

. Abschreibungen

a) Abschreibungen auf immaterielle Vermdgensgegenstande des
Anlagevermdgens und Sachanlagen

b) Abschreibungen auf Vermégensgegenstande des Umlaufver-
madgens, soweit diese die in der IHK Ublichen Abschreibungen
Uberschreiten

Sonstige betriebliche Aufwendungen

- davon: Zuflhrungen an gesonderte Wirtschaftsplane

Betriebsaufwand

Betriebsergebnis

11.
12.

13.

14.

15.

Ertrage aus Beteiligungen

Ertrage aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-
anlagevermdgens

Sonstige Zinsen und &hnliche Ertrage

davon: Ertrdge aus Abzinsung

Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Um-
laufvermdgens

Zinsen und &hnliche Aufwendungen
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsung

Finanzergebnis

Ergebnis der gewéhnlichen Geschiftstatigkeit

16.
17.

AuBerordentliche Ertrage
AuBerordentliche Aufwendungen

AuBerordentliches Ergebnis

18.
19.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Sonstige Steuern

20.

Jahresergebnis

21

. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr - keine Position in der Er6ffnungs-

bilanz!

22.

Entnahmen aus Riicklagen
a) aus der Ausgleichsriicklage
b) aus anderen Ricklagen

23.

Einstellungen in Rucklagen
a) indie Ausgleichsricklage
b) in andere Riicklagen

24.

Ergebnis




FINANZPLAN Anlage Il FS
Hinweis: Die Nummerierung der Positionen entspricht der in der Finanzrechnung
Plan Plan Ist
Lfd. Jahr Vorjahr
Euro Euro Euro

Jahresergebnis vor auerordentlichem Posten

Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstande des
Anlagevermdgens

Ertrdge aus Auflésung Sonderposten

Zunahme (+)/Abnahme (-) der Riickstellungen, Bildung Passive
RAP (+) / Auflésung Aktive RAP (+), Aufldsung Passive RAP (-) /
Bildung Aktive RAP (-)

Positionen 4. — 8. entfallen im Plan

9.

Plan-Cashflow aus laufender Geschéftstatigkeit

10.

11.
12.

13.

14.

15.

Einzahlungen aus Abgangen von Gegenstédnden des Sachanla-
gevermdbgens

Auszahlungen fiir Investitionen in das Sachanlagevermdgen
Einzahlungen aus Abgangen von Gegenstédnden des immateriel-
len Anlagevermdgens

Auszahlungen flr Investitionen des immateriellen Anlagevermé-
gens

Einzahlungen aus Abgangen von Gegensténden des Finanzan-
lagevermdgens

Auszahlungen fiir Investitionen in das Finanzanlagevermégen

16.

Plan-Cashflow aus der Investitionstatigkeit

17a.
17b.
18.

Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten
Einzahlung aus Investitionszuschiissen
Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten

19.

Plan-Cashflow aus der Finanzierungstatigkeit

20.

Zahlungswirksame Veranderung des Finanzmittelbestandes
(Summe der Zeilen 9, 16 und 19)




INVESTITIONSPLAN

Hinweis: Die Nummerierung der Positionen entspricht der in der Finanzrechnung

Anlage Il a-FS

Plan Plan Ist
Lfd. Jahr | Vorjahr
Euro Euro Euro
10. Einzahlungen aus Abgéngen von Gegensténden des
Sachanlagevermégens
11. Auszahlungen flr Investitionen in das Sachanlagevermé-
gen
12. Einzahlungen aus Abgéngen von Gegenstéanden des im-
materiellen Anlagevermégens
13. Auszahlungen flr Investitionen des immateriellen Anlage-
vermdgens
14. Einzahlungen aus Abgéngen von Gegensténden des Fi-
nanzanlagevermégens
15. Auszahlungen flr Investitionen in das Finanzanlagever-
mogen
16. Plan-Cashflow aus der Investitionstéatigkeit




BILANZ Anlage lll FS
AKTIVA PASSIVA
31.12. ] 31.12. 31.12. | 31.12.
Ifd. Jahr| Vorjahr Ifd. Jahr| Vorjahr
Euro | Euro Euro | Euro

A. Anlagevermogen
I. Immaterielle Vermdgensgegenstande
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutz-
rechte und &hnliche Rechte und Werte
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ahnliche
Rechte und Werte, sowie Lizenzen an s
solchen Rechten und Werten
3. Geleistete Anzahlungen
Il. Sachanlagen
1. Grundstlicke, grundstiicksgleiche
Rechte und Bauten, einschlieBlich
Bauten auf fremden Grundstlicken
2. Technische Anlagen und Maschinen
3. Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschéftsausstattung
4. Geleistete Anzahlungen und
Anlagen im Bau
Ill. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen
2. Ausleihungen an verbundene
Unternehmen
3. Beteiligungen
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen
ein Beteiligigungsverhéltnis besteht
5. Wertpapiere des Anlagevermdgens
6. Sonstige Ausleihungen und
Riickdeckungsanspriiche

B. Umlaufvermogen
I. Vorrate
1. Roh,- Hilfs- und Betriesbsstoffe
2. Unfertige Leistungen
3. Fertige Leistungen
4. Geleistete Anzahlungen
Il. Forderungen und sonstige
Vermdgensgegenstande
1. Forderungen aus Beitrdgen, Gebihren,
Entgelten und sonstigen Lieferungen
und Leistungen
2. Forderungen gegen verbundene
Unternehmen
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhéltnis besteht
4. Sonstige Vermdgensgegenstéande
Ill. Wertpapiere
1. Anteile an verbundenen Unternehmen
2. Sonstige Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,
Guthaben bei Kreditinstuten und Schecks

C. Rechnungsabgrenzungsposten

D. Aktiver Unterschiedsbetrag
aus der Vermdgensverrechnung

A. Eigenkapital
I. Nettoposition
Il. Ausgleichsriicklage
IIl. Andere Riicklagen
IV. Ergebnis

B. Sonderposten
Sonderposten fir Investitions-
zuschusse zum Anlagevermdgen

C. Riickstellungen
1. Ruckstellungen fir Pensionen und
&hnliche Verpflichtungen
2. Steuerrickstellungen
3. Sonstige Rickstellungen

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenlber Kredit-
instituten

2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestel-
lungen

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen

4. Verbindlichkeiten gegenlber ver-
bundenen Unternehmen

5. Verbindlichkeiten gegenlber Unter-
nehmen, mit denen ein Beteilig-
ungsverhéltnis besteht

6. Sonstige Verbindlichkeiten

E. Rechnungsabgrenzungsposten




ERFOLGSRECHNUNG Anlage IVFS
Lfd. Jahr Vorjahr
Euro Euro

AW N =

(6}

. Ertrage aus IHK-Beitragen

. Ertrédge aus Geblhren

. Ertrage aus Entgelten

. Erhéhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistun-

gen

. Andere aktivierte Eigenleistungen
. Sonstige betriebliche Ertrage

- davon: Ertrédge aus Erstattungen

- davon: Ertrage aus 6ffentlichen Zuwendungen
- davon: Ertrage aus Abflihrung von gesonderten Wirtschaftsplanen

Betriebsertrage

10.

. Materialaufwand

a) Aufwendungen fiir Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren
b) Aufwendungen fur bezogene Leistungen

. Personalaufwand

a) Gehalter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen flr Altersversorgung und Unterstiitzung

. Abschreibungen

a) Abschreibungen auf immaterielle Vermdgensgegenstédnde des Anlagever-
modgens und Sachanlagen

b) Abschreibungen auf Vermdgensgegenstande des Umlaufvermdgens soweit

diese die in der IHK Ublichen Abschreibungen nicht tberschreiten

Sonstige betriebliche Aufwendungen
- davon: Aufwendungen aus Zufiihrung an gesonderte Wirtschaftsplane

Betriebsaufwand

Betriebsergebnis

11.
12.

13.

14.
15.

Ertrage aus Beteiligungen

Ertrage aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermé-
gens

Sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage

- davon: Ertrédge aus Abzinsung

Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermégens
Zinsen und ahnliche Aufwendungen

- davon: Aufwendungen aus Aufzinsung

Finanzergebnis

Ergebnis der gewohnlichen Geschéftstatigkeit

16.
17.

AuBerordentliche Ertrage
AuBerordentliche Aufwendungen

AuBerordentliches Ergebnis

18.
19.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Sonstige Steuern

20.

Jahresergebnis

21.

Ergebnisvortrag | - keine Position in der Eréffnungsbilanz

22.

Entnahmen aus Riicklagen
a) aus der Ausgleichsriicklage
b) aus anderen Riicklagen

23.

Einstellungen in Ricklagen
a) indie Ausgleichsriicklage
b) in andere Ricklagen

24.

Ergebnis




FINANZRECHNUNG Anlage V FS
Lfd. Jahr Vorjahr
Euro Euro

Jahresergebnis vor auRerordentlichem Posten

2a. +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstéande des Anlageverméo-
gens
2b. - Ertrage aus der Aufldsung von Sonderposten
3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Riickstellungen
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Ertrage (-) [ospw. Abschrei-
bung auf ein aktiviertes Disagio]
5. +/- Verlust (+)/Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenstanden des Anlagevermé-
gens
6. +/- Abnahme (+)/Zunahme (-) der Vorréate, der Forderungen aus IHK-Beitragen,
Gebuhren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer
Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstatigkeit zuzuordnen sind
7. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus IHK-Beitrdgen, Geblhren,
Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die
nicht der Investitions- oder Finanzierungstatigkeit zuzuordnen sind
8. +/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus auBerordentlichen Posten
9. = Cashflow aus laufender Geschiftstatigkeit
10. + Einzahlungen aus Abgangen von Gegenstanden des Sachanlagevermdgens
11. - Auszahlungen flr Investitionen in das Sachanlagevermdgen
12. + Einzahlungen aus Abgangen von Gegensténden des immateriellen Anlage-
vermdgens
13. - Auszahlungen flr Investitionen des immateriellen Anlagevermégens
14. + Einzahlungen aus Abgangen von Gegensténden des Finanzanlagevermégens
15. - Auszahlungen flr Investitionen in das Finanzanlagevermdgen
16. = Cashflow aus der Investitionstatigkeit
17 a.) + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten
17 b.) + Einzahlungen aus Investitionszuschlssen
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten
19. = Cashflow aus der Finanzierungstatigkeit
20. Zahlungswirksame Veranderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zei-
len 9, 16 und 19)
21. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode
22. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode




Kontenrahmen Anlage VI FS

Konten: Konten
klasse ;| gruppe Konten-Bezeichnung
0 Immaterielle Vermégensgegenstande und Sachanlagen
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. dhnliche
02 Rechte und Werte
024 Selbst geschaffene immaterielle Vermégensgegenstiande
03 frei
Geleistete Anzahlungen auf Bestellungen von immateriellen
04 Vermégensgegenstédnden
Grundstiicke, grundstiicksgleiche Rechte und Bauten einschlieBlich der
05 Bauten auf fremden Grundstiicken
06 frei
07 Technische Anlagen und Maschinen
08 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschéftsausstattung
09 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
1 Finanzanlagen
10 frei
11 Anteile an verbundenen Unternehmen
Anteile an verbundenen Unternehmen
12 Ausleihungen an verbundene Unternehmen
Ausleihungen an verbundene Unternehmen
13 Beteiligungen
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhaltnis
14 besteht
15 Wertpapiere des Anlagevermégens
16 Sonstige Ausleihungen und Riickdeckungsanspriiche
17 frei
18 frei
19 frei
2 Umlaufvermogen und aktive Rechnungsabgrenzung
Vorrate
20 Hilfs-, und Betriebsstoffe
21 Unfertige Leistungen
22 Handelswaren
23 Geleistete Anzahlungen auf bezogene Lieferungen u. Leistungen
Forderungen und sonstige Vermogensgegenstande
24 Forderungen aus IHK-Beitragen, Gebilihren und Entgelten
Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit
25 denen ein Beteiligungsverhaltnis besteht
26 Sonstige Vermégensgegenstinde
27 Wertpapiere des Umlaufvermégens
28 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und
29 Aktive Rechnungsabgrenzung
298 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermoégensverrechnung
3 Eigenkapital, Sonderposten und Riickstellungen
30 Nettoposition
31 frei
32 Riicklagen
33 Ergebnisvortrag
34 Jahresergebnis
35 Sonderposten
36 frei
37 Riickstellungen fiir Pensionen und ahnliche Verpflichtungen
38 Steuerriickstellungen
39 Sonstige Riickstellungen
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Kontenrahmen Anlage VI FS

Konten: Konten

klasse ;| gruppe Konten-Bezeichnung
4 Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung
40 frei
41 frei
42 Verbindlichkeiten gegenitiber Kreditinstituten
43 Erhaltene Anzahlungen
44 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
45 frei
46 Verbindlichkeiten gegeniiber verbundenen Unternehmen
Verbindlichkeiten gegeniiber Unternehmen, mit denen ein
47 Beteiligungsverhaltnis besteht
48 Sonstige Verbindlichkeiten
49 Passive Rechnungsabgrenzung

Berufsbildung RAP
Sonstige Passive RAP

5 Ertrage
50 Ertrage aus IHK-Beitrdagen
51 Ertrage aus Gebiihren
52 Ertrage aus Entgelten
53 Bestandsveranderungen und andere aktivierte Eigenleistungen
54 Sonstige betriebliche Ertrage
55 Ertrage aus Beteiligungen
56 Ertrage aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des
57 Sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage
58 AuBerordentliche Ertrage
59 Ertrage aus Zuschiissen aus Wirtschaftsplan an gesonderte
6 Betriebliche Aufwendungen

60 - 61 Materialaufwand **)

60 Aufwendungen fiir Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und fiir bezogene Waren

61 Bezogene Leistungen (fiir die betriebliche Leistungserstellung)

62 - 64 Personalaufwand

62 Gehalter

63 frei
Soziale Abgaben und Aufwendungen fiir Altersversorgung und

64 Unterstiitzung

65 Abschreibungen

66 - 70 Sonstiger betrieblicher Aufwand

66 Sonstige Personalkosten

67 Aufwendungen fiir die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter

68 Aufwendungen fiir Kommunikation und den sonstigen laufenden Betrieb
Aufwendungen fiir Mitgliedschaften und Sonstiges,

69 sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen

7 Weitere Aufwendungen

70 Betriebliche Steuern

71 frei

72 frei

73 frei
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Kontenrahmen Anlage VI FS

Konten: Konten
klasse : gruppe Konten-Bezeichnung
Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufvermégens
74 u. Verluste aus entsprechenden Abgéngen
75 Zinsen und ahnliche Aufwendungen
76 AuBerordentlicher Aufwand
77 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
78 frei
79 Zuschiisse an gesonderte Wirtschaftsplane *)
8 Ergebnisrechnungen
80 Er6ffnung und Abschluss
81 Verrechnungskonten Eréffnungsbilanz (VerrEB)
9 frei fur Kostenrechnung
*) sind zu konsolidieren
**) Aufwand, der unmittelbar mit der betrieblichen Leistungserstellung zu tun hat. Zur

betrieblichen Leistungserstellung gehéren z.B. die Aufgaben der Berufsbildung, Carnets,
Veranstaltungen etc.

Der Beschluss der Vollversammlung - betreffend das Finanzstatut der IHK Offenbach am Main - ist mit
Bescheid vom 3. Juli 2013 vom Hessischen Ministerium fir Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
genehmigt worden und wird hiermit bekannt gemacht.

Offenbach am Main, den 16. Juli 2013

gez. gez.
Alfred Clouth Markus Weinbrenner
Prasident Hauptgeschaftsfuhrer
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Der Beschluss der Vollversammlung - betreffend das Finanzstatut der IHK Offenbach am Main - ist mit Bescheid vom 3. Juli 2013 vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung genehmigt worden und wird hiermit bekannt gemacht.



Offenbach am Main, den 16. Juli 2013





gez.                                                                                         gez.

Alfred Clouth                                                                           Markus Weinbrenner

Präsident                                                                                 Hauptgeschäftsführer
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Anlage Personalubersicht

Personalstand Ist Vorjahr (t-1) Voraussichtliches Ist t Planwert (t+1) geplante

Kopfe | Kapazitat Kopfe | Kapazitat Kopfe Kapazitat | Gehalter in T€

Kernpersonal

Fuhrungskrafte

Wissenschaftliche Mitarbeiter

Sachbearbeiter, Assistenz und
technische Mitarbeiter

Summe

Sonstige XXX XXX XXX XXX
Mitarbeiter fir Projekte u.&. XXX XXX XXX XXX
Personalgestellung XXX XXX XXX XXX
Gesamtsumme | | | | | | |

davon

in Teilzeit XXX XXX XXX

befristet XXX XXX XXX

in ATZ aktiv XXX XXX XXX

auBerdem

Auszubildende

Trainees XXX XXX XXX
Praktikanten XXX XXX XXX
Mitarbeiter in Elternzeit XXX XXX XXX
ATZ inaktiv XXX XXX XXX
Sondereinrichtungen XXX XXX XXX
Geringfligig Beschéftigte XXX XXX XXX

xxx = keine Angabe erforderlich
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Geschaftsordnung des
Berufsbildungsausschusses der IHK Offenbach
am Main

Der gem3B § 77 Abs. 1 des Berufsbildungsgesetzes von der Industrie- und Handelskammer Offenbach
am Main errichtete Berufsbildungsausschuss gibt sich gemdaB § 80 des Gesetzes folgende
Geschaftsordnung:

§ 1 Zustandigkeit und Aufgaben

Der Berufsbildungsausschuss ist im Rahmen des Berufsbildungsgesetzes fiir die Aufgaben der
Berufsbildung zustandig.

Er beschlieBt die aufgrund des Berufsbildungsgesetzes von der IHK zu erlassenden
Rechtsvorschriften fiir die Durchfiihrung der Berufsbildung.

Eristin allen wichtigen Angelegenheiten der beruflichen Bildung zu unterrichten und zu héren.
Er hat im Rahmen seiner Aufgaben auf eine stetige Entwicklung der Qualitat der beruflichen
Bildung hinzuwirken und die an der Berufsbildung Mitwirkenden dabei zu unterstiitzen.

Wichtige Angelegenheiten, in denen der Berufsbildungsausschuss anzuhdren ist, sind
insbesondere:

1. Erlass von Verwaltungsgrundsatzen

. uber die Eignung von Ausbildungs- und Umschulungsstatten

o fiir das Fiihren von schriftlichen Ausbildungsnachweisen

. fiir die Verkiirzung der Ausbildungsdauer

o fiir die vorzeitige Zulassung zur Abschlussprifung

. fiir die Durchfiihrung der Priifungen

o zur Durchfiihrung von liber- und auBerbetrieblicher Ausbildung sowie von

Verwaltungsrichtlinien zur beruflichen Bildung,
2. Umsetzung der vom Landesausschuss fiir Berufsbildung empfohlenen MaBnahmen,
3. wesentliche inhaltliche Anderungen des Ausbildungsvertragsmusters.

Wichtige Angelegenheiten, in denen der Berufsbildungsausschuss zu unterrichten ist, sind
insbesondere:

1. Zahl und Art der der IHK angezeigten MaBnahmen der Berufsausbildungsvorbereitung und
beruflichen Umschulung sowie der eingetragenen Berufsausbildungsverhaltnisse,

2. Zahl und Ergebnisse von durchgefiihrten Priifungen sowie hierbei gewonnene Erfahrungen,
3. Tatigkeit der Berater nach § 76 Abs. 1 Satz 2 BBIG,

4.  fiir den rdumlichen und fachlichen Zustandigkeitsbereich der IHK neue Formen, Inhalte und
Methoden der Berufsbildung,

5. Stellungnahmen oder Vorschldge der IHK gegeniiber anderen Stellen und Behorden, soweit
sie sich auf die Durchfiihrung dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsvorschriften beziehen,
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Geschaftsordnung des Berufsbildungsausschusses
der IHK Offenbach am Main

6. Bau eigener iiberbetrieblicher Berufsbildungsstatten,

7. Beschliisse nach § 79 Abs. 5 BBiG sowie beschlossene Haushaltsansdtze zur Durchfiihrung
der Berufsbildung mit Ausnahme der Personalkosten,

8. Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten aus Ausbildungsverhaltnissen,

9. Arbeitsmarktfragen, soweit sie die Berufsbildung im Zustandigkeitsbereich der IHK beriihren.

§ 2 Zusammensetzung, Stellvertretung

(1)

Der Ausschuss besteht aus

6 Beauftragten der Arbeitgeber,
6 Beauftragten der Arbeitnehmer und
6 Lehrkraften an berufsbildenden Schulen.

Die Mitglieder werden gemaB § 77 Abs. 2 BBiG berufen. Stimmrecht haben die Beauftragten der
Arbeitgeber und die Beauftragten der Arbeitnehmer. Die Lehrkrafte haben beratende Stimme. Bei
Beschliissen zu Angelegenheiten der Berufsausbildungsvorbereitung und Berufsausbildung haben die
Lehrkrafte Stimmrecht, soweit sich die Beschliisse unmittelbar auf die Organisation der schulischen
Berufsbildung auswirken.

(2)

Die Mitglieder haben die gleiche Anzahl Stellvertreter. Die Stellvertreter sind gleichzeitig mit den
Mitgliedern {iber die Sitzungen des Ausschusses zu unterrichten und erhalten Tagesordnung und
Sitzungsunterlagen zur Kenntnisnahme. Ist ein Mitglied an der Teilnahme verhindert, so wird es
durch einen Stellvertreter seiner Gruppe vertreten. Das Mitglied hat die IHK unverziiglich liber
seine Verhinderung zu informieren. Die IHK informiert einen Vertreter der jeweiligen Mitglieder-
gruppe nach § 2 Abs. 1S. 1.

§ 3 Vorsitz

(1)

Der Ausschuss wahlt aus seiner Mitte mit verdecktem Stimmzettel den Vorsitz und seine
Stellvertretung. Der Vorsitz wechselt jahrlich [ alle 2 Jahre; der Vorsitz und seine Stellvertretung
sollen nicht derselben Mitgliedergruppe angehdren. Aktiv und passiv wahlberechtigt sind die
Beauftragten der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer.

Falls sich kein Widerspruch erhebt, kann die Abstimmung auch offen erfolgen.

Erhidlt im ersten Wahlgang kein Bewerber die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, so findet ein
zweiter Wahlgang statt, bei dem der Bewerber mit der niedrigsten Stimmzahl ausscheidet. Erhalt
keiner der verbliebenen Bewerber die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, so entscheidet das
Los.

§ 4 Einberufung, Verfahren, Offentlichkeit

(1)

Der Ausschuss wird vom Vorsitzenden und bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden
Vorsitzenden nach gegenseitiger Abstimmung nach Bedarf, mindestens jedoch dreimal jahrlich
zu einer Sitzung einberufen. Eine Einberufung muss auch erfolgen, wenn mindestens fiinf
stimmberechtigte Ausschussmitglieder dies schriftlich beantragen. Die Einladungen zu den
Sitzungen erfolgen in der Regel 14 Tage vor dem Sitzungstermin unter Bekanntgabe der
Tagesordnung. Die Beratungsunterlagen sind den Einladungen beizufiigen.

Die Sitzungen des Ausschusses sind nicht dffentlich. Der Ausschuss kann die Offentlichkeit einer
Sitzung einstimmig beschlieBen.
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(3) Uber die Verhandlungen des Berufsbildungsausschusses ist auBerhalb der Mitgliedergruppen
Verschwiegenheit zu wahren. Diese Verpflichtung bleibt auch nach dem Ausscheiden aus dem
Ausschuss bestehen. Dies gilt nicht fiir 6ffentliche Sitzungen nach Abs. 2.

§ 5 Beschliisse

(1) Der Berufsbildungsausschuss ist beschlussfahig, wenn mehr als die Halfte seiner
stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Er beschlieBt mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen.

(2) Zur Wirksamkeit eines Beschlusses ist es erforderlich, dass der Gegenstand bei der Einberufung

des Ausschusses bezeichnet ist, es sei denn, dass er mit Zustimmung von zwei Dritteln der
stimmberechtigten Mitglieder nachtraglich auf die Tagesordnung gesetzt wird.

(3) An der Beratung und Beschlussfassung liber Angelegenheiten, die das personliche Interesse
einzelner Mitglieder unmittelbar beriihren, diirfen diese nicht teilnehmen. Die Betroffenen teilen
dies dem Vorsitzenden unaufgefordert mit.

§ 6 Niederschrift

Uber jede Sitzung des Ausschusses wird eine Ergebnisniederschrift angefertigt, die vom Vorsitz und seiner
Stellvertretung zu unterzeichnen ist. Die ordentlichen und die stellvertretenden Mitglieder des
Ausschusses erhalten die unterzeichnete Niederschrift. Sie wird auBerdem in der nachstfolgenden
Sitzung zur Genehmigung der Richtigkeit vorgelegt.

§ 7 Umlaufverfahren

(1) In eilbediirftigen Angelegenheiten kénnen Beschlisse, Anhérungen und Unterrichtungen im
Sinne des § 1 Abs. 2, 4 und 5 auf schriftlichem Wege herbeigefiihrt werden, wenn der
Berufsbildungsausschuss in einer Sitzung die Durchfiihrung des Umlaufverfahrens fiir diesen
Gegenstand beschlieBt oder sich Vorsitz und Stellvertretung auf die Durchfiihrung eines
Umlaufverfahrens einigen.

(2) Die Vorlagen sind den Mitgliedern schriftlich zu erldutern. Das Datum einer letztmdglichen
Willenserklarung ist in die Vorlage aufzunehmen.

(3) Im Falle von Beschlussvorlagen gilt das Datum fiir die letztmdgliche Willenserklarung als Datum
des Beschlusses.

(4) Der Vorsitz des Berufsbildungsausschusses bzw. seine Stellvertretung entscheidet, welche Frist
fiir die Stimmabgabe gewahrt wird.

§ 8 Unterausschuisse

(1) Der Ausschuss kann nach Bedarf Unterausschiisse bilden.

(2) Den Unterausschiissen kdnnen auch stellvertretende Ausschussmitglieder und andere
sachkundige Personen angehdren. Die Unterausschiisse haben die Ergebnisse ihrer Beratungen
dem Ausschuss zur abschlieBenden Beratung vorzulegen; auf Verlangen des Ausschusses sind die
Ergebnisse schriftlich vorzulegen.

(3) Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses haben das Recht, an allen
Sitzungen der Unterausschiisse teilzunehmen.
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§ 9 Hinzuziehen von Sachverstandigen

Der Ausschuss und die Unterausschiisse kdnnen zu ihren Sitzungen Sachverstdndige hinzuziehen. Kann
sich der Ausschuss nicht auf einen Sachverstdndigen einigen, so wird flr jede Gruppe der von ihr
vorgeschlagene Sachverstidndige hinzugezogen. Die Sachverstindigen werden zum Gegenstand der
Beratung gehort.

§ 10 Geschaftsfiihrung

(1 Die Geschafte des Ausschusses und seiner Unterausschiisse werden durch die zustdndige Stelle
im Einvernehmen mit dem Vorsitz und dessen Stellvertretung gefiihrt.

(2) Die zustandige Stelle fiihrt die Ergebnisniederschrift liber die Sitzungen.

§ 11 Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Diese Geschaftsordnung tritt am 14. Februar 2007 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Geschaftsordnung vom
15. September 1970 auBer Kraft.
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Sachverstandigenordnung der IHK Offenbach am
Main

Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Offenbach am Main hat in ihrer Sitzung vom
4. Dezember 2025 gemdB § 4 des Gesetzes zur vorldufigen Regelung des Rechts der Industrie- und
Handelskammern (IHK-Gesetz) vom 18. Dezember 1956 (BGBI. S. 920), zuletzt gedndert durch Artikel
1 Gesetz vom 7. August 2021 (BGBI. | S. 3306) in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Hessisches
Ausfiihrungsgesetz zum Bundesgesetz zur vorldufigen Regelung des Rechts der Industrie- und
Handelskammern (HAGIHKG) vom 6. November 1957 (GVBI. S. 147), zuletzt gedndert durch Art. 6 des
18. Gesetzes zur Verlingerung der Geltungsdauer und Anderung befristeter Rechtsvorschriften vom
17. September 2024 (GVBI. 2024 Nr. 52) folgende Sachverstindigenordnung beschlossen:

|. Voraussetzungen fiir die 6ffentliche Bestellung und Vereidigung
§ 1 Bestellungsgrundlage

Die Industrie- und Handelskammer Offenbach am Main (IHK Offenbach) bestellt gemaB § 36
Gewerbeordnung auf Antrag Sachverstindige flir bestimmte Sachgebiete nach MaBgabe der folgenden
Bestimmungen.

§ 2 Offentliche Bestellung

(m Die offentliche Bestellung hat den Zweck, Gerichten, Behdrden und der Offentlichkeit besonders
sachkundige und personlich geeignete Sachverstindige zur Verfiigung zu stellen, deren Aussagen
besonders glaubhaft sind.

(2) Die offentliche Bestellung umfasst die Erstattung von Gutachten und andere
Sachverstiandigenleistungen wie Beratungen, Uberwachungen, Priifungen, Erteilung von
Bescheinigungen sowie schiedsgutachterliche und schiedsrichterliche Tatigkeiten.

(3) Die 6ffentliche Bestellung kann inhaltlich beschrankt und mit Auflagen verbunden werden.
Auflagen kdnnen auch nachtraglich erteilt werden.

(4) Die offentliche Bestellung wird auf 5 Jahre befristet. Bei einer erstmaligen Bestellung und in
begriindeten Ausnahmefillen, insbesondere bei Zweifeln liber die Fortdauer der persénlichen
oder fachlichen Eignung des Sachverstindigen, kann die Frist von 5 Jahren unterschritten
werden.

(5) Die 6ffentliche Bestellung erfolgt durch schriftlichen Bescheid (Bestellungsbescheid).
(6) Die Tatigkeit des offentlich bestellten Sachverstindigen ist nicht auf den Bezirk der bestellenden
Industrie- und Handelskammer beschrankt.

§ 3 Bestellungsvoraussetzungen

(1) Ein Sachverstandiger ist auf Antrag 6ffentlich zu bestellen, wenn die nachfolgenden
Voraussetzungen vorliegen. Fiir das beantragte Sachgebiet muss ein Bedarf an
Sachverstandigenleistungen bestehen. Die Sachgebiete und die Bestellungsvoraussetzungen fiir
das einzelne Sachgebiet werden durch die IHK Offenbach am Main bestimmt.

(2) Voraussetzung fiir die 6ffentliche Bestellung des Antragstellers ist, dass
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Sachverstandigenordnung der IHK Offenbach am
Main

er eine Niederlassung als Sachverstandiger im Geltungsbereich des Grundgesetzes unterhalt;
er liber ausreichende Lebens- und Berufserfahrung verfiigt;

keine Bedenken gegen seine Eignung bestehen;

er erheblich liber dem Durchschnitt liegende Fachkenntnisse, praktische Erfahrungen und die
Fahigkeit, sowohl Gutachten zu erstatten als auch die in § 2 Abs. 2 genannten Leistungen zu
erbringen, nachweist;

er (iber die zur Ausiibung der Tatigkeit als 6ffentlich bestellter Sachverstandiger erforderlichen
Einrichtungen verfiigt;

er in geordneten wirtschaftlichen Verhaltnissen lebt;

er die Gewahr fiir Unparteilichkeit und Unabhédngigkeit sowie fiir die Einhaltung der Pflichten
eines offentlich bestellten Sachverstindigen bietet;

er nachweist, dass er liber einschldgige Kenntnisse des deutschen Rechts und die Fahigkeit zur
verstandlichen Erlduterung fachlicher Feststellungen und Bewertungen verflgt;

er liber die erforderliche geistige und kdrperliche Leistungsfahigkeit entsprechend den
Anforderungen des beantragten Sachgebiets verfligt.

Ein Sachverstandiger, der in einem Arbeits- oder Dienstverhaltnis steht, kann nur 6ffentlich
bestellt werden, wenn er die Voraussetzungen des Abs. 2 erfiillt und zusatzlich nachweist, dass
sein Anstellungsvertrag den Erfordernissen des Abs. 2 Buchstabe g) nicht entgegensteht und dass
er seine Sachverstandigentatigkeit personlich ausiiben kann;

er bei seiner Sachverstindigentatigkeit im Einzelfall keinen fachlichen Weisungen unterliegt und
seine Leistungen gemaB § 13 als von ihm selbst erstellt kennzeichnen kann;

ihn sein Arbeitgeber im erforderlichen Umfang fiir die Sachverstandigentatigkeit freistellt

§ 4 Bestellungsvoraussetzungen fiir Antrage nach § 36a GewO

(1)

(2)

Fiir die Anerkennung von Qualifikationen des Antragstellers aus einem anderen Mitgliedsstaat
der Europaischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens liber den
Europdischen Wirtschaftsraum gelten die Voraussetzungen von § 36a Absédtze 1 und 2 GewO.

Im Ubrigen gelten § 3 Absitze 2 und 3.

Il. Verfahren der 6ffentlichen Bestellung und Vereidigung

§ 5 Zustandigkeit und Verfahren

(1)

Die Industrie- und Handelskammer Offenbach am Main ist zustdndig, wenn die Niederlassung
des Sachverstandigen, die den Mittelpunkt seiner Sachverstandigentatigkeit im Geltungsbereich
des Grundgesetzes bildet, im IHK-Bezirk liegt. Die Zustandigkeit der Industrie- und
Handelskammer Offenbach am Main endet, wenn der Sachverstindige die Niederlassung nach
Satz 1 nicht mehr im IHK-Bezirk unterhalt.

Uber die éffentliche Bestellung entscheidet die IHK Offenbach nach Anhérung der dafiir
bestehenden Ausschiisse und Gremien. Zur Uberpriifung der gesetzlichen Voraussetzungen kann
sie Referenzen einholen, sich vom Antragsteller erstattete Gutachten vorlegen lassen,
Stellungnahmen fachkundiger Dritter abfragen, die Einschaltung eines Fachgremiums
veranlassen und weitere Erkenntnisquellen nutzen.

Der Sachverstandige erhdlt mit der 6ffentlichen Bestellung neben dem Bestellungsbescheid auch
eine Bestellungsurkunde, den Rundstempel als Bilddatei, den Ausweis, die
Sachverstandigenordnung und die dazu ergangenen Richtlinien. Auf Wunsch kann der
Sachverstandige den Rundstempel zusatzlich in physischer Form erhalten. Bestellungsurkunde,
Rundstempel und Ausweis bleiben Eigentum der Industrie- und Handelskammer.
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§ 6 Zustandigkeit und Verfahren fiir Antrage nach § 36a GewO

(1) Abweichend von § 5 Abs. 1 besteht flir den Antrag eines Sachverstandigen aus einem anderen
Mitgliedsstaat der Europdischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens iiber
den Europédischen Wirtschaftsraum, der noch keine Niederlassung im Geltungsbereich des
Grundgesetzes unterhalt, die Zustandigkeit der IHK Offenbach bereits dann, wenn der
Sachverstiandige beabsichtigt, die Niederlassung nach § 5 Absatz 1 Satz 1 im IHK-Bezirk zu
begriinden.

(2) Fiir Verfahren von Antragstellern mit Qualifikationen aus einem anderen Mitgliedsstaat der
Europdischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens {iber den Europdischen
Wirtschaftsraum gelten die Regelungen in § 36a Abs. 3 und 4 GewO.

§ 7 Vereidigung

(1) Der Sachverstiandige wird in der Weise vereidigt, dass der Prasident oder ein Beauftragter der IHK
Offenbach an ihn die Worte richtet: "Sie schwdren, dass Sie die Aufgaben eines 6ffentlich
bestellten und vereidigten Sachverstdndigen unabhidngig, weisungsfrei, personlich, gewissenhaft
und unparteiisch erfiillen und die von Ihnen angeforderten Gutachten entsprechend nach bestem
Wissen und Gewissen erstatten werden" und der Sachverstidndige hierauf die Worte spricht: "Ich
schwore es, so wahr mir Gott helfe”. Der Sachverstiandige soll bei der Eidesleistung die rechte
Hand erheben. Uber die Vereidigung ist eine Niederschrift zu fertigen, die auch vom
Sachverstandigen zu unterschreiben ist.

(2) Der Eid kann auch ohne religiose Beteuerung geleistet werden.

(3) Gibt der Sachverstindige an, dass er aus Glaubens- oder Gewissensgriinden keinen Eid leisten
wolle, so hat er eine Bekraftigung abzugeben. Diese Bekraftigung steht dem Eid gleich; hierauf
ist der Verpflichtete hinzuweisen. Die Bekraftigung wird in der Weise abgegeben, dass der
Préasident oder ein Beauftragter der IHK die Worte vorspricht:

"Sie bekraftigen im Bewusstsein ihrer Verantwortung, dass Sie die Aufgaben eines 6ffentlich
bestellten und vereidigten Sachverstdndigen unabhdngig, weisungsfrei, personlich, gewissenhaft
und unparteiisch erfiillen und die von Ihnen angeforderten Gutachten entsprechend nach bestem
Wissen und Gewissen erstatten werden" und der Sachverstdndige hierauf die Worte spricht: "Ich
bekraftige es".

(4) Im Falle einer erneuten Bestellung oder einer Anderung oder Erweiterung des Sachgebiets einer
bestehenden Bestellung genligt statt der Eidesleistung oder Bekraftigung die Bezugnahme auf
den friher geleisteten Eid oder die friiher geleistete Bekraftigung.

(5) Die Vereidigung durch die IHK Offenbach ist eine allgemeine Vereidigung im Sinne von § 79 Abs.
3 Strafprozessordnung, § 410 Abs. 2 Zivilprozessordnung.

§ 8 VVeroffentlichung

Die Industrie- und Handelskammer verdffentlicht die 6ffentliche Bestellung und Vereidigung sowie die
Kontaktdaten einschlieBlich eines sicheren Ubermittlungswegs gemiB §& 130a Abs. 4 ZPO des
Sachverstandigen auf der Webseite www.svv.ihk.de fiir den Zeitraum der Bestellung. Eine zusatzliche
Verdffentlichung in weiteren Medien ist zuldssig. Name, Adresse, Kommunikationsmittel einschlieBlich
sicherer Ubermittlungswege und Sachgebietsbezeichnung des Sachverstindigen kénnen durch die
Industrie- und Handelskammer oder einen von ihr beauftragten Dritten gespeichert und in Listen oder auf
sonstigen Datentrdgern verdffentlicht und auf Anfrage jedermann zur Verfiigung gestellt werden.
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lll. Pflichten des 6ffentlich bestellten und vereidigten Sachverstandigen

§ 9 Unabhéangige, weisungsfreie, gewissenhafte und unparteiische Aufgabenerfiillung

(1)

Der Sachverstandige darf sich bei der Erbringung seiner Leistungen keiner Einflussnahme
aussetzen, die seine Vertrauenswiirdigkeit und die Glaubhaftigkeit seiner Aussagen gefahrdet
(Unabhingigkeit).

Der Sachverstandige darf keine Verpflichtungen eingehen, die geeignet sind, seine tatsachlichen
Feststellungen und Beurteilungen zu verfalschen (Weisungsfreiheit).

Der Sachverstiandige hat seine Auftrdge unter Berilicksichtigung des aktuellen Standes von
Wissenschaft, Technik und Erfahrung mit der Sorgfalt eines ordentlichen Sachverstandigen zu
erledigen. Die tatsdchlichen Grundlagen seiner fachlichen Beurteilungen sind sorgfaltig zu
ermitteln und die Ergebnisse nachvollziehbar zu begriinden. Er hat in der Regel die von den
Industrie- und Handelskammern herausgegebenen Mindestanforderungen an Gutachten und
sonstige von den Industrie- und Handelskammern herausgegebenen Richtlinien zu beachten
(Gewissenhaftigkeit).

Der Sachverstandige hat bei der Erbringung seiner Leistung stets darauf zu achten, dass er sich
nicht der Besorgnis der Befangenheit aussetzt. Er hat bei der Vorbereitung und Erarbeitung
seines Gutachtens strikte Neutralitdt zu wahren, muss die gestellten Fragen objektiv und
unvoreingenommen beantworten (Unparteilichkeit).

Insbesondere darf der Sachverstandige nicht

Gutachten in eigener Sache oder fiir Objekte und Leistungen seines Dienstherren oder
Arbeitgebers erstatten.

Gegenstande erwerben oder zum Erwerb vermitteln, eine Sanierung oder Regulierung der Objekte
durchfiihren, lber die er ein Gutachten erstellt hat, es sei denn, er erhdlt den entsprechenden
Folgeauftrag nach Beendigung des Gutachtenauftrags und seine Glaubwiirdigkeit wird durch die
Ubernahme dieser Tétigkeiten nicht infrage gestellt.

§ 10 Personliche Aufgabenerfillung und Beschaftigung von Hilfskraften

(1)

(2)

(3)

Der Sachverstiandige hat die von ihm angeforderten Leistungen unter Anwendung der ihm
zuerkannten Sachkunde in eigener Person zu erbringen (persénliche Aufgabenerfiillung).

Der Sachverstiandige darf Hilfskrafte nur zur Vorbereitung seiner Leistung und nur insoweit
beschéaftigen, als er ihre Mitarbeit ordnungsgemal liberwachen kann; der Umfang der Tatigkeit
der Hilfskraft ist kenntlich zu machen, soweit es sich nicht um Hilfsdienste von untergeordneter
Bedeutung handelt.

Hilfskraft ist, wer den Sachverstandigen bei der Erbringung seiner Leistung nach dessen
Weisungen auf dem Sachgebiet unterstiitzt.

§ 11 Verpflichtung zur Gutachtenerstattung

(1)

(2)

Der Sachverstandige ist zur Erstattung von Gutachten fiir Gerichte und Verwaltungsbehdrden
nach MaBgabe der gesetzlichen Vorschriften verpflichtet.

Der Sachverstandige ist zur Erstattung von Gutachten und zur Erbringung sonstiger Leistungen
i.S.v. § 2 Absatz 2 auch gegenliber anderen Auftraggebern verpflichtet. Er kann jedoch die
Ubernahme eines Auftrags verweigern, wenn ein wichtiger Grund vorliegt; die Ablehnung des
Auftrags ist dem Auftraggeber unverziiglich zu erklaren.
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§ 12 Form der Gutachtenerstattung; gemeinschaftliche Leistungen

Soweit der Sachverstandige mit seinem Auftraggeber keine andere Form vereinbart hat oder
gesetzlich keine andere Form vorgeschrieben ist, geniigt die Textform gemaB3 § 126 b BGB.

Erbringen Sachverstandige eine Leistung gemeinsam, muss zweifelsfrei erkennbar sein, welcher
Sachverstandige fiir welche Teile verantwortlich ist.

Ubernimmt ein Sachverstindiger Leistungen Dritter, muss er darauf hinweisen.

§ 13 Bezeichnung als "6ffentlich bestellter und vereidigter Sachverstandiger"

(1)

(2)

(3)

Der Sachverstandige hat bei Leistungen im Sinne von & 2 Abs. 2 auf dem Sachgebiet, fiir das er
offentlich bestellt ist, die Bezeichnung ,von der Industrie- und Handelskammer &ffentlich
bestellter und vereidigter Sachverstandiger fiir ..." zu flihren und seinen Rundstempel zu
verwenden. Gleichzeitig hat er auf die Zustandigkeit der IHK Offenbach hinzuweisen.

Unter die in Absatz 1 genannten Leistungen soll der Sachverstandige nur seinen Namen und
seinen Rundstempel setzen.

Bei Sachverstindigenleistungen auf anderen Sachgebieten darf der Sachverstandige nicht in
wettbewerbswidriger Weise auf seine 6ffentliche Bestellung hinweisen oder hinweisen lassen.

§ 14 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten

(1)

a)
b)
c)
d)

a)
b)

c)

Der Sachverstandige hat {iber jede von ihm angeforderte Leistung Aufzeichnungen zu machen.
Aus diesen miissen ersichtlich sein:

der Name des Auftraggebers,

der Tag, an dem der Auftrag erteilt worden ist,

der Gegenstand des Auftrags und

der Tag, an dem die Leistung erbracht oder die Griinde, aus denen sie nicht erbracht worden ist.

Der Sachverstindige ist verpflichtet,

die Aufzeichnungen nach Absatz 1,

ein vollstandiges Exemplar des Gutachtens oder eines entsprechenden Ergebnisnachweises einer
sonstigen Leistung nach § 2 Abs. 2 und

die sonstigen schriftlichen Unterlagen, die sich auf seine Tatigkeit als Sachverstdndiger beziehen,
mindestens 10 Jahre lang aufzubewahren.

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die Aufzeichnungen
zu machen oder die Unterlagen entstanden sind.

Werden die Dokumente gemaB Absatz 2 auf Datentrdgern gespeichert, muss der Sachverstandige
sicherstellen, dass die Daten wahrend der Dauer der Aufbewahrungsfrist verfligbar sind und
jederzeit innerhalb angemessener Frist lesbar gemacht werden kénnen. Er muss weiterhin
sicherstellen, dass die Daten samtlicher Unterlagen nach Absatz 2 nicht nachtrdglich gedndert
werden kdnnen.

§ 15 Haftungsausschluss; Haftpflichtversicherung

(1)

(2)

Der Sachverstandige darf seine Haftung fiir Vorsatz und grobe Fahrldssigkeit nicht ausschlieBen
oder beschranken.

Der Sachverstdndige soll eine Haftpflichtversicherung in angemessener Hohe abschlieBen und
wahrend der Zeit der Bestellung aufrecht erhalten. Er soll sie in regelmdBigen Abstdnden auf
Angemessenheit (iberpriifen.
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§ 16 Schweigepflicht

Dem Sachverstandigen ist untersagt, bei der Ausiibung seiner Tatigkeit erlangte Kenntnisse
Dritten unbefugt mitzuteilen oder zum Schaden anderer oder zu seinem oder zum Nutzen
anderer unbefugt zu verwerten.

Der Sachverstindige hat seine Mitarbeiter zur Beachtung der Schweigepflicht zu verpflichten.

Die Schweigepflicht des Sachverstidndigen erstreckt sich nicht auf die Anzeige- und
Auskunftspflichten nach §§ 19 und 20.

Die Schweigepflicht des Sachverstidndigen besteht {iber die Beendigung des
Auftragsverhaltnisses hinaus. Sie gilt auch fiir die Zeit nach dem Erlschen der 6ffentlichen
Bestellung.

§ 17 Fortbildungspflicht und Erfahrungsaustausch

Der Sachverstidndige hat sich auf dem Sachgebiet, fiir das er offentlich bestellt und vereidigt ist, im
erforderlichen Umfang fortzubilden und den notwendigen Erfahrungsaustausch zu pflegen. Er hat der IHK
Offenbach regelmidBig geeignete Nachweise darliber vorzulegen.

§ 18 Werbung

Die Werbung des offentlich bestellten und vereidigten Sachverstandigen muss seiner besonderen Stellung
und Verantwortung gerecht werden.

§ 19 Anzeigepflichten

Der Sachverstandige hat der IHK Offenbach unverziiglich anzuzeigen:

a)

die Anderung seiner nach § 5 Abs. 1 S. 1 die értliche Zustindigkeit begriindenden Niederlassung
und die Anderung seines Wohnsitzes;

die Errichtung und die tatsichliche Inbetriebnahme oder SchlieBung einer Niederlassung;

die Anderung seiner oder die Aufnahme einer weiteren beruflichen oder gewerblichen Tatigkeit,
insbesondere den Eintritt in ein Arbeits- oder Dienstverhéltnis;

die voraussichtlich langer als drei Monate dauernde Verhinderung an oder Einschriankung bei der
Ausiibung seiner Tatigkeit als Sachverstdndiger, insbesondere auch aufgrund einer
Beeintrachtigung seiner kdrperlichen oder geistigen Leistungsfahigkeit;

den Verlust oder die unzuldssige Verwendung der Bestellungsurkunde, des Ausweises oder des
Rundstempels;

die Abgabe der Vermdgensauskunft gemaB § 802c Zivilprozessordnung und den Erlass eines
Haftbefehls zur Erzwingung der Abgabe der Vermdgensauskunft gemaB § 802g
Zivilprozessordnung;

die Stellung des Antrages auf Er6ffnung eines Insolvenzverfahrens iiber sein Vermdgen oder das
Vermdgen einer Gesellschaft, deren Vorstand, Geschaftsfiihrer oder Gesellschafter er ist, die
Er6ffnung eines solchen Verfahrens und die Abweisung der Eréffnung des Insolvenzverfahrens
mangels Masse;

den Erlass eines Haft- oder Unterbringungsbefehls, die Erhebung der 6ffentlichen Klage und den
Ausgang des Verfahrens in Strafverfahren, wenn der Tatvorwurf auf eine Verletzung von
Pflichten schlieBen lasst, die bei der Auslibung der Sachverstandigentatigkeit zu beachten sind,
oder er in anderer Weise geeignet ist, Zweifel an der persdnlichen Eignung oder besonderen
Sachkunde des Sachverstdndigen hervorzurufen;

die Griindung von Zusammenschliissen nach § 21 oder den Eintritt in einen solchen
Zusammenschluss.
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§ 20 Auskunftspflichten, Uberlassung von Unterlagen

(1) Der Sachverstindige hat auf Verlangen der IHK Offenbach die zur Uberwachung seiner Tatigkeit
und der Einhaltung seiner Pflichten sowie zur Priifung seiner Eignung erforderlichen miindlichen
oder schriftlichen Auskiinfte innerhalb der gesetzten Frist und unentgeltlich zu erteilen und
angeforderte Unterlagen vorzulegen. Er kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren
Beantwortung ihn selbst oder einen seiner Angehdrigen (§ 52 Strafprozessordnung) der Gefahr
strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz tiber Ordnungswidrigkeiten
aussetzen wiirde.

(2) Der Sachverstiandige hat auf Verlangen der IHK Offenbach die aufbewahrungspflichtigen
Unterlagen (§ 14) in deren Rdumen vorzulegen und angemessene Zeit zu liberlassen.

§ 21 Zusammenschlisse

Der Sachverstindige darf sich zur Ausiibung seiner Sachverstandigentatigkeit mit anderen Personen in
jeder Rechtsform zusammenschlieBen. Dabei hat er darauf zu achten, dass seine Glaubwiirdigkeit, sein
Ansehen in der Offentlichkeit und die Einhaltung seiner Pflichten nach dieser Sachverstindigenordnung
gewahrleistet sind.

IV. Erléschen der o6ffentlichen Bestellung
§ 22 Erloschen der offentlichen Bestellung

(m Die 6ffentliche Bestellung erlischt, wenn
a) der Sachverstandige gegentiber der IHK Offenbach erklart, dass er nicht mehr als 6ffentlich
bestellter und vereidigter Sachverstandiger tétig sein will;
b) der Sachversténdige keine Niederlassung mehr im Geltungsbereich des Grundgesetzes unterhilt;
c) die Zeit, fiir die der Sachverstiandige 6ffentlich bestellt ist, ablduft;
d) die IHK Offenbach die Gffentliche Bestellung zuriicknimmt oder widerruft.

(2) Die Industrie- und Handelskammer |6scht Namen und Kontaktdaten des Sachverstandigen von
der Webseite www.svv.ihk.de und ggf. von weiteren elektronischen Medien, sobald die
offentliche Bestellung erloschen ist.

(3) Nach Erléschen der 6ffentlichen Bestellung ist die Verwendung von Bestellungsurkunde, Ausweis
und Rundstempel unzuldssig. Das Nutzungsrecht ist begrenzt auf den Zeitraum der Bestellung.

§ 23 Ricknahme; Widerruf

Riicknahme und Widerruf der offentlichen Bestellung richten sich nach den Bestimmungen des
Verwaltungsverfahrensgesetzes des Landes Hessen.

§ 24 Riickgabepflicht von Bestellungsurkunde, Ausweis und Rundstempel
Der Sachverstandige hat nach Erléschen der offentlichen Bestellung der [IHK Offenbach

Bestellungsurkunde, Ausweis und Rundstempel zuriickzugeben. Er hat sicherzustellen, dass die Bilddatei
des Rundstempels nicht mehr genutzt wird.
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V. Vorschriften lber die 6ffentliche Bestellung und Vereidigung
sonstiger Personen

§ 25 Entsprechende Anwendung

(1) Diese Vorschriften sind entsprechend auf die 6ffentliche Bestellung und Vereidigung von
besonders geeigneten Personen anzuwenden, die auf den Gebieten der Wirtschaft
a) bestimmte Tatsachen in Bezug auf Sachen, insbesondere die Beschaffenheit, Menge, Gewicht
oder richtige Verpackung von Waren feststellen oder
b) die ordnungsmaBige Vornahme bestimmter Tatigkeiten Gberpriifen, soweit hierfiir nicht
besondere Vorschriften erlassen worden sind.

(2) Diese Vorschriften sind entsprechend auf die 6ffentliche Ermachtigung von Handelsmaklern nach
§ 27a des Hessischen Ausfiihrungsgesetzes zum Biirgerlichen Gesetzbuch (Hess. AGBGB)
anzuwenden, soweit diese ihrem Sinn und Zweck nach auf die 6ffentliche Erméachtigung
Anwendung finden kénnen und hierfiir nicht besondere Vorschriften erlassen worden sind.

§ 26 Inkrafttreten und Uberleitungsvorschrift
§ 2 Abs. 4 gilt nicht fiir in der Vergangenheit erfolgte unbefristete 6ffentliche Bestellungen durch die IHK
Offenbach.

Diese Sachverstdandigenordnung tritt am ersten Tag des auf die Verkiindung folgenden Monats in Kraft. Die
Sachverstandigenordnung in der Fassung vom 1. Marz 2023 tritt damit auBer Kraft.
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§ 1 Errichtung und Zusammensetzung

(1)

4)

Die IHK Offenbach errichtet gem. § 111 Abs. 2 ArbGG einen Ausschuss zur Beilegung von
Streitigkeiten zwischen Ausbildenden und Auszubildenden aus einem bestehenden
Berufsausbildungsverhaltnis innerhalb des Kammerbezirks.

Der Ausschuss setzt sich aus je einem Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer
zusammen. Im Fall des & 10 Abs. 2 muss eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter berufen
werden.

Die Mitglieder des Ausschusses werden von der Kammer flir hdchstens fiinf Jahre berufen. Fiir
die Berufung legt der Berufsbildungsausschuss Vorschldge vor.

Die Mitglieder liben ihre Tatigkeit ehrenamtlich aus. Fiir bare Auslagen und flr Zeitversdumnis
wird eine Entschaddigung gewahrt.

§ 2 Zustandigkeit

(M Der Ausschuss entscheidet tiber Streitigkeiten
a) aus einem bestehenden Ausbildungsverhéltnis
b) tiber das Bestehen oder Nichtbestehen eines Ausbildungsverhaltnisses
c) aus unerlaubten Handlungen, soweit diese mit dem Ausbildungsverhaltnis im Zusammenhang
stehen.

(2) Die Zustdndigkeit des Ausschusses entfdllt, wenn das Ausbildungsverhdltnis unstreitig nicht
mehr besteht.

(3) Die Geschéftsstelle entscheidet iiber die Nichtzusténdigkeit des Ausschusses.

§ 3 Vorsitz

Den Vorsitz libernimmt ein Mitglied des Ausschusses nach vorausgegangener Verstandigung oder nach
Losentscheid. Der Vorsitz leitet die Sitzung.

§ 4 Beschliisse

Spriiche und Beschliisse bediirfen der Stimmen beider Ausschussmitglieder.

§ 5 Anrufung des Ausschusses

(1)

Der Ausschuss wird nur auf Antrag der Auszubildenden oder des Auszubildenden oder des
Ausbildenden tatig. Ist die Antragstellerin oder der Antragssteller minderjdhrig, so kann der
Antrag nur von den gesetzlichen Vertretern gestellt werden.

Der Antrag ist bei der Geschaftsstelle der Kammer schriftlich einzureichen oder miindlich zu
Protokoll zu geben. Die Geschaftsstelle gibt den Antrag unverziiglich dem Ausschuss zur
Kenntnis.
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§ 6 Inhalt des Antrags

(m Der Antrag soll enthalten:

a) die Bezeichnung der Beteiligten (Antragstellerin oder Antragssteller und Antragsgegnerin
oder Antragsgegner)

b) ein bestimmtes Antragsbegehren
c) eine Begriindung des Antragsbegehrens
d) die Unterschrift der Antragstellerin oder des Antragsstellers
(2) Bei unvollstandigen oder unklaren Antrdgen wirkt die Geschéaftsstelle auf Erganzung oder
Richtigstellung hin.
§ 7 Ladung und Zustellung

(1) Die Geschaftsstelle setzt den Verhandlungstermin fest und beruft den Ausschuss ein. Sie ladt die
Beteiligten zur miindlichen Verhandlung durch Einschreiben und ordnet in der Regel ihr
personliches Erscheinen an.

(2) Der Antragsgegnerin oder dem Antragsgegner ist die Ladung mit einer Ausfertigung des Antrags
zuzustellen. Es ist der Antragsgegnerin oder dem Antragsgegner anheimzustellen, zu dem Antrag
bereits vor dem Schlichtungstermin schriftlich Stellung zu nehmen.

(3) Bei minderjahrigen Beteiligten sind auch deren gesetzliche Vertreter zu laden.

(4) Die Beteiligten sind in der Ladung auf die Folgen ihres Nichterscheinens
(§ 17) sowie auf die Zuldssigkeit einer Vertretung (§ 8) hinzuweisen.

(5) Die Ladungsfrist betrdgt mindestens eine Woche.
§ 8 Bevollméachtigte

Die Beteiligten konnen die Verhandlung vor dem Ausschuss selbst fiihren oder sich vertreten lassen. Fir
die Vertretung gilt § 11 Abs. 2 ArbGG.

§ 9 Offentlichkeit

(1) Die Verhandlung vor dem Ausschuss ist nicht 6ffentlich.
(2) Der Ausschuss kann Personen zur Verhandlung zulassen, wenn diese ein berechtigtes Interesse
nachweisen.

§ 10 Ablehnung des Vorsitzes und der beisitzenden Personen

(1) Der Vorsitz und die beisitzende Person kdnnen von den Beteiligten wegen Besorgnis der
Befangenheit zu Beginn der Sitzung gem. § 42 ZPO abgelehnt werden.

(2) Die Entscheidung iiber die Befangenheit fallt der Ausschuss mit der Geschaftsstelle; hierbei darf
die betroffene Person nicht mitwirken. Liegt Befangenheit vor, ist eine Stellvertreterin oder ein
Stellvertreter zu berufen.

§ 11 Verfahren vor dem Ausschuss

(3) Den Beteiligten ist ausreichend Gehor zu gewdhren. Wahrend des Verfahrens soll eine giitliche
Einigung angestrebt werden. Das Verfahren ist so schnell wie mdglich durchzufiihren.
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(4) Der Vorsitzende soll die der Aufkldrung der Streitigkeit dienenden Beweismittel in die
Verhandlung einbeziehen. Bildet der Ausbildende nicht selbst aus, kann das personliche
Erscheinen der mit der Ausbildung beauftragten Person angeordnet werden.

(5) Eine Beeidigung der Beteiligten, Zeugen oder Sachverstindigen ist unzuldssig. Zur
Entgegennahme von eidesstattlichen Versicherungen ist der Ausschuss nicht berechtigt.

§ 12 Vertagung

Falls fiir die Aufkldarung des Streitfalles ein weiterer Verhandlungstermin erforderlich ist, kann der
Ausschuss die Vertagung der Verhandlung beschlieBen. Mit dem Beschluss liber die Vertagung ist
zugleich der neue Verhandlungstermin festzusetzen; der Ausschuss soll nach Méglichkeit in gleicher
Besetzung zusammentreten.

§ 13 Abschluss der Verhandlung

Die Verhandlung kann abgeschlossen werden durch:

a) gitliche Einigung (§ 14 Vergleich);

b) einstimmigen Spruch des Ausschusses (§ 15);

c) die Feststellung des Ausschusses, dass weder eine Einigung noch ein Spruch méglich war (§ 16);
d) Sdumnisspruch (§ 17);

e) Riicknahme des Antrages, die vom Ausschuss festzustellen ist.

§ 14 Vergleich

Ein vor dem Ausschuss geschlossener Vergleich ist unter Angabe des Tages seines Zustandekommens von
den Mitgliedern des Ausschusses und den Beteiligten zu unterzeichnen.

§ 15 Spruch

(1) Sofern das Verfahren keine anderweitige Erledigung findet, hat der Ausschuss einen
einstimmigen Spruch zu fallen.

(2) Uber den Spruch wird in Abwesenheit der Beteiligten beraten. Der Spruch wird im Anschluss
daran verkiindet. Dabei soll der wesentliche Inhalt der Entscheidungsgriinde mitgeteilt werden.

(3) Der Spruch ist unter Angabe des Tages seines Zustandekommens von den Mitgliedern des
Ausschusses zu unterzeichnen. Der Spruch ist schriftlich zu begriinden, soweit die Beteiligten
hierauf nicht verzichtet haben.

(4) Den Beteiligten ist unverziiglich eine vom Ausschuss unterzeichnete Ausfertigung des Spruches
mit Rechtsmittelbelehrung (§ 20) auszuhandigen oder innerhalb von zwei Wochen durch
Einschreiben zuzustellen.

§ 16 Nichtzustandekommen eines Spruches

(M Kommt im Ausschuss keine Entscheidung zustande, sind die Beteiligten durch miindliche
Verkiindigung zu unterrichten.

(2) Den Beteiligten ist dariiber eine Niederschrift zusammen mit einer Rechtsmittelbelehrung (§ 20)
auszuhdndigen oder innerhalb von zwei Wochen durch Einschreiben zuzustellen
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§ 17 Nichterscheinen von Beteiligten im Termin

(1) Erscheint die Antragstellerin oder der Antragsteller ohne ausreichende Entschuldigung nicht zum
Verhandlungstermin und l3sst er sich auch nicht vertreten (Sdumnis), so ist auf Antrag ein
Versaumnisspruch dahingehend zu erlassen, dass die Antragstellerin oder der Antragsteller mit
seinem Begehren abgewiesen wird.

(2) Bei Sdumnis der Antragsgegnerin oder des Antragsgegners ist dem Antragsbegehren
stattzugeben, sofern die Begriindung den Antrag rechtfertigt.

(3) Den Beteiligten ist der Spruch zusammen mit einer Rechtsmittelbelehrung auszuhandigen oder
durch Einschreiben zuzustellen.

§ 18 Kosten

(m Das Verfahren ist gebiihrenfrei.

(2) Jeder Beteiligte tragt die ihm durch das Verfahren entstandene Kosten selbst. Zeugen und
Sachverstidndige sind von demjenigen Beteiligten zu entschadigen, der sie zum Beweis seiner
Behauptung angeboten hat.

(3) Wenn die Regelung des Abs. 2 zu unbilligen Harten fiihren wiirde, kann der Ausschuss durch

Spruch eine Kostenentscheidung fallen.

§ 19 Niederschrift

a)
b)
c)
d)
e)

(4)

Die Beteiligten erhalten in den Féllen des Nichtzustandekommens eines Spruches eine
Niederschrift liber das Ergebnis der Verhandlung.

Die Niederschrift kann von einem Mitglied des Ausschusses oder von einem Protokollfiihrer
aufgenommen werden.

Die Niederschrift muss enthalten:

den Ort und Tag des Verhandlungstermins,

die Namen des Vorsitzenden, des Ausschussmitgliedes und des Protokollfiihrers,

die genaue Bezeichnung des Verfahrens nach den Beteiligten und dem Streitgegenstand,
die Angabe der erschienenen Beteiligten sowie die gesetzlichen Vertreter,

die wesentlichen Angaben lber den Verlauf und das Ergebnis des Termins.

Die Niederschrift ist vom Vorsitz und vom Protokollfiihrenden zu unterzeichnen.

§ 20 Fristen fur Anerkennung und Klage

(1)

Ein vom Ausschuss geféllter Spruch (8§ 15, 17) wird nur wirksam, wenn er innerhalb einer Woche
nach Aushdndigung oder Zustellung anerkannt wird. Die Anerkennung des Spruches kann im
Verhandlungstermin schriftlich oder zu Protokoll der Geschéaftsstelle des Ausschusses erklart
werden.

Die Geschaftsstelle der Kammer hat die Beteiligten unverziiglich davon zu unterrichten, ob der
Spruch anerkannt wurde. Bei Nichtanerkennung sind die Beteiligten darauf hinzuweisen, dass
eine Klage beim zustdndigen Arbeitsgericht nur binnen zwei Wochen nach Aushdandigung oder
Zustellung des Spruches zuldssig ist.

Ein von den Beteiligten anerkannter Spruch besitzt die Rechtskraft eines Urteils.

69



Verfahrensordnung des Schlichtungsausschusses
der IHK Offenbach am Main

§ 21 Zwangsvollstreckung

Aus den Vergleichen, die vor dem Ausschuss geschlossen worden sind (§ 14) und aus Spriichen des
Ausschusses, die von den Beteiligten anerkannt sind, findet die Zwangsvollstreckung statt, wenn der
Spruch von dem Vorsitzenden des Arbeitsgerichts, das fiir die Geltendmachung des Anspruchs zustdndig
ware, fiir vollstreckbar erklart worden ist.

§ 22 Inkrafttreten

Diese Verfahrensordnung tritt am Tage nach ihrer Veroffentlichung in der Offenbacher Wirtschaft in
Kraft. Mit Inkrafttreten dieser Verfahrensordnung tritt die bisherige Verfahrensordnung aufBer Kraft.

Offenbach, 24. August 2009

gez. gez.
Alfred Clouth Eva Dude
Prasident Hauptgeschaftsfiihrerin

70



Prifungsordnung
fir die Durchflihrung von
Abschluss- und Umschulungsprifungen

71
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Auf Grund des Beschlusses des Berufsbildungsausschusses vom 14. Dezember 2022 gemaB den Richtlinien
des Hauptausschusses fiir Berufsbildung vom 29. August 2022 (BAnz AT 14. September 2022 S.
2) erldsst die Industrie- und Handelskammer Offenbach am Main als zustandige Stelle nach § 47 Absatz 1
Satz 1 und § 79 Absatz 4 Satz 1 des Berufsbildungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 4.
Mai 2020 (BGBI. | S. 920), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBI. | S. 1174)
gedndert worden ist, die folgende Priifungsordnung fiir die Durchfiihrung von Abschluss- und
Umschulungspriifungen:

Inhaltsverzeichnis
Erster Abschnitt: Priifungsausschiisse und Priiferdelegationen
§1 Einrichtung
§2 Zusammensetzung und Berufung von Priifungsausschiissen
§2a  Priiferdelegationen
§3 Ausschluss von der Mitwirkung
§4 Vorsitz, Beschlussfahigkeit, Abstimmung
§5 Geschaftsfiihrung
§6 Verschwiegenheit
Zweiter Abschnitt: Vorbereitung der Priifung
§7 Priifungstermine
§8 Zulassungsvoraussetzungen fir die Abschluss- und Umschulungspriifung

§9 Zulassungsvoraussetzungen fiir die Abschlusspriifung in zwei zeitlich auseinanderfallenden
Teilen

§10  Zulassung von Absolventen schulischer und sonstiger Bildungsgange

§11  Zulassungsvoraussetzungen in besonderen Fillen

§12  Zulassung zur Priifung

§13  Entscheidung liber die Zulassung

Dritter Abschnitt: Durchfiihrung der Priifung

§ 14  Priifungsgegenstand

§ 15  Gliederung der Priifung

§16  Besondere Verhéltnisse behinderter Menschen

§17  Befreiung von vergleichbaren Priifungsbestandteilen bei der Umschulungspriifung

§18  Priifungsaufgaben
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§ 18a  Durchfiihrung schriftlicher Priifungsleistungen

§19  Nichtoffentlichkeit

§20 Leitung, Aufsicht und Niederschrift

§21  Ausweispflicht und Belehrung

§22  Tauschungshandlungen und OrdnungsverstoBe

§23  Riicktritt, Nichtteilnahme

Vierter Abschnitt: Bewertung, Feststellung und Beurkundung des Priifungsergebnisses
§24  Bewertungsschliissel

§ 25  Bewertungsverfahren, Feststellung der Prifungsergebnisse

§26  Ergebnisniederschrift, Mitteilung liber Bestehen oder Nichtbestehen
§27  Priifungszeugnis

§28  Bescheid iiber nicht bestandene Priifung

Fiinfter Abschnitt: Wiederholungspriifung

§29  Wiederholungspriifung

Sechster Abschnitt: Schlussbestimmungen

§30 Rechtsbehelfsbelehrung

§31  Priifungsunterlagen

§32  Priifung von Zusatzqualifikationen

§33 Inkrafttreten
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Erster Abschnitt:

Priifungsausschiisse und Priiferdelegationen

§1
Errichtung

(1) Die zusténdige Stelle errichtet fiir die Durchfiihrung der Abschluss- und Umschulungspriifungen
Priifungsausschiisse (§ 39 Absatz 1 Satz 1/§ 62 Absatz 3 Satz 1 BBIiG).

(2) Prifungsausschiisse oder Priiferdelegationen nach § 42 Absatz 2 BBiG nehmen die Prifungsleistungen
ab.

(3) Fiir einen Ausbildungsberuf kénnen bei Bedarf, insbesondere bei einer groBen Anzahl von Priiflingen
und bei besonderen Anforderungen in der Ausbildungsordnung, mehrere Priifungsausschiisse errichtet
werden.

(4) Mehrere zusténdige Stellen kdnnen bei einer von ihnen gemeinsame Priifungsausschiisse errichten (§
39 Absatz 1 Satz 2 BBiG).

§2
Zusammensetzung und Berufung von Prifungsausschiissen

(1) Der Priifungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern. Die Mitglieder missen fir die Prifungsgebiete
sachkundig und fiir die Mitwirkung im Priifungswesen geeignet sein (§ 40 Absatz 1Satz 2 BBiG).

(2) Dem Priifungsausschuss miissen als Mitglieder Beauftragte der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer in
gleicher Zahl sowie mindestens eine Lehrkraft einer berufsbildenden Schule angehdren. Mindestens zwei
Drittel der Gesamtzahl der Mitglieder miissen Beauftragte der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sein (§
40 Absatz 2 Satz 1 und 2 BBiG).

(3) Die Mitglieder werden von der zustandigen Stelle fiir eine einheitliche Periode, langstens fiir fiinf Jahre
berufen (8 40 Absatz 3 Satz 1 BBiG).

(4) Die Beauftragten der Arbeitnehmer werden auf Vorschlag der im Bezirk der zustindigen Stelle
bestehenden Gewerkschaften und selbststdndigen Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder
berufspolitischer Zwecksetzung berufen (§ 40 Absatz 3 Satz 2 BBIG).

(5) Lehrkrafte von berufsbildenden Schulen werden im Einvernehmen mit der Schulaufsichtsbehorde oder
der von ihr bestimmten Stelle berufen (8 40 Absatz 3 Satz 3 BBiG).

(6) Werden Mitglieder nicht oder nicht in ausreichender Zahl innerhalb einer von der zustindigen Stelle
gesetzten angemessenen Frist vorgeschlagen, so beruft die zustidndige Stelle insoweit nach
pflichtgeméBem Ermessen (§ 40 Absatz 3 Satz 4 BBiG).

(7) Die Mitglieder der Priifungsausschiisse kénnen nach Anhérung der an ihrer Berufung Beteiligten aus
wichtigem Grunde abberufen werden (§ 40 Absatz 3 Satz 5 BBIG).

(8) Die Mitglieder der Priifungsausschiisse haben Stellvertreterinnen/Stellvertreter (§ 40 Absatz 2 Satz 3
BBiG). Die Absétze 3 bis 7 gelten fiir sie entsprechend.
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(9) Die fiir die Berufung von Priifungsausschussmitgliedern Vorschlagsberechtigten sind Gber die Anzahl
und die GroBe der einzurichtenden Priifungsausschiisse sowie (ber die Zahl der von ihnen
vorzuschlagenden weiteren Priifenden zu unterrichten. Die Vorschlagsberechtigten werden von der
zustandigen Stelle dariiber unterrichtet, welche der von ihnen vorgeschlagenen Mitglieder, Stellvertreter
und Stellvertreterinnen sowie weiteren Priifenden berufen wurden.

(10) Die Tatigkeit im Prifungsausschuss ist ehrenamtlich. Fiir bare Auslagen und fiir Zeitversaumnis ist,
soweit eine Entschddigung nicht von anderer Seite gewéhrt wird, eine angemessene Entschadigung zu
zahlen, deren Hohe von der zustdndigen Stelle mit Genehmigung der obersten Landesbehdrde festgesetzt
wird. Die Entschadigung fiir Zeitversdumnis hat mindestens im Umfang von § 16 des Justizverglitungs-
und -entschidigungsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zu erfolgen (§ 40 Absatz 6 BBIG).

(11) Von den Absétzen 2 und 8 darf nur abgewichen werden, wenn andernfalls die erforderliche Zahl von
Mitgliedern des Priifungsausschusses nicht berufen werden kann (§ 40 Absatz 7 BBiG).

§2a
Priferdelegationen

(1) Die zustdndige Stelle kann im Einvernehmen mit den Mitgliedern des Priifungsausschusses die Abnahme
und die abschlieBende Bewertung von Priifungsleistungen auf Priiferdelegationen lbertragen.

(2) Fiir die Zusammensetzung von Priiferdelegationen ist § 2 Absdtze 1 und 2 entsprechend anzuwenden
(§ 42 Absatz 2 Satz 2 BBiG). Die Mitglieder der Priiferdelegationen haben Stellvertreter/Stellvertreterinnen
(8 42 Absatz 2 Satz 2 BBiG).

(3) Mitglieder von Priiferdelegationen konnen die Mitglieder der Priifungsausschiisse, deren Stellvertreter
und Stellvertreterinnen sowie weitere Priifende sein, die durch die zustdndige Stelle nach § 40 Absatz 4
BBiG berufen worden sind. Fiir die Berufungen gilt § 2 Absdtze 3 bis 8 entsprechend. Die Berufung weiterer
Priifender kann auf bestimmte Priif- oder Fachgebiete beschrankt werden.

(4) Die Mitwirkung in einer Priiferdelegation ist ehrenamtlich. § 2 Absatz 10 gilt entsprechend.

(5) Die zustandige Stelle hat vor Beginn der Priifung liber die Bildung von Priiferdelegationen, liber deren
Mitglieder sowie iiber deren Stellvertreter und Stellvertreterinnen zu entscheiden. Priifende konnen
Mitglieder mehrerer Priiferdelegationen sein. Sind verschiedene Priifungsleistungen derart aufeinander
bezogen, dass deren Beurteilung nur einheitlich erfolgen kann, so miissen diese Priifungsleistungen von
denselben Priifenden abgenommen werden.

§3
Ausschluss von der Mitwirkung

(1) Bei der Zulassung und Priifung diirfen Angehdrige der Priiflinge nicht mitwirken. Angehdrige im
Sinne des Satz 1 sind:

Verlobte,

Ehegatten,

eingetragene Lebenspartner,

Verwandte und Verschwégerte gerader Linie,

Geschwister,

Kinder der Geschwister,

Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten,

No o ke =
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8. Geschwister der Eltern,
9. Personen, die durch ein auf ldngere Dauer angelegtes Pflegeverhdltnis mit hauslicher
Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind (Pflegeeltern und Pflegekinder).

Angehorige sind die im Satz 2 aufgeflihrten Personen auch dann, wenn

1. in den Fdllen der Nummern 2, 3, 4 und 7 die die Beziehung begriindende Ehe oder die
Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht;

2. in den Fillen der Nummern 4 bis 8 die Verwandtschaft oder Schwagerschaft durch Annahme als
Kind erloschen ist;

3. im Fall der Nummer 9 die hausliche Gemeinschaft nicht mehr besteht, sofern die Personen
weiterhin wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind.

(2) Hilt sich ein Priifungsausschussmitglied oder ein Mitglied einer Priiferdelegation nach Absatz 1 fiir
ausgeschlossen oder bestehen Zweifel, ob die Voraussetzungen des Absatz 1 gegeben sind, ist dies der
zustandigen Stelle mitzuteilen, wahrend der Priifung dem Priifungsausschuss oder der Priiferdelegation.
Die Entscheidung tiber den Ausschluss von der Mitwirkung trifft die zustandige Stelle, wahrend der Priifung
der Priifungsausschuss oder die Priiferdelegation. Im letzteren Fall darf das betroffene Mitglied nicht
mitwirken. Ausgeschlossene Personen diirfen bei der Beratung und Beschlussfassung nicht zugegen sein.

(3) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen gegen eine unparteiische Ausiibung des Priifungsamtes
zu rechtfertigen, oder wird von einem Priifling das Vorliegen eines solchen Grundes behauptet, so hat die
betroffene Person dies der zustindigen Stelle mitzuteilen, wahrend der Priifung dem Priifungsausschuss
oder der Priiferdelegation. Absatz 2 Satz 2 bis 4 gelten entsprechend.

(4) Ausbilderinnen/Ausbilder des Priiflings sollen, soweit nicht besondere Umstinde eine Mitwirkung
zulassen oder erfordern, nicht mitwirken.

(5) Wenn in den Fallen der Absétze 1 bis 3 eine ordnungsgeméBe Besetzung des Priifungsausschusses nicht
moglich ist, kann die zustidndige Stelle die Durchfiihrung der Priifung einem anderen oder einem
gemeinsamen Priifungsausschuss Ubertragen. Erforderlichenfalls kann eine andere zustdndige Stelle
ersucht werden, die Priifung durchzufiihren. Das Gleiche gilt, wenn eine objektive Durchfiihrung der
Priifung aus anderen Griinden nicht gewahrleistet erscheint. Wenn in den Fillen der Absdtze 1 bis 3 eine
ordnungsgeméaBe Besetzung der Priiferdelegationen nicht moglich ist, kann der Priifungsausschuss die
Priifung selber durchfiihren oder die Durchfiihrung der Priifung auf eine andere Priiferdelegation
ubertragen.

§4
Vorsitz, Beschlussfahigkeit, Abstimmung

(1) Der Prifungsausschuss wahlt ein Mitglied, das den Vorsitz fiihrt und ein weiteres Mitglied, das den
Vorsitz stellvertretend Gibernimmt. Der Vorsitz und das ihn stellvertretende Mitglied sollen nicht derselben
Mitgliedergruppe angehdren (§ 41 Absatz 1 BBiG).

(2) Der Priifungsausschuss ist beschlussfahig, wenn zwei Drittel der Mitglieder, mindestens drei, mitwirken.
Er beschlieBt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des
Vorsitzenden Mitglieds den Ausschlag (§ 41 Absatz 2 BBiG).

(3) Fiir Priiferdelegationen gilt Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 entsprechend.
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§5
Geschaftsfihrung

(1) Die Geschaftsfiihrung des Priifungsausschusses liegt in Abstimmung mit dem Priifungsausschuss bei
der zustindigen Stelle. Einladungen, (Vorbereitung, Durchfiihrung, Nachbereitung), Protokollfiihrung und
Durchfiihrung der Beschliisse werden im Einvernehmen mit dem Vorsitz des Priifungsausschusses geregelt.

(2) Zu den Sitzungen des Priifungsausschusses sind die ordentlichen Mitglieder rechtzeitig einzuladen.
Stellvertretende Mitglieder werden in geeigneter Weise unterrichtet. Kann ein Mitglied an einer Sitzung
nicht teilnehmen, so soll es dies unverziiglich der zustdndigen Stelle mitteilen. Fiir ein verhindertes Mitglied
ist ein stellvertretendes Mitglied einzuladen, welches derselben Gruppe angehdren soll.

(3) Absatz 2 gilt fiir Priiferdelegationen entsprechend.

(4) Die Sitzungsprotokolle sind von der protokollfiihrenden Person und dem Vorsitz zu unterzeichnen. § 26
Absatz 1 bleibt unberiihrt.

(5) Bei Priiferdelegationen sind die Sitzungsprotokolle von allen Mitgliedern zu unterzeichnen. § 26 Absatz
1 bleibt unberiihrt.

§6
Verschwiegenheit

Unbeschadet bestehender Informationspflichten, insbesondere gegeniiber dem Berufsbildungsausschuss,
haben die Mitglieder des Priifungsausschusses, der Priiferdelegation und sonstige mit der Priifung
befassten Personen Uber alle Priifungsvorgange Verschwiegenheit gegeniiber Dritten zu wahren.

Zweiter Abschnitt:

Vorbereitung der Priifung

§7
Prifungstermine

(1) Die zustandige Stelle bestimmt in der Regel zwei fiir die Durchfiihrung der Priifung maBgebende
Zeitraume im Jahr. Diese Zeitrdume sollen auf den Ablauf der Berufsausbildung und des Schuljahres
abgestimmt sein. Die zustandige Stelle setzt die einzelnen Priifungstage fest.

(2) Die zustindige Stelle gibt die Zeitrdume im Sinne des Absatz 1 Satz 1, einschlieBlich der Anmeldefristen,
in geeigneter Weise &ffentlich mindestens einen Monat vor Ablauf der Anmeldefrist bekannt. Wird die
Anmeldefrist liberschritten, kann die zustandige Stelle die Annahme des Antrags verweigern.

(3) Werden fiir schriftlich durchzufiihrende Priifungsbereiche einheitliche (iberregionale Aufgaben
verwendet, sind dafiir entsprechende iiberregional abgestimmte Priifungstage anzusetzen.

§8
Zulassungsvoraussetzungen fir die Abschluss- und Umschulungspriifung

(1) Zur Abschlusspriifung ist zuzulassen (§ 43 Absatz 1 BBiG),
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1. wer die Ausbildungsdauer zuriickgelegt hat oder wessen Ausbildungsdauer nicht spater als zwei
Monate nach dem Priifungstermin endet,

2. wer an vorgeschriebenen Zwischenpriifungen teilgenommen sowie einen vom Ausbilder und
Auszubildenden unterzeichneten Ausbildungsnachweis nach § 13 Satz 2 Nummer 7 BBiG vorgelegt
hat und

3. wessen Berufsausbildungsverhiltnis in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhaltnisse
eingetragen oder aus einem Grund nicht eingetragen ist, den weder die Auszubildenden noch
deren gesetzliche Vertreterinnen/Vertreter zu vertreten haben.

(2) Behinderte Menschen sind zur Abschlusspriifung auch zuzulassen, wenn die Voraussetzungen des
Absatz 1 Nummer 2 und 3 nicht vorliegen (§ 65 Absatz 2 Satz 2 BBiG).

(3) Die Zulassungsvoraussetzungen fiir die Umschulungsprifung richten sich nach der
Umschulungsordnung oder der Umschulungspriifungsregelung der zustandigen Stelle (8§ 58, 59 BBiG).

§9
Zulassungsvoraussetzungen fr die Abschlusspriifung in zwei zeitlich auseinanderfallenden Teilen

(1) Sofern die Abschlusspriifung in zwei zeitlich auseinanderfallenden Teilen durchgefiihrt wird, ist Gber
die Zulassung jeweils gesondert zu entscheiden (§ 44 Absatz 1 BBiG).

(2) Zum ersten Teil der Abschlusspriifung ist zuzulassen (§ 44 Absatz 2 in Verbindung mit § 43 Absatz 1
Nummer 2 und 3 BBiG),

1. wer die in der Ausbildungsordnung vorgeschriebene, erforderliche Ausbildungsdauer zuriickgelegt
hat,

2. wer einen vom Ausbilder und Auszubildenden unterzeichneten Ausbildungsnachweis nach § 13
Satz 2 Nummer 7 BBiG vorgelegt hat und

3. wessen Berufsausbildungsverhiltnis in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhaltnisse
eingetragen oder aus einem Grund nicht eingetragen ist, den weder die Auszubildenden noch
deren gesetzliche Vertreterinnen/Vertreter zu vertreten haben.

(3) Zum zweiten Teil der Abschlusspriifung ist zuzulassen, wer

1. (ber die Voraussetzungen in § 43 Absatz 1 BBiG hinaus am ersten Teil der Abschlusspriifung
teilgenommen hat,

2. auf Grund einer Rechtsverordnung nach § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2b BBiG von der Ablegung
des ersten Teils der Abschlusspriifung befreit ist oder

3. aus Griinden, die er nicht zu vertreten hat, am ersten Teil der Abschlusspriifung nicht
teilgenommen hat. Im Fall des Satzes 1 Nummer 3 ist der erste Teil der Abschlusspriifung
zusammen mit dem zweiten Teil abzulegen.

§10
Zulassung von Absolventen schulischer und sonstiger Bildungsgange

Zur Abschlusspriifung ist ferner zuzulassen,

1. wer in einer berufsbildenden Schule oder einer sonstigen Berufsbildungseinrichtung ausgebildet worden
ist, wenn dieser Bildungsgang der Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf entspricht.
Ein Bildungsgang entspricht der Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf, wenn er
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a. nach Inhalt, Anforderung und zeitlichem Umfang der jeweiligen Ausbildungsordnung gleichwertig
ist,

b. systematisch, insbesondere im Rahmen einer sachlichen und zeitlichen Gliederung durchgefiihrt
wird und

c. durch Lernortkooperation einen angemessenen Anteil an fachpraktischer Ausbildung
gewihrleistet (§ 43 Absatz 2).

2. wer einen Bildungsgang absolviert hat, welcher nach der Rechtsverordnung eines Landes die
Voraussetzungen nach Nummer 1 erfiillt.

§11
Zulassungsvoraussetzungen in besonderen Fllen

(1) Auszubildende kénnen nach Anhdrung der Ausbildenden und der Berufsschule vor Ablauf ihrer
Ausbildungszeit zur Abschlusspriifung zugelassen werden, wenn ihre Leistungen dies rechtfertigen (§ 45
Absatz 1 BBiG).

(2) Zur Abschlusspriifung ist auch zuzulassen, wer nachweist, dass er mindestens das Eineinhalbfache der
Zeit, die als Ausbildungsdauer vorgeschrieben ist, in dem Beruf tdtig gewesen ist, in dem die Priifung
abgelegt werden soll. Als Zeiten der Berufstdtigkeit gelten auch Ausbildungszeiten in einem anderen,
einschlagigen Ausbildungsberuf. Vom Nachweis der Mindestzeit nach Satz 1 kann ganz oder teilweise
abgesehen werden, wenn durch Vorlage von Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft gemacht wird,
dass die Bewerberin/der Bewerber die berufliche Handlungsfihigkeit erworben hat, die die Zulassung zur
Priifung rechtfertigt. Auslandische Bildungsabschliisse und Zeiten der Berufstatigkeit im Ausland sind
dabei zu berticksichtigen (§ 45 Absatz 2 BBiG).

(3) Soldatinnen/Soldaten auf Zeit und ehemalige Soldatinnen/Soldaten sind nach Absatz 2 Satz 3 zur
Abschlusspriifung zuzulassen, wenn das Bundesministerium der Verteidigung oder die von ihm bestimmte
Stelle bescheinigt, dass die Bewerberin/der Bewerber berufliche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten
erworben hat, welche die Zulassung zur Priifung rechtfertigen (§ 45 Absatz 3 BBiG).

§12
Zulassung zur Priifung

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Priifung ist durch die Auszubildenden schriftlich nach den von der
zustindigen Stelle bestimmten Fristen und Formularen zu stellen. Die Auszubildenden haben die
Ausbildenden Uber die Antragstellung zu unterrichten.

(2) In den Fallen von § 8 Absatz 3, §8 10 und 11 Absatz 2 und 3 ist der Antrag auf Zulassung zur Priifung
von den Priiflingen einzureichen.

(3) Ortlich zustindig fiir die Zulassung ist die zustindige Stelle, in deren Bezirk
1.in den Fallen der 88 8, 9 und 11 Absatz 1 die Ausbildungs- oder Umschulungsstatte liegt,

2. in den Fallen der 8§ 10, 11 Absatz 2 und 3 die auf die Priifung vorbereitende Bildungsstatte oder der
gewdhnliche Aufenthalt der Priiflinge liegt,

3.in den Fillen des § 1 Absatz 4 der gemeinsame Priifungsausschuss errichtet worden ist.

(4) Dem Antrag auf Zulassung sind beizufiigen:
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a) in den Fallen von § 8 Absatz 1 und 2, § 9 Absatz 3
1. Bescheinigung iiber die Teilnahme an vorgeschriebenen Zwischenpriifungen oder am ersten Teil
der Abschlusspriifung,

2. einen  vorgeschriebenen, vom  Ausbilder und  Auszubildenden  unterzeichneten
Ausbildungsnachweis nach § 13 Satz 2 Nummer 7 BBiG,

b) in den Fillen des § 9 Absatz 2
— einen vorgeschriebenen, vom Ausbilder und Auszubildenden unterzeichneten Ausbil-
dungsnachweis nach § 13 Satz 2 Nummer 7 BBIG,
¢) im Fall des & 11 Absatz 1
— zusdtzlich zu den Unterlagen nach Buchstabe a oder Buchstabe b das letzte Zeugnis oder eine
aktuelle Leistungsbeurteilung der zuletzt besuchten berufsbildenden Schule,
d) in den Fillen des § 10
— Bescheinigung iber die Teilnahme an dem schulischen oder sonstigen Bildungsgang und in den
Fallen des § 10 Nummer 1 zusatzlich

— Bescheinigung uber die Teilnahme an der fachpraktischen Ausbildung im Rahmen des schulischen
oder sonstigen Bildungsganges,

e) in den Fallen des & 11 Absatz 2 Satz 1 und 2
— Tatigkeitsnachweis und gegebenenfalls Nachweis der Dauer der Berufsausbildung in dem oder in

einem anderen einschlagigen Ausbildungsberuf und gegebenenfalls glaubhafte Darlegung lber
den Erwerb der beruflichen Handlungsfahigkeit,

f) in den Fillen des § 11 Absatz 2 Satz 3 und Absatz 3
— glaubhafte Darlegung liber den Erwerb der beruflichen Handlungsfahigkeit oder Bescheinigung
uber den Erwerb der beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten.
(5) Fiir Wiederholungspriifungen geniigt die form- und fristgerechte Anmeldung zur Priifung.

§13
Entscheidung Uber die Zulassung

(1) Uber die Zulassung zur Abschluss- und Umschulungspriifung entscheidet die zustindige Stelle. Halt sie
die Zulassungsvoraussetzungen nicht fiir gegeben, so entscheidet der Priifungsausschuss (§ 46 Absatz 1
und & 62 Absatz 3 BBiG).

(2) Sofern eine Umschulungsordnung (§ 58 BBiG) oder eine Umschulungspriifungsregelung (§ 59 BBiG) der
zustandigen Stelle Zulassungsvoraussetzungen vorsieht, sind auslandische Bildungsabschlisse und Zeiten
der Berufstitigkeit im Ausland zu beriicksichtigen (§ 61 BBiG).

(3) Die Entscheidung tiber die Zulassung ist den Priiflingen rechtzeitig unter Angabe des Priifungstages
und -ortes einschlieBlich der erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel schriftlich mitzuteilen. Die Entscheidung
uber die Nichtzulassung ist dem Priifling schriftlich mit Begriindung bekannt zu geben.
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(4) Die Zulassung kann von der zustidndigen Stelle im Einvernehmen mit dem Priifungsausschuss bis zur
Bekanntgabe des Priifungsergebnisses widerrufen werden, wenn sie aufgrund von geféalschten Unterlagen
oder falschen Angaben ausgesprochen wurde.

Dritter Abschnitt:

Durchfiihrung der Priifung

§14
Prifungsgegenstand

(1) Durch die Abschlusspriifung ist festzustellen, ob der Priifling die berufliche Handlungsfahigkeit
erworben hat. In ihr soll der Priifling nachweisen, dass er die erforderlichen beruflichen Fertigkeiten
beherrscht, die notwendigen beruflichen Kenntnisse und Fahigkeiten besitzt und mit dem im
Berufsschulunterricht zu vermittelnden, fiir die Berufsausbildung wesentlichen Lehrstoff vertraut ist. Die
Ausbildungsordnung ist zugrunde zu legen (§ 38 BBiG).

(2) Der Gegenstand der Umschulungspriifung ergibt sich aus der jeweiligen Umschulungsordnung oder
Umschulungspriifungsregelung der zustandigen Stelle.

(3) Sofern sich die Umschulungsordnung oder die Umschulungspriifungsregelung der zustandigen Stelle
auf die Umschulung fiir einen anerkannten Ausbildungsberuf richtet, sind das Ausbildungsberufsbild, der
Ausbildungsrahmenplan und die Priifungsanforderungen zugrunde zu legen (§ 60 BBiG).

(4) Die Priifungssprache ist Deutsch, soweit nicht die Ausbildungsordnung, die Umschulungsordnung oder
die -priifungsregelung der zustandigen Stelle etwas anderes vorsieht.

§15
Gliederung der Priifung

Die Gliederung der Priifung richtet sich nach der Ausbildungsordnung oder der Umschulungsordnung oder
-prifungsregelung der zustidndigen Stelle.

§16
Besondere Verhéltnisse behinderter Menschen

Bei der Durchfiihrung der Priifung sollen die besonderen Verhaltnisse behinderter Menschen beriicksichtigt
werden. Dies gilt insbesondere fiir die Dauer der Priifung, die Zulassung von Hilfsmitteln und die
Inanspruchnahme von Hilfeleistungen Dritter, wie Gebardensprachdolmetscher fiir hdérbehinderte
Menschen (§ 65 Absatz 1 BBiG). Die Art der Behinderung ist mit dem Antrag auf Zulassung zur Priifung (§
12) nachzuweisen.

§17
Befreiung von vergleichbaren Prifungsbestandteilen bei der Umschulungsprifung

Bei der Umschulungspriifung (8§ 58, 59 BBIG) ist der Priifling auf Antrag von der Ablegung einzelner
Priifungsbestandteile durch die zustdndige Stelle zu befreien, wenn er eine andere vergleichbare Priifung
vor einer Offentlichen oder staatlich anerkannten Bildungseinrichtung oder vor einem staatlichen
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Priifungsausschuss erfolgreich abgelegt hat und die Anmeldung zur Umschulungspriifung innerhalb von
zehn Jahren nach der Bekanntgabe des Bestehens der anderen Priifung erfolgt (§ 62 Absatz 4 BBiG).

§18
Prifungsaufgaben

(1) Der Prifungsausschuss beschlieBt auf der Grundlage der Ausbildungsordnung oder der
Umschulungsordnung oder -priifungsregelung der zustdndigen Stelle die Priifungsaufgaben.

(2) Uberregional oder von einem Aufgabenerstellungsausschuss bei der zustindigen Stelle erstellte oder
ausgewahlte Aufgaben sind vom Priifungsausschuss zu libernehmen, sofern diese Aufgaben von Gremien
erstellt oder ausgewahlt und beschlossen wurden, die entsprechend § 2 Absatz 2 zusammengesetzt sind
und die zustéindige Stelle iiber die Ubernahme entschieden hat.

(3) Sind an einem Tag ausschlieBlich schriftliche Priifungsleistungen zu erbringen, soll die Dauer der
Priifung 300 Minuten nicht iiberschreiten.

§18a
Durchflihrung schriftlicher Prifungsleistungen

(1) Sind nach der Ausbildungsordnung Aufgaben schriftlich zu bearbeiten, kann die zustindige Stelle
bestimmen, dass diese ganz oder in Teilen in digitaler Form an einem festgelegten Priifungsort unter
Aufsicht durchgefiihrt werden. Vor der Entscheidung ist der Berufsbildungsausschuss nach § 79 BBiG
einzubeziehen. Die Priifungsausschisse sind rechtzeitig zu informieren.

2) Die digitale Durchfiihrung der Priifung erfolgt unter folgenden MaBgaben:

1. die zustdndige Stelle hat die erforderlichen digitalen Endgerate mit der erforderlichen
digitalen Ausstattung (digitales Priifungssystem) zur Verfiigung zu stellen;

2. Priiflingen und den Priifenden ist vor der Priifung ausreichend Gelegenheit zu geben, sich
mit dem digitalen Priifungssystem vertraut zu machen;

3. wiahrend der Abnahme der Priifungsleistung hat eine fiir das digitale Priifungssystem
technisch sachkundige Person zur Verfligung zu stehen;

4. bei nicht durch den Priifling zu vertretenden technischen Stérungen ist der damit
verbundene Zeitverlust durch entsprechende Zeitverlangerung auszugleichen;

5. es ist sicherzustellen, dass nach dem jeweiligen Stand der Technik die von den Priiflingen
und den Priifenden eingegebenen Daten diesen stets eindeutig und innerhalb der
Aufbewahrungsfrist nach § 31 dauerhaft zugeordnet werden kénnen. Die Unverdnderbarkeit
der abschlieBend Ubermittelten Daten durch die Priiflinge und die Priifenden ist
sicherzustellen.

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der personenbezogenen Daten sind einzuhalten.

§19
Nichtoffentlichkeit

Die Priifungen sind nicht 6ffentlich. Vertreterinnen/Vertreter der obersten Bundes- oder Landesbehérden,
der zustandigen Stelle sowie die Mitglieder des Berufsbildungsausschusses der zustandigen Stelle kénnen
anwesend sein. Der Priifungsausschuss oder die Priiferdelegation kann im Einvernehmen mit der
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zustandigen Stelle andere Personen als Gaste zulassen. An der Beratung uiber das Priifungsergebnis diirfen
nur die Mitglieder des Priifungsausschusses oder der Priiferdelegation beteiligt sein.

§20
Leitung, Aufsicht und Niederschrift

(1) Die Priifung wird unter Leitung des Vorsitzes vom gesamten Priifungsausschuss unbeschadet der
Regelungen in § 25 Absatz 2 und 3 durchgefiihrt.

(2) Die zustindige Stelle regelt im Einvernehmen mit dem Priifungsausschuss die Aufsichtsfiihrung, die
sicherstellen soll, dass die Priifungsleistungen selbststindig und nur mit erlaubten Arbeits- und
Hilfsmitteln durchgefiihrt werden.

(3) Uber den Ablauf der Priifung ist eine Niederschrift zu fertigen.

§ 21
Ausweispflicht und Belehrung

Die Priiflinge haben sich Uber ihre Person auszuweisen. Sie sind vor Beginn der Priifung Uber den
Priifungsablauf, die zur Verfligung stehende Zeit, die erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel, die Folgen von
Tauschungshandlungen und OrdnungsverstdBen, Riicktritt und Nichtteilnahme zu belehren.

§22
Tauschungshandlungen und OrdnungsverstdBe

(1) Unternimmt es ein Priifling, das Priifungsergebnis durch Tduschung oder Benutzung nicht zugelassener
Hilfsmittel zu beeinflussen oder leistet er Beihilfe zu einer Tauschung oder einem Tauschungsversuch, liegt
eine Tduschungshandlung vor.

(2) Wird wahrend der Priifung festgestellt, dass ein Priifling eine Tauschungshandlung begeht oder einen
entsprechenden Verdacht hervorruft, ist der Sachverhalt von der Aufsichtsfiihrung festzustellen und zu
protokollieren. Der Priifling setzt die Priifung vorbehaltlich der Entscheidung des Priifungsausschusses tiber
die Tauschungshandlung fort.

(3) Liegt eine Tauschungshandlung vor, wird die von der Tauschungshandlung betroffene Priifungsleistung
mit ,ungeniigend" (= O Punkte) bewertet. In schweren Fillen, insbesondere bei vorbereiteten
Tauschungshandlungen, kann der Priifungsausschuss den Priifungsteil oder die gesamte Priifung mit
.ungentigend” (= 0 Punkte) bewerten. Soweit Priifungsleistungen einer Priiferdelegation zur Abnahme und
abschlieBenden Bewertung libertragen worden sind, kann die Priiferdelegation die Priifungsleistung mit
,ungeniigend” (= 0 Punkte) bewerten.

(4) Behindert ein Priifling durch sein Verhalten die Priifung so, dass die Priifung nicht ordnungsgemaB
durchgefiihrt werden kann, ist er von der Teilnahme auszuschlieBen. Die Entscheidung hierliber kann von
der Aufsichtsfiihrung oder den mit der Priifungsabnahme beauftragten Priifenden getroffen werden. Die
endgliltige Entscheidung (iber die Folgen fiir den Priifling hat der Priifungsausschuss unverziiglich zu
treffen. Gleiches gilt bei Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften.

(5) Vor einer endgiiltigen Entscheidung des Priifungsausschusses oder der Priiferdelegation nach den
Absatzen 3 und 4 ist der Priifling zu héren.
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§23
Ricktritt, Nichtteilnahme

(1) Der Priifling kann nach erfolgter Anmeldung vor Beginn der Priifung durch schriftliche Erklarung
zuriicktreten. In diesem Fall gilt die Priifung als nicht abgelegt.

(2) Versaumt der Priifling einen Priifungstermin, so werden bereits erbrachte selbststéndige
Priifungsleistungen anerkannt, wenn ein wichtiger Grund fiir die Nichtteilnahme vorliegt. Selbststandige
Priifungsleistungen sind solche, die thematisch klar abgrenzbar und nicht auf eine andere Priifungsleistung
bezogen sind sowie eigenstandig bewertet werden.

(3) Erfolgt der Riicktritt nach Beginn der Priifung oder nimmt der Priifling an der Priifung nicht teil, ohne
dass ein wichtiger Grund vorliegt, so wird die Priifung mit O Punkten bewertet.

(4) Bei den zeitlich auseinanderfallenden Teilen einer Abschlusspriifung gelten die Absédtze 1 bis 3 fiir den
jeweiligen Teil.

(5) Der wichtige Grund ist unverziiglich mitzuteilen und nachzuweisen. Im Krankheitsfall ist die Vorlage
eines arztlichen Attestes erforderlich.

Vierter Abschnitt:

Bewertung, Feststellung und Beurkundung des Priifungsergebnisses

§24
Bewertungsschlissel

Die Priifungsleistungen sind wie folgt zu bewerten:

Note als Note
Punkte Definition
Dezimalzahl in Worten
100 1,0
98 und 1
99 ' eine Leistung, die den
TR sehr gut Anforderungen in
1.2 .
97 besonderem MaB entspricht
94 und
1.3
95
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92 und
1.4
93
91 1.5
90 1,6
89 1,7
88 1.8
87 1.9
ut eine Leistung, die den
85 und 20 g Anforderungen voll entspricht
86 '
84 2,1
83 2,2
82 2,3
81 2,4
79 und
2,5
80
78 2,6
77 2,7
75 und
2,8
76
74 2,9 eine Leistung, die den
befriedigend Anforderungen im Allgemeinen
72 und i
un 3.0 entspricht
73
71 3,1
70 3,2
68 und 33
69 '
67 34
65 und 35
66 ' eine Leistung, die zwar Méangel
ausreichend aufweist, aber im Ganzen den
63 und 16 Anforderungen noch entspricht
64 ’
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62 3,7
60 und
3.8
61
58 und
3.9
59
56 und
4,0
57
55 41
53
und 42
54
51 und
43
52
50 44
48 und
4,5
49
46 und
4.6
47
44 und
4,7
45
42 und
4.8
43
40 und eine Leistung, die den
41 49 Anforderungen nicht entspricht,
mangelhaft jedoch erkennen ldsst, dass
38 und 50 gewisse Grundkenntnisse noch
39 ' vorhanden sind
36 und
51
37
34 und
52
35
32 und
53
33
30 und
54
31
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25 bis £ 5

29 '
20 bis £

24 '

_ eine Leistung, die den

15 bis 5,7 unaeniaend Anforderungen nicht entspricht

139 genug und bei der selbst Grundkenntnisse
10 bis fehlen

538

14
5 bis 9 59
0 bis 4 6,0

Der Hundert-Punkte-Schliissel ist der Bewertung aller Priifungsleistungen sowie der Ermittlung von
Zwischen- und Gesamtergebnissen zugrunde zu legen.

§ 25
Bewertungsverfahren, Feststellung der Priifungsergebnisse

(1) Der Prifungsausschuss fasst die Beschliisse liber
1. die Noten zur Bewertung einzelner Priifungsleistungen, die er selbst abgenommen hat,
2. die Noten zur Bewertung der Priifung insgesamt sowie
3. das Bestehen oder Nichtbestehen der Abschlusspriifung.

Fiir die Beschlussfassung erhdlt der Ausschuss die Ergebnisniederschriften nach § 26 Absatz 1. Dem
jeweiligen Priifungsausschuss sind zum Zweck der abschlieBenden Bewertung und Feststellung des
Priifungsergebnisses alle erforderlichen Unterlagen zur Verfiigung zu stellen.

(2) Werden in einem Priifungsbereich als schriftlich zu bearbeitende Aufgaben ausschlieBlich Antwort-
Wahl-Aufgaben im Sinne des § 42 Absatz 4 BBiG eingesetzt, so ist eine mindestens ,ausreichende”
Priifungsleistung erbracht, wenn das vom Priifling erzielte Ergebnis mindestens 50 Prozent der
insgesamt erreichbaren Punkte betrdgt (absolute Bestehensgrenze) oder wenn bei einer Priifung mit
mindestens 100 Priiflingen mit gleichem Aufgabensatz die vom Priifling erzielte Punktzahl die
durchschnittliche Punktzahl aller erstmals an dieser Priifung teilnehmenden Priiflinge um nicht mehr
als 10 Prozent in den schriftlich zu bearbeitenden Aufgaben dieses Priifungsbereichs unterschreitet
(relative Bestehensgrenze). Die relative Bestehensgrenze findet nur dann Anwendung, wenn der
Priifling mindestens 45 Prozent der insgesamt erreichbaren Punkte in den schriftlich zu bearbeitenden
Aufgaben dieses Priifungsbereichs erreicht hat.

(3) Nach § 47 Absatz 2 Satz 2 BBiG erstellte oder ausgewadhlte Antwort-Wahl-Aufgaben kdnnen
automatisiert ausgewertet werden, wenn das Aufgabenerstellungs- oder Aufgabenauswahlgremium
festgelegt hat, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. Die Ergebnisse sind vom
Priifungsausschuss zu (ibernehmen. Auf die Anderung der Bewertung abzielende Hinweise von dem
Priifungsausschuss oder der Priiferdelegation sind an die zustdndige Stelle innerhalb einer von ihr
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gesetzten Frist zu richten. Das Aufgabenerstellungs- oder Aufgabenauswahlgremium entscheidet lber
das weitere Vorgehen.

(4) Der Priifungsausschuss oder die Priiferdelegation kann einvernehmlich die Abnahme und Bewertung
einzelner schriftlicher oder sonstiger Priifungsleistungen, deren Bewertung unabhdngig von der
Anwesenheit bei der Erbringung erfolgen kann, so vornehmen, dass zwei seiner oder ihrer Mitglieder
die Priifungsleistungen selbststandig und unabhingig bewerten. Weichen die auf der Grundlage des
in der Priifungsordnung vorgesehenen Bewertungsschliissels erfolgten Bewertungen der beiden
Priifenden um nicht mehr als 10 Prozent der erreichbaren Punkte voneinander ab, so errechnet sich
die endgliltige Bewertung aus dem Durchschnitt der beiden Bewertungen. Bei einer groBeren
Abweichung erfolgt die endgiiltige Bewertung durch ein vorab bestimmtes weiteres Mitglied des
Priifungsausschusses oder der Priiferdelegation.

(5) Sieht die Ausbildungsordnung vor, dass Auszubildende bei erfolgreichem Abschluss eines
zweijdhrigen Ausbildungsberufs vom ersten Teil der Abschlusspriifung eines darauf aufbauenden drei-
oder dreieinhalbjahrigen Ausbildungsberufs befreit sind, so ist das Ergebnis der Abschlusspriifung
des zweijahrigen Ausbildungsberufs vom Priifungsausschuss als das Ergebnis des ersten Teils der
Abschlussprifung des auf dem zweijahrigen Ausbildungsberufs aufbauenden drei- oder
dreieinhalbjahrigen Ausbildungsberufs zu libernehmen.

(6) Priifungsausschiisse oder Priiferdelegationen nach § 42 Absatz 2 BBiG kdonnen zur Bewertung
einzelner, nicht miindlich zu erbringender Priifungsleistungen gutachterliche Stellungnahmen Dritter,
insbesondere berufsbildender Schulen, einholen. Im Rahmen der Begutachtung sind die wesentlichen
Ablaufe zu dokumentieren und die fiir die Bewertung erheblichen Tatsachen festzuhalten. Die Beauftragung
erfolgt nach den Verwaltungsgrundsatzen der zustandigen Stelle. Personen, die nach § 3 von der Mitwirkung
im Priifungsausschuss auszuschlieBen sind, sollen nicht als Gutachter titig werden.

§ 26
Ergebnisniederschrift, Mitteilung tber Bestehen oder Nichtbestehen

(1) Uber die Feststellung der einzelnen Priifungsergebnisse ist eine Niederschrift auf den von der
zustandigen Stelle genehmigten Formularen zu fertigen. Sie ist von den Mitgliedern des
Priifungsausschusses bzw. der Priiferdelegation zu unterzeichnen und der zustidndigen Stelle ohne
schuldhaftes Zogern (unverziiglich) vorzulegen.

(2) Dem Priifling soll unmittelbar nach Feststellung des Gesamtergebnisses der Priifung mitgeteilt werden,
ob er die Priifung ,bestanden” oder ,nicht bestanden"” hat. Hierliber erhalt der Priifling eine vom Vorsitz zu
unterzeichnende Bescheinigung. Kann die Feststellung des Priifungsergebnisses nicht am Tag der letzten
Priifungsleistung getroffen werden, so hat der Prifungsausschuss diese ohne schuldhaftes Zdégern
(unverziiglich) zu treffen und dem Priifling mitzuteilen.

(3) Sofern die Abschlusspriifung in zwei zeitlich auseinanderfallenden Teilen durchgefiihrt wird, ist das
Ergebnis der Priifungsleistungen im ersten Teil der Abschlusspriifung dem Priifling schriftlich mitzuteilen
(§ 37 Absatz 2 Satz 3 BBiG). Der erste Teil der Abschlusspriifung ist nicht eigensténdig wiederholbar (§ 37
Absatz 1 Satz 3 BBiG).

(4) Dem Ausbildenden werden auf Verlangen die Ergebnisse der Zwischen- und Abschlusspriifung des
Auszubildenden Gbermittelt (8§ 37 Absatz 2 Satz 2 und 48 Absatz 1 Satz 2 BBiG).
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§ 27
Prifungszeugnis

(1) Uber die Priifung erhilt der Priifling von der zustindigen Stelle ein Zeugnis (§ 37 Absatz 2 BBiG). Der
von der zustandigen Stelle vorgeschriebene Vordruck ist zu verwenden.

(2) Das Priifungszeugnis enthalt

die Bezeichnung ,Priifungszeugnis nach § 37 Absatz 2 BBiG" oder ,Priifungszeugnis nach § 62
Absatz 3 in Verbindung mit § 37 Absatz 2 BBiG",

die Personalien des Priiflings (Name, Vorname, Geburtsdatum),

die Bezeichnung des Ausbildungsberufs mit Fachrichtung oder priifungsrelevantem Schwerpunkt;
weitere in der Ausbildungsordnung ausgewiesene priifungsrelevante Differenzierungen kdnnen
aufgefiihrt werden,

die Ergebnisse (Punkte) der Priifungsbereiche und das Gesamtergebnis (Note), soweit ein solches
in der Ausbildungsordnung vorgesehen ist,

das Datum des Bestehens der Priifung,

die Namenswiedergabe (Faksimile) oder Unterschrift der beauftragten Person der zustindigen
Stelle mit Siegel.

Die Zeugnisse konnen zusatzliche nicht amtliche Bemerkungen zur Information (Bemerkungen) enthalten,
insbesondere liber die Einordnung des erworbenen Abschlusses in den Deutschen Qualifikationsrahmen
oder auf Antrag der gepriiften Person iiber wahrend oder anlasslich der Ausbildung erworbene besondere
oder zusatzliche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten.

(3) Im Fall des § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2a BBiG enthilt das Priifungszeugnis

die Bezeichnung ,Priifungszeugnis nach § 37 Absatz 2 BBiG",
die Personalien des Priiflings (Name, Vorname, Geburtsdatum),

die einleitende Bemerkung, dass der Priifling aufgrund der in Teil 1 der Abschlusspriifung eines zu
benennenden drei- oder dreieinhalbjahrigen Ausbildungsberufs erbrachten Priifungsleistungen
den Abschluss des zu benennenden zweijahrigen Ausbildungsberufs erworben hat,

die Ergebnisse (Punkte) der Priifungsbereiche von Teil 1,

ggf. das Ergebnis von zu benennenden Priifungsbereichen aus Teil 2 der Abschlusspriifung, wenn
die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten der Abschlusspriifung des zweijahrigen
Ausbildungsberufs die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten der Teil 1 Priifung des drei- oder
dreieinhalbjahrigen Ausbildungsberufs nicht hinreichend abdecken und die fehlenden Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fahigkeiten durch geeignete Priifungsbereiche von Teil 2 der Abschlusspriifung
abgedeckt werden kdnnen, und

die Feststellung, dass in Teil 1 der Abschlusspriifung und den Priifungsbereichen mit den fehlenden
Fertigkeiten, Kenntnissen und Fahigkeiten von Teil 2 der Abschlusspriifung ausreichende
Leistungen entsprechend der Bestehensregelungen im zweijdhrigen Beruf erbracht wurden,

das Datum von Teil 2 der Abschlusspriifung und
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— die Namenswiedergabe - (Faksimile) oder Unterschrift der beauftragten Person der zusténdigen
Stelle mit Siegel

(4) Dem Zeugnis ist auf Antrag des Auszubildenden eine englischsprachige und eine franzdsischsprachige
Ubersetzung beizufiigen. Auf Antrag des Auszubildenden ist das Ergebnis berufsschulischer
Leistungsfeststellungen auf dem Zeugnis auszuweisen. Der Auszubildende hat den Nachweis der
berufsschulischen Leistungsfeststellungen dem Antrag beizufiigen. (§ 37 Absatz 3 BBiG).

§28
Bescheid Uber nicht bestandene Prifung

(1) Bei nicht bestandener Priifung erhalten der Priifling und seine gesetzlichen Vertreter von der
zustandigen Stelle einen schriftlichen Bescheid. Darin ist anzugeben, welche Priifungsleistungen in einer
Wiederholungspriifung nicht mehr wiederholt werden miissen (§ 29 Absatz 2 bis 3). Die von der
zusténdigen Stelle vorgeschriebenen Formulare sind zu verwenden.

(2) Auf die besonderen Bedingungen der Wiederholungspriifung gemaB § 29 ist hinzuweisen.

Flinfter Abschnitt:

Wiederholungspriifung

§29
Wiederholungsprifung

(1) Eine nicht bestandene Abschlusspriifung kann zweimal wiederholt werden (§ 37 Absatz 1 Satz 2 BBIiG).
Es gelten die in der Wiederholungspriifung erzielten Ergebnisse.

(2) Hat der Priifling bei nicht bestandener Priifung in einer selbststandigen Priifungsleistung (§ 23 Absatz
2 Satz 2) mindestens ausreichende Leistungen erbracht, so ist dieser auf Antrag des Priiflings nicht zu
wiederholen, sofern der Priifling sich innerhalb von zwei Jahren - gerechnet vom Tag der Feststellung des
Ergebnisses der nicht bestandenen Priifung an - zur Wiederholungspriifung anmeldet. Die Bewertung in
einer selbststandigen Priifungsleistung

(§ 23 Absatz 2 Satz 2) ist im Rahmen der Wiederholungspriifung zu tibernehmen.

(1) Die Priifung kann friihestens zum nichsten Priifungstermin (§ 7) wiederholt werden.

Sechster Abschnitt:

Schlussbestimmungen

§30
Rechtsbehelfsbelehrung

MaBnahmen und Entscheidungen der Prifungsausschiisse der zustdndigen Stelle sind bei ihrer
schriftlichen Bekanntgabe an den Priifling mit einer Rechtsbehelfsbelehrung gemaB § 70 der
Verwaltungsgerichtsordnung zu versehen.
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§ 31
Prifungsunterlagen

Auf Antrag ist dem Priifling binnen der gesetzlich vorgegebenen Frist zur Einlegung eines Rechtsbehelfs,
Einsicht in seine Priifungsunterlagen zu gewahren. Die schriftlichen Priifungsarbeiten sind ein Jahr, die
Niederschriften gemaB § 26 Absatz 1 15 Jahre aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem
Zugang des Priifungsbescheides nach § 27 Absatz 1 bzw. § 28 Absatz 1. Der Ablauf der vorgenannten
Fristen wird durch das Einlegen eines Rechtsmittels gehemmt.

§32
Prifung von Zusatzqualifikationen

Die Vorschriften dieser Priifungsordnung gelten entsprechend fiir die Abnahme von Priifungen gemaB § 49
BBiG (Zusatzqualifikationspriifungen). Das Ergebnis der Priifung nach § 37 BBiG bleibt unberiihrt.

§33
Inkrafttreten

Diese Priifungsordnung tritt am Tag der Veroffentlichung im Mitteilungsblatt der zustandigen Stelle in
Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Abschluss-/Umschulungspriifungsordnung auBer Kraft.

Die Priifungsordnung wurde am 17. Januar 2023 gemaf § 47 Absatz 1 BBiG durch das Hessische
Ministerium flir Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen genehmigt.

Die vom Berufsbildungsausschuss am 14. Dezember 2023 beschlossene Priifungsordnung ist vom

Hessischen Ministerium flir Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen mit Schreiben vom 17. Januar 2023
genehmigt worden und wird hiermit ausgefertigt.

Offenbach am Main, 27.01.2023

/]

/9(?2/////// ” Y. D s

Kirsten Schoder-Steinmiiller Markus Weinbrenner

Prasidentin Hauptgeschaftsfiihrer
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Prifungsordnung
fur die Durchflihrung von
Fortbildungs- und AEVO-Prifungen

Der Berufsbildungsausschuss der IHK Offenbach am Main hat in seiner Sitzung vom 14. Dezember 2022
gemiB den Richtlinien des Hauptausschusses fiir Berufsbildung vom 29. August 2022 (BAnz AT 14.
September 2022 S. 2) folgende Priifungsordnung fiir die Durchfiihrung von Fortbildungs- und AEVO-
Priifungen beschlossen:

§1

§2

§ 2a

§3

§ 4

§5

§6

Inhaltsverzeichnis
Errichtung
Zusammensetzung und Berufung von Priifungsausschiissen und Priiferdelegationen
Priiferdelegationen
Ausschluss von der Mitwirkung
Vorsitz, Beschlussfahigkeit, Abstimmung
Geschaftsfiihrung

Verschwiegenheit

Zweiter Abschnitt: Vorbereitung der Fortbildungspriifung

§7

§8

§9

§10

§11

Priifungstermine

Zulassung zur Fortbildungspriifung

Befreiung von vergleichbaren Priifungsbestandteilen
Entscheidung liber die Zulassung und lber Befreiungsantrage

Priifungsgeblihr
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Dritter Abschnitt: Durchfiihrung der Fortbildungspriifung
§12  Priifungsgegenstand, Priifungssprache

§13  Gliederung der Priifung

§ 14  Priifungsaufgaben

§ 14a  Durchfiihrung schriftlicher Priifungsleistungen

§ 15  Nachteilsausgleich fiir behinderte Menschen

§16  Nichtoffentlichkeit

§17  Leitung, Aufsicht und Niederschrift

§18  Ausweispflicht und Belehrung

§19  Tauschungshandlungen und OrdnungsverstoBe

§20  Riicktritt, Nichtteilnahme

Vierter Abschnitt: Bewertung, Feststellung und Beurkundung des Priifungsergebnisses
§21  Bewertungsschliissel

§22  Bewertungsverfahren, Feststellung der Priifungsergebnisse

§23  Ergebnisniederschrift, Mitteilung iiber das Bestehen oder Nichtbestehen

§24  Priifungszeugnis

§25  Bescheid liber nicht bestandene Priifung

Fiinfter Abschnitt: Wiederholungspriifung

§26  Wiederholungspriifung

Sechster Abschnitt: Schlussbestimmungen
§ 27  Rechtsbehelfsbelehrung
§28  Priifungsunterlagen

§29 Inkrafttreten
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Erster Abschnitt:

Priifungsausschiisse und Priiferdelegationen

§1
Errichtung

(1) Fiir die Durchfiihrung von Priifungen im Bereich der beruflichen Fortbildung errichtet die zustindige
Stelle Priifungsausschiisse (§ 56 Abs. 1 S. 1 BBiG). Mehrere zustindige Stellen kénnen bei einer von ihnen
gemeinsame Priifungsausschiisse errichten (§ 39 Abs. 1 S. 2 BBiG).

(2) Priifungsausschiisse oder Priiferdelegationen nach § 42 Abs. 2 BBiG nehmen die Priifungsleistungen
ab.

(3) Soweit die Fortbildungsordnungen (§ 53 Abs. 1 BBiG), die Anpassungsfortbildungsordnungen (§ 53e Abs.
1 BBiG) oder die Fortbildungspriifungsregelungen nach § 54 BBiG selbststéndige Priifungsteile beinhalten,
konnen zur Durchflihrung der Teilpriifungen eigene Priifungsausschiisse oder Priiferdelegationen gebildet
werden.

§2
Zusammensetzung und Berufung von Priifungsausschiissen und Priferdelegationen

(1) Der Priifungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern. Die Mitglieder von Priifungsausschiissen sind
hinsichtlich der Beurteilung der Priifungsleistungen unabhdngig und nicht an Weisungen gebunden. Die
Mitglieder miissen fiir die Priifungsgebiete sachkundig und fiir die Mitwirkung im Priifungswesen geeignet
sein (§ 40 Absatz 1 Satz 2 BBiG).

(2) Dem Priifungsausschuss miissen als Mitglieder Beauftragte der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer in
gleicher Zahl sowie mindestens eine Person, die als Lehrkraft im beruflichen Schul- oder Fortbildungswesen
tatig ist, angehdren. Mindestens zwei Drittel der Gesamtzahl der Mitglieder missen Beauftragte der
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sein (§ 40 Abs. 2 S. 1 und 2 BBiG).

(3) Die Mitglieder werden von der zustidndigen Stelle fiir eine einheitliche Periode, langstens fiir fiinf Jahre
berufen (§ 40 Abs. 3 S. 1 BBIiG).

(4) Die Beauftragten der Arbeitnehmer werden auf Vorschlag der im Bezirk der zustindigen Stelle
bestehenden Gewerkschaften und selbststandigen Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder
berufspolitischer Zwecksetzung berufen (§ 40 Abs. 3 S. 2 BBIG).

(5) Lehrkrifte im beruflichen Schul- oder Fortbildungswesen werden im Einvernehmen mit der
Schulaufsichtsbehdrde oder der von ihr bestimmten Stelle berufen (§ 40 Abs. 3 S. 3 BBiG entsprechend).
Soweit es sich um Lehrkrifte von Fortbildungseinrichtungen handelt, werden sie von den
Fortbildungseinrichtungen benannt.

(6) Werden Mitglieder nicht oder nicht in ausreichender Zahl innerhalb einer von der zustidndigen Stelle
gesetzten angemessenen Frist vorgeschlagen, so beruft die zustdndige Stelle insoweit nach
pflichtgemaBem Ermessen (§ 40 Abs. 3 S. 4 BBIG).

(7) Die Mitglieder der Priifungsausschiisse kénnen nach Anhérung der an ihrer Berufung Beteiligten
aus wichtigem Grunde abberufen werden (§ 40 Abs. 3 S. 5 BBIG).
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(8) Die Mitglieder der Priifungsausschiisse haben Stellvertreter oder Stellvertreterinnen (§ 40 Abs. 2 S. 3
BBiG). Die Absatze 3 bis 7 gelten fiir sie entsprechend.

(9) Die fiir die Berufung von Priifungsausschussmitgliedern Vorschlagsberechtigten sind tber die Anzahl
und die GroBe der einzurichtenden Priifungsausschiisse sowie (iber die Zahl der von ihnen
vorzuschlagenden weiteren Priifenden zu unterrichten. Die Vorschlagsberechtigten werden von der
zustandigen Stelle dariiber unterrichtet, welche der von ihnen vorgeschlagenen Mitglieder, Stellvertreter
und Stellvertreterinnen sowie weiteren Priifenden berufen wurden. (§ 40 Abs. 5 BBiG)

(10) Die Tatigkeit im Priifungsausschuss ist ehrenamtlich. Fiir bare Auslagen und fiir Zeitversdumnis ist,
soweit eine Entschadigung nicht von anderer Seite gewahrt wird, eine angemessene Entschddigung zu
zahlen, deren Héhe von der zustandigen Stelle mit Genehmigung der obersten Landesbehdrde festgesetzt
wird. Die Entschadigung fiir Zeitversdumnis hat mindestens im Umfang von § 16 des Justizverglitungs-
und Entschidigungsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zu erfolgen (§ 40 Abs. 6 BBIG).

(11) Von den Absétzen 2 und 8 darf nur abgewichen werden, wenn andernfalls die erforderliche Zahl von
Mitgliedern des Priifungsausschusses nicht berufen werden kann (§ 40 Abs. 7 BBIG).

§ 2a Priferdelegationen

(1) Die zustindige Stelle kann im Einvernehmen mit den Mitgliedern des Priifungsausschusses die Abnahme
und die abschlieBende Bewertung von Priifungsleistungen auf Priiferdelegationen ibertragen.

(2) Fiir die Zusammensetzung von Priiferdelegationen ist § 2 Absétze 1 und 2 entsprechend anzuwenden
(6§ 42 Absatz 2 Satz 2 BBiG). Die Mitglieder der Priiferdelegationen  haben
Stellvertreter/Stellvertreterinnen (§ 42 Absatz 2 Satz 2 BBiG).

(3) Mitglieder von Priiferdelegationen konnen die Mitglieder der Priifungsausschiisse, deren Stellvertreter
und Stellvertreterinnen sowie weitere Priifende sein, die durch die zustdndige Stelle nach § 40 Absatz 4
BBiG berufen worden sind. Fiir die Berufungen gilt § 2 Absdtze 3 bis 8 entsprechend. Die Berufung
weiterer Priifender kann auf bestimmte Priif- oder Fachgebiete beschrankt werden.

(4) Die Mitwirkung in einer Priiferdelegation ist ehrenamtlich. § 2 Absatz 10 gilt entsprechend.

(5) Die zustandige Stelle hat vor Beginn der Priifung lber die Bildung von Priiferdelegationen, tiber deren
Mitglieder sowie (iber deren Stellvertreter und Stellvertreterinnen zu entscheiden. Priifende kdnnen
Mitglieder mehrerer Priiferdelegationen sein. Sind verschiedene Priifungsleistungen derart aufeinander
bezogen, dass deren Beurteilung nur einheitlich erfolgen kann, so miissen diese Priifungsleistungen von
denselben Priifenden abgenommen werden.

§3
Ausschluss von der Mitwirkung

(1) Bei der Zulassung und Priifung diirfen Angehérige der Priifungsbewerberinnen/Priifungsbewerber nicht
mitwirken. Angehdrige im Sinne des Satz 1 sind:

1. Verlobte,
2. Ehegatten,
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eingetragene Lebenspartner,

Verwandte und Verschwégerte gerader Linie,

Geschwister,

Kinder der Geschwister,

Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten,
Geschwister der Eltern,

© ® N o oW

Personen, die durch ein auf langere Dauer angelegtes Pflegeverhaltnis mit hauslicher
Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind (Pflegeeltern und
Pflegekinder).

Angehdrige sind die im Satz 2 aufgefiihrten Personen auch dann, wenn

1. in den Fallen der Nummern 2, 3, 4 und 7 die die Beziehung begriindende Ehe oder die
Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht;

2. in den Fallen der Nummern 4 - 8 die Verwandtschaft oder Schwigerschaft durch
Annahme als Kind erloschen ist;

3. im Falle der Nummer 9 die hdusliche Gemeinschaft nicht mehr besteht, sofern die Personen
weiterhin wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind.

(2) Halt sich ein Priifungsausschussmitglied oder ein Mitglied einer Priiferdelegation nach Absatz 1 fiir
ausgeschlossen oder bestehen Zweifel, ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 gegeben sind, ist dies der
zustindigen Stelle mitzuteilen, wahrend der Priifung dem Priifungsausschuss oder den anderen Mitgliedern
der Priiferdelegation. Die Entscheidung liber den Ausschluss von der Mitwirkung trifft die zustdndige Stelle,
wahrend der Priifung der Priifungsausschuss oder die Priiferdelegation. Im letzteren Fall darf das betroffene
Mitglied nicht mitwirken. Ausgeschlossene Personen diirfen bei der Beratung und Beschlussfassung nicht
zugegen sein.

(3) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen gegen eine unparteiische Ausiibung des Priifungsamtes
zu rechtfertigen, oder wird von einer zu priifenden Person das Vorliegen eines solchen Grundes behauptet,
so hat die betroffene Person dies der zustdndigen Stelle mitzuteilen, wahrend der Priifung dem
Priifungsausschuss oder der Priiferdelegation. Absatz 2 Sdtze 2 bis 4 gelten entsprechend.

(4) Personen, die gegeniiber der zu priifenden Person Arbeitgeberfunktionen innehaben, sollen, soweit
nicht besondere Umstinde eine Mitwirkung zulassen oder erfordern, nicht mitwirken.

(5) Wenn in den Fillen der Absitze 1 bis 3 eine ordnungsgemiBe Besetzung des Priifungsausschusses nicht
moglich ist, kann die zustindige Stelle die Durchfiihrung der Priifung einem anderen oder einem
gemeinsamen Priifungsausschuss (ibertragen. Erforderlichenfalls kann eine andere zustidndige Stelle
ersucht werden, die Priifung durchzufiihren. Das Gleiche gilt, wenn eine objektive Durchfiihrung der
Priifung aus anderen Griinden nicht gewahrleistet erscheint. Wenn in den Fillen der Absdtze 1 - 3
eine ordnungsgemadBe Besetzung der Priiferdelegation nicht mdglich ist, kann der Priifungsausschuss die
Durchfiihrung der Priifung auf eine andere Priiferdelegation libertragen oder die Priifung selbst abnehmen.
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§4
Vorsitz, Beschlussfahigkeit, Abstimmung

(1) Der Priifungsausschuss wahlt ein Mitglied, das den Vorsitz fiihrt, und ein weiteres Mitglied, das den
Vorsitz stellvertretend Gbernimmt. Der Vorsitz und das ihn stellvertretende Mitglied sollen nicht derselben
Mitgliedergruppe angehdren (§ 41 Abs. 1 BBiG).

(2) Der Priifungsausschuss ist beschlussfahig, wenn zwei Drittel der Mitglieder, mindestens drei, mitwirken.
Er beschlieBt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des
vorsitzenden Mitgliedes den Ausschlag (§ 41 Abs. 2 BBiG).

(3) Fiir Priiferdelegationen gelten Absatz 2 Satze 1 und 2 entsprechend.

§5
Geschaftsfihrung

(1) Die Geschéftsfiihrung des Priifungsausschusses liegt in Abstimmung mit dem Priifungsausschuss bei der
zustdndigen Stelle. Einladungen, Vorbereitung, Durchfiihrung, Nachbereitung, Protokollfiihrung und
Durchfiihrung der Beschliisse werden im Einvernehmen mit dem Vorsitz des Priifungsausschusses geregelt.

(2) Zu den Sitzungen des Priifungsausschusses sind die ordentlichen Mitglieder rechtzeitig einzuladen.
Stellvertretende Mitglieder werden in geeigneter Weise unterrichtet. Kann ein Mitglied an einer Sitzung
nicht teilnehmen, so soll es dies unverziiglich der zustandigen Stelle mitteilen. Fir ein verhindertes Mitglied
ist ein stellvertretendes Mitglied einzuladen, welches derselben Gruppe angehdren soll.

(3) Die Sitzungsprotokolle sind von der protokollfiinrenden Person und dem Vorsitz zu unterzeichnen. § 23
Abs. 1 bleibt unberiihrt.

(4) Absatz 2 gilt fir Priiferdelegationen entsprechend. Die Sitzungsprotokolle sind von allen Mitgliedern
der Priiferdelegation zu unterzeichnen. § 23 Abs. 1 bleibt unberiihrt.

§6
Verschwiegenheit

Unbeschadet bestehender Informationspflichten, insbesondere gegeniiber dem Berufsbildungsausschuss,
haben die Mitglieder des Priifungsausschusses, der Priiferdelegation und sonstige mit der Priifung befasste
Personen lber alle Priifungsvorgénge Verschwiegenheit gegeniiber Dritten zu wahren.

Zweiter Abschnitt:

Vorbereitung der Fortbildungspriifung

§7
Prifungstermine

(1) Die zusténdige Stelle legt die Priifungstermine je nach Bedarf fest. Die Termine sollen nach Méglichkeit
mit den betroffenen Fortbildungseinrichtungen abgestimmt werden.
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(2) Die zustandige Stelle gibt die Priifungstermine, einschlieBlich der Anmeldefristen, in geeigneter Weise
offentlich mindestens einen Monat vor Ablauf der Anmeldefrist bekannt. Wird die Anmeldefrist
uberschritten, kann die zustandige Stelle die Annahme des Antrags verweigern.

(3) Werden fir schriftlich durchzufiinrende Priifungsbereiche einheitliche Uberregionale Aufgaben
verwendet, sind dafiir entsprechende lberregional abgestimmte Priifungstage anzusetzen.

§8
Zulassung zur Fortbildungsprifung

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Priifung ist schriftlich nach den von der zustdndigen Stelle bestimmten
Fristen und Formularen zu stellen. Dem Antrag auf Zulassung sind beizufiigen

1. Angaben zur Person und
2. Angaben Ulber die in den Absdtzen 2 bis 4 genannten Voraussetzungen.

(2) Ortlich zustandig fiir die Zulassung zur Fortbildungspriifung ist die zustindige Stelle, in deren Bezirk die
Priifungsbewerberin/der Priifungsbewerber

3. an einer MaBnahme der Fortbildung teilgenommen hat oder
4. in einem Arbeitsverhadltnis steht oder selbststandig tatig ist oder

5. seinen/ihren Wohnsitz hat.

(3) Zur Fortbildungspriifung ist zuzulassen, wer die Zulassungsvoraussetzungen einer Fortbildungsordnung
(6§ 53 Abs. 1 BBiG), einer Anpassungsfortbildungsordnung (§ 53e Abs. 1 BBiG) oder einer
Fortbildungspriifungsregelung nach § 54 BBIG erfiillt.

(4) Sofern die Fortbildungsordnung (§ 53 Abs. 1 BBiG), die Anpassungsfortbildungsordnung (§ 53e Abs. 1
BBiG) oder eine Fortbildungspriifungsregelung nach § 54 BBiG Zulassungsvoraussetzungen vorsieht, sind
ausldndische Bildungsabschliisse und Zeiten der Berufstitigkeit im Ausland zu beriicksichtigen (§ 55 BBiG).

§9
Befreiung von vergleichbaren Priifungsbestandteilen

(1) Die zu priifende Person ist auf Antrag von der Ablegung einzelner Priifungsbestandteile durch die zustandige Stelle zu befreien,
wenn sie eine andere vergleichbare Priifung vor einer 6ffentlichen oder staatlich anerkannten Bildungseinrichtung oder vor einem
staatlichen Priifungsausschuss erfolgreich abgelegt hat und die Anmeldung zur Fortbildungspriifung innerhalb von zehn
Jahren nach Bekanntgabe des Bestehens der anderen Priifung erfolgt (§ 56 Abs. 2 BBIG).

(2) Antrdge auf Befreiung von Priifungsbestandteilen sind zusammen mit dem Zulassungsantrag schriftlich bei der zustidndigen
Stelle zu stellen. Die Nachweise liber Befreiungsgriinde im Sinne von Abs. 1 sind beizufligen.

§10
Entscheidung Uber die Zulassung und tber Befreiungsantrage

(1) Uber die Zulassung sowie iiber die Befreiung von Priifungsbestandteilen entscheidet die zustindige
Stelle. Halt sie die Zulassungsvoraussetzungen oder die Befreiungsgriinde nicht fiir gegeben, so entscheidet
der Priifungsausschuss (§ 46 Abs. 1 BBiG).
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(2) Die Entscheidungen Uber die Zulassung und die Befreiung von Priifungsbestandteilen sind der
Prifungsbewerberin/dem Priifungsbewerber rechtzeitig unter Angabe des Priifungstages und -ortes
einschlieBlich der erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel mitzuteilen. Die Entscheidungen Uber die
Nichtzulassung und tber die Ablehnung der Befreiung sind der Priifungsbewerberin/dem Priifungsbewerber
schriftlich mit Begriindung bekannt zu geben.

(3) Die Zulassung und die Befreiung von Priifungsbestandteilen kénnen von der zustandigen Stelle bis zur
Bekanntgabe des Priifungsergebnisses widerrufen werden, wenn sie aufgrund gefalschter Unterlagen oder
falscher Angaben ausgesprochen wurde.

§11
Prufungsgebihr

Die zu priifenden Person hat die Priifungsgebiihr nach Aufforderung an die zustandige Stelle zu entrichten.
Die Hohe der Priifungsgebiihr bestimmt sich nach der Gebiihrenordnung der zustandigen Stelle.

Dritter Abschnitt:

Durchfiihrung der Fortbildungspriifung

§12
Prifungsgegenstand, Priifungssprache

(1) Sofern fiir einen Fortbildungsabschluss weder eine Fortbildungsordnung (§ 53 Abs. 1 BBiG) noch eine
Anpassungsfortbildungsordnung (§ 53e Abs. 1 BBiG) erlassen worden ist, regelt die zustandige Stelle die
Bezeichnung des Fortbildungsabschlusses, Ziel, Inhalt und Anforderungen der Priifungen, die
Zulassungsvoraussetzungen sowie das Priifungsverfahren durch Fortbildungspriifungsregelungen nach § 54
BBIG.

(2) Die Priifungssprache ist Deutsch soweit nicht die Fortbildungsordnung (§ 53 Abs. 1 BBIiG), die
Anpassungsfortbildungsordnung (§ 53e Abs. 1 BBiG) oder die Fortbildungspriifungsregelung nach § 54
BBiG etwas anderes vorsieht.

§13
Gliederung der Priifung

Die Gliederung der Priifung ergibt sich aus den Fortbildungsordnungen (§ 53 Abs. 1 BBIiG), den
Anpassungsfortbildungsordnungen (§ 53e Abs. 1 BBiG) oder den Fortbildungspriifungsregelungen nach § 54
BBiG (Priifungsanforderungen).

§14
Prifungsaufgaben

(1) Der Priifungsausschuss beschlieBt auf der Grundlage der Priifungsanforderungen die Priifungsaufgaben.
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(2) Uberregional oder von einem Aufgabenerstellungsausschuss bei der zustindigen Stelle erstellte oder
ausgewahlte Aufgaben sind vom Priifungsausschuss zu libernehmen, sofern diese Aufgaben von Gremien
erstellt oder ausgewahlt und beschlossen wurden, die entsprechend § 2 Abs. 2 zusammengesetzt sind und
die zustindige Stelle iiber die Ubernahme entschieden hat.

§ 143
Durchflihrung schriftlicher Prifungsleistungen

(1) Sind in der Fortbildungspriifung Aufgaben schriftlich zu bearbeiten, kann die zustidndige Stelle
bestimmen, dass diese ganz oder in Teilen in digitaler Form an einem festgelegten Priifungsort unter Aufsicht
durchgefiihrt werden. Vor der Entscheidung ist der Berufsbildungsausschuss nach § 79 BBiG einzubeziehen.
Die Priifungsausschiisse sind rechtzeitig zu informieren.

(2) Die digitale Durchfiihrung der Priifung erfolgt unter folgenden MaBgaben:

1. die zustdndige Stelle hat die erforderlichen digitalen Endgerdte mit der erforderlichen
digitalen Ausstattung (digitales Priifungssystem) zur Verfiigung zu stellen;

2. den zu priifenden Personen und den Priifenden ist vor der Priifung ausreichend Gelegenheit
zu geben, sich mit dem digitalen Priifungssystem vertraut zu machen;

3. wadhrend der Abnahme der Priifungsleistung hat eine fiir das digitale Priifungssystem
technisch sachkundige Person zur Verfiigung zu stehen;

4. bei nicht durch die zu priifende Person zu vertretenden technischen Stérungen ist der damit
verbundene Zeitverlust durch entsprechende Zeitverlangerung auszugleichen;

5. es ist sicherzustellen, dass nach dem jeweiligen Stand der Technik die von den zu priifenden
Personen und den Priifenden eingegebenen Daten diesen stets eindeutig und innerhalb der
Aufbewahrungsfrist nach § 28 dauerhaft zugeordnet werden kdnnen. Die Unverdnderbarkeit
der abschlieBend Ubermittelten Daten durch die Priiflinge und die Prifenden ist
sicherzustellen.

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der personenbezogenen Daten sind einzuhalten.

§15
Nachteilsausgleich fir behinderte Menschen

Bei der Durchfiihrung der Priifung sollen die besonderen Verhaltnisse behinderter Menschen berlicksichtigt
werden. Dies gilt insbesondere fiir die Dauer der Priifung, die Zulassung von Hilfsmitteln und die
Inanspruchnahme von Hilfeleistungen Dritter, wie Gebardensprachdolmetscher fiir hérbehinderte Menschen
(§ 65 Abs. 1 BBiG). Die Art der Behinderung ist mit dem Antrag auf Zulassung zur Priifung (§ 8 Abs. 1)
nachzuweisen.

§16
Nichtoffentlichkeit

Die Priifungen sind nicht 6ffentlich. Vertreter und Vertreterinnen der obersten Bundes- und Landesbehérden,
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der zustandigen Stelle sowie die Mitglieder des Berufsbildungsausschusses der zustandigen Stelle kdnnen
anwesend sein. Der Priifungsausschuss oder die Priiferdelegation kann im Einvernehmen mit der zustandigen
Stelle andere Personen als Gaste zulassen. An der Beratung Ulber das Prifungsergebnis dirfen nur die
Mitglieder des Priifungsausschusses oder der Priiferdelegation beteiligt sein.

§17
Leitung, Aufsicht und Niederschrift

(1) Die Priifung wird unter Leitung des Vorsitzes vom gesamten Priifungsausschuss durchgefiihrt.

(2) Die zustindige Stelle regelt im Einvernehmen mit dem Priifungsausschuss die Aufsichtsfiihrung,
die sicherstellen soll, dass die Priifungsleistungen selbststandig und nur mit erlaubten Arbeits- und
Hilfsmitteln durchgefiihrt werden.

(3) Stérungen durch duBere Einfliisse miissen von der zu priifenden Person ausdriicklich gegentiber der
Aufsicht, dem Vorsitz oder den mit der Priifungsabnahme beauftragten Priifenden gerligt werden.
Entstehen durch die Stérungen erhebliche Beeintrachtigungen, entscheidet der Priifungsausschuss, die
Priiferdelegation oder die mit der Prifungsabnahme beauftragten Priifenden liber Art und Umfang von
geeigneten AusgleichsmaBnahmen. Bei der Durchfiihrung von schriftlichen Priifungen kann die Aufsicht
tiber die Gewahrung einer Zeitverlangerung entscheiden.

(4) Uber den Ablauf der Priifung ist eine Niederschrift zu fertigen.

§18
Ausweispflicht und Belehrung

Die zu priifenden Personen haben sich lber ihre Person auszuweisen. Sie sind vor Beginn der Priifung liber
den Priifungsablauf, die zur Verfligung stehende Zeit, die erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel, die Folgen von
Tauschungshandlungen, OrdnungsverstoBen, Riicktritt und Nichtteilnahme zu belehren.

§19
Tauschungshandlungen und OrdnungsverstdBe

(1) Unternimmt es eine zu priifende Person, das Priifungsergebnis durch Tauschung oder Benutzung nicht
zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen oder leistet siefer Beihilfe zu einer Tauschung oder einem
Tauschungsversuch, liegt eine Tauschungshandlung vor.

(2) Wird wéhrend der Priifung festgestellt, dass eine zu priifende Person eine Tduschungshandlung begeht
oder einen entsprechenden Verdacht hervorruft, ist der Sachverhalt von der Aufsichtsfiihrung festzustellen
und zu protokollieren. Die zu prifenden Person setzt die Priifung vorbehaltlich der Entscheidung des
Priifungsausschusses tiber die Tauschungshandlung fort.

(3) Liegt eine Tauschungshandlung vor, wird die von der Tiuschungshandlung betroffene
Priifungsleistung mit ,ungeniigend” (= O Punkte) bewertet. In schweren Fillen, insbesondere bei
vorbereiteten Tauschungshandlungen, kann der Priifungsausschuss oder die Priiferdelegation den
Prifungsteil oder die gesamte Priifung mit ,ungeniigend” (= O Punkte) bewerten. Soweit
Priifungsleistungen einer Priiferdelegation zur Abnahme und abschlieBenden Bewertung lbertragen
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worden sind, kann die Priiferdelegation die Priifungsleistung mit ,ungeniigend” (= O Punkte) bewerten.

(4) Behindert eine zu priifende Person durch ihr Verhalten die Priifung so, dass die Prifung nicht
ordnungsgemaB durchgefiihrt werden kann, ist sie von der Teilnahme auszuschlieBen. Die Entscheidung
hierliber kann von der Aufsichtsfilhrung oder den mit der Priifungsabnahme beauftragten Priifenden
getroffen werden. Die endgiiltige Entscheidung liber die Folgen fiir die zu priifende Person hat der
Priifungsausschuss unverziiglich zu treffen. Gleiches gilt bei Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften.

(5) Vor einer endgiiltigen Entscheidung des Priifungsausschusses oder der Priiferdelegation nach den
Absédtzen 3 und 4 ist die zu prifende Person zu héren.

§ 20
Ricktritt, Nichtteilnahme

(1) Die zu priifende Person kann nach erfolgter Anmeldung vor Beginn der Priifung (bei schriftlichen
Priifungen vor Bekanntgabe der Priifungsaufgaben) durch schriftliche Erklarung zurlicktreten. In diesem Fall
gilt die Priifung als nicht abgelegt.

(2) Versaumt die zu priifende Person einen Priifungstermin, so werden bereits erbrachte selbststéndige
Priifungsleistungen anerkannt, wenn ein wichtiger Grund fiir die Nichtteilnahme vorliegt. Selbststidndige
Priifungsleistungen sind solche, die thematisch klar abgrenzbar und nicht auf eine andere Priifungsleistung
bezogen sind sowie eigenstandig bewertet werden.

(3) Erfolgt der Riicktritt nach Beginn der Priifung oder nimmt die zu priifende Person an der Priifung nicht
teil, ohne dass ein wichtiger Grund vorliegt, so wird die Priifung mit ,ungeniigend” (= O Punkte) bewertet.

(4) Der wichtige Grund ist unverziiglich mitzuteilen und nachzuweisen. Im Krankheitsfall ist die Vorlage eines
arztlichen Attestes erforderlich.

Vierter Abschnitt:

Bewertung, Feststellung und Beurkundung des Priifungsergebnisses

§ 21
Bewertungsschlissel

Die Priifungsleistungen sind wie folgt zu bewerten:

Note als Note
Punkte Definition
v Dezimalzahl in Worten it
100 1.0
98 und 11 eine Leistung, die den
99 ' sehr gut Anforderungen in besonderem Maf3
entspricht
96 und
1,2
97
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94 und
1,3
95
92 und 14
93 '
91 1.5
90 1.6
89 1,7
88 1,8
87 1.9
ut eine Leistung, die den
85 und 20 9 Anforderungen voll entspricht
86 '
84 2,1
83 2,2
82 2,3
81 2,4
79
und 25
80
78 2,6
77 2,7
75
und 28
76
74 2,9 eine Leistung, die den
befriedigend Anforderungen im Allgemeinen
72 und 3.0 entspricht
73
71 3,1
70 3.2
68
und 33
69
67 3,4
65 und .
un 3,5 ausreichend
66
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63 und
3,6
64
62 3.7
60 und
3.8
61
58 und 39
59 '
eine Leistung, die zwar Mangel
56 und aufweist, aber im Ganzen den
4,0 _
57 Anforderungen noch entspricht
55 41
53 und
4,2
54
51 und
43
52
50 4.4
48 und 45
49 '
46
und 46
47
44 ynd
47
45
42 und
4.8
43 eine Leistung, die den
Anforderungen nicht entspricht,
40 und . «
41 49 mangelhaft jedoch erkennen lasst, dass
gewisse Grundkenntnisse noch
38 und vorhanden sind
50
39
36 und
5.1
37
34 und
5.2
35
32 und
53
33
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30 und £ 4
31 '
25 bis E5
29 '
20 bis
5,6
24
: eine Leistung, die den
15 bis 5,7 unaeniaend Anforderungen nicht entspricht
9 genug und bei der selbst Grundkenntnisse
10 bis fehlen
5.8
14
5bis 9 59
0 bis 4 6,0

Der Hundert-Punkte-Schliissel ist der Bewertung aller Prifungsleistungen sowie der Ermittlung von
Zwischen- und Gesamtergebnissen zugrunde zu legen.

§22
Bewertungsverfahren, Feststellung der Priifungsergebnisse

(1) Der Priifungsausschuss fasst die Beschliisse tiber
1. die Noten zur Bewertung einzelner Priifungsleistungen, die er selbst abgenommen hat,
2. die Noten zur Bewertung der Priifung insgesamt sowie
3. das Bestehen oder Nichtbestehen der Abschlusspriifung.

Fiir die Beschlussfassung erhdlt der Ausschuss die Ergebnisniederschriften nach § 23 Absatz 1. Dem
jeweiligen Priifungsausschuss sind zum Zweck der abschlieBenden Bewertung und Feststellung des
Priifungsergebnisses alle erforderlichen Unterlagen zur Verfligung zu stellen.

(2) Bei der Feststellung von Priifungsergebnissen bleiben Priifungsleistungen, von denen befreit worden ist
(§ 9), auBer Betracht.

(3) Wird eine Priifungsleistung ausschlieBlich mit Antwort-Wahl-Aufgaben im Sinne des § 42 Absatz 4 BBiG
geprift, so ist eine mindestens ,ausreichende” Priifungsleistung erbracht, wenn das von der zu priifenden
Person erzielte Ergebnis mindestens 50 Prozent der insgesamt erreichbaren Punkte betrigt (absolute
Bestehensgrenze) oder wenn bei einer Priifung mit mindestens 100 zu priifenden Personen mit gleichem
Aufgabensatz die von der zu priifenden Person erzielte Punktzahl die durchschnittliche Punktzahl aller
erstmals an dieser Priifung teilnehmenden zu priifenden Personen um nicht mehr als 10 Prozent in dieser
Priifungsleistung unterschreitet (relative Bestehensgrenze). Die relative Bestehensgrenze findet nur dann
Anwendung, wenn die zu priifende Person mindestens 45 Prozent der insgesamt erreichbaren Punkte in der
Priifungsleistung erreicht hat.
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(4) Nach § 47 Absatz 2 Satz 2 BBiG erstellte oder ausgewdhlte Antwort-Wahl-Aufgaben kénnen
automatisiert ausgewertet werden, wenn das Aufgabenerstellungs- oder Aufgabenauswahlgremium
festgelegt hat, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. Die Ergebnisse sind vom
Priifungsausschuss zu iibernenmen. Auf die Anderung der Bewertung abzielende Hinweise von dem
Priifungsausschuss oder der Priiferdelegation sind an die zustandige Stelle innerhalb einer von ihr gesetzten
Frist zu richten. Das Aufgabenerstellungs- oder Aufgabenauswahlgremium entscheidet iiber das weitere
Vorgehen.

(5) Der Priifungsausschuss oder die Priiferdelegation kann einvernehmlich die Abnahme und Bewertung
einzelner schriftlicher oder sonstiger Priifungsleistungen, deren Bewertung unabhidngig von der
Anwesenheit bei der Erbringung erfolgen kann, so vornehmen, dass zwei seiner oder ihrer Mitglieder die
Priifungsleistungen selbststandig und unabhangig bewerten.

Weichen die auf der Grundlage des in der Priifungsordnung vorgesehenen Bewertungsschliissels erfolgten
Bewertungen der beiden Priifenden um nicht mehr als 10 Prozent der erreichbaren Punkte voneinander ab,
so errechnet sich die endgiiltige Bewertung aus dem Durchschnitt der beiden Bewertungen. Bei einer
groBeren Abweichung erfolgt die endgiiltige Bewertung durch ein vorab bestimmtes weiteres Mitglied des
Priifungsausschusses oder der Priiferdelegation.

(6) Priifungsausschiisse oder Priiferdelegationen nach § 42 Absatz 2 BBiG kénnen zur Bewertung einzelner,
nicht miindlich zu erbringender Priifungsleistungen gutachterliche Stellungnahmen Dritter einholen. Im
Rahmen der Begutachtung sind die wesentlichen Abldufe zu dokumentieren und die fiir die Bewertung
erheblichen Tatsachen festzuhalten. Die Beauftragung erfolgt nach den Verwaltungsgrundsatzen der
zustindigen Stelle. Personen, die nach § 3 von der Mitwirkung im Priifungsausschuss auszuschlieBen sind,
sollen nicht als Gutachter tatig werden.

§23
Ergebnisniederschrift, Mitteilung tber Bestehen oder Nichtbestehen

(1) Uber die Feststellung der einzelnen Priifungsergebnisse ist eine Niederschrift auf den Formularen der
zustindigen Stelle zu fertigen. Sie ist von den Mitgliedern des Priifungsausschusses bzw. der
Priiferdelegation zu unterzeichnen und der zustandigen Stelle unverziiglich vorzulegen.

(2) Die Priifung ist vorbehaltlich der Fortbildungsregelungen nach §8 53, 53 e, 54 BBiG insgesamt bestanden,
wenn in jedem der einzelnen Priifungsbestandteile mindestens ausreichende Leistungen erbracht worden
sind.

(3) Der zu priifenden Person soll unmittelbar nach Feststellung des Gesamtergebnisses der Priifung mitgeteilt
werden, ob sie die Prifung ,bestanden” oder ,nicht bestanden” hat. Kann die Feststellung des
Priifungsergebnisses nicht am Tag der letzten Priifungsleistung getroffen werden, so hat der
Priifungsausschuss diese ohne schuldhaftes Zégern (unverziiglich) zu treffen und der zu priifenden Person
mitzuteilen.

(4) Uber das Bestehen eines Priifungsteils erhalt die zu priifende Person Bescheid, wenn fiir den Prifungsteil
ein eigener Priifungsausschuss gemaB § 1 Abs. 3 gebildet werden kann.
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§24
Prifungszeugnis

(1) Uber die Priifung erhalt die zu priifende Person von der zustindigen Stelle ein Zeugnis (§ 37 Abs. 2 BBIiG).

(2) Das Priifungszeugnis enthilt die in der jeweiligen Fortbildungsordnung (§ 53 Abs. 1 BBIG),
Anpassungsfortbildungsordnung (§ 53e Abs. 1 BBiG) oder Fortbildungspriifungsregelung nach § 54 BBiG
vorgesehenen Angaben. Die Zeugnisse konnen zusatzliche nicht amtliche Bemerkungen zur Information
(Bemerkungen) enthalten, insbesondere liber die Zuordnung des erworbenen Abschlusses in den Deutschen
Qualifikationsrahmen oder auf Antrag der gepriiften Person liber wahrend oder anldsslich der Ausbildung
erworbene besondere oder zusitzliche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten. Das Priifungszeugnis
enthalt auBerdem die Namenswiedergabe (Faksimile) oder Unterschrift der beauftragten Person der
zustandigen Stelle mit Siegel.

(3) Dem Zeugnis ist auf Antrag der zu priifenden Person eine englischsprachige und eine
franzdsischsprachige Ubersetzung beizufiigen (§ 37 Abs. 3 S. 1 BBiG).

§25
Bescheid Uber nicht bestandene Priifung

(1) Bei nicht bestandener Priifung erhilt die zu priifende Person von der zustindigen Stelle einen
schriftlichen Bescheid. Darin ist anzugeben, welche Priifungsleistungen in einer Wiederholungspriifung nicht
mehr wiederholt werden miissen (§ 26 Abs. 2 bis 3). Die von der zustindigen Stelle vorgeschriebenen
Formulare sind zu verwenden.

(2) Auf die besonderen Bedingungen der Wiederholungspriifung gemaB § 26 ist hinzuweisen.

Flinfter Abschnitt:

Wiederholungspriifung

§ 26
Wiederholungsprifung

(1) Eine Fortbildungspriifung, die nicht bestanden ist, kann zweimal wiederholt werden. Ebenso kdnnen
Priifungsteile, die nicht bestanden sind, zweimal wiederholt werden, wenn ihr Bestehen Voraussetzung fiir
die Zulassung zu einem weiteren Prifungsteil ist. Es gelten die in der Wiederholungspriifung erzielten
Ergebnisse.

(2) Hat die zu priifende Person bei nicht bestandener Priifung in einer selbststandigen Priifungsleistung
(§ 20 Abs. 2 S. 2) mindestens ausreichende Leistungen erbracht, so ist diese auf Antrag der zu priifenden
Person nicht zu wiederholen, sofern die zu priifende Person sich innerhalb von zwei Jahren - gerechnet vom
Tage der Feststellung des Ergebnisses der nicht bestandenen Priifung an - zur Wiederholungspriifung
anmeldet. Die Bewertung einer selbststindigen Priifungsleistung (§ 20 Abs. 2 S. 2) ist im Rahmen der
Wiederholungspriifung zu iibernehmen.

(3) Die Priifung kann friihestens zum néchsten Priifungstermin (§ 7) wiederholt werden.
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Sechster Abschnitt:

Schlussbestimmungen

§27
Rechtsbehelfsbelehrung

MaBnahmen und Entscheidungen der Priifungsausschiisse sowie der zustandigen Stelle sind bei ihrer
schriftlichen Bekanntgabe an die Priifungsbewerberin/den Priifungsbewerber bzw. die zu priifende Person
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung gemaB § 70 VwGO zu versehen.

§28
Prifungsunterlagen

(1) Auf Antrag ist der zu priifenden Person binnen der gesetzlich vorgegebenen Frist zur Einlegung eines
Rechtsbehelfs, Einsicht in seine Priifungsunterlagen zu gewahren. Die schriftlichen Priifungsarbeiten sind
ein Jahr, die Niederschriften gemaB § 23 Abs. 1 15 Jahre aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist beginnt
mit dem Zugang des Priifungsbescheides nach § 24 Abs. 1 bzw. § 25 Abs. 1. Der Ablauf der vorgenannten
Fristen wird durch das Einlegen eines Rechtsmittels gehemmt.

(2) Die Aufbewahrung kann auch elektronisch erfolgen. Landesrechtliche Vorschriften zur Archivierung
bleiben unberiihrt.

§29
Inkrafttreten

Diese Priifungsordnung tritt am Tag der Veroffentlichung im Mitteilungsblatt der zustdndigen Stelle in Kraft.
Gleichzeitig tritt die bisherige Fortbildungspriifungsordnung auBer Kraft.

Die vom Berufsbildungsausschuss am 14. Dezember 2022 beschlossene Priifungsordnung ist vom Hessischen
Ministerium fiir Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen mit Schreiben vom 17. Januar 2023 (Az IV-045-
g-07-08#008) genehmigt worden und wird hiermit ausgefertigt.

Offenbach am Main, 27.01.2023

jf////////y K. (il

Kirsten Schoder-Steinmdiller Markus Weinbrenner

Prasidentin Hauptgeschaftsfiihrer
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Schiedsgerichtsordnung der Industrie- und
Handelskammer Offenbach am Main

Die Industrie- und Handelskammer Offenbach am Main ist gesetzliches Mitglied in der Deutschen
Industrie- und Handelskammer (DIHK). Die DIHK hat einen Schiedsgerichtshof (SGH) errichtet und bietet
zur verbindlichen Entscheidung von Wirtschaftsstreitigkeiten eine eigene Schiedsgerichtsordnung (SGH-
Schiedsregeln) an.

Daher verweist die IHK Offenbach am Main auf die SGH-Schiedsregeln mit folgender MaBgabe:
Artikel 1 Anwendungsbereich

Diese Schiedsgerichtsordnung findet Anwendung, wenn die Vertragsparteien eine Schiedsvereinbarung
getroffen haben, die auf das Schiedsgericht oder die Schiedsordnung der IHK Offenbach am Main Bezug
nimmt.

Artikel 2 Verweisung an den SGH

Haben die Vertragsparteien eine Schiedsvereinbarung getroffen, die auf die Schiedsgerichtsordnung der
Industrie- und Handelskammer Offenbach am Main Bezug nimmt, so finden die Schiedsregeln des
Schiedsgerichtshofs bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer (SGH) nach MaBgabe der
nachfolgenden Bestimmungen Anwendung. Das Verfahren wird durch den SGH administriert.

Artikel 3 Schiedsort und Verhandlungen

(M Abweichend von § 16 der SGH-Schiedsregeln ist der Schiedsort Offenbach am Main, sofern die
Parteien nichts anderes vereinbart haben.

(2) Die Parteien konnen fiir Verhandlungen im Rahmen des Schiedsverfahrens Raumlichkeiten in der
IHK Offenbach am Main anmieten, sofern diese verfiigbar sind.

Artikel 4 Kommunikation

(1) Diese Schiedsgerichtsordnung verpflichtet die Parteien zur Nutzung der
Verfahrensmanagementplattform des SGH. Schriftsdtze und Erklarungen sind von den Parteien
ausschlieBlich lber die digitale Verfahrensmanagementplattform an den SGH zu richten.

(2) Die Parteien und ihre Prozessbevollmachtigten sorgen fiir die Einhaltung der Technikvorgaben
des SGH.

Artikel 5 Haftungsausschluss

Fiir samtliche Handlungen oder Unterlassungen im Zusammenhang mit dem Schiedsverfahren ist die
Haftung der IHK Offenbach am Main, ihrer Organe und Mitarbeiter ausgeschlossen, soweit sie nicht eine
vorsatzliche oder grob fahrldssige Pflichtverletzung begehen.
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Schiedsgerichtsordnung der Industrie- und
Handelskammer Offenbach am Main

Artikel 6 Inkrafttreten

Diese Schiedsgerichtsordnung tritt am Tag nach ihrer Verkiindung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die friihere Schiedsgerichtsordnung der IHK Offenbach am Main vom 7. Oktober 1986
auBer Kraft.

Die Neufassung der Schiedsgerichtsordnung ist von der Vollversammlung der Industrie- und
Handelskammer Offenbach am Main am 3. Juni 2025 beschlossen worden und in der Offenbacher
Wirtschaft 09-10 2025 veroffentlicht worden.
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Satzung fur die Verleihung der Verdienstmedaille
und der Ehrennadel der IHK Offenbach am Main

§1

Die Verdienstmedaille und die Ehrennadel der Kammer kann an Unternehmer und an unselbststandig
Beschaftigte fiir besondere Verdienste um die Wirtschaft des Kammerbezirkes verliehen werden.

§2

Uber die Verleihung entscheidet das Présidium der Kammer durch Mehrheitsbeschluss. Bei
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Prasidenten den Ausschlag.

§3

Die Verdienstmedaille wird in Bronze, Silber und Gold verliehen.

Die Verleihung in Bronze erfolgt im allgemeinen fiir eine 10jahrige ehrenamtliche Tatigkeit in den
verschiedenen Kammergremien, wie Vollversammlung, von der Vollversammlung eingesetzten
Ausschiissen, Kommissionen usw., bei einem Mindestalter von 40 Jahren.

Die Verleihung in Silber erfolgt fiir eine 25jdhrige ehrenamtliche Tatigkeit in den entsprechenden
Kammergremien oder aber fiir besonders herausragende Verdienste um die Férderung der Wirtschaft des
Kammerbezirkes.

Die Verleihung in Gold erfolgt in Einzelfallen nach Entscheidung des Prasidiums.

§ 4

Die Ehrennadel wird in Bronze, Silber und Gold an Mitglieder von Priifungsausschiissen der Kammer
verliehen, die in den Bereichen Berufsausbildung oder Weiterbildung tétig sind/waren.

Die Verleihung in Bronze erfolgt fiir eine 10jdhrige ehrenamtliche Tatigkeit in einem Priifungsausschuss.
Die Verleihung in Silber erfolgt fiir eine 20jdhrige ehrenamtliche Tatigkeit in einem Priifungsausschuss.
Die Verleihung in Gold erfolgt fiir eine 30jahrige ehrenamtliche Tatigkeit in einem Priifungsausschuss.
In Einzelfdllen kann nach Entscheidung des Prasidiums die Ehrennadel auch nach anderen Kriterien
verliehen werden.

§5
Zugleich mit der Verleihung der Verdienstmedaille/Ehrennadel wird eine Urkunde folgenden Wortlauts
ausgehandigt:

Urkunde

Die Industrie- und Handelskammer Offenbach am Main

VEHETht HEITNIFraU coueeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeseeesee e

die von ihr gestiftete Verdienstmedaille/Enrennadel in Gold/Silber/Bronze.
Offenbach am Main, den ......eeeeeeeeeeenrnne.

Prasident Hauptgeschaftsfiihrer

111



Entschadigungsregelung

fiir die Tatigkeit der Mitglieder der Priifungsausschiisse/ Priiferdelegationen, des Berufsbildungs-
ausschusses, des Schlichtungsausschusses und der Priifungsaufsichten der IHK Offenbach am Main.

Fir die ehrenamtliche Tatigkeit in den nach den Vorschriften des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) zu errichtenden
Priifungsausschiissen/Priiferdelegationen, dem Berufsbildungsausschuss und dem Schlichtungsausschuss
gewahrt die Industrie- und Handelskammer Offenbach am Main Entschiadigungen in sinngemaBer Anwendung
des Justizvergiitungs- und -entschadigungsgesetzes (JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBI. | S. 718, 776), zuletzt
gedndert durch Art. 6 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBI. | S. 3229) in der jeweils geltenden Fassung,
soweit nicht eine Entschadigung von anderer Seite gewahrt wird.

§ 1 Anspruchsberechtigte

Anspruch auf Entschiddigung nach diesen Regelungen haben Mitglieder der Priifungsausschiisse/
Priiferdelegationen, des Berufsbildungsausschusses und des Schlichtungsausschusses der IHK Offenbach am
Main, sowie Personen, die als Priifungsaufsicht fiir die IHK Offenbach am Main tétig sind. Eine Entschadigung
durch die IHK Offenbach am Main erfolgt, soweit eine Entschddigung nicht von anderer Seite gewéhrt wird.

§ 2 Zeitversaumnisse

Eine Entschadigung fiir die Anspruchsberechtigten wird fiir Zeitversdumnisse gewahrt.

Als Zeitversdaumnisse gelten:

e die schriftliche, mindliche und praktische Prifungsdurchfiihrung
die Auswertung der praktischen Priifung

die Vorbereitung der Fachgesprache

das Erstellen von Priifungsaufgaben

Besprechungen der Priifungsausschiisse

Mitarbeit in Aufgabenerstellungsausschiissen

Besprechungen des Berufsbildungsausschusses

Tatigkeiten im Rahmen von Schlichtungsangelegenheiten
Vorbereitung sowie Auf- und Abbau des Priifortes

die Erarbeitung von Uberdenkungsentscheidungen im Rahmen von Widerspruchsverfahren gegen
Priifungsentscheidungen

§ 3 Hohe der Entschadigung fiir Zeitversaumnis
Die Entschadigung fiir Zeitversaumnisse erfolgt gemaB § 16 JVEG in der jeweils geltenden Fassung.

§ 4 Aufgabenkorrektur

Sofern Priifer fiir die Aufgabenkorrektur nicht Zeitversaumnis nach dem JVEG geltend machen, werden je
Stunde Priifungszeit (Richtzeit in den einzelnen Fichern) und Priifungsteilnehmer vergiitet:

a) bei programmierten Aufgaben 1,20 €
b) bei Offenantwort-Aufgaben
- Im Bereich Ausbildung 4,00 €
- Im Bereich Weiterbildung 6,00 €

c) bei gemischten Aufgaben entsprechend anteilig
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Entschadigungsregelung

fiir die Auswertung der Fertigkeitspriifung (betriebliches Projekt, betrieblicher Auftrag, etc.) kann nur
Zeitversaumnis bzw. Verdienstausfall gemaB § 3 geltend gemacht werden. Eine Ausnahme bildet Teil
1 der Abschlusspriifung der Kaufleute fiir Biiromanagement, der nach § 4 b entschadigt wird.

§ 5 Fahrtkostenersatz

(1) Neben der Entschadigung nach § 3 und 4 dieser Entschadigungsregelung erhalten die
Anspruchsberechtigten Fahrtkostenersatz. Fahrtkostenerstattung erfolgt fiir Fahrten zwischen Wohn-
und Tagungsort.

(2) Bei Benutzung des offentlichen Personennahverkehrs werden die tatséchlich entstandenen Auslagen bis
zur Hohe der Kosten fiir die Benutzung der zweiten Wagenklasse ersetzt.

(3) Bei Benutzung eines eigenen oder unentgeltlich zur Nutzung tiberlassenen Kraftfahrzeugs werden
Fahrtkosten fiir den kiirzesten Hin- und Riickweg pro gefahrenen Kilometer erstattet. Die Hohe richtet
sich nach & 5 JVEG in der jeweils geltenden Fassung. Zusdtzlich werden die aus Anlass der Fahrt
anfallenden baren Auslagen, insbesondere Parkentgelte, gegen Nachweis ersetzt.

(4) Taxi-, Flug- und Ubernachtungskosten werden in begriindeten Ausnahmefillen nach vorheriger
Vereinbarung mit der IHK Offenbach am Main, unter Vorlage der Bestédtigung der IHK Offenbach am
Main und der Belege, erstattet.

§ 6 Entschadigung fiir Aufwand

(1) Fir Tatigkeiten ab einer Mindestzeit von mehr als 8 Stunden, einschlieBlich notwendiger Reise- und
Wartezeiten, wird eine Tagegeldpauschale gewdhrt. Die Hohe richtet sich nach § 6 JVEG in der jeweils
geltenden Fassung.

(2) Erfolgt eine Verpflegung durch die IHK Offenbach am Main, entfllt der diesbeziigliche Anspruch auf
Aufwandsentschadigung.

(3) Durch die enrenamtliche Tatigkeit unvermeidbar entstehende sonstige bare Auslagen werden gegen
Nachweis erstattet.

§ 7 Verdienstausfall

(1) Die IHK Offenbach am Main erstattet den Anspruchsberechtigten fiir die unter § 2 genannten
Tatigkeiten auf Antrag einen nachgewiesenen Verdienstausfall, soweit der Verdienstausfall nicht von
anderer Seite ersetzt wird. Die maximale Héhe pro Stunde betragt 20,00 €.

(2) Verdienstausfall wird fiir maximal 10 Stunden pro Tag gewéhrt.

§ 8 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Verdffentlichung im Mitteilungsblatt der IHK Offenbach am Main
(Offenbacher Wirtschaft) in Kraft.

Bitte beachten Sie: Etwaige steuerpflichtige Teile des Abrechnungsbetrages sind vom Empfanger im Rahmen der
Einkommensteuererkldarung zu deklarieren.

Der Beschluss der Vollversammlung der IHK Offenbach am Main vom 08. Juni 2021 ist mit Bescheid vom 27.
Juli 2021 vom Hessischen Ministerium fiir Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen genehmigt und am 2.
August ausgefertigt worden und in der Offenbacher Wirtschaft 09/10 2021 bekannt gemacht worden.
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Statut fur die Ausstellung von
Ursprungszeugnissen und anderen dem
AuBenwirtschaftsverkehr dienenden
Bescheinigungen

Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Offenbach am Main hat gemaB § 1
Abs. 3 in Verbindung mit § 4 Satz 1 des Gesetzes zur vorlaufigen Regelung des Rechts der
Industrie- und Handelskammern vom 18. Dezember 1956 (BGBI. | S. 920), zuletzt gedndert
durch Art. 93 G zum Abbau verzichtbarer Anordnungen der Schriftform im Verwaltungsrecht
des Bundes vom 29.03.2017 (BGBI. | S. 626) am 5. September 2019 folgendes Statut fiir die

Ausstellung von Ursprungszeugnissen und anderen dem AuB3enwirtschaftsverkehr
dienenden Bescheinigungen beschlossen:

§1 Zustandigkeit

1) Die Industrie- und Handelskammer (IHK) stellt auf Antrag die fiir den AuBenwirtschaftsverkehr
erforderlichen Ursprungszeugnisse aus, soweit die Ausstellung nicht anderen Stellen zugewiesen
wurde.

2) Ein Ursprungszeugnis wird nur ausgestellt, wenn der Antragsteller seinen Sitz, eine
Betriebsstatte oder, falls er kein Gewerbe betreibt, seinen Wohnsitz im IHK-Bezirk hat oder wenn
die ortlich und sachlich zustiandige IHK der Ausstellung zustimmt.

§2 Allgemeine Bestimmungen

1) Ein Ursprungszeugnis wird nur bezogen auf einen tatsdchlichen Versand ausgestellt. Ist der
Versand noch ungewiss, soll ein Ursprungszeugnis nicht ausgestellt werden.

2) In begriindeten Ausnahmefallen kann eine Neuausfertigung eines Ursprungszeugnisses auch
dann beantragt werden, wenn fiir die betreffenden Waren bereits ein Ursprungszeugnis
ausgestellt wurde.

§3 Antragstellung

1) Der Antragsteller stellt den Antrag auf Ausstellung eines Ursprungszeugnisses mittels der von der
IHK zur Verfiligung gestellten elektronischen Anwendung.

2) Soweit der Antrag alternativ in Papierform gestellt wird, hat der Antragsteller den Vordrucksatz

bestehend aus Antrag (auf Ausstellung eines Ursprungszeugnisses), Ursprungszeugnis und,
soweit erforderlich, Durchschriften identisch auszufiillen und der IHK einzureichen. Der Antrag in
Papierform ist vom Antragsteller mit Orts- und Datumsangabe zu versehen und zu
unterzeichnen.

Der Antragsteller hat die vom DIHK autorisierten Vordrucke zu verwenden, die den im Anhang zu
diesem Statut abgebildeten Mustern und Spezifikationen entsprechen. Jeder Vordruck muss den
Namen und die Anschrift oder das Kennzeichen der Druckerei enthalten
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Statut fiir die Ausstellung von
Ursprungszeugnissen und anderen dem
AuBenwirtschaftsverkehr dienenden
Bescheinigungen

§4

§5

Fiir die Angaben im Ursprungszeugnis ist eine Amtssprache der Europdischen Union zu
verwenden. Bei der Verwendung einer anderen als der deutschen Sprache kann die IHK eine
Ubersetzung verlangen, die ein Ubersetzer angefertigt hat, der fiir Sprachiibertragungen der
betreffenden Art nach den landesrechtlichen Vorschriften ermachtigt oder 6ffentlich bestellt
wurde oder einem solchen Ubersetzer jeweils gleichgestellt ist.

Erforderliche Angaben

Der Antrag auf Ausstellung eines Ursprungszeugnisses muss vollstdndig ausgefiillt sein und die
Angaben enthalten, die zur Feststellung der Namlichkeit der darin aufgeflihrten Waren
erforderlich sind, insbesondere

e Anzahl, Art, Markierung (z. B. Zeichen und Nummern) der Packstiicke,

e allgemeinverstéandliche, handelslibliche Beschreibung der Ware, die eine hinreichende
Konkretisierung ermoglicht,

e Gewicht, alternativ Stiickzahl oder eine andere fiir die Ware {ibliche MaBeinheit,
e Name und Anschrift des in der Europdischen Union ansdssigen Absenders,
e Bestimmungsland der Waren.

Aus dem Antrag muss eindeutig das jeweilige nichtpraferenzielle Ursprungsland der einzelnen
Waren hervorgehen. Dabei kdnnen als Ursprungsland die Europaische Union, ihre Mitgliedstaaten
mit dem Klammerzusatz ,(Européische Union)" oder ein Nicht-EU-Staat angegeben werden.

Der Antrag darf zusdtzlich Folgendes enthalten:

a) Angaben iiber Wert der Waren sowie Verweise auf zugehdrige Handelsdokumente,
b) Angaben tiber das Akkreditiv;

¢) Angaben tiber die Einfuhrlizenz;

d) Angaben aufgrund zwischenstaatlicher Vereinbarungen.

Nichtpraferenzieller Ursprung

Der nichtpraferenzielle Ursprung ist nach Artikel 60 der ,Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des
Europdischen Parlaments und des Rates vom 9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der
Union" (UZK) und der erginzenden ,Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2015/2446 vom 28. Juli
2015 der Kommission mit Einzelheiten zur Prazisierung von Bestimmungen des Zollkodex der
Union" (UZK-DA) in der jeweils giiltigen Fassung zu bestimmen.

Die IHK bestimmt den nichtpraferenziellen Ursprung bei Beteiligung zweier oder mehrerer Lander
am Herstellungsprozess gemafB Artikel 60 Absatz 2 UZK auf Grundlage des Prinzips der letzten
wesentlichen Be- oder Verarbeitung.

Auf Antrag kann die IHK die gemaB Artikel 62 UZK erlassenen produktspezifischen Vorschriften
der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2015/2446 zum Zollkodex der Union in der jeweils giiltigen
Fassung oder gemaB Artikel 61 UZK die im Bestimmungsland oder -gebiet geltenden
Ursprungsregeln heranziehen.

Befugnisse der [HK

Die IHK kann vom Antragsteller alle erforderlichen Auskiinfte und Unterlagen zum Nachweis der
Richtigkeit der im Antrag enthaltenen Angaben verlangen. Dies betrifft insbesondere Nachweise
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Statut fiir die Ausstellung von
Ursprungszeugnissen und anderen dem
AuBenwirtschaftsverkehr dienenden
Bescheinigungen

uber den nichtpraferenziellen Ursprung, wie z. B. ein von einer dazu berechtigten Stelle
ausgestelltes Ursprungszeugnis, sowie die gemaB § 5 Absatz 3 notwendigen Angaben.

2) Fiir die Erteilung der Auskiinfte und Vorlage der verlangten Unterlagen kann die IHK dem
Antragsteller eine angemessene Frist setzen.

3) Reichen die Angaben im Antrag oder die nach Absatz 1 verlangten Auskiinfte oder Unterlagen
nicht aus, lehnt die IHK die Ausstellung des Ursprungszeugnisses ab.

4) Stellt sich nachtrdglich heraus, dass die Angaben unrichtig sind, so hat die IHK das
Ursprungszeugnis fiir ungiiltig zu erkldren und, sofern mdglich, aus dem Verkehr zu ziehen.

§7 Ausstellung

1) Die IHK stellt das Ursprungszeugnis in der daflir bestimmten elektronischen Anwendung aus und
dem Antragsteller elektronisch zur Verfiigung.

2) Verwendet der Antragsteller den Vordruck gemaB § 3 Absatz 2, versieht die IHK diesen mit ihrer
Bezeichnung, Ortsangabe, Datum, Siegel und Unterschrift des mit der Ausstellung Beauftragten.

3) Die von der IHK ausgestellten Ursprungszeugnisse sind 6ffentliche Urkunden.
§8 Aufbewahrung und Léschung

Antrag, zugehorige Unterlagen und Daten werden zwei Jahre aufbewahrt. Die Aufbewahrungsfrist
beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem die IHK {iber den Antrag entschieden hat. Nach Ablauf der
Frist werden bei elektronischer Verarbeitung die Daten geldscht; analoge Dokumente werden einer
rechtssicheren Vernichtung zugefiihrt.

§9 Sonstige Bescheinigungen

1) Stellt die IHK auf Antrag sonstige dem AuBenwirtschaftsverkehr dienende Bescheinigungen,
(Langzeit-) Erklarungen-IHK fiir den nichtpraferenziellen Ursprung aus, oder gibt sie auf anderen
dem AuBenwirtschaftsverkehr dienenden Dokumenten Erkldrungen ab, so sind die Bestimmungen
dieses Statuts sinngemaB anzuwenden.

2) Falls nicht elektronisch beantragt, stellt der Antragsteller der IHK eine zusétzliche Ausfertigung
des von ihm unterschriebenen Dokumentes zur Verfligung. Diese verbleibt bei der IHK.

3) Bescheinigungen und Erklarungen werden in deutscher Sprache erteilt; bei nachgewiesenem
Bediirfnis kdnnen sie auch in einer Fremdsprache erteilt werden.

4) Eine Bescheinigung kann nicht ausgestellt, eine Erklarung nicht abgegeben werden, wenn der
mit ihr verfolgte Zweck oder der beantragte Inhalt gegen ein Gesetz oder Grundsatze der
offentlichen Ordnung verstoBt.

§ 10  Durchfiihrungsvorschriften

Zur Durchfiihrung dieser Bestimmungen kénnen Richtlinien als Dienstanweisung erlassen werden.

§11 Geblhren

Fiir die Ausstellung von Ursprungszeugnissen, Bescheinigungen und Erklarungen erhebt die IHK Gebiihren
nach MaB3gabe ihrer Gebiihrenordnung.
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Statut fiir die Ausstellung von
Ursprungszeugnissen und anderen dem
AuBenwirtschaftsverkehr dienenden
Bescheinigungen

§12 Inkrafttreten

Dieses Statut tritt am 1. November 2019 in Kraft. Damit tritt das Statut vom 1. Mai 2016
auBer Kraft.

Offenbach am Main, 5. September 2019

gez. gez.
Kirsten Schoder-Steinmiiller Markus Weinbrenner
Prasidentin Hauptgeschaftsfiihrer

Das vorstehende Statut wird hiermit ausgefertigt und im Mitteilungsblatt ,Offenbacher Wirtschaft
10/2019" verdffentlicht:

Offenbach am Main, 5. September 2019
Industrie- und Handelskammer
Offenbach am Main

gez. gez.
Kirsten Schoder-Steinmiiller Markus Weinbrenner
Préasidentin Hauptgeschaftsfiihrer

Anlage: Vordruck Antrag Ursprungszeugnis, Vordruck Ursprungszeugnis (Original, Durchschrift)

Anlage:

Beschaffenheit Vordrucksatz: Der Vordruck fiir das Ursprungszeugnis hat das Format 210 x 297 mm,
wobei die Ldnge hochstens 5 mm weniger oder 8 mm mehr betragen darf. Es ist holzfreies, geleimtes
Schreibpapier mit einem Gewicht von mindestens 64 Gramm je Quadratmeter oder zwischen 25 und 30
Gramm je Quadratmeter fiir Luftpostpapier zu verwenden. Die Vorderseite des Originals ist mit einem
braunlichen guillochierten Uberdruck zu versehen, auf dem jede mechanisch oder chemisch
vorgenommene Falschung sichtbar wird.

Vordruck Antrag Ursprungszeugnis

Vordruck Ursprungszeugnis (Original, Durchschrift)
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Compliance-Kodex fur die IHK Offenbach am
Main

Die Vollversammlung der IHK Offenbach am Main hat diesen Compliance-Kodex in ihrer Sitzung vom
11. Juni 2015 beschlossen.

Grundsatze

Die IHK Offenbach am Main vertritt in ihnrem Bezirk alle Unternehmen, die per Gesetz Mitglied bei der
IHK sind. Sie nimmt das Gesamtinteresse der IHK-Zugehorigen wahr, wirkt fiir die Férderung der
gewerblichen Wirtschaft und berlicksichtigt dabei die wirtschaftlichen Interessen einzelner
Gewerbezweige oder Betriebe abwédgend und ausgleichend. Zugleich ist sie als Kdrperschaft des
offentlichen Rechts Tragerin hoheitlicher Aufgaben. Die gesetzliche Mitgliedschaft sichert diesen
Auftrag.

Die IHK Offenbach am Main ist Sprachrohr der Wirtschaft in Stadt und Kreis Offenbach. Sie orientiert
sich am Leitbild des Ehrbaren Kaufmanns. Sie ist verpflichtet zu Gesetzestreue, Objektivitdt und
Unabhéngigkeit von Einzelinteressen. Das Bekenntnis zu diesen Grundsdtzen verbindet die
Ehrenamtstrager und die Mitarbeiter der IHK gleichermaBen. Alle Enrenamtstrager und Mitarbeiter der
IHK und deren Beteiligungsgesellschaften sind angehalten, sich an diese Grundsatze zu halten. Dieser
Compliance-Kodex unterstreicht die Bedeutung dieser Grundsatze flir Ehrenamtstrager und Mitarbeiter
der IHK. Gemeinsam haben sie die Verantwortung fiir das Ansehen der IHK und der vertretenen
Mitgliedsunternehmen. Der Compliance-Kodex der IHK Offenbach am Main ist eine der Grundlagen, um
das notwendige Vertrauen fiir unsere Aufgabenwahrnehmung gegeniiber Unternehmen, Verwaltung,
Politik und Offentlichkeit zu erhalten.

Compliance bedeutet, dass gesetzliche Verpflichtungen, einschlieBlich des Satzungsrechts und interner
Regelungen, einzuhalten sind und Anstand und Sitte des ehrbaren Kaufmanns gewahrt und mit
geeigneten MaBnahmen Risiken fiir Rechtskonformitat oder Redlichkeit vermieden werden. Dies alles
bildet die Grundlage fiir alle Handlungen der IHK, unabhingig davon, ob sie als Hoheitstragerin, als
Vertreterin des wirtschaftlichen Gesamtinteresses, zur Férderung der Wirtschaft, als Arbeitgeberin oder
als Geschaftspartnerin tatig wird. VerstdBe hiergegen werden nicht toleriert und - soweit erforderlich -
sanktioniert. Prasident, Hauptgeschaftsfiihrer und die Flihrungskrafte der IHK tragen Verantwortung
dafiir, dass die Grundsatze in ihren Verantwortungsbereichen eingehalten werden.

Verantwortung fiir das Ansehen der IHK

Alle enrenamtlich Tatigen und Mitarbeiter achten bei Erfiillung ihrer Aufgaben auf Ansehen und Stellung
der IHK. Insbesondere werden Name und Stellung der IHK - auch durch Dritte - nicht missbrauchlich
verwendet. Qualitdt und Glaubwiirdigkeit kommen bei der Aufgabenwahrnehmung in allen Bereichen
hohe Bedeutung zu. Mitarbeiter und die fiir die IHK ehrenamtlich Tatigen achten bei der Ausiibung ihrer
IHK-Aufgaben auf die Ubereinstimmung des eigenen Handelns mit den von der Vollversammlung der [HK
beschlossenen Positionen und Forderungen.

Verhalten bei Entscheidungen

Die Wahrnehmung von Aufgaben fiir und durch die IHK sowie die Entscheidungsfindung erfolgen ohne
Beeinflussung durch sachfremde Kriterien. Persdnliche Interessen oder eigene Vorteile spielen dabei keine
Rolle.
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Compliance-Kodex fiir die IHK Offenbach am Main

Hoheitliche Tatigkeiten

Die Ausilibung hoheitlicher Befugnisse, z. B. bei Priifungen, erfolgt unter Bindung an Recht und Gesetz.
Entscheidungen werden unbeeinflusst von personlichen Interessen im Einzelfall getroffen.

Vertretung des Gesamtinteresses

Die IHK beachtet bei der Wahrnehmung des Gesamtinteresses der Wirtschaft die Interessen grofBer,
mittlerer und kleiner Unternehmen gleichermal3en. Die wirtschaftlichen Interessen einzelner
Gewerbezweige, Betriebe sowie BetriebsgroBen werden abwégend und ausgleichend beriicksichtigt. Bei
der Ermittlung des Gesamtinteresses wird das von Gesetz und Satzung vorgesehene Verfahren
eingehalten. Personliche Interessen oder eigene unmittelbare Vor- oder Nachteile miissen hinter dem
Gesamtinteresse der Wirtschaft zuriickstehen. Die IHK ist parteipolitisch neutral.

Die fiir die IHK tatigen Ehrenamtstrager und alle Mitarbeiter beachten diese Grundsatze bei der
Positionierung im Namen der IHK gegeniiber Offentlichkeit, Politik, Verwaltung und Medien sowie bei
Zusammenarbeit mit anderen Organisationen. Die Besetzung und Entscheidungsfindung von Gremien
erfolgt unter Beriicksichtigung dieser Grundsatze.

IHK als Dienstleisterin ihrer Mitglieder

Das Serviceangebot der IHK steht allen Mitgliedern gleichermaBen zur Verfiigung. Die IHK achtet hierbei
in besonderem MaB auf die Wahrung von Neutralitat und fairem Wettbewerb. Werden Serviceleistungen
unter Einbeziehung Dritter angeboten, wie zum Beispiel Veranstaltungen, erfolgt keine liberschieBende
Eigenwerbung des Dritten. Nebentatigkeiten von Mitarbeitern sind nur zuldssig, wenn keine
Interessenskonflikte zu ihrer Tatigkeit bei der IHK bestehen.

IHK als Geschaftspartnerin

Die Vergabe von Auftrdgen durch die IHK erfolgt nach objektiven und nachvollziehbaren Kriterien sowie
unter Beachtung ihrer besonderen Stellung als Kérperschaft des 6ffentlichen Rechts und den hierfiir
geltenden Regelungen. Bei der Vergabe von Auftrdagen erfolgt keine Bevorzugung und keine
Benachteiligung von Ehrenamtstragern, Mitarbeitern oder deren Angehdrigen.

Verhalten gegenuber Politik, Geschaftspartnern und Dritten

Die fiir die IHK tatigen Ehrenamtstrager und alle Mitarbeiter nehmen ihre Aufgaben und Funktionen nur
mit fairen Mitteln im Rahmen des gesetzlich Zuldssigen wahr. Geschenke und sonstige Vorteile
auBerhalb allgemeiniiblicher Aufmerksamkeiten werden weder gewahrt noch angenommen.
Sponsoringbeitrége fiir Aktivitdten der IHK werden nur nach sorgfaltiger Priifung angenommen. Den
Grundsdtzen der Wettbewerbsneutralitdt und der unbeeinflussten Entscheidungsfindung widmet die IHK
dabei besondere Aufmerksamkeit. Entsprechendes gilt fiir Sponsoring, Zuwendungen oder sonstige
Unterstiitzungsbeitrage, die die IHK ihrerseits Dritten gewahrt. Die Wahrnehmung von Aufgaben der IHK
erfolgt nicht zur Erwirkung wirtschaftlicher Vorteile fiir private oder persoénliche Zwecke. Bei
Zuwendungen und sonstiger Unterstiitzung von Organisationen, etwa durch Mitgliedschaften, werden
die Grundsatze uneigenniitzigen Handelns beachtet.

Finanzen/Umgang mit Mitteln der Mitglieder

Die IHK ist Treuhdnderin der Mittel ihrer Mitglieder. Der Umgang erfolgt unter Beachtung von Recht und
Gesetz. Mittel werden nur im Rahmen der Aufgabenstellung und im Interesse der Gesamtwirtschaft
eingesetzt. Hierbei werden die Grundsatze sparsamen und transparenten Mitteleinsatzes eingehalten,
tber den die IHK jahrlich im Rahmen einer doppischen Haushaltsfiihrung Rechnung legt. Die Festlegung
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Compliance-Kodex fiir die IHK Offenbach am Main

von Gebiihren (Hoheitsakte) und Entgelten folgt grundsatzlich dem Prinzip der Kostendeckung unter
Beachtung des gesetzlichen Auftrags der IHK. Die Kontrolle und Uberwachung der Finanzen erfolgt durch
die Vollversammlung.

Vertraulichkeit

Die IHK bekennt sich im Rahmen der Gesetze zur Vertraulichkeit aller schiitzenswerten Informationen
und bei ihr vorhandenen Daten. Sie nimmt diese Verantwortung unter besonderer Beachtung des
Steuergeheimnisses (Beitragsdaten), des Datenschutzes, der Geschéftsgeheimnisse und sonstigen
betrieblichen Belange wahr. Bei der elektronischen Datenverarbeitung gewahrleistet sie einen dem Stand
der Technik entsprechenden Schutz vor unberechtigten Zugriffen. Sie ergreift MaBnahmen, dass keine
Informationen unbefugt in die Offentlichkeit und Medien gelangen. Die Verpflichtung zur Geheimhaltung
gilt flir Mitarbeiter und fiir die IHK tatigen Ehrenamtstrager liber das Bestehen des Arbeitsverhaltnisses
bzw. der Geltungsdauer des Amtes hinaus. Auf diese Verpflichtung weist die IHK in schriftlicher Form hin.

Wettbewerb

Die IHK bekennt sich zu den Regeln eines fairen Wettbewerbs. Dies gilt flir die eigene Teilnahme am
Wettbewerb gleichermaBen wie fiir die Wahrnehmung der ihr Gbertragenen Aufgabenstellung als Hiterin
des Wettbewerbs unter ihren Mitgliedsunternehmen. Eigene wirtschaftliche Betatigungen der IHK
erfolgen zur Férderung der gewerblichen Wirtschaft und verfolgen hierbei keine eigenwirtschaftlichen
Ziele. Die IHK setzt sich bei der Wahrung des Wettbewerbs insbesondere durch die bei ihr eingerichteten
Schlichtungsstellen fiir kooperative Losungen ein. WettbewerbsverstdBe verfolgt sie im Gesamtinteresse
der Wirtschaft unparteilich und ohne Beeinflussung von persénlichen oder einzelunternehmerischen
Interessen.

Verhalten gegentiber Mitarbeitern

Die Beziehungen zwischen Vorgesetzten, Kollegen und Mitarbeitern sowie zwischen Ehrenamt und
Hauptamt sollen von Professionalitat, gegenseitigem Respekt, Wertschdatzung und Fairness geleitet
werden. Die IHK respektiert und schiitzt die Wiirde ihrer Mitarbeiter. Diskriminierungen werden
sanktioniert. Flihrungskrafte nehmen ihre Vorbildfunktion wahr. Sie férdern im gegenseitigen Vertrauen
Eigeninitiative und Verantwortlichkeit ihrer Mitarbeiter. Fortentwicklung und Weiterbildung ihrer
Mitarbeiter sind fiir die IHK selbstverstandlich.

Information, Meldung und Uberwachung

Die enrenamtlich fiir die IHK Tatigen sowie die Mitarbeiter werden liber die Regelungen dieses
Compliance-Kodizes informiert, z. B. durch Schulungen. Préasident, Hauptgeschaftsfiihrer und die
Filihrungskrafte sind fiir die Einhaltung der in dieser Richtlinie enthaltenen Regelungen in ihrem
jeweiligen Bereich verantwortlich. Alle Mitarbeiter und fiir die IHK ehrenamtlich Tatige haben das Recht,
VerstéBe gegen diesen Compliance-Kodex anzuzeigen. Dies kann gegeniiber dem

Prasidenten, Hauptgeschaftsfiihrer, der Flihrungskraft oder jedem Mitglied der Geschaftsfiihrung
geschehen. VerstoBe werden untersucht und - soweit erforderlich - sanktioniert. Flir Mitarbeiter und
Ehrenamtstrager werden Beauftragte benannt, die Hinweise auf VerstoBe entgegennehmen. Prasident
oder Hauptgeschaftsfiihrer gehen jedem dieser Hinweise in angemessener Weise nach und ergreifen
gegebenenfalls entsprechende MaBnahmen. Der Prasident oder Hauptgeschaftsfiihrer berichtet dazu
unter Wahrung der Persdnlichkeitsrechte einmal im Jahr der Vollversammlung.

Der Compliance-Kodex wird konkretisiert und erganzt durch entsprechende Dienstanweisungen,
Vereinbarungen und sonstige MaBnahmen.

Offenbach am Main, den 11. Juni 2015
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Zuwendungssatzung der IHK Offenbach am Main

Die Vollversammlung der IHK Offenbach am Main hat am 22.09.2015 gemaB § 4 Gesetz zur vor-
ldufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern vom 18. Dezember 1956 (IHK-
Gesetz, BGBI. | S. 920), zuletzt gesndert durch Artikel 254 der Zehnten
Zustandigkeitsanpassungsverordnung vom 31. August 2015 [BGBI. I S. 1474 (1511)], i.V.m. § 20a
Finanzstatut der IHK Offenbach am Main vom 13. Juni 2013 (Offenbacher Wirtschaft 09/2013, S.
56) diese Zuwendungssatzung beschlossen.

§ 1 Zuwendungsbegriff und Bewilligungsvoraussetzungen

Zuwendungen werden nach dieser Satzung, den erganzenden Zuwendungs-Richtlinien, dem
beschlossenen Wirtschaftsplan und unter Beachtung des fiir die IHK geltenden Rechts gewahrt.
Zuwendungen sind freiwillige finanzielle Leistungen an Stellen auBerhalb der IHK, die unter Beachtung
von § 1 IHK-Gesetz und den Grundsitzen des staatlichen Haushaltsrechts zur Erfiillung bestimmter
Zwecke erfolgen, welche ohne diese nicht oder nicht in ausreichendem MaB erreicht werden.

Zuwendungen diirfen nur solchen Empfangern bewilligt werden, bei denen eine ordnungsgemafe
Mittelbewirtschaftung gesichert erscheint, und die in der Lage sind, die Verwendung der Mittel
bestimmungsgemaB nachzuweisen. Eine Anfinanzierung von Vorhaben, deren Gesamtfinanzierung nicht
hinreichend gesichert ist, ist unzulassig. Fiir bereits beendete Projekte ist eine Zuwendung unzulassig.

Bei Zuwendungen von mehreren Stellen, die dasselbe Projekt betreffen, hat der Zuwendungsempfanger
im Antrag an die IHK sémtliche bereits genehmigte und geplante Zuwendungen zu benennen. Eine
Uberfinanzierung ist unzulassig.

§ 2 Art und Héhe der Zuwendung

(M Die IHK fordert sowohl Projekte (Projektférderung) als auch Institutionen (Institutionelle
Forderung):

® Projektforderungen sind Zuwendungen zur Deckung von Ausgaben des Zuwendungsempfangers
fiir einzelne abgegrenzte Vorhaben.

® |nstitutionelle Férderungen sind Zuwendungen zur Deckung eines nicht abgegrenzten Teils der
Ausgaben oder - in besonderen Ausnahmefdllen - der gesamten Ausgaben des
Zuwendungsempfangers.

(2) Die Zuwendung ist auf einen Hochstbetrag zu begrenzen. Die Zuwendung wird zur
Vollfinanzierung oder Teilfinanzierung des zu erfiillenden Zwecks unter Berticksichtigung der
Grundsitze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bewilligt, und zwar

® mit einem festen Betrag der zuwendungsfiahigen Ausgaben (Festbetragsfinanzierung),

® nach einem bestimmten Vomhundertsatz oder Anteil der zuwendungsfdhigen Ausgaben
(Anteilfinanzierung) oder

o zur Deckung eines Fehlbedarfs, den der Zuwendungsempfanger nicht durch eigene oder fremde
Mittel decken kann (Fehlbedarfsfinanzierung).

(3) Die Zuwendung darf nur zur Erfiillung des in der Bewilligung bestimmten Zwecks verwendet
werden. Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.

(4) Soweit die Umsatzsteuer nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes als Vorsteuer abziehbar ist, gehort
sie nicht zu den zuwendungsfahigen Ausgaben.
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§ 3 Antragsverfahren

Fiir die Bewilligung einer Zuwendung bedarf es grundsatzlich eines schriftlichen Antrags. Die formalen
Anforderungen an den Antrag einschlieBlich der erforderlichen Nachweise und Unterlagen sind in den
Zuwendungs-Richtlinien der IHK zu regeln.

§ 4 Bewilligung

(1) Zuwendungen werden schriftlich bewilligt. Bewilligungen erfolgen durch Zuwendungsvertrag
oder durch Zuwendungsschreiben; die Zuwendungs-Richtlinien der IHK sind Bestandteil der
Bewilligung und dieser beizufiigen.

(2) Die Bewilligung enthalt insbesondere die genaue Bezeichnung des Zuwendungsempfangers; Art
und Hohe der Zuwendung und genaue Bezeichnung des Zuwendungszwecks. Weitere
Einzelheiten regeln die Zuwendungs-Richtlinien.

(3) ErméaBigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan veranschlagten Ausgaben,
erhéhen sich die Deckungsmittel oder treten neue Deckungsmittel hinzu, so ermaBigt sich die
bewilligte Zuwendung entsprechend dem Forderanteil bei Anteilsfinanzierung oder in voller Héhe
bei Fehlbedarfsfinanzierung. Bei Festbetragsfinanzierung ist § 1 Abs. 3 Satz 2 zu beachten.
Wurde der Betrag schon ausgezahlt, gilt § 8 dieser Satzung.

§ 5 Auszahlung der Zuwendung und Mittelabruf

Die Zuwendung soll im engen zeitlichen Zusammenhang mit der genehmigten Foérderung stehen. Die
Zuwendung darf durch den in der Bewilligung benannten Zuwendungsempfanger nur insoweit und nicht
eher angefordert werden, als sie flr fallige Zahlungen bendtigt wird.

§ 6 Uberwachung und Nachweis der Verwendung

Der Zuwendungsempfanger hat der IHK eine antragsgemaBe Mittelverwendung entsprechend der
Bewilligung innerhalb von sechs Monaten nach Erfiillung des Zuwendungszwecks, spatestens mit Ablauf
des sechsten auf den Bewilligungszeitraum folgenden Monats nachzuweisen. Die formalen
Anforderungen an den Verwendungsnachweis des Zuwendungsempfangers sowie die Uberwachungs-
und Dokumentationspflichten der IHK sind in den Zuwendungs-Richtlinien zu regeln.

§ 7 Félle von geringer finanzieller Bedeutung

In Fallen von geringer finanzieller Bedeutung kann die IHK in den Zuwendungs-Richtlinien
Verfahrenserleichterungen fiir das Antragsverfahren und fiir den Nachweis der Mittelverwendung
vorsehen, ohne gréBeren Priifungsaufwand eine Anfinanzierung von Vorhaben, deren
Gesamtfinanzierung nicht hinreichend gesichert ist, veranlassen und regelmaBig die Form einer
Festbetragsfinanzierung wahlen. Ein Fall von geringer finanzieller Bedeutung ist in der Regel
anzunehmen, wenn der Gesamtbetrag der Zuwendung bei institutioneller Férderung fiir ein
Wirtschaftsjahr oder bei einer Projektférderung pro Jahr und Zuwendungsempfanger insgesamt nicht
mehr als 10.000 Euro betragt.

§ 8 Riickforderung der bewilligten Zuwendung

(1) Die bewilligte und ggf. bereits ausgezahlte Zuwendung soll von der IHK nach MaBgabe der
Zuwendungs-Richtlinien ganz oder teilweise ex tunc zurlickgefordert werden, insbesondere wenn

® die Zuwendung durch unrichtige oder unvollstdndige Angaben erwirkt worden ist;
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® die Zuwendung nicht oder nicht mehr fiir den vorgesehenen Zweck verwendet wird;

® inder Bewilligung definierte (auflésende) Bedingungen (z. B. nachtrégliche ErmiBigung der
Ausgaben oder Anderung der Finanzierung) eingetreten sind;

e die Zuwendung nicht alsbald nach Auszahlung zur Erflillung des Zuwendungszwecks verwendet
wird oder

* Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfiillt wurden.

(2) Die Riickforderung bedarf der Schriftform. Sie erfolgt durch Bescheid, im Falle der Bewilligung
der Zuwendung in einem Vertrag zusammen mit der Kiindigung des Zuwendungsvertrages. Bei
einer Zuwendung, die in mehreren Teilbetrdgen fiir ein Gesamtvorhaben ausbezahlt wird, kann
die gesamte Zuwendung zuriickgefordert werden.

(3) Im Falle der Riickforderung einer Zuwendung unterliegt diese der Verzinsung ab Empfang der
Zuwendung und ist vom Zuwendungsempfanger der IHK zu erstatten. Der Erstattungsanspruch
ist mit 5 Prozent/Jahr tiber dem Basiszinssatz zu verzinsen. In begriindeten Fallen kann von der
Verzinsung ganz oder teilweise abgesehen werden.

(4) Bei vorzeitiger Inanspruchnahme der Zuwendung gilt die Verzinsungsregelung gemaB Absatz 3
entsprechend ab Auszahlung.

§ 9 In-Kraft-Treten

Diese Zuwendungssatzung tritt am Tage nach der Verdffentlichung in der Offenbacher Wirtschaft in
Kraft; sie gilt nur flir Zuwendungen, die ab Inkrafttreten dieser Satzung bewilligt werden.

Offenbach am Main, den 22. September 2015

gez. gez.
Alfred Clouth Markus Weinbrenner
Prasident Hauptgeschaftsfiihrer
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Gemeinsamer Prifungsausschuss flr die

Sachkundeprifung im Bewachungsgewerbe der
IHK Frankfurt am Main und der IHK Offenbach
am Main

Praambel

Der Gesetzgeber hat in § 34a Abs. 1 Satz 5 Gewerbeordnung mit Wirkung vom 01. Januar 2003 im
Bewachungsgewerbe eine Sachkundepriifung eingefiihrt, deren erfolgreiche Ablegung fiir die Vornahme
bestimmter Aufgaben im Sicherheitsgewerbe zwingend vorgeschrieben ist. Nach § 5b Abs. 1 der
Bewachungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. Dezember 1995 (BGBI. | S. 1602),
zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Anderung des Bewachungsgewerberechts vom 23. Juli
2002 (BGBI. | S. 2724 ff), erfolgt die Abnahme der Sachkundeprifung durch Industrie- und
Handelskammern. Mehrere Industrie- und Handelskammern konnen nach § 5b Abs. 3
Bewachungsverordnung einen gemeinsamen Priifungsausschuss errichten.

§1

Die Industrie- und Handelskammern Frankfurt am Main und Offenbach am Main errichten bei der IHK
Frankfurt am Main einen gemeinsamen Priifungsausschuss fiir die Abnahme der Sachkundepriifung im
Bewachungsgewerbe.

§2

Die in § 1 genannten Industrie- und Handelskammern kdnnen Mitglieder fiir den gemeinsamen
Priifungsausschuss vorschlagen. Die Berufung der Mitglieder erfolgt durch die IHK Frankfurt am Main.

§3

Der gemeinsame Priifungsausschuss ist fiir alle Bewerber nach § 34 a Abs. 1 Satz 5 der Gewerbeordnung
aus den Bezirken der in § 1 genannten Industrie- und Handelskammern zusténdig. Die IHK Frankfurt am
Main ist fiir die Organisation und die Durchfiihrung der Sachkundepriifung allein zustidndig und
verantwortlich.

§4

Die von den Bewerbern zu entrichtende Gebiihr steht der IHK Frankfurt am Main zu. Die mit der
Durchfiihrung der Sachkundepriifung verbundenen Kosten tragt die IHK Frankfurt am Main.

§5

Diese Vereinbarung tritt am 01.03.2003 in Kraft. Die Vollversammlung hat in ihrer Sitzung am 27.
Februar 2003 der Errichtung eines gemeinsamen Priifungsausschusses zugestimmt.

Die Vereinbarung mit der IHK Frankfurt am Main ist am 29. April 2003 geschlossen worden. Der
Beschluss der Vollversammlung ist mit Erlass vom 16.03.2004 vom Hessischen Ministerium fiir
Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung genehmigt, am 13.04.2004 ausgefertigt und in der
Offenbacher Wirtschaft 5/04 bekannt gemacht worden.
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Vertrag zur Ubertragung von Kammeraufgaben
iIm Bereich ,Gefahrgut” auf die IHK Lahn-Dill

Die Industrie- und Handelskammer Wetzlar, vertreten durch Prasident Dipl.-Phys. Karl-Heinz Lust und
Hauptgeschaftsfiihrer Dipl.-Ing. Andreas Tielmann

und

die Industrie- und Handelskammer zu Offenbach, vertreten durch Prasident Ingo Mayer und
Hauptgeschaftsfiihrerin Eva Dude,

schlieBen folgenden Vertrag:

l. tiber die Ubertragung der Aufgaben, die den IHKs nach § 6 Absatz 11 der Verordnung iiber die
innerstaatliche grenziiberschreitende Beforderung gefahrlicher Giiter auf der StraBBe und mit den
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung StraBe und Eisenbahnen - GGVSE -) in der Fassung vom 13. Januar
2005 (BGBI Teil I, Nr. 2 S. 36) auf dem Gebiet

- der Uberwachung und Anerkennung der Schulung nach dem Unterabschnitt 8.2.2.7 ADR und
- der Erteilung der Bescheinigung tber die Fahrzeugfiihrerschulung nach Unterabschnitt 8.2.2.8
ADR

als Selbstverwaltungsaufgaben in ihre Zustdndigkeit liberwiesen worden sind.

II. iiber die Ubertragung der Aufgaben, die den IHKs nach § 2 Absatz 1, und 2 der Verordnung iiber die
Bestellung von Gefahrgutbeauftragten und die Schulung der beauftragten Personen in Unternehmen und
Betrieben (Gefahrgutbeauftragtenverordnung - GbV -) in der Fassung vom 12.12.1989 (BGBI |, S 2185)
zuletzt gesndert durch Artikel 3 der Verordnung zu Anderung gefahrgutrechtlicher und anderer
Vorschriften (GefAndV) 2001 vom 11. Dezember 2001 (BGBI |, S 3529) sowie nach § 7 der Verordnung
tiber die Priifung von Gefahrgutbeauftragten (Gefahrgutbeauftragtenpriifungsverordnung - PO Gb-) in
der Fassung vom 1. Dezember 1998 (BGBI |, S 3514) als Selbstverwaltungsaufgabe in ihre Zustandigkeit
iberwiesen worden sind.

§ 1 Ubertragung

l. Die Aufgaben, die den IHKs nach § 6 Absatz 11 GGVSE auf dem Gebiet der Gefahrgutbeférderung
sowie nach § 2 Absatz 1 und 2 GbV und nach § 7 PO Gb auf dem Gebiet der
Gefahrgutbeauftragtenschulung und zur Wahrnehmung sonstiger Aufgaben auf dem Gebiet der
Beforderung gefahrlicher Giiter in die Zustandigkeit liberwiesen sind, werden einvernehmlich auf
die IHK Wetzlar Gbertragen.

I Mit der Ubertragung iibernimmt die IHK Wetzlar die Aufgaben der iibertragenden IHK Offenbach
in ihre Zustandigkeit. Damit gehen die Rechte und die Pflichten zur Aufgabenerfiillung sowie der
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dazu notwendigen Befugnisse ebenso auf sie {iber, wie auch die Rechte und Pflichten der
ubertragenden IHK als Trager der Aufgaben.

§ 2 Zustandigkeit

Mit der Ubertragung ist die IHK Wetzlar fiir alle Gefahrgutfahrer und Gefahrgutbeauftragten sowie fiir
die mit dem Gebiet der Beforderung gefahrlicher Giiter zusammenhingenden Angelegenheiten (z. B.
anlassbezogene oder stichprobenartige Uberwachung, Umschreibung von Gefahrgutbescheinigungen,
weiterfiihrende Auskiinfte auf dem Gebiet der Beférderung gefahrlicher Giiter) allein zusténdig.

§ 3 MalBgebliches Recht

l. Die IHK Wetzlar erledigt die Aufgaben nach MafBgabe der gesetzlichen und verordnungs-
rechtlichen Vorschriften.

Il Die Einzelheiten zur Erflillung der Aufgaben, wie Schulungsinhalte, Zeitdauer, Verfahrensabldufe
usw. regelt die IHK Wetzlar durch Satzung. Die Satzungsbefugnis obliegt den IHKs nach § 8 GbV
und § 6 Absatz 11 GGVSE. Sie geht mit der Ubertragung der Aufgaben auf die IHK Wetzlar {iber.

§ 4 Gewahrleistung

Die IHK Wetzlar gewahrleistet eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Wahrnehmung der
iibertragenen Aufgaben.

§ 5 Finanzen

Die mit der Wahrnehmung der Aufgaben verbunden Kosten tragt die IHK Wetzlar. Ihr stehen auch die mit
der Aufgabenwahrnehmung anfallenden Geblihren/Entgelte zu.

§ 6 Dauer des Vertrages

l. Dieser Vertrag tritt am Ersten des auf die Veroffentlichung in den jeweiligen IHK-Zeitschriften
der beteiligten IHKs folgenden Monats in Kraft. Mit Inkrafttreten dieses Vertrages treten alle
bisherigen Regelungen auBer Kraft.

[ Der Vertrag gilt auf unbestimmte Zeit. Er kann von jeder der beteiligten IHKs unter Einhaltung
einer einjahrigen Frist zum Jahresende gekiindigt werden.

§ 7 Schriftform und Salvatorische Klausel
l. Anderungen der Vereinbarung bediirfen der Schriftform.
I. Soweit einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sind oder unwirksam werden,

wird dadurch die Gultigkeit des lbrigen Vertragsinhaltes nicht beriihrt.

Die Ubertragung der Aufgaben nach & 1 Abs. 4 a des IHKG wurde vom Hessischen Ministerium fiir
Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung mit Bescheid vom 20. September 2005 genehmigt. Die
genehmigte Vereinbarung ist in der ,Offenbacher Wirtschaft" 11/2005 bekannt gemacht worden.
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Vereinbarung Uber die Sachkundeprifung fir
Versicherungsvermittler

Vereinbarung

tiber die Errichtung eines gemeinsamen Priifungsausschusses fiir die Abnahme der Sachkundepriifung fiir
Versicherungsvermittler/-berater
zwischen der

Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main
und den

Industrie- und Handelskammern
Darmstadt

Fulda
Hanau-Gelnhausen-Schliichtern
Offenbach am Main

Praambel

Im Rahmen der Einfiihrung eines Erlaubnis- und Registrierungsverfahrens fiir Versicherungsvermittler
und -berater nach den 85 34d und 34e der Gewerbeordnung ist geregelt worden, dass ein
Versicherungsvermittler bzw. Versicherungsberater durch eine vor der Industrie- und Handelskammer
erfolgreich abgelegte Priifung nachweist, dass er die flir die Versicherungsvermittiung bzw. -beratung
notwendige Sachkunde besitzt.

GemiB § 2 Absatz 3 Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV) kénnen mehrere Industrie- und
Handelskammern einen gemeinsamen Priifungsausschuss errichten.

Ziel dieser Vereinbarung ist es, dass ein gemeinsamer Priifungsausschuss fiir den Bereich der Industrie-
und Handelskammern Darmstadt, Frankfurt am Main, Fulda, Hanau-Gelnhausen-Schliichtern und
Offenbach am Main gebildet wird.

§1

Die Industrie- und Handelskammern Darmstadt, Frankfurt am Main, Fulda, Hanau-Gelnhausen-
Schliichtern und Offenbach am Main errichten bei der Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main
einen gemeinsamen Priifungsausschuss fiir die Abnahme der Sachkundepriifungen fiir
Versicherungsvermittler/-berater.

§2

Die in § 1 genannten Industrie- und Handelskammern kénnen Mitglieder fiir den gemeinsamen
Priifungsausschuss vorschlagen. Die Berufung der Mitglieder erfolgt durch die Industrie- und
Handelskammer Frankfurt am Main. Das Recht und die Pflicht zur Aufgabenerfiillung geht mit der
Vereinbarung ebenfalls auf die Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main (iber. Das gleiche gilt
fiir die zur Erfillung der Aufgaben notwendigen Befugnisse.
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Versicherungsvermittler

§3

Der gemeinsame Priifungsausschuss ist fiir alle Bewerber nach § 2 Absatz 1 der VersVermV aus den
Bezirken der in § 1 genannten Industrie- und Handelskammern zustandig, die dort ihren Geschaftssitz,
ihren Wohnsitz, ihre Ausbildungsstatte haben, oder deren Versicherungsunternehmen bzw.
Vermittlerunternehmen dort ihren Sitz hat.

Die Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main ist fiir die Organisation und die Durchflihrung der
Sachkundepriifung allein zusténdig und verantwortlich.

§4

Die von den Bewerbern fiir die Sachkundepriifung zu entrichtende Geblihr steht der Industrie- und
Handelskammer Frankfurt am Main zu.

Die mit der Durchflihrung der Sachkundepriifung verbundenen Kosten trdgt die Industrie- und
Handelskammer Frankfurt am Main.

Mit der Vereinnahmung der Gebiihren sind alle Aufwendungen und Kosten der Industrie- und
Handelskammer Frankfurt am Main abgegolten.

Die beteiligten Industrie- und Handelskammern verpflichten sich auf einheitliche Gebiihrentatbestdnde

und -tarife, die von der Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main nach den fiir die
Gebiihrenerhebung geltenden Grundsitzen festgelegt werden.

§5

Diese Vereinbarung tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf die Verdffentlichung in dem
jeweiligen Verdffentlichungsorgan der beteiligten Industrie- und Handelskammern folgt.

Industrie- und Handelskammer Darmstadt
gez. Prasident Hauptgeschaftsfiihrer

Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main
gez. Prasident Hauptgeschaftsfiihrer

Industrie- und Handelskammer Fulda
gez. Prasident Hauptgeschaftsfiihrer

Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schliichtern
gez. Prasident Hauptgeschaftsfiihrer

Industrie- und Handelskammer Offenbach am Main
gez. Prasident Hauptgeschaftsfiihrer

Die von der Vollversammlung der IHK Offenbach am Main in ihrer Sitzung vom 6. Marz 2007
beschlossene Kooperationsvereinbarung ist in der Offenbacher Wirtschaft 11/2007 veréffentlicht worden.
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Vereinbarung zur Ubertragung der Abnahme der
Sachkundeprifung flr Finanzanlagenvermittler

zwischen der

Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main (IHK Frankfurt)
und der

Industrie- und Handelskammer Offenbach am Main (IHK Offenbach)

Praambel

Im Rahmen der Einflihrung eines Erlaubnis- und Registrierungsverfahrens fiir Finanzanlagenvermittler ist
geregelt worden, dass ein Finanzanlagenvermittler durch eine vor der Industrie- und Handelskammer
erfolgreich abgelegte Priifung nachweist, dass er die fiir die Vermittiung von und die Beratung iiber
Finanzanlagen im Sinne von § 34f Absatz 1 Satz 1 Gewerbeordnung notwendige Sachkunde {ber die
fachlichen und rechtlichen Grundlagen sowie iiber die Kundenberatung besitzt, § 34f Absatz 2 Nr. 4
Gewerbeordnung in Verbindung mit der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) vom 2. Mai
2012 (BGBI. I S. 1006).

GemaB § 2 Absatz 3 Satz 3 FinVermV in Verbindung mit § 10 des Gesetzes zur vorldufigen Regelung des
Rechts der Industrie- und Handelskammern kann die Aufgabe einvernehmlich einer anderen Industrie-
und Handelskammer libertragen werden.

§1

Die Aufgabe der Abnahme der Sachkundepriifung einschlieBlich der spezifischen Sachkundepriifung nach
§ 5 FinVermV, die den Industrie- und Handelskammern nach § 2 Absatz 1 Satz 1 FinVermV Ubertragen
wurde, wird einvernehmlich auf die IHK Frankfurt libertragen.

Mit der Ubertragung iibernimmt die IHK Frankfurt die Aufgabe der Gibertragenden IHK Offenbach in ihre
Zustdndigkeit. Damit gehen alle Rechte und Pflichten zur Aufgabenerfiillung sowie der dazu
notwendigen Befugnisse ebenso auf die IHK Frankfurt liber, wie auch die Rechte und Pflichten der iiber-
tragenden IHK Offenbach als Trager der Aufgaben.

§2

Mit der Ubertragung ist die IHK Frankfurt fiir die Durchfiihrung der Priifung zum Nachweis dariiber, dass
der Finanzanlagenvermittler iiber die zur Ausiibung der in § 34f Absatz 1 der Gewerbeordnung
genannten Tatigkeiten erforderlichen fachspezifischen Produkt- und Beratungskenntnisse verfiigt, allein
zustandig.

§3

Die IHK Frankfurt erledigt die Aufgaben nach MaBgabe der gesetzlichen und verordnungsrechtlichen
Vorschriften.

§4

Die IHK Frankfurt gewahrleistet eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Wahrnehmung der
tibertragenen Aufgaben.
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Vereinbarung zur Ubertragung der Abnahme der
Sachkundepriifung flir Finanzanlagenvermittler

§5

Die mit der Wahrnehmung der Aufgaben verbundenen Kosten tragt die IHK Frankfurt. Die von den
Teilnehmern zu entrichtenden Gebiihren stehen allein der IHK Frankfurt zu.

§6

Die Vereinbarung gilt auf unbestimmte Zeit. Sie kann von jeder der beteiligten IHKs unter Einhaltung
einer halbjahrigen Frist zum Jahresende gekiindigt werden.

§7

Anderungen der Vereinbarung bediirfen der Schriftform.
Soweit einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sind oder unwirksam
werden, wird dadurch die Giiltigkeit des Gbrigen Vertragsinhaltes nicht beriihrt.

§8

Die Vereinbarung tritt nach Genehmigung und mit Verdffentlichung in der Offenbacher Wirtschaft in
Kraft.

Offenbach am Main, den 24. September 2012

IHK Offenbach am Main

gez. gez.
Alfred Clouth Eva Dude
Prasident Hauptgeschaftsfiihrerin

IHK Frankfurt am Main, den 16.01.2013

gez. gez.
Dr. Mathias Muiller Matthias GraBle
Prasident Hauptgeschaftsfiihrer

Die Vollversammlung der IHK Offenbach am Main hat in ihrer Sitzung vom 12. September 2012 der
Vereinbarung zur Ubertragung der Abnahme der Sachkundepriifung fiir Finanzanlagenvermittler
zwischen der IHK Frankfurt am Main und der IHK Offenbach am Main zugestimmt und Prasident Alfred
Clouth und Hauptgeschaftsfiihrerin Eva Dude bevollméchtigt, die Vereinbarung zu unterzeichnen.

Der Beschluss ist vom Hessischen Ministerium flir Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung mit
Bescheid vom 08.01.2013 genehmigt, am 16.01.2013 ausgefertigt und in der Offenbacher Wirtschaft
03/2013 verdffentlicht worden.
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Vereinbarung zur Ubertragung der Abnahme der
Sachkundeprifung fur
Immobiliardarlehensvermittler

zwischen der

Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main (IHK Frankfurt)
und der

Industrie- und Handelskammer Offenbach am Main (IHK Offenbach)

Praambel

Im Rahmen der Einfiihrung eines Erlaubnis- und Registrierungsverfahrens fiir Immobiliardarlehens-
vermittler ist geregelt worden, dass ein Immaobiliardarlehensvermittler durch eine vor der Industrie- und
Handelskammer erfolgreich abgelegte Priifung nachweist, dass er die fiir die Vermittlung von und die
Beratung iiber Immobiliardarlehen im Sinne von § 34i Absatz 1 Satz 1 Gewerbeordnung notwendige
Sachkunde iber die fachlichen und rechtlichen Grundlagen sowie iiber die Kundenberatung besitzt, § 34i
Absatz 2 Nummer 4 Gewerbeordnung in Verbindung mit der Immobiliardarlehensvermittlungsverordnung
(ImmVermV) vom 28. April 2016 (BGBI. 1 S. 1046).

GemaB § 2 Absatz 3 Satz 3 ImmVermV in Verbindung mit § 10 des Gesetzes zur vorlaufigen Regelung des
Rechts der Industrie- und Handelskammern kann die Aufgabe einvernehmlich einer anderen Industrie-
und Handelskammer libertragen werden.

§1

Die Aufgabe der Abnahme der Sachkundepriifung einschlieBlich der spezifischen Sachkundepriifung nach
§ 5 ImmVermV, die den Industrie- und Handelskammern nach § 2 Absatz 3 Satz 2 ImmVermV {ibertragen
wurde, wird einvernehmlich auf die IHK Frankfurt Gibertragen.

Mit der Ubertragung iibernimmt die IHK Frankfurt die Aufgabe der {ibertragenden IHK Offenbach am
Main in ihre Zustdndigkeit. Damit gehen alle Rechte und Pflichten zur Aufgabenerfiillung sowie der dazu
notwendigen Befugnisse ebenso auf die IHK Frankfurt liber, wie auch die Rechte und Pflichten der
ibertragenden IHK Offenbach als Tragerin der Aufgaben.

§2

Mit der Ubertragung ist die IHK Frankfurt fiir die Durchfiihrung der Priifung zum Nachweis dariiber, dass
der Immobiliardarlehensvermittler liber die zur Ausiibung der in § 34i Absatz 1 der Gewerbeordnung
genannten Tatigkeiten erforderlichen fachspezifischen Produkt- und Beratungskenntnisse verfiigt, allein
zustandig.

§3

Die IHK Frankfurt erledigt die Aufgaben nach MaBBgabe der gesetzlichen und verordnungsrechtlichen
Vorschriften.

Die IHK Frankfurt gewahrleistet eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Wahrnehmung der
tbertragenen Aufgaben.
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Vereinbarung zur Ubertragung der Abnahme der
Sachkundepriifung fiir
Immobiliardarlehensvermittler

§4

Die mit der Wahrnehmung der Aufgaben verbundenen Kosten tragt die IHK Frankfurt. Die von den
Teilnehmern zu entrichtenden Gebiihren stehen allein der IHK Frankfurt zu.

§5

Die Vereinbarung gilt auf unbestimmte Zeit. Sie kann von jeder der beteiligten IHKs unter Einhaltung
einer halbjahrigen Frist zum Jahresende gekiindigt werden.

§6
Anderungen der Vereinbarung bediirfen der Schriftform.

Soweit einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sind oder unwirksam werden, wird
dadurch die Giiltigkeit des ibrigen Vertragsinhaltes nicht berihrt.

§7
Die Vereinbarung tritt nach Genehmigung und mit Verdffentlichung in der IHK-Zeitschrift in Kraft.
Offenbach am Main, den 16.06.2016

IHK Offenbach am Main

gez. gez.
Alfred Clouth Markus Weinbrenner
Prasident Hauptgeschaftsfiihrer

IHK Frankfurt am Main, den 18.07.2016

gez. gez.
Prof. Dr. Mathias Miiller Matthias GraBle
Prasident Hauptgeschaftsfiihrer

Die Vollversammlung der IHK Offenbach am Main hat in ihrer Sitzung vom 8. Mérz 2016 der
Vereinbarung zur Ubertragung der Abnahme der Sachkundepriifung fiir Finanzanlagenvermittler
zwischen der IHK Frankfurt am Main und der IHK Offenbach am Main zugestimmt und Prasident und
Hauptgeschaftsfiihrer bevollméchtigt, eine entsprechende Vereinbarung mit der IHK Frankfurt am Main
zu unterzeichnen. Die Vereinbarung zwischen der IHK Frankfurt am Main und der IHK Offenbach am
Main ist am 18.07.2016 geschlossen worden. Der Beschluss der Vollversammlung ist mit Bescheid vom
02.08.2016 vom Hessischen Ministerium fiir Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung
genehmigt worden und in der Offenbacher Wirtschaft 10/2016 veréffentlicht worden.
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Satzung des dffentlich-rechtlichen
/Zusammenschlusses von Industrie- und
Handelskammern zur Feststellung der
Gleichwertigkeit von Berufsausbildung

Die unterzeichnenden Industrie- und Handelskammern (IHKs) bilden gem3B § 10 Abs. 1 des Gesetzes
zur vorldufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern vom 18. Dezember 1956
(BGBI. | S. 920), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Anderung gewerberechtlicher
Vorschriften vom 11. Juli 2011 (BGBI. | S. 1341), einen 6ffentlich-rechtlichen Zusammenschluss zur
Erfiillung der mit dieser Satzung auf den &ffentlich-rechtlichen Zusammenschluss Uibertragenen
Aufgaben nach dem ,Gesetz lber die Feststellung der Gleichwertigkeit von Berufsqualifikationen”
vom 6. Dezember 2011 (BGBI. | S. 2515) und beschlieBen die folgende Satzung:

§ 1 Grindung, Name und Sitz

Die unterzeichnenden Industrie- und Handelskammern (IHKs) bilden gem&B § 10 Abs.1 des Gesetzes zur
vorldufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern einen &ffentlich-rechtlichen
Zusammenschluss. Der ffentlich-rechtliche Zusammenschluss (im folgenden ORZ) fiinrt den Namen
,Offentlich-rechtlicher Zusammenschluss von Industrie- und Handelskammern zur Feststellung der
Gleichwertigkeit von Berufsqualifikationen” und umfasst die IHK-Bezirke der beteiligten Industrie- und
Handelskammern (IHKs).

Er hat seinen Sitz in Niirnberg.

Der ORZ ist eine Kérperschaft des dffentlichen Rechts.

§ 2 Mitglieder

(M Die Mitglieder des ORZ sind die unterzeichnenden Industrie- und Handelskammern.

(2) Weitere Industrie- und Handelskammern kénnen sich an dem ORZ jederzeit unter den
Voraussetzungen von §§ 10, 11 IHKG mit Zustimmung der ORZ-Mitgliederversammlung
beteiligen.

(3) Wird eine IHK bei einer Neugliederung der IHK-Bezirke aufgeldst, so geht ihre Mitgliedschaft auf
die zum Gesamtrechtsnachfolger bestimmte IHK iber.

§ 3 Aufgaben des ORZ

Der ORZ hat folgende, ihm von den Mitgliedern {ibertragene Aufgaben durchzufiihren:

Feststellung der Gleichwertigkeit von im Ausland erworbenen Ausbildungsnachweisen und sonstigen
Berufsqualifikationen mit den entsprechenden inldndischen Ausbildungsnachweisen nach Teil 1, Teil 2
Kapitel 1 und 3 sowie die Erfiillung der Auskunftspflicht nach Teil 3 des Gesetzes uiber die Feststellung
der Gleichwertigkeit von Berufsqualifikationen, soweit die IHKs als zustandige Stellen benannt sind.

§ 4 Organe

Organe des ORZ sind
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Satzung des offentlich-rechtlichen
Zusammenschlusses von Industrie- und
Handelskammern zur Feststellung der
Gleichwertigkeit von Berufsausbildung

1. die @RZ:MithiederversammIung, im folgenden Mitgliederversammlung
2. der/die ORZ-Vorsitzende/r, im folgenden Vorsitzende/r
3. der/die ORZ-Geschéftsfiihrer/in, im folgenden Geschaftsfiihrer/in

§ 5 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung besteht aus den beteiligten IHKs, die gemaB ihrer Satzung vertreten
werden. Jede IHK hat eine Stimme. Sind bei den Abstimmungen Prasident und
Hauptgeschaftsfiihrer anwesend, fiihrt der Prasident die Stimme.

(2) Die Mitgliederversammlung bestimmt die Richtlinien der Arbeit des ORZ und beschlieBt iber alle
Fragen von grundsatzlicher Bedeutung. Der Mitgliederversammlung bleibt die Beschlussfassung
vorbehalten lber:

a) die Satzung,

b) die Gebiihren- und Beitragsordnung,

) die Wirtschaftssatzung und die Feststellung des Wirtschaftsplans,

d) die Wahl des/der Vorsitzenden und dessen/deren ersten und zweiten Stellvertreters/in

e) die Bestellung des/der Geschaftsfiihrers/in,

f) die Wahl der ehrenamtlichen Rechnungspriifer,

) das Finanzstatut,

h) den Erlass einer Geschaftsordnung,

i) die Feststellung des Abschlusses, die Entgegennahme des Lageberichts und die
Beschlussfassung tiber die Ergebnisverwendung,

j) die Entgegennahme des Berichts der ehrenamtlichen Rechnungspriifer sowie die
Beschlussfassung liber die Entlastung,

k) Zustimmung zur Aufnahme neuer Mitglieder und Festlegung der Aufnahmebedingungen,

1) die Art und Weise der 6ffentlichen Bekanntmachung,

m) im Rahmen und zur Erfiillung der oben genannten Aufgaben die Griindung und Auflésung von

Gesellschaften sowie die Beteiligung und VerduBerung von Beteiligungen an Gesellschaften,
die der vorherigen Anzeigepflicht an die Aufsicht unterliegt.

(3) Die Mitgliederversammlung entscheidet in allen Angelegenheiten des ORZ, soweit nicht nach
dem Gesetz, dieser Satzung oder besonderen Beschliissen der Mitgliederversammlung der/die
Vorsitzende oder der/die Geschaftsfiihrer/in zustandig sind.

(4) Die Mitglieder der Mitgliederversammlung sind unentgeltlich tatig.
§ 6 Sitzungen und Beschlisse der Mitgliederversammlung

(M Die Mitgliederversammlung wird vom/von der Vorsitzenden nach Bedarf, mindestens jedoch
einmal jahrlich zu einer ordentlichen Sitzung einberufen. Die Mitgliederversammlung ist
vom/von der Vorsitzenden innerhalb von drei Wochen zu einer auBerordentlichen Sitzung
einzuberufen, wenn ein Flinftel ihrer Mitglieder es unter Angabe des Beratungsgegenstandes
verlangt.

(2) Eine Mitgliederversammlung, die lber die in § 5 Abs. 2 Buchst. f, i und j aufgefiihrten
Gegenstande zu beschlieBen hat, muss innerhalb der ersten sechs Monate des folgenden
Geschéftsjahres stattfinden.

(3) Die Einladung der Mitgliederversammlung erfolgt in Textform mindestens zwei Wochen vor der
Sitzung und unter Mitteilung der Tagesordnung. Antrdge fiir die Mitgliederversammlung sollen
spatestens drei Wochen vor der Sitzung mitgeteilt werden, damit sie auf die Tagesordnung
gesetzt werden kénnen. Die Tagesordnung wird vom/von der Vorsitzenden aufgestellt und hat
alle rechtzeitig vorliegenden Antrdge zu beriicksichtigen.
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Satzung des offentlich-rechtlichen
Zusammenschlusses von Industrie- und
Handelskammern zur Feststellung der
Gleichwertigkeit von Berufsausbildung

(4) Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung fiihrt der/die Vorsitzende. Der/Die Geschaftsfiihrer/in
-im Verhinderu_r]gsfall sein/e Stellvertreter/in nimmt an den Sitzungen teil, er/sie kann weitere
Mitarbeiter des ORZ hinzuziehen.

(5) Zu Beginn der Sitzung ist die Beschlussfahigkeit festzustellen. Die Mitgliederversammlung ist
beschlussfahig, wenn mindestens die Halfte der Mitglieder anwesend ist. Ein Mitglied kann sich
durch schriftliche Bevollméachtigung eines anderen Mitglieds in der Mitgliederversammlung
vertreten lassen. Die Mitgliederversammlung gilt solange als beschlussfahig, wie nicht ein
Mitglied vor einer Beschlussfassung beantragt, die Beschlussunfahigkeit festzustellen. Sollte
wegen Beschlussunfihigkeit eine weitere Sitzung mit derselben Tagesordnung erforderlich sein,
so kann diese nach einer mindestens halbstiindigen Unterbrechung im Anschluss an die
einberufene Sitzung stattfinden, sofern in der Einladung zur ersten Sitzung auf diese Mdglichkeit
hingewiesen wurde. Die Mitgliederversammlung ist dann ohne Riicksicht auf die Zahl der
anwesenden Mitglieder beschlussfahig.

(6) Fiir Beschlisse der Mitgliederversammilung ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen
erforderlich, Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegeben (einfache Mehrheit). Anderungen
dieser Satzung bediirfen der Mehrheit von drei Viertel der Mitglieder. Bei der Besetzung von
Amtern, um die sich mehrere Kandidaten/innen bewerben, ist derjenige/diejenige Kandidat/in
gewahlt, der/die die meisten Stimmen auf sich vereinigt.

(7) Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung erfolgt in der Regel durch Handzeichen.
Geheime Abstimmung erfolgt nur, wenn ein Fiinftel der vertretenen Mitglieder es verlangt.
Wabhlen erfolgen geheim. Mit Ausnahme der Wahl des/der Vorsitzenden und seiner/ihrer
Stellvertreter/in kann eine offene Wahl mit einfacher Mehrheit beschlossen werden.

(8) Der/Die Vorsitzende kann Gaste zu den Sitzungen zulassen. Der Deutsche Industrie- und
Handelskammertag e.V. ist standiger Gast.

(9) Uber die Beratungen und Beschliisse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift
aufzunehmen, die vom/von der Vorsitzenden und vom/von der Geschaftsfiihrer/in zu
unterzeichnen ist. Abweichende Meinungen sind auf Verlangen in der Niederschrift festzuhalten.

§ 7 Vorsitzende/r

(M Der/Die Vorsitzende und dessen/deren erste/r und zweite/r Stellvertreter/in werden von der
Mitgliederversammlung fiir die Dauer von vier Geschaftsjahren aus den Reihen der Prasidenten
gewahlt und kdnnen einmalig wiedergewadhlt werden. Bei vorzeitigem Ausscheiden erfolgt eine
Neuwabhl fiir die restliche Amtszeit. Die Gewahlten nehmen ihr Amt jedoch bis zum Amtsantritt
eines/einer Nachfolgers/in wahr.

(2) Der/ Die Vorsitzende bereitet die Beschliisse der Mitgliederversammlung vor und sorgt fiir ihre
Durchfiihrung. Der/Die Vorsitzende kann gemeinsam mit seinen/ihren Stellvertretern tiber die
Angelegenheiten des ORZ, auch auf schriftlichem Wege, beschlieBen, soweit Gesetz oder
Satzung diese Aufgaben nicht der Mitgliederversammlung vorbehalten. Duldet die
Beschlussfassung iiber eine Angelegenheit wegen ihrer Dringlichkeit keinen Aufschub, so kann
tiber sie der/die Vorsitzende gemeinsam mit seinen/ihren Stellvertretern an Stelle der an sich
zusténdigen Mitgliederversammlung beschlieBen, soweit es sich dabei nicht um eine durch
Gesetz oder Satzung der ausschlieBlichen Zustandigkeit der Mitgliederversammlung
vorbehaltene Aufgabe handelt. Der Mitgliederversammlung ist in ihrer nachsten ordentlichen
Sitzung dariiber zu berichten.

(3) Der/Die Vorsitzende wird bei Verhinderung durch den/die erste/n Stellvertreter/in, bei
dessen/deren Verhinderung durch den/die zweite/n Stellvertreter/in vertreten.

(4) Der/Die Vorsitzende und seinefihre Stellvertreter sind unentgeltlich titig.
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Satzung des offentlich-rechtlichen
Zusammenschlusses von Industrie- und
Handelskammern zur Feststellung der
Gleichwertigkeit von Berufsausbildung

§ 8 Geschaftsfuhrer/in

(1) Der/Die Geschiftsfiihrer/in wird von der Mitgliederversammlung bestellt. Er/Sie fiihrt die
Geschifte des ORZ und bestimmt den Geschiftsverteilungsplan. Der/Die Geschiftsfiinrer/in ist
der Mitgliederversammlung fiir die ordnungsgemaBe Durchfiihrung der Geschifte des ORZ
verantwortlich. Er/Sie ist berechtigt, an allen Sitzungen der Gremien des ORZ teilzunehmen oder
sich dort durch Mitarbeiter/innen des ORZ vertreten zu lassen.

(2) Alle Anstellungsverhaltnisse sind durch schriftliche Vertrage zu regeln. Den Anstellungsvertrag
des/der Geschaftsfiihrers/in unterzeichnet der/die Vorsitzende und der/die erste Stellvertreter/in,
im Verhinderungsfall der/die zweite Stellvertreter/in. Alle weiteren Anstellungsvertrage der
Mitarbeiter/innen unterzeichnet der/die Geschaftsfuhrer/in.

(3) Der/Die Geschaftsfiihrer/in ist Vorgesetzte/r der Mitarbeiter/innen. Er/Sie beruft bis zu zwei
Stellvertreter/innen, die entsprechend des Geschéaftsverteilungsplans bei seiner/ihrer
Verhinderung seine/ihre Befugnisse ausiiben.

§ 9 Vertretung des ORZ

(1) Der/Die Vorsitzende und der/die Geschiftsfiihrer/in vertreten den ORZ gemeinschaftlich
rechtsgeschaftlich und gerichtlich. Sie sind dabei an die Beschliisse der Mitgliederversammlung
gebunden. Die gemeinsame schriftliche Bevollmachtigung eines/r Mitarbeiters/in ist zuldssig.

(2) Fiir die Geschafte der laufenden Verwaltung ist der/die Geschaftsfiihrer/in allein
vertretungsberechtigt.

(3) Gegeniiber dem/der Geschaftsfiihrer/in wird der ORZ von dem/der Vorsitzenden und dessen/deren
ersten Stellvertreter/in bzw. im Verhinderungsfall durch den/die zweiten Stellvertreter/in
vertreten.

§ 10 Geschaftsjahr/Wirtschaftsplan/Rechnungspriifer

(1) Das Geschéftsjahr Iduft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember.

(2) Der/Die Geschaftsfiihrer/in bereitet im Einvernehmen mit dem/der Vorsitzende/n auf Grundlage
des Finanzstatuts den Wirtschaftsplan vor. Der/Die Vorsitzende und der/die Geschaftsfiihrer/in
uberwachen die Einhaltung des von der Mitgliederversammlung festgestellten Wirtschaftsplanes.

(3) Die Mitgliederversammlung stellt den Wirtschaftsplan fest und wahlt aus ihrer Mitte zwei
ehrenamtliche Rechnungspriifer/innen fiir die Priifung des Jahresabschlusses.

(4) Der/die Vorsitzende/r hat fiir jedes Geschéftsjahr der Mitgliederversammlung Rechnung zu legen
und um seinefihre Entlastung sowie die Entlastung des/der Geschéftsfiihrers/in nachzusuchen.
Die Rechnungspriifer/innen berichten der Mitgliederversammlung vor der Beschlussfassung tiber
die Entlastung lber das Ergebnis ihrer Prifung.

§ 11 Rechnungsprifung

(1) Die Priifung des Jahresabschlusses obliegt den gewdhlten ehrenamtlichen
Rechnungspriifern/innen. Der Jahresabschluss ist vorher von einem/einer Priifer/in zu priifen.

(2) Der/Die Vorsitzende legt den Jahresabschluss und den Bericht der Rechnungspriifung der
Mitgliederversammlung innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Geschaftsjahres vor.

§ 12 Deckung des Aufwandes und Finanz-bedarfs; Umlageschlissel

(1) Die Deckung des Aufwandes erfolgt durch Geblihren und Entgelte.
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(3) Soweit Finanzbedarf entsteht, der durch Geblihren und Entgelte nicht gedeckt ist, leisten die
beteiligten IHKs gemaB der Beitragsordnung Beitrdge im Sinne einer Nachschusszahlung. Die
Nachschusszahlung wird nach dem Prozentsatz berechnet, der sich aus dem Verhaltnis der
Gewerbeertrage der letzten drei Jahre des jeweiligen IHK-Bezirks zur Summe der Gewerbeertrage
der letzten drei Jahre aus allen IHK-Bezirken gem. § 1 Abs. 1 ergibt (Umlageschliissel). Ndheres
regelt die Beitragsordnung.

(4) Ab dem fiinften Geschéftsjahr wird bei der Berechnung der Nachschusszahlung nach Absatz 2 je
zur Hilfte der Umlageschliissel und die Fallzahlen der Verfahren nach § 3 (Durchschnitt der
letzten drei Jahre) der jeweiligen IHK-Bezirke zugrunde gelegt.

(5) Die erstmalige Grundfinanzierung gemaB der Beitragsordnung erfolgt durch die beteiligten IHKs
entsprechend dem Umlageschliissel.

(6) IHKs, die dem ORZ nach § 2 Abs. 2 erst nach der Griindung beitreten, werden an der
Grundfinanzierung in entsprechender Anwendung des Absatzes 4 beteiligt.

§ 13 Beendigung der Beteiligung, Auseinandersetzung

(1) Auf schriftlichen Antrag einer IHK beschlieBt die Mitgliederversammlung des ORZ das
Ausscheiden dieser IHK zum Ende des darauffolgenden Geschaftsjahres und libertragt die in § 3
dem ORZ iibertragene Aufgabe auf die ausscheidende IHK gemaB § 10,11 IHKG zuriick. Der
Antrag kann erstmalig nach Ablauf von einem Jahr nach Beitritt zum ORZ gestellt werden. Das
Ausscheiden einer IHK ist zu verdffentlichen und I4sst den Bestand des ORZ unberiihrt.

(2) Bei einer Auflésung oder sonstigen Beendigung des ORZ erhalten die IHKs, die zum Zeitpunkt der
Aufldsung oder Beendigung beteiligt sind, das nach Erfiillung der Verbindlichkeiten verbleibende
Vermdgen oder leisten einen zur Deckung der Verbindlichkeiten erforderlichen Schlussbetrag. Die
Verteilung auf die IHKs richtet sich in beiden Fallen nach dem Verhaltnis ihrer
Nachschusszahlungen in den letzten fiinf abgeschlossenen Geschaftsjahren, hilfsweise nach den
Fallzahlen der Verfahren nach § 3 (Durchschnitt der letzten fiinf Jahre) der jeweiligen IHK-
Bezirke.

§ 14 Aufsicht

(M Der ORZ unterliegt der Aufsicht nach § 11 Abs. 1 IHKG dariber, dass er sich bei Ausiibung seiner
Tétigkeit im Rahmen der fiir ihn geltenden Rechtsvorschriften (einschlieBlich der Satzung und
der Beitrags- und Gebiihrenordnung) halt. Die Aufsicht wird ausgelibt durch das fiir Wirtschaft
zusténdige Bayerische Staatsministerium.

(2) Die Beschliisse der Mitgliederversammlung Gber
a) die Satzung,
b) die Beitrags - und Gebiihrenordnung,
¢) das Finanzstatut,

bediirfen der Genehmigung durch die Aufsichtsbehorde.

§ 15 Offentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachungen des ORZ erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger und treten, soweit sie keine
abweichende Regelung enthalten, am darauffolgenden Tag in Kraft.

§ 16 Entstehen des ORZ, In-Kraft-Treten der Satzung

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Dadurch entsteht der ORZ.
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§ 17 Ubergangsvorschrift

Die erste Sitzung des ORZ wird in Abweichung von § 6 der Satzung durch den Prisidenten der IHK
Niirnberg fiir Mittelfranken einberufen. Dieser leitet die Sitzung der ersten Mitgliederversammlung, bei
der der/die neue Vorsitzende zu wahlen ist, bis zu dessen/deren Wahl. Die erste Amtszeit des/der
Vorsitzenden bzw. der Stellvertreter nach der Griindung kann von der Mitgliederversammlung
abweichend von § 7 bestimmt werden. Das erste Geschaftsjahr kann abweichend von § 10 Abs. 1 gebildet
werden.
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Vereinbarung

der Industrie- und Handelskammern in Hessen {iber die Ubertragung der Aufgaben der
registerfiihnrenden Stelle im Gemeinschaftssystem fiir das Umweltmanagement und die
Umweltbetriebspriifung der Europdischen Union (Verordnung EG 761/2001) zur Erledigung der
Aufgaben gemaB 8§ 32-36 des Umweltauditgesetzes-UAG vom 7. Dezember 1995 (Bundesgesetzblatt
I, Seite 1591), zuletzt gedndert durch Artikel 8 Abs. 1 des Gesetzes zur Einfiihrung internationaler
Rechnungslegungsstandards und  zur Sicherung der Qualitat der  Abschlusspriifung
(Bilanzrechtsreformgesetz - BilReG vom 4. Dezember 2004 (Bundesgesetzblatt, Jahrgang 2004, Teil 1,
Nr. 65, Seite 3166) auf die Industrie und Handelskammer Kassel

§ 1 Ubertragung der Aufgabe

(1) Die IHK's in Hessen iibertragen die ihnen durch 88 32-36 UAG in der jeweils geltenden Fassung
zugewiesenen Aufgaben gemaB § 32 Abs. 3 UAG auf die Industrie- und Handelskammer Kassel (im
Folgenden als ,IHK Kassel" bezeichnet).

§ 2 Mitwirkung der tbertragenden Kammer

(1) Neben der IHK Kassel ist die fiir die Organisation zustindige IHK berechtigt, Antrdge zur
Eintragung in das Organisationsregister gemidB § 33 UAG entgegen zu nehmen.
Entgegengenommene Antrage werden unverziiglich der IHK Kassel zur Bearbeitung weitergereicht.
Stellt eine Organisation, die einer libertragenden IHK angehort, einen Antrag auf Eintragung
unmittelbar bei der IHK Kassel, teilt die IHK Kassel dies der fiir die Organisation zustandigen IHK
mit.

(2) Im Verfahren der Streichung und voriibergehenden Aufhebung von Eintragungen nach § 34 UAG
unterstiitzt die fiir die Organisation zustandige IHK die IHK Kassel. Ist eine miindliche Verhandlung
notwendig, soll diese in den Raumen der fiir die Organisation zustandigen IHK unter Beteiligung
dieser IHK stattfinden.

§ 3 Einrichtung und Betrieb

Die IHK Kassel stellt sicher, dass am Tag des Inkrafttretens dieser Vereinbarung bei ihr die organisatorischen
Voraussetzungen fiir die Erfiillung der in § 1 bezeichneten Aufgaben gegeben sind.

§ 4 MaBgebliches Recht

Die IHK Kassel erledigt die eigenen und die ihr von den fiir die Organisationen zustandigen IHK's
tibertragenen Aufgaben nach MaBgabe der Verordnung EG 761/2001, des UAG und der von der
tibernehmenden IHK (IHK Kassel) erlassenen Satzung in der jeweils geltenden Fassung.

§ 5 Dauer und Kiindigung der Vereinbarung

(1) Diese Vereinbarung wird mit Wirkung zum 1. Oktober 2007 abgeschlossen. Sie verldngert sich
um jeweils ein weiteres Jahr, wenn nicht eine der beteiligten IHK's unter Wahrung einer
Kiindigungsfrist von sechs Monaten zum Jahresende kiindigt.

(2) Wird diese Vereinbarung durch eine IHK gekiindigt, so beriihrt dies nicht die weitere Wirksamkeit
der Vereinbarung fir die iibrigen beteiligten IHK's.
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(3) Die IHK Kassel {ibergibt der kiindigenden IHK nach Beendigung des Vertragsverhdltnisses alle
Unterlagen, die es der kiindigenden IHK ermdglichen, die Aufgaben der zusténdigen Stelle fiir ihren
Kammerbezirk zu erledigen.

§ 6 Wahrnehmung der Aufgaben fiir andere Registrierungsstellen
Gem3B Umweltauditgesetz sind neben den IHK's auch die Handwerkskammern (HWK's) registerfiihrende
Stellen fiir ihren jeweiligen Bezirk. Sollten die hessischen Handwerkskammern der Aufgabeniibertragung

auf die IHK Kassel beitreten wollen, so gelten die Regelungen dieses Vertrages.

§ 7 Beginn der Wirksamkeit

Diese Vereinbarung gilt zwischen den jeweils unterzeichneten Parteien ab der Unterzeichnung, friihestens
jedoch ab 1. Oktober 2007.

§ 8 Salvatorische Klausel

Soweit einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sind oder unwirksam werden, wird dadurch
die Giltigkeit des Inhalts der Vereinbarung im Ubrigen nicht beriihrt.

Fur die IHK Offenbach am Main:

Offenbach, den __._

gez. gez.
Ingo Mayer Eva Dude
Prasident Hauptgeschaftsfiihrerin
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Offentlich-rechtlicher Vertrag zur Ubertragung
der Aufgabe gemaf § 33 ¢ Absatz 2 Nummer 2
und Absatz 3 Satz 4 Gewerbeordnung
(Spielgerateaufstellerunterrichtung) seitens der
hessischen Industrie- und Handelskammern auf
die Industrie- und Handelskammer Frankfurt am
Main

Die Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main, vertreten durch den Prasidenten Herrn Prof. Dr.
Mathias Miiller und den Hauptgeschaftsfiihrer Herrn Matthias GraBle

und die Industrie- und Handelskammer Offenbach am Main, vertreten durch den Prasidenten Herrn
Alfred Clouth und den Hauptgeschaftsfiihrer Herrn Markus Weinbrenner

schlieBen folgenden Vertrag:

Praambel

Der Bundesgesetzgeber hat durch Anderung der Gewerbeordnung in & 33 c den Industrie- und
Handelskammern (IHKs) die Aufgabe (Ubertragen, die Aufsteller von Spielgerdten mit
Gewinnmaglichkeiten und deren Personal, das mit der Aufstellung von Spielgerdten beschaftigt ist, liber
den Spieler- und Jugendschutz zu unterrichten. Die weiteren Ausfiihrungsbestimmungen fiir die
Unterrichtung, die in den §8 10 a bis 10 d des Entwurfs zur Anderung der Spielverordnung (Stand 21.
Februar 2013) formuliert sind, sind zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Vertrags noch nicht
rechtskraftig.

Die  hessischen  Industrie- und Handelskammern gehen nach Beratung mit dem
Bundeswirtschaftsministerium und den Verbanden der Spielgeratebranche davon aus, dass eine geringe
Zahl von Spielgerdteaufsteller und deren Mitarbeiter zu unterrichten sind. Dies vorausgesetzt, 1asst es
effizient erscheinen, die Unterrichtungen zentral durch eine IHK in Hessen durchfiihren zu lassen.

§ 1 Ubertragung

(1) GemaB § 10 Absatz 1 des Gesetzes zur vorldufigen Regelung des Rechts der Industrie- und
Handelskammern vereinbaren die vertragsschlieBenden IHKs die Ubertragung der Unterrichtung
der Aufsteller von Spielgerdten mit Gewinnmadglichkeiten und ihres mit der Aufstellung von
solchen Spielgeraten beschaftigten Personals im Sinne des § 33 ¢ Absatz 2 Nummer 2 und
Absatz 3 Satz 4 Gewerbeordnung auf die IHK Frankfurt am Main.

(2) Bis zum Inkrafttreten der Anderungen der im Entwurf vom 21. Februar 2013 vorliegenden
Spielverordnung mit ihren Ausfiihrungsbestimmungen zur Spielgerdteaufstellerunterrichtung (88
10 a bis 10 d) wird die IHK Frankfurt am Main insbesondere Regelungen Gber die
Unterrichtsinhalte ab sofort zur Orientierung bei der Ausgestaltung der Unterrichtung
heranziehen.

(3) Mit der Ubertragung tibernimmt die IHK Frankfurt am Main die in Absatz 1 genannte Aufgabe
der tibertragenden und unterzeichnenden IHKs in ihre alleinige Zusténdigkeit. Damit gehen die
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Offentlich-rechtlicher Vertrag zur Ubertragung der
Aufgabe gemaB § 33 ¢ Absatz 2 Nummer 2 und
Absatz 3 Satz 4 Gewerbeordnung
(Spielgerateaufstellerunterrichtung) seitens der
hessischen Industrie- und Handelskammern auf die
Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main

Rechte und die Pflichten zur Aufgabenerfiillung sowie die dazu notwendigen Befugnisse der
ubertragenden IHKs auf die IHK Frankfurt am Main Gber. Die Einzelheiten zur Erflllung der
Aufgaben regelt die IHK Frankfurt am Main nach MaBgabe der einschldgigen Rechtsgrundlagen,
deren Einhaltung sie gewahrleistet.

§ 2 Finanzen

Die mit der Wahrnehmung der Aufgabe verbundenen Kosten tragt die IHK Frankfurt am Main. lhr stehen
auch die mit der Aufgabenwahrnehmung anfallenden Gebiihren zu, die sie nach eigenem Ermessen
festlegt.

§ 3 Dauer des Vertrages

(1) Der Vertrag gilt auf unbestimmte Zeit. Er kann von jeder der beteiligten IHKs unter Einhaltung
einer einjahrigen Frist zum Jahresende gekiindigt werden.

(2) Sollte entgegen der Einschatzungen der Vertragspartner zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses die
Zahl der zu unterrichtenden Personen deutlich héher sein als erwartet und daher eine dezentrale
Unterrichtung in einer oder mehreren weiteren hessischen IHKs sinnvoll erscheinen, so kann der
Vertrag auch vor Ablauf der Jahresfrist jederzeit einvernehmlich aufgehoben werden.

(3) Die Verpflichtung, bei Kiindigung oder Aufhebung dieses Vertrags die erforderlichen
Vollversammlungsbeschliisse und deren Genehmigung durch die Aufsichtsbehdrde einzuholen,
bleibt unberiihrt.

§ 4 Schriftform und Salvatorische Klausel

(1) Anderungen der Vereinbarung bediirfen der Schriftform.

(2) Soweit einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sind oder unwirksam werden,
wird dadurch die Giltigkeit des librigen Vertragsinhalts nicht beriihrt.

Offenbach am Main, den 03.07.2014

gez. gez.
Alfred Clouth Markus Weinbrenner
Prasident Hauptgeschaftsfiihrer

IHK Frankfurt am Main, den 27.06.2014

gez. gez.
Prof. Dr. Mathias Miiller Matthias GraBle
Prasident Hauptgeschaftsfiihrer

Die Vollversammlung der IHK Offenbach am Main hat in ihrer Sitzung vom 2. Dezember 2013
beschlossen, die Aufgabe der Unterrichtung von Spielgerateaufstellern nach § 33c Absatz 2 Nr. 2
Gewerbeordnung und Beschaftigten im Sinne von § 33c Absatz 3 Satz 4 Gewerbeordnung mittels einer
Vereinbarung auf die IHK Frankfurt am Main zu lbertragen und Prasident und Hauptgeschaftsfiihrer
bevollmachtigt, eine solche Vereinbarung zu unterzeichnen.

Der Beschluss der Vollversammlung ist mit Bescheid vom 30. April 2014 vom Hessischen Ministerium fiir

Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung genehmigt worden und in der Offenbacher
Wirtschaft 6/2014 verdffentlicht worden.
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Offentlich-rechtlicher Vertrag zur Ubertragung
von Kammeraufgaben 1. S. d. § 10 Abs. 1 IHKG
(Priifung zum Nachweis der Sachkenntnis fiir den
Einzelhandel mit freiverkduflichen Arzneimitteln
auBerhalb von Apotheken)

Die Industrie- und Handelskammer GieBen-Friedberg, vertreten durch den Prasidenten Rainer Schwarz
und den Hauptgeschaftsfiihrer Dr. Matthias Leder,

- nachfolgend IHK GieBen-Friedberg -
und

die Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main, vertreten durch den Prasidenten Ulrich Caspar
und den Hauptgeschaftsfiihrer Matthias GraBle,

- nachfolgend IHK Frankfurt -
und

die Industrie- und Handelskammer Darmstadt Rhein Main Neckar, vertreten durch den Prasidenten
Matthias Martiné und den Hauptgeschaftsfiihrer Dr. Uwe Vetterlein,

- nachfolgend IHK Darmstadt -
und

die Industrie- und Handelskammer Offenbach am Main, vertreten durch die Prasidentin Kirsten Schoder-
Steinmiiller und den Hauptgeschaftsfiihrer Markus Weinbrenner,

- nachfolgend IHK Offenbach -
und

die Industrie- und Handelskammer Wiesbaden, vertreten durch den Prasidenten Dr. Christian Gastl und
die Hauptgeschaftsfiihrerin Sabine Meder

- nachfolgend IHK Wiesbaden -
und

die Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schliichtern, vertreten durch den Prisidenten Dr.
Norbert Reichhold und den Hauptgeschaftsfiihrer Dr. Gunther Quidde
- nachfolgend IHK Hanau -

schlieBen zur Ubertragung von Kammeraufgaben i.S.d. § 10 Abs. 1 IHKG folgenden Vertrag:
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Offentlich-rechtlicher Vertrag zur Ubertragung von
Kammeraufgaben i. S. d. § 10 Abs. 1 IHKG (Priifung
zum Nachweis der Sachkenntnis fiir den
Einzelhandel mit freiverkduflichen Arzneimitteln
auBerhalb von Apotheken)

Praambel

Die Industrie- und Handelskammern sind nach

- §50 Abs. 2 Satz 2 bis 4 Arzneimittelgesetz (AMG) vom 24.08.1976 in der Bekanntmachung vom
12. Dezember 2005 (BGBI. | S. 3394), zuletzt gedndert durch Art. 3¢ des Gesetzes vom 10.
Februar 2020 (BGBI. | S. 148), i. V. m.

- §9derVerordnung lber den Nachweis der Sachkenntnis im Einzelhandel mit freiverkduflichen
Arzneimitteln (AMSachKV) vom 20. Juni 1978 (BGBI. | S. 753), zuletzt gedndert durch Artikel 1
der Verordnung vom 6. August 1998 (BGBI. | S. 2044) i.V.m.

- §1 Abs. 2 der Verordnung zur Bestimmung von Zustandigkeiten nach dem Arzneimittelrecht,
nach dem Heilpraktikerrecht sowie in der staatlichen Gesundheitsverwaltung vom 13. Mai 2011
(GVBI. 12011, 195) und i.V.m.

- § 1 der Anordnung zur Bestimmung der zustandigen Stelle fiir die Abnahme der Priifung zum
Nachweis der Sachkenntnis im Einzelhandel mit freiverkduflichen Arzneimitteln vom 27. Juni
1979 (GVBI. Teil 1, Nr. 14 v. 9. Juli 1979)

zustandige Stelle, vor der die Priifung zum Nachweis der Sachkenntnis flir den Einzelhandel von
freiverkauflichen Arzneimitteln auBerhalb von Apotheken im Sinne des § 50 Abs. 1 des
Arzneimittelgesetzes abzulegen ist.

§ 1 Ubertragung

Die IHK Frankfurt, die IHK Darmstadt, die IHK Offenbach, die IHK Wiesbaden sowie die IHK Hanau
tibertragen die den Industrie- und Handelskammern zugewiesenen Aufgaben der zustidndigen Stelle im
Sinne des § 9 AMSachKV, vor der die Priifung zum Nachweis der Sachkunde fiir den Verkauf
freiverkauflicher Arzneimittel abzulegen ist, einvernehmlich auf die IHK GieBen-Friedberg.

Mit der Ubertragung libernimmt die IHK GieBen-Friedberg die Aufgaben der iibertragenden IHKs in ihre
Zustandigkeit. Damit gehen alle mit der Erfiillung dieser Aufgaben zusammenhangenden Rechte, Pflichten
und Befugnisse der (ibertragenden IHKs auf die IHK GieBen-Friedberg liber.

§ 2 Zustandigkeit

Mit der Ubertragung ist die IHK GieBen-Friedberg fiir die Wahrnehmung samtlicher Aufgaben in
Zusammenhang mit der Abnahme der Sachkenntnispriifungen gemaB § 1 der AMSachKV allein zustandig.
Ihr obliegen insbesondere

- die Errichtung eines Priifungsausschusses (§ 2 AMSachKV),
- die Bestimmung der Priifungstermine (§ 3 Abs. 1 und 2 AMSachKV),
- die Durchfiihrung der Priifungen (8§ 4, 5 AMSachKV) und

- die Ausstellung der Bescheinigungen tiber das Bestehen oder Nichtbestehen der Priifung (§ 7
Abs. 2 AMSachKV), der Zeugnisse (§ 7 Abs. 3 AMSachKV) und der Bescheide liber das
Nichtbestehen der Priifung (§ 7 Abs. 3 AMSachKV).

144
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§ 3 Pflichten der IHK GieBen-Friedberg

(1) Die IHK GieBen-Friedberg erledigt die Aufgaben nach MafBgabe der gesetzlichen und
verordnungsrechtlichen Vorschriften.

(2) Die Einzelheiten zur Erflllung der Aufgaben, wie Priifungsinhalte, Zeitdauer, Verfahrensablaufe
usw. regelt die IHK GieBen-Friedberg in einer Prifungsordnung.

§ 4 Ort der Prifungen

Die Auswahl des geeigneten Ortes fiir die Abnahme der Priifungen obliegt der IHK GieBen-Friedberg. Sie
wird dabei auf die Interessen der vertragschlieBenden IHKs Riicksicht nehmen. Die IHK GieBen-Friedberg
kann die Priifungen auch im Bezirk einer der libertragenden IHKs durchfiihren.

§ 5 Kosten

Die mit der Wahrnehmung der Aufgaben verbundenen Kosten tragt die IHK GieBen-Friedberg. Die von den
Priifungsteilnehmern zu entrichtende Gebiihr steht der IHK GieBen-Friedberg zu.

§ 6 Dauer des Vertrages

Der Vertrag gilt auf unbestimmte Zeit. Er kann von jeder der beteiligten IHKs unter Einhaltung einer
einjahrigen Frist zum Jahresende schriftlich gekiindigt werden.

§ 7 Anpassung in besonderen Fallen

Haben sich die Verhiltnisse, die fiir die Festsetzung des Vertragsinhalts ma3gebend gewesen sind, seit
Abschluss des Vertrages so wesentlich gedndert, dass einer Vertragspartei das Festhalten an der
urspriinglichen vertraglichen Regelung nicht zuzumuten ist, kann diese Vertragspartei eine Anpassung des
Vertragsinhalts an die gednderten Verhaltnisse verlangen oder, sofern eine Anpassung nicht moglich oder
einer Vertragspartei nicht zuzumuten ist, den Vertrag kiindigen (§ 60 HVwWVfG).

§ 8 Beendigung der Vereinbarungen zur Errichtung eines gemeinsamen Priifungsausschusses

Die IHKs Frankfurt, Darmstadt, Hanau, Offenbach und Wiesbaden vereinbaren im gegenseitigen
Einvernehmen, dass mit Inkrafttreten dieser Vereinbarung die Vereinbarungen aus den Jahren 2006 sowie
2010 zur Errichtung eines gemeinsamen Priifungsausschusses fiir die Jahren 2006 sowie 2010 zur
Errichtung eines gemeinsamen Priifungsausschusses fiir die Abnahme der Sachkundepriifungen im
Einzelhandel mit freiverkduflichen Arzneimitteln bei der IHK Frankfurt beendet sind.

§ 9 Schriftform und salvatorische Klausel

Anderungen der Vereinbarung bediirfen der Schriftform. Soweit einzelne Bestimmungen dieser
Vereinbarung unwirksam sind oder unwirksam werden, wird dadurch die Giiltigkeit des Ubrigen
Vertragsinhaltes nicht beriihrt.

Industrie- und Handelskammer GieBen-Friedberg:

gez. gez.
Rainer Schwarz, Prasident Dr. Matthias Leder, Hauptgeschaftsfiihrer

Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main:
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gez. gez.
Ulrich Caspar, Prasident Matthias GrdBle, Hauptgeschaftsfihrer
Industrie- und Handelskammer Darmstadt Rhein Main Neckar:

gez. gez.
Matthias Martiné, Prasident Dr. Uwe Vetterlein, Hauptgeschaftsfiihrer

Industrie- und Handelskammer Offenbach am Main:

gez. gez.
Kirsten Schoder-Steinmiiller, Prasidentin Markus Weinbrenner, Hauptgeschaftsfihrer

Industrie- und Handelskammer Wiesbaden:

gez. gez.
Dr. Christian Gastl, Prasident Sabine Meder, Hauptgeschaftsfiihrerin

Industrie- und Handelskammer Hanau Gelnhausen Schliichtern:

gez. gez.
Dr. Norbert Reichhold, Prasident Dr. Gunther Quidde, Hauptgeschaftsfiihrer

Die Vollversammlung der IHK Offenbach am Main hat in ihrer Sitzung vom 16. September 2021 gem. § 4
Satz 2 Nr. 6 iV.m. § 10 Absatz 1 IHKG die Ubertragung der Aufgabe der Priifung zum Nachweis der
Sachkenntnis fiir den Einzelhandel von freiverkduflichen Arzneimitteln von der IHK Offenbach am Main
auf die IHK GieBen-Friedberg ab dem 1. November 2020 beschlossen und Prasidentin und
Hauptgeschaftsfiihrer bevollmachtigt, entsprechende Vertrage mit der IHK GieBen-Friedberg zu schlieBen.

Der Beschluss der Vollversammlung ist mit Bescheid vom 17. Mai 2021 vom Hessischen Ministerium fiir

Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen genehmigt und in der Offenbacher Wirtschaft 7/2021
veroffentlicht worden.
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Vereinbarung zur Ubertragung der gesetzlich
zugewiesenen Aufgaben des Flihrens des
amtlichen Verzeichnisses (AV) praqualifizierter
Unternehmen

zwischen der

Industrie- und Handelskammer Wiesbaden, gesetzlich vertreten durch den Prasidenten Dr. Christian Gastl
und den Hauptgeschaftsfiihrer Joachim Neide,

und der Industrie- und Handelskammer Offenbach am Main, gesetzlich vertreten durch den Prasidenten
Alfred Clouth und den Hauptgeschaftsfiihrer Markus Weinbrenner

Praambel

l.
Die IHK Offenbach am Main iibertragt folgende Aufgaben und Rechte auf die IHK Wiesbaden:

- die Priifung der Eintragungsvoraussetzungen zur Eintragung in das amtliche Verzeichnis;

- die Entscheidung, ob eine Eintragung erfolgt;

- das ausschlieBliche Recht, fiir das damit anfallende Verwaltungshandeln, dem eingetragenen
Unternehmen [Biiro Gebiihren zu berechnen sowie

- alle damit in Zusammenhang stehenden sonstigen Rechte und Pflichten.

Der IHK Wiesbaden obliegt insbesondere das Recht, die Auftragsberatungsstelle Hessen e.V. (ABSt Hessen
e.V.) mit Aufgaben zu betrauen, die mit der Praqualifizierung in Zusammenhang stehen.

Zur einheitlichen und effizienten Anwendung der Registrierung-Regeln von praqualifizierten
Unternehmen/Biiros sehen es die Vertragspartner als zweckméaBig an, sémtliche Aufgaben des Fiihrens
des amtlichen Verzeichnisses zu zentralisieren.

§ 1 Ubertragung der Aufgaben

(M GemaB § 10 Abs. 1 und 3 IHKG dibertragt die IHK Offenbach am Main samtliche in Bezug auf das
Fiihren des amtlichen Verzeichnisses resultierenden Rechte und Pflichten gemaB § 48 Abs. 8
Vergabeverordnung (VgV) auf die IHK Wiesbaden.

(2) Die IHK Wiesbaden erledigt die ihr nach dieser Vereinbarung tibertragenen Aufgaben nach
MaBgabe der jeweils giiltigen Fassung der fiir die Registrierung von praqualifizierten
Unternehmen/Biiros geltenden Vorschriften.

§ 2 Verfahren

Die IHK Offenbach am Main wirkt beim Vollzug der lbertragenen Aufgaben mit. Fiir die
Aufgabenverteilung zwischen der IHK Offenbach am Main und der IHK Wiesbaden gelten folgende
Grundsatze:

147



Vereinbarung zur Ubertragung der gesetzlich
zugewiesenen Aufgaben des Fiihrens des amtlichen
Verzeichnisses (AV) praqualifizierter Unternehmen

Die IHK Wiesbaden bedient sich bei der Priifung der Eintragungsvoraussetzungen der
Unterstiitzung der ABST Hessen e.V, einer Gemeinschaftseinrichtung der Industrie- und
Handelskammern und Handwerkskammern, der Ingenieurkammer, der Architekten- und
Stadtplanerkammer in Hessen und des Landes Hessen.

Die IHK Offenbach am Main kann Antrdage auf Registrierung von Antragstellern mit Sitz in ihrem
Kammerbezirk sowie von auslandischen Antragsstellern entgegennehmen. In diesem Fall leitet
sie diese an die IHK Wiesbaden weiter.

Antragsbezogen kann die IHK Offenbach am Main die Antragsteller ihres Kammerbezirks
informieren und beraten. Zu diesem Zweck verweist sie an die ABST Hessen e.V., die
Informations- und Antragsunterlagen zur Verfligung stellt.

Die IHK Wiesbaden priift anhand der vorgelegten Unterlagen die jeweiligen
Tatbestandsvoraussetzungen, entscheidet iiber den Antrag auf Eintragung ins AV und fiihrt die
Registrierung im AV durch. Sie bedient sich auch hier der Unterstiitzung der ABST Hessen e.V.

Die IHK Offenbach am Main unterstiitzt die IHK Wiesbaden dabei im Einzelfall, z. B. bei der
Sachverhaltsaufklarung tber die Antragsteller ihres Kammerbezirks.

§ 3 Einrichtungen, Betrieb und Haftung

(1)

(3)

Die IHK Wiesbaden bedient sich bei der Flihrung des AV liber praqualifizierte Unternehmen
[Bliros der bundeseinheitlichen Losung, die vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag
e.V. (DIHK) administriert wird. Dieser ist fiir den technischen Aufbau, den Betrieb sowie die
erforderliche Anpassung und Weiterentwicklung der Registeranwendungen verantwortlich.

Die IHK Wiesbaden erledigt die ihr nach den Gesetzen und dieser Vereinbarung obliegenden
Aufgaben mit der groBtmdglichen Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen auf der
Grundlage der ihr von den Antragstellern und den gegebenenfalls von der IHK Offenbach am
Main zur Verfiigung gestellten Unterlagen, Daten und sonstigen Informationen. Die Haftung
wegen Fahrldssigkeit wird ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei einer Verletzung
vertragswesentlicher Hauptpflichten, ohne deren Erfiillung das festgelegte Vertragsziel nicht
erreicht werden kann (Kardinalspflichten).

Die Haftung wird auf den typischerweise entstehenden Schaden begrenzt.

§ 4 Finanzierung

Die Kosten fiir Errichtung und des Betriebs des bundesweiten AV trigt die IHK Wiesbaden anteilig gemaB
der von ihr eingetragenen Unternehmen. Das Recht der IHK Wiesbaden, von den Antragstellern Gebiihren
und Auslagen nach MaB3gabe ihrer Gebiihrenordnung zu verlangen, bleibt davon unberiihrt.

§ 5 Datenschutz

Soweit die IHK Offenbach am Main mit dieser Vereinbarung Aufgaben auf die IHK Wiesbaden Gbertragt,
handelt es sich um eine Funktionsiibertragung. Die Vertragsparteien erheben, verarbeiten und nutzen
personenbezogene Daten auf der Grundlage und unter Beachtung der jeweils geltenden
datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Fiir die IHK Wiesbaden und die IHK Offenbach am Main gilt das
Hessische Datenschutzgesetz.
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Vereinbarung zur Ubertragung der gesetzlich
zugewiesenen Aufgaben des Fiihrens des amtlichen
Verzeichnisses (AV) praqualifizierter Unternehmen

§ 6 Schriftform

Anderungen dieser Vereinbarung bediirfen der Schriftform. Anderungen des Schriftformerfordernisses
bediirfen ebenfalls der Schriftform. Miindliche Nebenabreden zu dieser Vereinbarung wurden nicht
getroffen.

§ 7 Salvatorische Klausel

Soweit einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sind oder unwirksam werden, wird
dadurch die Giiltigkeit des Inhalts der Vereinbarung im Ubrigen nicht beriihrt.

§ 8 Dauer und Kiindigung der Vereinbarung

(1) Diese Vereinbarung tritt mit Vertragsunterzeichnung in Kraft, jedoch nicht, bevor die
erforderliche Genehmigung des hessischen Ministeriums flir Wirtschaft, Energie, Verkehr und
Landesentwicklung vorliegt. Sie gilt zunédchst befristet auf ein Jahr. Wird bis sechs Monate vor
Ablauf der Befristung keine weitere Vereinbarung getroffen, geht die Vereinbarung in eine
unbefristete Vereinbarung lber und kann unter Einhaltung einer halbjahrigen Frist zum
Jahresende gekiindigt werden. Die Kiindigung bedarf der schriftlichen Form.

(2) Nach der Beendigung des Vertragsverhaltnisses iibergibt die IHK Wiesbaden der zustandigen IHK
alle Unterlagen, die es ermdglichen, die Aufgaben der im Sinne der genannten Vorschriften
zustandigen Stelle zu erledigen. Zum Zeitpunkt der Beendigung des Vertragsverhaltnisses noch
nicht abgeschlossene Verfahren werden von der IHK Wiesbaden vollstandig abgewickelt.

§ 9 Genehmigung

Die Aufgabeniibertragung bedarf der Genehmigung durch das hessische Ministerium fiir Wirtschaft,
Energie, Verkehr und Landesentwicklung (§ 11 Abs. 2 IHKG).

Industrie- und Handelskammer Offenbach am Main
Offenbach, den 26.06.2017

gez. gez.
Prasident Hauptgeschaftsfiihrer
Alfred Clouth Markus Weinbrenner

Industrie- und Handelskammer Wiesbaden
Wiesbaden, den 22.06.2017

gez. gez.
Prasident Hauptgeschaftsfiihrer
Dr. Christian Gastl Joachim Nolde

Die Vollversammlung der IHK Offenbach am Main hat in ihrer Sitzung vom 1. Dezember 2016 einstimmig
beschlossen, die IHK-Aufgabe ,Fiihren des amtlichen Verzeichnisses (§ 48 Absatz 8 Vergabeverordnung)"
auf die IHK Wiesbaden zu libertragen, und hat den Prasidenten und Hauptgeschaftsfiihrer ermachtigt,
mit der IHK Wiesbaden eine entsprechende Vereinbarung zur Aufgabeniibertragung abzuschlieBen. Der
Beschluss der Vollversammlung ist mit Bescheid vom 16. Mai 2017 vom Hessischen Ministerium fiir
Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung genehmigt worden und in der Offenbacher
Wirtschaft 9/2017 verdffentlicht worden.
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Offentlich-rechtlicher Vertrag zur Ubertragung
von Kammeraufgaben 1. S. d. § 10 Abs. 1 IHKG

Die Industrie- und Handelskammer Offenbach am Main, vertreten durch die Prasidentin Kirsten Schoder-
Steinmiiller und den Hauptgeschaftsfiihrer Markus Weinbrenner - nachfolgend IHK Offenbach -

und

die Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main, vertreten durch den Prasidenten Ulrich Caspar und
den Hauptgeschéaftsfiihrer Matthias GraBle - nachfolgend IHK Frankfurt -

schlieBen folgenden Vertrag:
Prdambel

Den Industrie- und Handelskammern wurde nach & 3 Abs. 2 und Abs. 6 Nr. 2 Giiterkraftverkehrsgesetz
(GUKG) vom 22.06.1998 (BGBI. 1 S. 1485), zuletzt gedndert durch Art. 141 des Gesetzes vom 20.11.2019
(BGBI. 1 S. 1626), i. V. m. §§ 4 ff. der Berufszugangsverordnung fiir den Giiterkraftverkehr (GBZugV) vom
21.12.2011 (BGBI. 1 S. 3120), zuletzt gedndert durch Art. 7 der Verordnung vom 05.11.2013 (BGBI. 1 S.
3920)

fiir die Feststellung der Fachlichen Eignung flir angehende Unternehmer zur Fiihrung von Unternehmen
des Giiterkraftverkehrs

- die Durchfiihrung der Priifung (§ 5 GBZugV)

- die Umschreibung von gleichwertigen Abschlusspriifungen (§ 7 GBZugV)
- die Anerkennung einer leitenden Tatigkeit (§ 8 GBZugV)

- die Anhorungen nach & 3 Abs. 5a GiiKG

als Selbstverwaltungsaufgabe in die Zustandigkeit liberwiesen.
Mit dem vorliegenden Vertrag libertragt die IHK Offenbach diese Aufgabe auf die IHK Frankfurt.

§ 1 Ubertragung

Die Aufgaben, die den Industrie- und Handelskammern nach 8§ 4, 5, 6, 7 und 8 der GBZugV liberwiesen
sind, werden einvernehmlich auf die IHK Frankfurt libertragen.

Mit der Ubertragung iibernimmt die IHK Frankfurt die Aufgaben der iibertragenden IHK Offenbach in ihre
Zustandigkeit. Damit gehen alle Rechte und Pflichten zur Aufgabenerfiillung sowie der dazu notwendigen
Befugnisse ebenso auf sie iber, wie auch die Rechte und Pflichten der libertragenden IHK Offenbach als
Tragerin der Aufgaben.

§ 2 Zustandigkeit

Mit der Ubertragung ist die IHK Frankfurt im Sinne des Giiterkraftverkehrsgesetzes (StraBengiiterverkehr)
zum Nachweis der fachlichen Eignung fiir

- die Durchfiihrung der Priifung (§ 5 GBZugV)

- die Umschreibung von gleichwertigen Abschlusspriifungen (§ 7 GBZugV)

- die Anerkennung einer leitenden Tatigkeit (§ 8 GBZugV)

- die Anhdrungen nach § 3 Abs. 5a GiiKG

allein zusténdig.
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Offentlich-rechtlicher Vertrag zur Ubertragung von
Kammeraufgaben i. S. d. § 10 Abs. 1 IHKG

§ 3 Pflichten der IHK Frankfurt

(1) Die IHK Frankfurt erledigt die Aufgaben nach MaBgabe der gesetzlichen und
verordnungsrechtlichen Vorschriften.

(2) Die Einzelheiten zur Erflllung der Aufgaben, wie Priifungsinhalte, Zeitdauer, Verfahrensablaufe
usw. regelt die IHK Frankfurt durch eine Priifungsordnung. Die Priifungsordnungsbefugnis obliegt
den IHKs nach & 5 Abs. 6 GBZugV. Sie geht mit der Ubertragung der Aufgaben auf die IHK
Frankfurt lber.

(3) Die IHK Frankfurt gewahrleistet eine den gesetzlichen Vorgaben entsprechend umfassende
fachliche Beratung gegeniiber potentiellen Priifungsteilnehmern, Unternehmen und ggf.
Bildungstragern zu Fragen, der rechtlichen Rahmenbedingungen, Inhalte und Ablaufe von
Priifungen, die im Zusammenhang mit der in der Prdambel genannten Zustandigkeit anfallen.

(4) Die IHK Frankfurt organisiert bedarfsgerechte und kundenorientierte Termine fiir die Priifungen
und legt diese in einer Jahresplanung fest. Bei entsprechender Nachfrage kénnen Zusatztermine
- die Uber die gesetzliche Mindestvorgabe hinausgehen - angeboten werden, sofern die
Ressourcen und die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit eine Durchflihrung
zulassen.

§ 4 Kosten

Die mit der Wahrnehmung der Aufgaben verbundenen Kosten trdgt die IHK Frankfurt. Die von den
Bewerbern zu entrichtende Gebiihr steht der IHK Frankfurt zu.

§ 5 Dauer des Vertrages

Dieser Vertrag tritt am 1. Oktober 2020 in Kraft. Der Vertrag gilt auf unbestimmte Zeit. Er kann von jeder
der beteiligten IHKs unter Einhaltung einer einjahrigen Frist zum Jahresende schriftlich gekiindigt werden.

§ 6 Anpassung und Kiindigung in besonderen Fallen

Haben sich die Verhaltnisse, die fiir die Festsetzung des Vertragsinhalts maBgebend gewesen sind, seit
Abschluss des Vertrages so wesentlich gedndert, dass einer Vertragspartei das Festhalten an der
urspriinglichen vertraglichen Regelung nicht zuzumuten ist, kann diese Vertragspartei eine Anpassung des
Vertragsinhalts an die gednderten Verhaltnisse verlangen oder, sofern eine Anpassung nicht mdglich oder
einer Vertragspartei nicht zuzumuten ist, den Vertrag kiindigen (§ 60 VWVfG).

§ 7 Ubergangsregelung

Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrages noch nicht abgeschlossenen Verfahren werden von der
IHK Offenbach bis zu ihrem Abschluss betreut.

§ 8 Schriftform und salvatorische Klausel
Anderungen der Vereinbarung bediirfen der Schriftform. Soweit einzelne Bestimmungen dieser

Vereinbarung unwirksam sind oder unwirksam werden, wird dadurch die Giltigkeit des dbrigen
Vertragsinhaltes nicht beriihrt.
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Offentlich-rechtlicher Vertrag zur Ubertragung von
Kammeraufgaben i. S. d. § 10 Abs. 1 IHKG

Industrie- und Handelskammer Offenbach am Main

gez. gez.
Kirsten Schoder-Steinmiiller Markus Weinbrenner
Prasidentin Hauptgeschaftsfiihrer

Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main

gez. gez.
Ulrich Caspar Matthias GraBle
Prasident Hauptgeschaftsfiihrer

Frankfurt am Main, den 08.12.2020

Der Beschluss der Vollversammlung der IHK Offenbach am Main vom 16. September 2020 zur Ubertragung
der Aufgaben i. S. d. § 10 Abs. 1 IHKG ist mit Bescheid vom 8. Oktober 2020 vom Hessischen Ministerium
fir Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen genehmigt worden und in der Offenbacher Wirtschaft 1-2
2021 bekannt gemacht worden.
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Offentlich-rechtlicher Vertrag zur Ubertragung
von Kammeraufgaben 1. S. d. § 10 Abs. 1 IHKG

Die Industrie- und Handelskammer Offenbach am Main, vertreten durch die Prasidentin Kirsten Schoder-
Steinmiiller und den Hauptgeschaftsfiihrer Markus Weinbrenner - nachfolgend IHK Offenbach -

und

die Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main, vertreten durch den Prasidenten Ulrich Caspar und
den Hauptgeschéaftsfiihrer Matthias GraBle - nachfolgend IHK Frankfurt -

schlieBen folgenden Vertrag:
Prdambel

Den Industrie- und Handelskammern wurde nach & 57 Abs. 1 Ziff. 3 u. 4 Personenbeférderungsgesetz
(PBefG) vom 08.08.1990 (BGBI. 1 S. 1690), zuletzt gedndert durch Art. 5 des Gesetzes vom 21.12. 2019
(BGBI. 1 S. 2886), i. V. m. §§ 3 ff. der Berufszugangsverordnung fiir den StraBenpersonenverkehr (PBZugV)
vom 15.06.2000 (BGBI. 1 S. 851), zuletzt geandert durch Art. 484 der Verordnung vom 31. 08. 2015 (BGBI.
1 'S. 1474) fiir die Feststellung der Fachlichen Eignung fiir angehende Unternehmer zur Fiihrung von
Unternehmen des StraBenpersonenverkehrs (Kraftomnibus sowie Taxi und Mietwagen)

- die Durchfiihrung der Priifung (§ 4 PBZugV)

- die Umschreibung von gleichwertigen Abschlusspriifungen (§ 6 PBZugV)

- die Anerkennung einer leitenden Tatigkeit (§ 7 PBZugV)

- die Anh6rung nach§ 14 Abs. 1 Nr. 3 (Linienverkehr) und Abs. 2 Gelegenheitsverkehr (PBefG)

als Selbstverwaltungsaufgabe in die Zustandigkeit liberwiesen.
Mit dem vorliegenden Vertrag lbertragt die IHK Offenbach diese Aufgabe auf die IHK Frankfurt.
§ 1 Ubertragung

Die Aufgaben, die den Industrie- und Handelskammern nach §§ 3, 4, 5, 6 und 7 der PBZugV iiberwiesen
sind, werden einvernehmlich auf die IHK Frankfurt libertragen.

Mit der Ubertragung iibernimmt die IHK Frankfurt die Aufgaben der iibertragenden IHK Offenbach in ihre
Zustandigkeit. Damit gehen alle Rechte und Pflichten zur Aufgabenerfiillung sowie der dazu notwendigen
Befugnisse ebenso auf sie iber, wie auch die Rechte und Pflichten der libertragenden IHK Offenbach als
Tragerin der Aufgaben.

§ 2 Zustandigkeit

Mit der Ubertragung ist die IHK Frankfurt im Sinne des Personenbefdrderungsgesetzes
(StraBenpersonenverkehr) zum Nachweis der fachlichen Eignung fiir

- die Durchfiihrung der Priifung (§ 4 PBZugV)

- die Umschreibung von gleichwertigen Abschlusspriifungen (§ 6 PBZugV)

- die Anerkennung einer leitenden Tatigkeit (§ 7 PBZugV)

- die Anhérung fiir Linienverkehr und fiir Gelegenheitsverkehr (§ 14 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 PBefG)

allein zusténdig.
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Offentlich-rechtlicher Vertrag zur Ubertragung von
Kammeraufgaben i. S. d. § 10 Abs. 1 IHKG

§ 3 Pflichten der IHK Frankfurt

(1) Die IHK Frankfurt erledigt die Aufgaben nach MaBgabe der gesetzlichen und
verordnungsrechtlichen Vorschriften.

(2) Die Einzelheiten zur Erflllung der Aufgaben, wie Priifungsinhalte, Zeitdauer, Verfahrensablaufe
usw. regelt die IHK Frankfurt durch eine Priifungsordnung. Die Priifungsordnungsbefugnis obliegt
den IHKs nach § 4 Abs. 7 PBZugV. Sie geht mit der Ubertragung der Aufgaben auf die IHK
Frankfurt lber.

(3) Die IHK Frankfurt gewahrleistet eine den gesetzlichen Vorgaben entsprechend umfassende
fachliche Beratung gegeniiber potentiellen Priifungsteilnehmern, Unternehmen und ggf.
Bildungstragern zu Fragen, der rechtlichen Rahmenbedingungen, Inhalte und Abldufe von
Priifungen, die im Zusammenhang mit der in der Prdambel genannten Zustandigkeit anfallen.

(4) Die IHK Frankfurt organisiert bedarfsgerechte und kundenorientierte Termine fiir die Priifungen
und legt diese in einer Jahresplanung fest. Bei entsprechender Nachfrage kénnen Zusatztermine
- die lber die gesetzliche Mindestvorgabe hinausgehen - angeboten werden, sofern die
Ressourcen und die Grundsdtze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit eine Durchfiihrung
zulassen.

§ 4 Kosten

Die mit der Wahrnehmung der Aufgaben verbundenen Kosten tragt die IHK Frankfurt. Die von den
Bewerbern zu entrichtende Gebiihr steht der IHK Frankfurt zu.

§ 5 Dauer des Vertrages

Dieser Vertrag tritt am 1. Oktober 2020 in Kraft. Der Vertrag gilt auf unbestimmte Zeit. Er kann von jeder
der beteiligten IHKs unter Einhaltung einer einjahrigen Frist zum Jahresende schriftlich gekiindigt werden.
Zugleich tritt der am 01.05.2006 mit der IHK Offenbach geschlossene oOffentlich-rechtliche Vertrag
hinsichtlich der dort in § 1 Abs. 1 genannten Aufgaben auBer Kraft.

§ 6 Anpassung und Kiindigung in besonderen Fallen

Haben sich die Verhiltnisse, die fiir die Festsetzung des Vertragsinhalts maBgebend gewesen sind, seit
Abschluss des Vertrages so wesentlich gedndert, dass einer Vertragspartei das Festhalten an der
urspriinglichen vertraglichen Regelung nicht zuzumuten ist, kann diese Vertragspartei eine Anpassung des
Vertragsinhalts an die gednderten Verhaltnisse verlangen oder, sofern eine Anpassung nicht maglich oder
einer Vertragspartei nicht zuzumuten ist, den Vertrag kiindigen (§ 60 VwVfG).

§ 7 Ubergangsregelung

Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrages noch nicht abgeschlossenen Verfahren werden von der
IHK Offenbach bis zu ihrem Abschluss betreut.

§ 8 Schriftform und salvatorische Klausel
Anderungen der Vereinbarung bediirfen der Schriftform. Soweit einzelne Bestimmungen dieser

Vereinbarung unwirksam sind oder unwirksam werden, wird dadurch die Giltigkeit des UGbrigen
Vertragsinhaltes nicht beriihrt.
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Offentlich-rechtlicher Vertrag zur Ubertragung von
Kammeraufgaben i. S. d. § 10 Abs. 1 IHKG

Industrie- und Handelskammer Offenbach am Main

gez. gez.
Kirsten Schoder-Steinmiiller Markus Weinbrenner
Prasidentin Hauptgeschaftsfiihrer

Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main

gez. gez.
Ulrich Caspar Matthias GrafBle
Prasident Hauptgeschaftsfiihrer

Frankfurt am Main, den 08.12.2020

Der Beschluss der Vollversammlung der IHK Offenbach am Main vom 16. September 2020 zur Ubertragung
der Aufgaben i. S. d. § 10 Abs. 1 IHKG ist mit Bescheid vom 8. Oktober 2020 vom Hessischen Ministerium
fiir Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen genehmigt worden und in der Offenbacher Wirtschaft 1/2
2021 bekannt gemacht worden.
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Vereinbarung Uber die Ubertragung der Aufgabe
der Ausstellung von Carnet A.T.A. und C.P.D. gem.
8§ 1 Absatz 3, 10 des Gesetzes zur vorlaufigen
Regelung des Rechts der Industrie- und
Handelskammern in der im Bundesgesetzblatt
Teil [ll, Gliederungsnummer 701-1,
veroffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. August 2021
(BGBI. I S. 3306) gedndert worden ist (im
Folgenden: IHKG)

Praambel

Die Industrie- und Handelskammer Darmstadt Rhein Main Neckar (im Folgenden: IHK Darmstadt) bietet
seit dem 01.04.2023 die digitale Carnet-Antragstellung und -Bearbeitung an. Hierbei wird das digital vom
Antragsteller beantragte und digital von der IHK Darmstadt bearbeitete Carnet von der IHK Darmstadt in
Papierform ausgedruckt und dem Antragsteller/einem von diesem beauftragten Dritten entweder
personlich in der IHK Darmstadt libergeben oder postalisch an eine vom Antragsteller zu bestimmende
Anschrift zugesandt.

Die Industrie- und Handelskammer Offenbach am Main (im Folgenden: IHK Offenbach) bietet die
Ausstellung von Carnets derzeit nur im analogen Antragsverfahren an, d.h. der Antragsteller muss sich
einen Vordruck besorgen und diesen ausfiillen. Dieses Papier-Dokument wird sodann von der IHK Offenbach
manuell bearbeitet und ausgestellt.

Die IHK Offenbach méchte die Aufgabe der Ausstellung von Carnets aus Griinden der Wirtschaftlichkeit
und Effizienz ab Vertragsbeginn vollstdndig auf die IHK Darmstadt lbertragen.

Die IHK Offenbach und die IHK Darmstadt sind sich einig, dass zur Vermeidung von Fehlern die IHK
Darmstadt Zugriff auf die Daten der IHK Offenbach erhélt. Dies betrifft die Daten der noch offenen Carnets
(analog und digital), die eingerichteten Limits fiir Carnets, als auch die Antragstellerdaten.

Die allgemein positiven Erfahrungen mit einer Verbundlésung in den Bereichen ,Versicherungsvermittler
und -berater", .Finanzanlagenvermittler und Honorar-Finanzanlagenberater” oder
JImmobiliendarlehensvermittler" haben gezeigt, dass eine Konzentration der Aufgabenerledigung bei einer
IHK im Sinne einer einheitlichen und effizienten Aufgabenerledigung Vorteile bringt.
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Vereinbarung iiber die Ubertragung der Aufgabe
der Ausstellung von Carnet AT.A. und C.P.D. gem.
§§ 1 Absatz 3, 10 des Gesetzes zur vorldufigen
Regelung des Rechts der Industrie- und
Handelskammern

Auf Grundlage der vorstehenden Uberlegungen schlieBen

die Industrie- und Handelskammer Darmstadt Rhein Main Neckar
Rheinstral3e 89
64295 Darmstadt

und
die Industrie- und Handelskammer Offenbach am Main

Frankfurter StraBBe 90
63067 Offenbach am Main

folgende

Vereinbarung

§ 1 Ubertragung der Aufgabe

(1) Die IHK Offenbach libertragt die ihr gem. § 1 Absatz 3 IHKG obliegende Aufgabe der Ausstellung
von Carnets A.T.A. und C.P.D. auf die IHK Darmstadt gemaB §§ 4 Absatz 2 Nr. 6, 10 Absatz 1
IHKG.

(2) Die IHK Darmstadt libernimmt diese Aufgabe nach MaBgabe der §5 4 Absatz 2 Nr. 6, 10 Absatz 1
IHKG i.V.m. der geltenden Verfahrensanweisung fiir die Ausstellung von Carnets der IHK
Darmstadt.

§ 2 Verfahren

(1) Fiir Antragsteller aus dem Kammerbezirk der IHK Offenbach ist die IHK Darmstadt die zustandige
Antrags- und Ausstellungsbehdrde. Es gilt die Gebiihrenordnung der IHK Darmstadt.
Gebiihrenglaubigerin ist die IHK Darmstadt.

Die IHK Darmstadt wird nach Aufgabeniibertragung die eingereichten Antrage auf Ausstellung
eines Carnets von Antragstellern aus dem Kammerbezirk der IHK Offenbach bearbeiten und
sodann dem Antragsteller/einem von diesem beauftragten Dritten das Carnet entweder
personlich in der IHK Darmstadt lbergeben oder postalisch an eine von dem Antragsteller zu
bestimmende Anschrift zusenden.

(2) Die IHK Offenbach wirkt beim Vollzug der libertragenen Aufgabe mit. Fiir die Aufgabenverteilung
zwischen der IHK Offenbach und der IHK Darmstadt gelten folgende Grundsatze:

1. Die IHK Offenbach wird mit den ihr zur Verfligung stehenden Mitteln (Kammer-Magazin,
Internet-Auftritt, gegebenenfalls Flyer 0.4.) die in ihrem Kammerbezirk anséssigen
Unternehmen auf die digitale Antragstellung als Standardverfahren hinweisen.

2. Die IHK Offenbach wird vor Beginn der Aufgabeniibertragung daran mitwirken, der IHK
Darmstadt alle zur Ausstellung von Carnets notwendigen Daten ihres bereits vorhandenen
Datenstammes (insbesondere Firmendaten, vom Riickversicherer vorgegebene Limits sowie
bestehende Obligos) zur Verfiigung zu stellen. Nach Aufgabeniibertragung stellt die IHK
Offenbach auf Nachfrage oder bei Kenntnis der IHK Darmstadt relevante Informationen zu
Mitgliedsunternehmen der IHK Offenbach zur Verfiigung. Hierzu gehéren insbesondere
Informationen uber Insolvenzverfahren sowie Bonitatsschwierigkeiten.

3. Kommen nach Beginn der Aufgabeniibertragung neue Antragsteller seitens der IHK
Offenbach hinzu, so gilt zundchst Absatz 2 Ziffer 1: Der Antragsteller ist auf das digitale
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Regelung des Rechts der Industrie- und
Handelskammern

Antragsverfahren als Standardverfahren hinzuweisen. Die IHK Offenbach stellt unverziiglich
und unaufgefordert der IHK Darmstadt alle erforderlichen firmen- [ personenbezogenen
Daten, die zur Anlage als neuer Antragsteller im Carnet-Verfahren notwendig sind,
schriftlich oder in Textform zur Verfligung bzw. vermittelt den Kontakt. Sollte der neue
Antragsteller aus dem Bezirk der IHK Offenbach sich direkt bei der IHK Darmstadt fiir die
digitale Antragstellung registrieren, wirkt die IHK Offenbach bei der Datenerfassung zur
Anlage als neuer Antragsteller mit.

4. Zum Zeitpunkt des Beginns des Vertragsverhdltnisses noch nicht abgeschlossene Verfahren
werden von der IHK Offenbach vollstandig nach MaBgabe der von der IHK Darmstadt
ausgegebenen sog. Verfahrensanweisung fiir die Ausstellung von Carnets in ihrer jeweils
gliltigen Fassung abgewickelt. Dies umfasst auch die Ausgabe von Anschluss- oder Ersatz-
Carnets sowie die Ausgabe von Zusatzbldttern bei laufenden Carnets. Die IHK Offenbach
unterrichtet die IHK Darmstadt nach Beendigung eines Verfahrens, damit der Warenwert im
Obligo des Antragsstellers bei der IHK Darmstadt geldscht wird.

§ 3 Einrichtung, Betrieb, Haftung

(m Die IHK Darmstadt stellt sicher, dass sie ab 1. Januar 2024 die in § 1 bezeichneten Aufgaben
erledigen kann.

(2) Die IHK Darmstadt erledigt die libertragene Aufgabe mit der groBtmdglichen Sorgfalt und nach
bestem Wissen und Gewissen auf Grundlage der ihr von den Antragstellern und gegebenenfalls
der IHK Offenbach zur Verfiigung gestellten Unterlagen, Daten und sonstigen Informationen.
Die IHK Darmstadt stellt der IHK Offenbach auf Nachfrage Informationen zu den ausgestellten
Carnets zur Verfiigung, die den Bezirk der IHK Offenbach betreffen. Zu den Informationen
gehoren beispielsweise der Unternehmensname, Lander und Zwecke (Warenmuster,
Berufsausriistung, Messe).

Die Haftung wegen Fahrlassigkeit wird ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei der Verletzung von
Gesundheit, Korper und Leben. Dies gilt nicht bei einer Verletzung vertragswesentlicher
Hauptpflichten (Kardinalpflichten). Diese Haftung wird auf den typischerweise entstehenden
Schaden begrenzt.

(3) Die IHK Offenbach wird auf ihrer Internetseite auf die elektronische Beantragung als
Standardverfahren hinweisen. Die IHK Darmstadt stellt der IHK Offenbach hierfiir alle
erforderlichen Informationen zur Verfligung und stimmt sich in Sachen inhaltlicher Gestaltung
zum Thema eCarnet mit der IHK Offenbach ab. Ziel ist es, auf der Seite der IHK Offenbach die
identischen Informationen wie auf der Homepage der IHK Darmstadt zur Verfiigung zu stellen.
Dariiber hinaus stellt die IHK Darmstadt der IHK Offenbach alle weiteren Inhalte fiir geeignete
WerbemaBnahmen (Ankiindigung im Newsletter Layout fiir sonstige WerbemaBnahmen) zur
Verfiigung.

§ 4 Finanzierung

Die in Zusammenhang mit der Ubertragung der Ausstellung von Carnets entstehenden Kosten tragt die
IHK Darmstadt. Die IHK Darmstadt erhebt zur Deckung dieser Kosten von den Antragstellern Gebiihren und
Auslagen nach MaB3gabe ihrer Gebiihrenordnung. Diese Gebiihren verbleiben bei der IHK Darmstadt ebenso
wie vereinnahmte Gelder aus MaBBnahmen des Verwaltungszwangs.

§ 5 Dauer und Kiindigung der Vereinbarung
(1) Die Aufgabeniibertragung beginnt am 1. Januar 2024. Sie gilt unbefristet und kann unter
Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Jahresende von der IHK Offenbach bzw. der IHK

Darmstadt gekiindigt werden; das Recht zur auBerordentlichen Kiindigung aus wichtigem Grund
bleibt unberiihrt. Die Kiindigung bedarf der Schriftform.
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(2) Nach Beendigung des Vertragsverhaltnisses fallt die Aufgabenerledigung an die IHK Offenbach
zuriick. Die IHK Darmstadt {ibergibt der IHK Offenbach in diesem Fall alle Unterlagen bzw.
verschafft der IHK Offenbach Zugang zu allen digitalen Daten und Informationen, die es der IHK
Offenbach erlauben, diese Aufgabe zu erfiillen. Zum Zeitpunkt der Beendigung des
Vertragsverhaltnisses noch nicht abgeschlossene Verfahren werden von der IHK Darmstadt
vollsténdig abgewickelt.

§ 6 MaBgebliche Verfahrensanweisung

Die IHK Darmstadt erledigt die eigenen und die ihr von der IHK Offenbach iibertragenen Aufgaben nach
MaBgabe der von der IHK Darmstadt ausgegebenen sog. Verfahrensanweisung fiir die Ausstellung von
Carnets in ihrer jeweils giiltigen Fassung.

§ 7 Datenschutz

Soweit die IHK Offenbach mit dieser Vereinbarung Aufgaben auf die IHK Darmstadt libertragt, handelt es
sich um eine Aufgabeniibertragung nach§ 10 Abs. 1 Alt. 1 IHKG. Die Vertragsparteien verarbeiten
personenbezogene Daten auf der Grundlage und unter Beachtung der jeweils geltenden
datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

§ 8 Mediationsklausel

Die Parteien verpflichten sich, im Falle einer sich aus diesem Vertrag ergebenden oder sich darauf
beziehenden Streitigkeit vor Klageerhebung bei einem ordentlichen Gericht (oder Schiedsgericht) eine
Mediation nach den Bestimmungen der Mediationsstelle der IHK Darmstadt durchzufiihren.

§ 9 Schriftform

Anderungen dieser Vereinbarung bediirfen der Schriftform. Anderungen des Schriftformerfordernisses
bediirfen ebenfalls der Schriftform. Miindliche Nebenabreden zu dieser Vereinbarung wurden nicht
getroffen. Soweit in diesem Vertrag die elektronische Form zuldssig ist, ist damit ausschlieBlich eine
Nachricht per E-Mail an das Funktionspostfach der bei der IHK Darmstadt zustdndigen Stelle zulassig
(auwi@darmstadt.ihk.de).

§ 10 Salvatorische Klausel

Soweit einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sind oder unwirksam werden, wird dadurch
die Giltigkeit des Inhalts der Vereinbarung im Ubrigen nicht beriihrt.

§ 11 Genehmigung

Die Aufgabeniibertragung (durch die IHK Offenbach) sowie die Aufgabeniibernahme (durch die IHK
Darmstadt) bediirfen eines Beschlusses der Vollversammlung der jeweiligen IHK. Jeder Beschluss bedarf
ferner der Genehmigung durch die zustidndige Rechtsaufsicht (Hessisches Ministerium fiir Wirtschaft,
Energie, Verkehr und Wohnen). Die Vereinbarung sowie der entsprechende Beschluss nach Satz 1 sind von
der IHK Darmstadt sowie der IHK Offenbach nach Genehmigung auszufertigen und zu verdffentlichen.

§ 12 Inkrafttreten

Die Aufgabeniibertragung tritt zum 1. Januar 2024 in Kraft.

Industrie- und Handelskammer Offenbach am Main
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gez.
Kirsten Schoder-Steinmiiller
Prasidentin

Offenbach am Main, den 09.11.2023

Industrie- und Handelskammer Darmstadt Rhein Main Neckar

gez.
Matthias Martiné
Prasident

Darmstadt, den 09.11.2023
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gez.
Markus Weinbrenner
Hauptgeschaftsfiihrer

gez.
Robert Lippmann
Hauptgeschaftsfiihrer

Handelskammern



Vereinbarung Uber die Ubertragung der Aufgaben
nach dem Gesetz Gber die Grundqualifikation
und Weiterbildung der Fahrer bestimmter
Kraftfahrzeuge fur den Giterkraft- oder
Personenverkehr (BKrFQG) in Verbindung mit der

Verordnung zur Durchfihrung des BKrFQG
(BKrFQV)

Die Industrie- und Handelskammer Offenbach am Main, vertreten durch die Prasidentin Kirsten Schoder-
Steinmiiller und Hauptgeschaftsfiihrer Markus Weinbrenner
- nachfolgend IHK Offenbach -

und

die Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main, vertreten durch den Prasidenten Ulrich Caspar und
den Hauptgeschaftsfiihrer Matthias GraBle
- nachfolgend IHK Frankfurt -

schlieBen folgenden Vertrag:
Prdambel

Den Industrie- und Handelskammern wurden nach

- §27 des Gesetzes iiber die Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer bestimmter
Kraftfahrzeuge fiir den Giiterkraft- oder Personenverkehr (BKrFQG) vom 26.11.2020 (BGBI. I S.
2575), zuletzt gedndert durch Art. 2 des Gesetzes vom 16.08.2023 (BGBI. | S. 218),i. V. m.

- §1Abs.3und§2Abs. 7 der Verordnung zur Durchfiihrung des Berufskraftfahrer-Qualifikations-
Gesetzes (BKrFQV) vom 09.12.2020 (BGBI. | S. 2905)

im Bereich der Ausbildung bestimmter Fahrerinnen und Fahrer im Giterkraft- und
StraBenpersonenverkehr

- die ortliche Zustdndigkeit nach § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 7 BKrFQV
- die Durchfiihrung von Priifungen nach & 2 Abs. 1 + 2 BKrFQG

- und die Ubermittlung der Priifungsergebnisse an das Berufskraftfahrerqualifikationsregister
(BQR) nach & 15 BKrFQG

als Selbstverwaltungsaufgabe in ihre Zustandigkeit Giberwiesen.
Mit der vorliegenden Vereinbarung lbertragt die IHK Offenbach diese Aufgaben auf die IHK Frankfurt.
Die Ubertragung der vorgenannten Aufgaben erfolgt aus Griinden der Wirtschaftlichkeit und Effizienz.

Bisherige Erfahrungen haben gezeigt, dass eine Konzentration der Aufgabenerledigung bei einer IHK im
Sinne einer einheitlichen und effizienten Aufgabenerledigung Vorteile bringt.
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Vereinbarung iiber die Ubertragung der Aufgaben
nach dem Gesetz iiber die Grundqualifikation und
Weiterbildung der Fahrer bestimmter
Kraftfahrzeuge fiir den Giiterkraft- oder
Personenverkehr (BKrFQG) in Verbindung mit der
Verordnung zur Durchfiihrung des BKrFQG

§ 1 Ubertragung

Die IHK Offenbach lbertrdgt die ihr nach § 1 Absatz 4 IHKG obliegenden Aufgaben nach dem BKrFQG in
Verbindung mit der BKRFQV auf die IHK Frankfurt nach § 4 Absatz 2 Nr. 6 und § 10 Absatz 1 IHKG.
Die IHK Frankfurt libernimmt diese Aufgaben nach MafBgabe der §8 4 Absatz 2 und 10 Absatz 1 IHKG.

§ 2 Zustandigkeit

Mit der Ubertragung ist die IHK Frankfurt im Sinne des Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetzes fiir alle
oben genannten Aufgaben allein zustandig.

§ 3 Pflichten der IHK Frankfurt und IHK Offenbach

(1) Die IHK Frankfurt erledigt die Aufgaben nach MaBgabe der gesetzlichen und
verordnungsrechtlichen Vorschriften.

(2) Die Einzelheiten zur Erfiillung der Aufgaben, wie Priifungen, Zeitdauer, Uberwachung,
Verfahrensablaufe usw. regelt die IHK Frankfurt durch Satzung.

(3) Die IHK Frankfurt gewahrleistet eine den gesetzlichen Vorgaben entsprechend umfassende
fachliche Beratung gegeniiber potenziellen Priifungsteilnehmern, Unternehmen und ggf.
Bildungstragern zu Fragen, der rechtlichen Rahmenbedingungen, Inhalte und Ablaufe von
Priifungen, die im Zusammenhang mit der in der Prdambel genannten Zustandigkeit anfallen.

(4) Die IHK Frankfurt am Main organisiert bedarfsgerechte und kundenorientierte Termine fiir die
Priifungen und legt diese in einer Jahresplanung fest. Bei entsprechender Nachfrage kénnen
Zusatztermine angeboten werden, sofern die Ressourcen und die Grundsétze der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit eine Durchfiihrung zulassen.

(5) Die IHK Offenbach stellt bei Bedarf relevante Informationen ihrer Mitglieder zur Verfligung.
§ 4 Gewahrleistung

Die IHK Frankfurt gewdahrleistet ab Vertragsbeginn eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende
Wahrnehmung der libertragenen Aufgaben.

§ 5 Kosten

Die mit der Wahrnehmung der Aufgaben verbundenen Kosten tragt die IHK Frankfurt. Die IHK Frankfurt
erhebt zur Deckung dieser Kosten von den Bewerbern Gebiihren und Auslagen nach MaBgabe ihrer
Gebiihrenordnung. Diese Gebiihren und Auslagen verbleiben bei der IHK Frankfurt.

§ 6 Dauer des Vertrages

Dieser Vertrag tritt am 01.07.2024 in Kraft. Der Vertrag gilt auf unbestimmte Zeit. Er kann von jeder der
beteiligten IHKs unter Einhaltung einer einjahrigen Frist zum Jahresende schriftlich gekiindigt werden.

§ 7 Anpassung und Kiindigung in besonderen Fallen

(1) Haben sich die Verhaltnisse, die fiir die Festsetzung des Vertragsinhalts maBgebend gewesen
sind, seit Abschluss des Vertrages so wesentlich gedndert, dass einer Vertragspartei das
Festhalten an der urspriinglichen vertraglichen Regelung nicht zuzumuten ist, kann diese
Vertragspartei eine Anpassung des Vertragsinhalts an die gednderten Verhaltnisse verlangen
oder, sofern eine Anpassung nicht mdglich oder einer Vertragspartei nicht zuzumuten ist, den
Vertrag kiindigen (§ 60 HVWVfG).
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§ 8 Ubergangsregelung

Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrages noch nicht abgeschlossenen Verfahren werden von der
IHK Offenbach bis zu ihrem Abschluss betreut.

§ 9 Schriftform und salvatorische Klausel
Anderungen der Vereinbarung bediirfen der Schriftform. Soweit einzelne Bestimmungen dieser

Vereinbarung unwirksam sind oder unwirksam werden, wird dadurch die Giltigkeit des dbrigen
Vertragsinhaltes nicht beriihrt.

Industrie- und Handelskammer Offenbach am Main

gez. gez.
Kirsten Schoder-Steinmiiller Markus Weinbrenner
Prasidentin Hauptgeschaftsfiihrer

Offenbach am Main, den 09.09.2024

Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main

gez. gez.
Ulrich Caspar Matthias GraBle
Prasident Hauptgeschaftsfiihrer

Frankfurt am Main, den 16.09.2024

Die Vollversammlung der IHK Offenbach am Main hat in ihrer Sitzung am 16. April 2024 der Ubertragung
der gesetzlichen Aufgaben nach dem Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetz und der Berufskraftfahrer-
Qualifikationsverordnung auf die IHK Frankfurt am Main zugestimmt.

Der Beschluss der Vollversammlung ist mit Schreiben vom 13.06.2024 durch das Hessische Ministerium fiir

Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und landlichen Raum genehmigt, am 18.06.2024 ausgefertigt und
in der Offenbacher Wirtschaft 9/10 24 bekannt gemacht worden.
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Vereinbarung zur Ubertragung der
Aufgabenwahrnehmung beruflicher
Feststellungsverfahren

zwischen

der Industrie- und Handelskammer Offenbach am Main,
- im Folgenden abgebende IHK genannt -

und

der Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main,
- im Folgenden aufnehmende IHK genannt -

Praambel

GemiB § 71 Abs. 9 Berufsbildungsgesetz (BBiG) kann eine IHK Aufgaben, die ihr Kraft Gesetz obliegen,
durch eine andere IHK wahrnehmen lassen. Zu den {ibertragbaren Aufgaben gehdrt auch die Pflicht der
JFeststellung und Bescheinigung der individuellen beruflichen Handlungsfahigkeit am MaBstab eines
anerkannten Ausbildungsberufs" (Validierung) nach §§ 50b ff. BBiG.

§ 1 Aufgabenwahrnehmung

Die abgebende IHK iibertrdgt die Aufgabenwahrnehmung fiir die Durchfiihrung der beruflichen
Feststellungsverfahren fiir samtliche Antragstellende auf die aufnehmende IHK.

Die Aufgabenwahrnehmung der aufnehmenden IHK erfolgt mit Wirkung ab dem 01.01.2025 auf
unbestimmte Zeit.

§ 2 Verfahren

Die abgebende IHK wird insbesondere auf ihrer Homepage an geeigneter Stelle Uber die
Aufgabenwahrnehmung durch eine andere IHK informieren und auf die aufnehmende IHK als
aufgabenwahrnehmende Stelle fiir alle mit dem beruflichen Feststellungsverfahren zusammenhingenden
Verwaltungsprozesse hinweisen.

Sollten bei der abgebenden I[HK dennoch z.B. Antrdge zur Durchfiihrung von beruflichen
Feststellungsverfahren eingehen, wird sie diese unverziiglich an die aufnehmende IHK weiterleiten.

§ 3 Gebuhren

Die aufnehmende IHK erhebt fiir die Durchfiihrung des beruflichen Feststellungsverfahrens entsprechende
Gebiihren unmittelbar gegenliber den Gebiihrenschuldnern auf der Grundlage der eigenen
Gebiihrenordnung.

§ 4 Kiindigung

Der Vertrag kann von beiden Parteien mit Frist von einem Jahr jeweils zum Halbjahresende schriftlich
gekiindigt werden. Begonnene Feststellungsverfahren werden von der Kiindigung nicht beriihrt.
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§ 5 Anpassung und Kiindigung in besonderen Fallen

Haben sich die Verhiltnisse, die fiir die Festsetzung des Vertragsinhalts maBgebend gewesen sind, seit
Abschluss des Vertrags so wesentlich gedndert, dass einer Vertragspartei das Festhalten an der
urspriinglichen vertraglichen Regelung nicht zuzumuten ist, kann diese Vertragspartei eine Anpassung des
Vertragsinhalts an die gednderten Verhaltnisse verlangen oder, sofern eine Anpassung nicht moglich oder
einer Vertragspartei nicht zuzumuten ist, den Vertrag kiindigen (§ 60 VWVfG).

§ 6 Inkrafttreten

Diese Vereinbarung tritt am 01.01.2025 in Kraft. Sie wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Industrie- und Handelskammer Offenbach am Main

gez. gez.
Kirsten Schoder-Steinmiiller Markus Weinbrenner
Prasidentin Hauptgeschaftsfiihrer

Offenbach am Main, den 16.12.2024

Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main

gez. gez.
Ulrich Caspar Matthias GraBle
Prasident Hauptgeschaftsfiihrer

Frankfurt am Main, den 11.12.2024

Die Vollversammlung der IHK Offenbach am Main hat in ihrer Sitzung am 24. September 2024 der
Ubertragung der Aufgabe der Feststellung und Bescheinigung der individuellen beruflichen
Handlungsfahigkeit am MaBstab eines anerkannten Ausbildungsberufs (Validierungsverfahren) nach §§
50b ff. BBiG auf die IHK Frankfurt am Main zugestimmt.

Der Beschluss der Vollversammlung ist mit Schreiben vom 13. Dezember 2024 durch das Hessische

Ministerium flir Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und landlichen Raum genehmigt, am 16. Dezember
2024 ausgefertigt und in der Offenbacher Wirtschaft 3/4 25 bekannt gemacht worden.
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Gesetz zur vorlaufigen Regelung des Rechts der
Industrie- und Handelskammern

Gesetz zur vorldufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern in der im
Bundesgesetzblatt Teil lll, Gliederungsnummer 701-1, veroffentlichten bereinigten Fassung, das
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. August 2021 (BGBI. | S. 3306) gedndert worden ist

§1

(1) Die Industrie- und Handelskammern haben, soweit nicht die Zusténdigkeit der Organisationen des
Handwerks nach MaBgabe der Handwerksordnung oder die Zustandigkeit der Kammern der freien

Berufe in Bezug auf die Berufspflichten ihrer Mitglieder gegeben ist, die Aufgaben:

1. das Gesamtinteresse der ihnen zugehdrigen Gewerbetreibenden ihres Bezirks, einschlieBlich der
Gesamtverantwortung der gewerblichen Wirtschaft, die auch Ziele einer nachhaltigen
Entwicklung umfassen kann, auf regionaler, nationaler, europdischer und internationaler Ebene

wahrzunehmen,

2. fiir die Forderung der gewerblichen Wirtschaft ihres Bezirks zu wirken,

3. fiir die Wahrung von Anstand und Sitte der ehrbaren Kaufleute, einschlieBlich deren sozialer und

gesellschaftlicher Verantwortung, zu wirken

und dabeij stets die wirtschaftlichen Interessen einzelner Gewerbezweige oder Betriebe abwégend und

ausgleichend zu berlicksichtigen. Im Rahmen ihrer Aufgaben haben die Industrie-
Handelskammern insbesondere

1. durch Vorschlage, Gutachten und Berichte die Behdrden zu unterstiitzen und zu beraten,

2. das Recht, zu den im Gesamtinteresse der ihnen zugehorigen Gewerbetreibenden liegenden
wirtschaftspolitischen Angelegenheiten ihres Bezirks in behdrdlichen oder gerichtlichen

Verfahren sowie gegeniiber der Offentlichkeit Stellung zu nehmen.

Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben haben die Industrie- und Handelskammern den angemessenen

Minderheitenschutz zu gewéahrleisten,
1. indem im Rahmen der Kommunikation auf abweichende Positionen hingewiesen wird und

2. abweichende Stellungnahmen in zumutbarer Form &ffentlich zuganglich gemacht werden.

(2) Die Industrie- und Handelskammern kénnen Anlagen und Einrichtungen, die der Férderung der
gewerblichen Wirtschaft oder einzelner Gewerbezweige dienen, begriinden, unterhalten und
unterstiitzen sowie MaBnahmen zur Forderung und Durchfiihrung der kaufmadnnischen und
gewerblichen Berufsbildung unter Beachtung der geltenden Rechtsvorschriften, insbesondere des

Berufsbildungsgesetzes, treffen.
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(2a) Die Industrie- und Handelskammern kdnnen allein oder zusammen mit anderen Kammern fiir die
gewerbliche Wirtschaft MaBnahmen zur Férderung der auBergerichtlichen Streitbeilegung treffen,
insbesondere Schiedsgerichte und andere Einrichtungen der alternativen Konfliktlésung begriinden,
unterhalten und unterstiitzen. § 111 Absatz 2 des Arbeitsgerichtsgesetzes bleibt unberiihrt. Die
Industrie- und Handelskammern kdnnen zudem die ihnen zugehdrigen Gewerbetreibenden ihres
Bezirks zu Fragen der Friherkennung von Unternehmenskrisen und deren Bewaltigung beraten.

(3) Den Industrie- und Handelskammern obliegt die Ausstellung von Ursprungszeugnissen und anderen
dem Wirtschaftsverkehr dienenden Bescheinigungen, soweit nicht Rechtsvorschriften diese Aufgaben
anderen Stellen zuweisen.

(3a) Die Lander konnen durch Gesetz den Industrie- und Handelskammern die Aufgaben einer einheitlichen
Stelle im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes {bertragen. Das Gesetz regelt, welche
Aufgabenbereiche von der Zuweisung erfasst sind. Dabei kann das Gesetz vorsehen, dass die Industrie-
und Handelskammern auch flir nicht Kammerzugehdorige tatig werden. Das Gesetz regelt auch die
Aufsicht.

(3b) Die Lénder konnen den Industrie- und Handelskammern durch Gesetz ermdglichen, sich an
Einrichtungen zu beteiligen, die die Aufgaben einer einheitlichen Stelle im Sinne des
Verwaltungsverfahrensgesetzes erfiillen.

(4) Weitere Aufgaben kénnen den Industrie- und Handelskammern durch Gesetz oder Rechtsverordnung
tbertragen werden.

(4a) weggefallen

(5) Nicht zu den Aufgaben nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 gehdren die grundrechtlich geschiitzten
Aufgabenbereiche der Vereinigungen im Sinne des Artikels 9 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes,
insbesondere die Aufgabenbereiche der Tarifpartner sowie die arbeitsgerichtliche Vertretung von
Unternehmen. Zudem sind Stellungnahmen ausgeschlossen zu sozial- und arbeitsmarktpolitischen
Fragen, soweit diese in der ausschlieBlichen Entscheidungszustindigkeit der Gremien der sozialen
Selbstverwaltung liegen.

§2

(1) Zur Industrie- und Handelskammer gehdren, sofern sie zur Gewerbesteuer veranlagt sind, natiirliche
Personen, Handelsgesellschaften, andere Personenmehrheiten und juristische Personen des privaten
und des offentlichen Rechts, welche im Bezirk der Industrie- und Handelskammer eine Betriebsstatte
unterhalten (Kammerzugehdrige).

(2) Absatz 1 gilt fiir natiirliche Personen und Gesellschaften, welche ausschlieBlich einen freien Beruf
ausiiben oder welche Land- oder Forstwirtschaft oder ein damit verbundenes Nebengewerbe
betreiben, nur, soweit sie in das Handelsregister eingetragen sind.

(3) Natdirliche und juristische Personen und Personengesellschaften, die in der Handwerksrolle oder in
dem Verzeichnis der zulassungsfreien Handwerke oder der handwerksahnlichen Gewerbe eingetragen
sind oder die nach § 90 Abs. 3 der Handwerksordnung zur Handwerkskammer gehéren, gehdren mit
ihrem nichthandwerklichen oder nichthandwerksahnlichen Betriebsteil der Industrie- und
Handelskammer an.
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(4) Absatz 1 gilt nicht fiir landwirtschaftliche Genossenschaften; als solche gelten im Sinne dieser
Bestimmung

a) landliche Kreditgenossenschaften, deren Mitglieder liberwiegend aus Landwirten bestehen;

b) Genossenschaften, die ganz oder iberwiegend der Nutzung landwirtschaftlicher
Betriebseinrichtungen oder der Versorgung der Landwirtschaft mit Betriebsmitteln oder dem
Absatz oder der Lagerung oder der Bearbeitung oder Verarbeitung landwirtschaftlicher
Erzeugnisse dienen, sofern sich die Be- oder Verarbeitung nach der Verkehrsauffassung im
Bereich der Landwirtschaft halt;

¢) Zusammenschlisse der unter Buchstabe b genannten Genossenschaften bis zu einer nach der
Hohe des Eigenkapitals zu bestimmenden Grenze, die von dem Bundesministerium fiir Wirtschaft
und Energie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fiir Erndhrung und Landwirtschaft
durch Rechtsverordnung festgelegt wird.

(5) Absatz 1 gilt nicht fiir Gebietskdrperschaften.

(6) (weggefallen)

§3

(1) Die Industrie- und Handelskammer ist Kérperschaft des 6ffentlichen Rechts.

(2) Die Kosten der Errichtung und Tatigkeit der Industrie- und Handelskammer werden, soweit sie nicht
anderweitig gedeckt sind, nach MaBgabe des Wirtschaftsplans durch Beitrdge der
Kammerzugehdrigen gemaB einer Beitragsordnung aufgebracht. Der Wirtschaftsplan ist jahrlich nach
den Grundsatzen einer sparsamen und wirtschaftlichen Finanzgebarung unter pfleglicher Behandlung
der Leistungsfahigkeit der Kammerzugehdrigen aufzustellen und auszufiihren.

(3) Als Beitrage erhebt die Industrie- und Handelskammer Grundbeitrdge und Umlagen. Der Grundbeitrag
kann gestaffelt werden; dabei sollen insbesondere Art, Umfang und Leistungskraft des
Gewerbebetriebes beriicksichtigt werden. Natiirliche Personen und Personengesellschaften, die nicht
in das Handelsregister eingetragen sind, und eingetragene Vereine, wenn nach Art oder Umfang ein
in kaufménnischer Weise eingerichteter Geschaftsbetrieb nicht erforderlich ist, sind vom Beitrag
freigestellt, soweit ihr Gewerbeertrag nach dem Gewerbesteuergesetz oder soweit fiir das
Bemessungsjahr ein  Gewerbesteuermessbetrag nicht festgesetzt wird, ihr nach dem
Einkommensteuergesetz ermittelter Gewinn aus Gewerbebetrieb 5.200 Euro nicht {ibersteigt. Die in
Satz 3 genannten natiirlichen Personen sind, soweit sie in den letzten flinf Wirtschaftsjahren vor ihrer
Betriebserdffnung weder Einkiinfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbstandiger
Arbeit erzielt haben, noch an einer Kapitalgesellschaft mittelbar oder unmittelbar zu mehr als einem
Zehntel beteiligt waren, fiir das Geschaftsjahr einer Industrie- und Handelskammer, in dem die
Betriebserdffnung erfolgt, und fiir das darauf folgende Jahr von der Umlage und vom Grundbeitrag
sowie fiir das dritte und vierte Jahr von der Umlage befreit, wenn ihr Gewerbeertrag oder Gewinn aus
Gewerbebetrieb 25.000 Euro nicht Ubersteigt. Wenn nach dem Stand der zum Zeitpunkt der
Verabschiedung der Wirtschaftssatzung vorliegenden Bemessungsgrundlagen zu besorgen ist, dass
bei einer Industrie- und Handelskammer die Zahl der Beitragspflichtigen, die einen Beitrag entrichten,
durch die in den Satzen 3 und 4 genannten Freistellungsregelungen auf weniger als 55 vom Hundert
aller ihr zugehoérigen Gewerbetreibenden sinkt, kann die Vollversammlung fiir das betreffende
Geschaftsjahr eine entsprechende Herabsetzung der dort genannten Grenzen fiir den Gewerbeertrag
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oder den Gewinn aus Gewerbebetrieb beschlieBen. Wird fiir das Bemessungsjahr ein
GewerbesteuermeBbetrag festgesetzt, ist Bemessungsgrundlage fiir die Umlage der Gewerbeertrag
nach dem Gewerbesteuergesetz, andernfalls der nach dem Einkommensteuer- oder
Korperschaftsteuergesetz ermittelte Gewinn aus Gewerbebetrieb. Bei natiirlichen Personen und bei
Personengesellschaften ist die Bemessungsgrundlage um einen Freibetrag in Hohe von 15.340 Euro
zu kiirzen. Die Kammerzugehdrigen sind verpflichtet, der Kammer Auskunft {iber die zur Festsetzung
der Beitrage erforderlichen Grundlagen zu geben, soweit diese nicht bereits nach § 9 erhoben worden
sind; die Kammer ist berechtigt, die sich hierauf beziehenden Geschéaftsunterlagen einzusehen.
Kapitalgesellschaften, deren gewerbliche Tatigkeit sich in der Funktion eines personlich haftenden
Gesellschafters in nicht mehr als einer Personenhandelsgesellschaft erschopft, kann ein ermaBigter
Grundbeitrag eingerdumt werden, sofern beide Gesellschaften derselben Kammer zugehdren. Gleiches
gilt fiir Gesellschaften mit Sitz im Bezirk einer Kammer, deren simtliche Anteile von einem im
Handelsregister eingetragenen Unternehmen mit Sitz in derselben Kammer gehalten werden.

Natiirliche und juristische Personen und Personengesellschaften, die in der Handwerksrolle oder in
dem Verzeichnis nach § 19 der Handwerksordnung eingetragen sind und deren Gewerbebetrieb nach
Art und Umfang einen in kaufmannischer Weise eingerichteten Geschéftsbetrieb erfordert, sind
beitragspflichtig, wenn der Umsatz des nichthandwerklichen oder nichthandwerksdhnlichen
Betriebsteils 130.000 Euro bersteigt. Kammerzugehdorige, die Inhaber einer Apotheke sind, werden
mit einem Viertel ihres Gewerbeertrages oder, falls fiir das Bemessungsjahr ein
GewerbesteuermeBbetrag nicht festgesetzt wird, ihres nach dem Einkommensteuer- oder
Kdrperschaftsteuergesetz ermittelten Gewinns aus Gewerbebetrieb zum Grundbeitrag und zur Umlage
veranlagt. Satz 2 findet auch Anwendung auf Kammerzugehorige, die oder deren samtliche
Gesellschafter vorwiegend einen freien Beruf ausiiben oder Land- oder Forstwirtschaft auf einem im
Bezirk der Industrie- und Handelskammer belegenen Grundstiick oder als Betrieb der Binnenfischerei
Fischfang in einem im Bezirk der Industrie- und Handelskammer belegenen Gewasser betreiben und
Beitrdge an eine oder mehrere andere Kammern entrichten, mit der MaBgabe, dass statt eines Viertels
ein Zehntel der dort genannten Bemessungsgrundlage bei der Veranlagung zu Grunde gelegt wird.

Die Industrie- und Handelskammer kann fiir die Kosten, welche mit der Begriindung, Unterhaltung
oder Unterstiitzung von Anlagen und Einrichtungen (§ 1 Abs. 2) verbunden sind, Sonderbeitrage von
den Kammerzugehdrigen derjenigen Gewerbezweige erheben, welchen derartige Anlagen und
Einrichtungen ausschlieBlich oder in besonderem MaBe zugute kommen. Den Beteiligten ist vor
Begriindung solcher Anlagen und Einrichtungen Gelegenheit zur AuBerung zu geben.

Die Industrie- und Handelskammer kann fiir die Inanspruchnahme besonderer Anlagen und
Einrichtungen (§ 1 Abs. 2) oder Tatigkeiten Gebiihren erheben und den Ersatz von Auslagen verlangen.

Sonderbeitrdge gemaB Absatz 5 werden nach MaBgabe einer Sonderbeitragsordnung, Gebiihren und
Auslagen nach Absatz 6 nach MaBgabe einer Gebiihrenordnung erhoben. In der Beitragsordnung, der
Sonderbeitragsordnung sowie in der Gebiihrenordnung ist ErlaB und Niederschlagung von Beitrdgen,
Gebiihren und Auslagen zu regeln.

Fiir das Rechnungswesen, insbesondere Rechnungslegung und Aufstellung und Vollzug des
Wirtschaftsplans und den Jahresabschluss der Industrie- und Handelskammern sind die Grundsatze
kaufmannischer Rechnungslegung und Buchfiihrung in sinngemaBer Weise nach dem Dritten Buch
des Handelsgesetzbuches in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. Das Nahere wird durch
Satzung unter Beachtung der Grundsatze des staatlichen Haushaltsrechts geregelt.
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Hinsichtlich der Beitrdge, Sonderbeitrage, Gebiihren und Auslagen sind

fiir die Verjahrung

die Vorschriften der Abgabenordnung liber die Verjdhrung der Steuern vom
Einkommen und Vermdgen,

fiir die Einziehung und Beitreibung

die flir Gemeindeabgaben geltenden landesrechtlichen Vorschriften

entsprechend anzuwenden. Durch Landesrecht kann Verfahren und Zustandigkeit fiir Einziehung
und Beitreibung abweichend geregelt werden.

§4

Die Organe der Industrie- und Handelskammer sind

1.

2.

3.

4.

5.

die Vollversammlung,

das Prasidium,

der Président,

der Hauptgeschaftsfiihrer und

der Berufsbildungsausschuss im Rahmen der in § 79 Berufsbildungsgesetz genannten Aufgaben.

Uber die Angelegenheiten der Industrie- und Handelskammer beschlieBt, soweit nicht die Satzung
etwas anderes bestimmt, die Vollversammlung. Der ausschlieBlichen BeschluBfassung durch die
Vollversammlung unterliegen

1.

2.

die Satzung,

die Wahl-, Beitrags-, Sonderbeitrags- und Gebiihrenordnung,

die Feststellung des Wirtschaftsplans,

die Festsetzung des MaBstabes fiir die Beitrdge und Sonderbeitréage,
die Erteilung der Entlastung,

die Ubertragung von Aufgaben auf andere Industrie- und Handelskammern, die Ubernahme
dieser Aufgaben, die Bildung von 6ffentlich-rechtlichen Zusammenschliissen und die Beteiligung
hieran (§ 10) sowie die Beteiligung an Einrichtungen nach § 1 Abs. 3b,

die Art und Weise der 6ffentlichen Bekanntmachung;
die Satzung gemiB § 3 Abs. 7a (Finanzstatut) und

Fragen, die flr die gewerbliche Wirtschaft ihres Bezirks oder die Arbeit der Industrie- und
Handelskammer von grundsatzlicher Bedeutung sind.

Soweit nach Satz 2 Nr. 7 die elektronische Verkiindung von Satzungsrecht vorgesehen ist, hat diese
im Bundesanzeiger zu erfolgen.
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§5

(1) Die Mitglieder der Vollversammlung werden von den Kammerzugehdrigen gewahlt.

(2) Wihlbar sind natiirliche Personen, die das Kammerwahlrecht auszuiiben berechtigt sind, am Wahltag
volljahrig sind und entweder selbst Kammerzugehdrige sind oder allein oder zusammen mit anderen
zur gesetzlichen Vertretung einer kammerzugehdrigen juristischen Person, Handelsgesellschaft oder
Personenmehrheit befugt sind. Wahlbar sind auch besonders bestellte Bevollmachtigte und in das
Handelsregister eingetragene Prokuristen von Kammerzugehdrigen.

(3) Soweit personenbezogene Daten in den Wahlerlisten fiir die Wahl zur Vollversammlung verarbeitet
werden, bestehen das Recht auf Auskunft der betroffenen Person nach Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe
c der Verordnung (EU) 2016/679 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum
Schutz natlrlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr
und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom
452016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden
Fassung und die Mitteilungspflicht der verantwortlichen Stelle nach Artikel 19 Satz 2 der Verordnung
(EU) 2016/679 in der jeweils geltenden Fassung nicht. Das Recht auf Erhalt einer Kopie nach Artikel
15 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 in der jeweils geltenden Fassung wird dadurch erfiillt, dass
die betroffene Person Einsicht in die Wahlerlisten nehmen kann.

(4) Das Néhere iber die Ausiibung des aktiven und passiven Wahlrechts, tiber die Durchfiihrung der Wahl
sowie Uber Dauer und vorzeitige Beendigung der Mitgliedschaft zur Vollversammlung regelt die
Wahlordnung. Sie muB3 Bestimmungen (iber die Aufteilung der Kammerzugehdrigen in besondere
Wahlgruppen sowie die Zahl der diesen zugeordneten Sitze in der Vollversammlung enthalten und
dabei die wirtschaftlichen Besonderheiten des Kammerbezirks sowie die gesamtwirtschaftliche
Bedeutung der Gewerbegruppen beriicksichtigen.

§6

(1) Die Vollversammlung wiahlt aus ihrer Mitte den Prisidenten (Préses) und die von der Satzung zu
bestimmende Zahl von weiteren Mitgliedern des Prasidiums.

(2) Der Prasident (Préses) ist der Vorsitzende des Prasidiums. Er beruft die Vollversammlung ein und fiihrt
in ihr den Vorsitz.

§7

(1) Die Vollversammlung bestellt den Hauptgeschaftsfiihrer.

(2) Prasident (Prises) und Hauptgeschaftsfiihrer vertreten nach niherer Bestimmung der Satzung die
Industrie- und Handelskammer rechtsgeschéftlich und gerichtlich.

§8
Werden bei den Industrie- und Handelskammern zur Durchfiihrung anderer als der in & 79 des

Berufsbildungsgesetzes genannten Aufgaben Ausschiisse gebildet, so kann die Satzung bestimmen, daB in
diese Ausschiisse auch Personen berufen werden, die nach § 5 Abs. 2 nicht wahlbar sind.
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§9

Die Industrie- und Handelskammern erheben die Daten nach § 14 Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 in
Verbindung mit Satz 2 der Gewerbeordnung sowie der Rechtsverordnung nach & 14 Absatz 14 der
Gewerbeordnung bei den Kammerzugehorigen oder 6ffentlichen Stellen, soweit diese Daten ihnen
nicht von der zustdndigen Behorde lbermittelt worden sind. Bei nichtéffentlichen Stellen und aus
allgemein zuganglichen Quellen diirfen Industrie- und Handelskammern die Daten nach § 14 Absatz
8 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Satz 2 der Gewerbeordnung sowie der Rechtsverordnung nach
§ 14 Absatz 14 der Gewerbeordnung erheben, wenn

1. die zu erfiillende Verwaltungsaufgabe ihrer Art nach oder im Einzelfall eine solche Erhebung
erforderlich macht,

2. die Erhebung bei der betroffenen Person einen unverhaltnismaBigen Aufwand erfordern wiirde
oder keinen Erfolg verspricht oder

3. essich um Daten aus allgemein zuganglichen Quellen handelt.

Die Satze 1 und 2 gelten fiir Daten iiber angebotene Waren und Dienstleistungen sowie iber die
BetriebsgroBen entsprechend. Werden die Daten bei den Kammerzugehdrigen erhoben, sind
auskunftspflichtig die Inhaber oder diejenigen, die allein oder zusammen mit anderen zur gesetzlichen
Vertretung einer kammerzugehdrigen juristischen Person, Handelsgesellschaft oder Personenmehrheit
befugt sind. Auskunftspflichtig sind auch besonders bestellte Bevollmachtigte und in das
Handelsregister eingetragene Prokuristen von Kammerzugehdrigen.

Die Industrie- und Handelskammern und ihre Gemeinschaftseinrichtungen, die 6ffentliche Stellen im
Sinne des § 2 Absatz 2 des Bundesdatenschutzgesetzes sind, erheben zur Feststellung der
Kammerzugehdrigkeit und zur Festsetzung der Beitrdge der Kammerzugehorigen Angaben zur
Gewerbesteuerveranlagung, wie sie auch zur Feststellung der Kammerzugehérigkeit im Sinne des § 2
Absatz 1 erforderlich sind, sowie die nach § 3 Absatz 3 erforderlichen Bemessungsgrundlagen bei den
Finanzbehorden.

Die Industrie- und Handelskammern und ihre Gemeinschaftseinrichtungen, die 6ffentliche Stellen im
Sinne des § 2 Absatz 2 des Bundesdatenschutzgesetzes sind, verarbeiten die in den Absdtzen 1 und 2
genannten Daten, soweit dies zur Erfiillung der ihnen nach diesem Gesetz iibertragenen Aufgaben
erforderlich ist. Andere als die in Satz 1 genannten Daten verarbeiten sie nur, soweit eine andere
Rechtsvorschrift dies erlaubt oder anordnet.

Die Industrie- und Handelskammern Gbermitteln die in Absatz 1 genannten Daten an andere
Industrie- und Handelskammern auf Ersuchen oder durch automatisiertes Abrufverfahren, soweit dies
fiir die Erfiillung der ihnen nach diesem Gesetz libertragenen Aufgaben erforderlich ist. Die beteiligten
Industrie- und Handelskammern haben zu gewahrleisten, dass die Zuldssigkeit des Abrufverfahrens
kontrolliert werden kann. Hierzu haben sie schriftlich festzulegen:

1. den Anlass und Zweck des Abrufverfahrens,
2. die Stelle, an die libermittelt wird,

3. die Art der zu lGbermittelnden Daten,
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4. die erforderlichen technischen und organisatorischen MaBnahmen nach MaBgabe der
datenschutzrechtlichen Vorschriften.

Die Verantwortung fiir die Zulassigkeit des einzelnen Abrufs tragt die Stelle, an die Gbermittelt wird.
Die speichernde Stelle priift die Zuldssigkeit der Abrufe nur, wenn dazu Anlass besteht. Sie hat zu
gewihrleisten, dass die Ubermittlung personenbezogener und sonstiger Daten zumindest durch
geeignete Stichprobenverfahren festgestellt und Gberpriift werden kann. Wird ein Gesamtbestand
dieser Daten abgerufen oder Gibermittelt (Stapelverarbeitung), so bezieht sich die Gewahrleistung der
Feststellung und Uberpriifung nur auf die Zulissigkeit des Abrufes oder der Ubermittlung des
Gesamtbestandes.

Die Industrie- und Handelskammern diirfen zur Férderung von Geschaftsabschliissen und zu anderen
dem Wirtschaftsverkehr dienenden Zwecken die in Absatz 1 genannten Daten an nicht-6ffentliche
Stellen {ibermitteln, sofern der betroffene Kammerzugehérige der Ubermittlung nicht widersprochen
hat und der Empfanger der Daten sich gegeniiber der {ibermittelnden 6ffentlichen Stelle verpflichtet
hat, die Daten nur flir den Zweck zu verarbeiten, zu dessen Erfiillung sie ihm lGbermittelt werden. Auf
die Méglichkeit, der Ubermittlung der Daten an nicht-6ffentliche Stellen zu widersprechen, sind die
Kammerzugehdrigen unbeschadet der weiteren Vorgaben der Verordnung (EU) 2016/679 des
Europdischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natiirlicher Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABI. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S.
72;L127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung vor der ersten Ubermittlung schriftlich
oder elektronisch hinzuweisen. Daten Uber Zugehdrige anderer Kammern hat die Industrie- und
Handelskammer nach Ubermittiung an die nicht-6ffentliche Stelle unverziiglich zu l6schen, soweit
sie nicht zur Erfiillung der ihr nach diesem Gesetz libertragenen Aufgaben erforderlich sind.

An Bewerber und Kandidaten fiir die Wahl zur Vollversammlung nach § 5 diirfen zum Zweck der
Wahlbewerbung durch die Bewerber und der Wahlwerbung durch die Kandidaten Name, Firma,
Anschrift, E-Mail-Adresse und Wirtschaftszweig iber Wahlberechtigte aus ihrer jeweiligen
Wahlgruppe lbermittelt werden, sofern der Empfanger der Daten sich gegeniiber der {ibermittelnden
offentlichen Stelle verpflichtet hat, die Daten nur fiir den Zweck zu verarbeiten, zu dessen Erfiillung
sie ihm libermittelt werden. Bewerber und Kandidaten haben die libermittelten Daten nach der
Durchfiihrung der Wahl unverziiglich zu 16schen.

Fiir das Verandern, Einschranken der Verarbeitung oder Loschen der nach den Absdtzen 1 und 2
erhobenen Daten sowie die Ubermittlung der Daten nach Absatz 1 an dffentliche Stellen gelten
unbeschadet der Verordnung (EU) 2016/679 die Datenschutzgesetze der Linder.

§ 10 Aufgabenibertragung und offentlich-rechtlicher Zusammenschluss

Industrie- und Handelskammern konnen Aufgaben, die ihnen auf Grund von Gesetz oder
Rechtsverordnung obliegen, einvernehmlich einer anderen Industrie- und Handelskammer tbertragen
oder zur Erfiillung dieser Aufgaben untereinander &ffentlich-rechtliche Zusammenschlisse bilden
oder sich daran beteiligen. § 1 Abs. 3b bleibt unberiihrt.

Die Rechtsverhéltnisse des o0ffentlich-rechtlichen Zusammenschlusses werden durch Satzung
geregelt. Diese muss bestimmen, welche Aufgaben durch den o6ffentlich-rechtlichen
Zusammenschluss wahrgenommen werden. Die Erstsatzung bedarf der Zustimmung der
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Vollversammlungen der beteiligten Industrie- und Handelskammern. Diese haben die Erstsatzung in
der flr ihre Bekanntmachungen vorgeschriebenen Form zu verdffentlichen.

Die Aufgabeniibertragung auf Industrie- und Handelskammern oder auf oOffentlich-rechtliche
Zusammenschliisse mit Sitz in einem anderen Bundesland sowie die Beteiligung an solchen
Zusammenschliissen ist zuldssig, soweit nicht die fir die beteiligten Kammern oder
Zusammenschliisse geltenden besonderen Rechtsvorschriften dies ausschlieBen oder beschranken.

Die Regelungen dieses Gesetzes in § 1 Abs. 3a, § 3 Absatz 1, 2, 6, 7a und 8, § 4 Absatz 2 Satz 1 und 2
Nummer 1 bis 5 und 7 bis 9 sowie in den 88 6 und 7 sind auf 6ffentlich-rechtliche Zusammenschliisse
entsprechend anzuwenden.

§ 10a

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer hat die Aufgabe,

1. das Gesamtinteresse der den Industrie- und Handelskammern zugehorigen Gewerbetreibenden
in der Bundesrepublik Deutschland auf nationaler, europdischer und internationaler Ebene
wahrzunehmen,

2. fiir die Férderung der gewerblichen Wirtschaft zu wirken

und dabei stets die wirtschaftlichen Interessen der einzelnen Regionen, Gewerbezweige oder Betriebe
abwagend und ausgleichend zu beriicksichtigen. § 1 Absatz 1 und 5 gilt entsprechend.

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer koordiniert und fordert das Netzwerk der deutschen
Auslandshandelskammern, Delegiertenbiiros und Reprasentanzen der deutschen Wirtschaft als
Instrument der AuBenwirtschaftsférderung der Bundesrepublik Deutschland. Sie kann Vertretungen
in anderen Staaten griinden und unterhalten, soweit dies zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben
erforderlich ist.

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer unterstiitzt und fordert die Zusammenarbeit und den
regelmaBigen Erfahrungsaustausch der Industrie- und Handelskammern zur Wahrnehmung deren
Aufgaben, insbesondere insoweit Aufgaben ganz oder teilweise einer bundeseinheitlichen Umsetzung
oder zentralen Erledigung bediirfen oder der Umsetzung von Unionsrecht dienen. Hoheitliche
Aufgaben, die der Industrie- und Handelskammer als zustdndiger Stelle nach dem
Berufsbildungsgesetz zugewiesen sind, gehdren nicht zu den Aufgaben der Deutschen Industrie- und
Handelskammer.

Zur Forderung der Aufgabenwahrnehmung der Industrie- und Handelskammern kann die Deutsche
Industrie- und Handelskammer

1. auf Bundesebene die Funktion der gemeinsamen Stelle fir die den Industrie- und
Handelskammern auf Grund der nach MaBBgabe des § 1 Absatz 3a und 4 ibertragenen Aufgaben
wahrnehmen,

2. eine Rechnungspriifungsstelle fiir die Industrie- und Handelskammern fiir die Priifung nach § 12
Absatz 1 Nummer 7 durch Satzung einrichten und unterhalten sowie
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3. eine Einrichtung zur auBergerichtlichen Beileqgung von Streitigkeiten der gewerblichen
Wirtschaft im In- oder Ausland, insbesondere einen Schiedsgerichtshof, durch Satzung errichten
und unterhalten.

Innerhalb ihrer Verbandskompetenz kann die Deutsche Industrie- und Handelskammer zur Erfiillung
ihrer Aufgaben Gesellschaften oder sonstige Vereinigungen griinden sowie sich an Gesellschaften,
sonstigen Vereinigungen, Zusammenschliissen oder Einrichtungen beteiligen oder diese unterstiitzen.
Entstehende Gewinne sind zur Aufgabenerfiillung einzusetzen. Die Deutsche Industrie- und
Handelskammer kann Kooperationen im Bereich der gewerblichen Wirtschaft unterstiitzen,
koordinieren und fiir die Industrie- und Handelskammern Projekte von bundespolitischer Bedeutung
durchfiihren. Zur Férderung und Durchfiihrung der kaufménnischen und gewerblichen Berufsbildung
unterstitzt sie die Umsetzung der Empfehlungen des Hauptausschusses beim Bundesinstitut fiir
Berufsbildung und die Industrie- und Handelskammern beim Erfiillen der ihnen durch Gesetz
bertragenen Aufgaben im Rahmen des Berufsbildungsgesetzes.

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer und das Bundesministerium flir Wirtschaft und Energie
berichten dem Bundestag jeweils zur Mitte einer Legislaturperiode des Bundestages Ulber die
wesentlichen Entwicklungen und Perspektiven der Deutschen Industrie- und Handelskammer, der
Industrie- und Handelskammern und des Netzwerkes der deutschen Auslandshandelskammern.

Der Deutschen Industrie- und Handelskammer kénnen durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes
weitere Aufgaben Ubertragen werden.

Industrie- und Handelskammern kdnnen nach § 10 der Deutschen Industrie- und Handelskammer
Aufgaben libertragen, soweit die Vollversammlung der Deutschen Industrie- und Handelskammer
zustimmt. Die Ubertragung von Aufgaben als zustindige Stelle nach dem Berufsbildungsgesetz ist
ausgeschlossen.

§ 10b

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer ist eine Kérperschaft des 6ffentlichen Rechts. Sie fiihrt
ein Dienstsiegel und hat Dienstherreneigenschaft. Sie wird nach § 13c errichtet. Die Deutsche
Industrie- und Handelskammer hat ihren Sitz in Berlin.

Mitglieder der Deutschen Industrie- und Handelskammer sind die Industrie- und Handelskammern.
Die Deutsche Industrie- und Handelskammer kann durch Satzung den deutschen
Auslandshandelskammern die Mdglichkeit einer auBBerordentlichen Mitgliedschaft einrdumen.

Die Kosten ihrer Errichtung und Tatigkeit werden nach ndherer Bestimmung einer Beitragsordnung
durch Beitrdge, Umlagen und Sonderbeitrdge von den Industrie- und Handelskammern getragen.
AuBerordentliche Mitglieder nehmen nicht an der Kostentragung nach Satz 1 teil. Die Deutsche
Industrie- und Handelskammer kann fiir die Inanspruchnahme besonderer Anlagen und Einrichtungen
oder Tatigkeiten nach ndherer Bestimmung einer Geblihrenordnung Gebiihren erheben und den Ersatz
von Auslagen verlangen. Dariiber hinaus kann sie auch Entgelte verlangen. Sie ist berechtigt, zur
Wahrnehmung ihrer Aufgaben Zuwendungen zu erhalten und zu gewahren.

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer ist zur Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit verpflichtet.
Der Bundesrechnungshof priift ihre Haushalts- und Wirtschaftsfiihrung. Die Deutsche Industrie- und
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Handelskammer hat sicherzustellen, dass auch in den Fallen des § 10a Absatz 5 Priifungs- oder
Unterrichtungsrechte des Bundesrechnungshofes bestehen.

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer ist berechtigt, abweichend von den Bestimmungen der
Bundeshaushaltsordnung einen Wirtschaftsplan aufzustellen, die Biicher nach den Regeln der
kaufmannischen Buchfiihrung zu fiihren und einen Jahresabschluss sowie einen Lagebericht nach
handelsrechtlichen Grundsédtzen zu erstellen. Das Nahere ist nach MaBgabe des § 105 Absatz 1 der
Bundeshaushaltsordnung durch Satzung zu regeln.

§ 10c

Fiir die Organe der Deutschen Industrie- und Handelskammer gilt § 4 Absatz 1 Nummer 1 bis 4
entsprechend.

Die Industrie- und Handelskammern bilden die Vollversammlung der Deutschen Industrie- und
Handelskammer. Das Nahere regelt die Satzung, einschlieBlich der Rechte der auBerordentlichen
Mitglieder. Die auBerordentlichen Mitglieder haben kein Stimmrecht.

Die Vollversammlung beschlieBt, soweit die Satzung nicht etwas anderes bestimmt, lber die
Angelegenheiten der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Der ausschlieBlichen
Beschlussfassung durch die Vollversammlung unterliegen

1. die Satzung,
2. Satzungen nach § 10a Absatz 4,
3. die Ubernahme von Aufgaben nach & 10a Absatz 8,

4. die Finanzierung der Deutschen Industrie und Handelskammer und deren satzungsrechtliche
Grundlagen nach § 10b Absatz 3,

5. die Satzung nach § 10b Absatz 5 Satz 2,

6. die Feststellung des Wirtschaftsplans und des Jahresabschlusses nach § 10b Absatz 5 sowie die
Erteilung der Entlastung,

7. die Satzung nach & 11a Absatz 3 Satz 3 und

8. Fragen, die fiir die gewerbliche Wirtschaft oder die Arbeit der Deutschen Industrie- und
Handelskammer, insbesondere bei der Ermittlung des Gesamtinteresses nach § 10a Absatz 1
unter Beriicksichtigung der Beschlusslage in den Industrie- und Handelskammern, von
grundsatzlicher Bedeutung sind.

Das Prasidium der Deutschen Industrie- und Handelskammer besteht aus dem Prasidenten und bis zu
32 weiteren Mitgliedern aus den Regionen. Die weiteren Mitglieder des Prdsidiums werden nach
naherer Bestimmung der Satzung durch die Industrie- und Handelskammern bestimmt. Die Satzung
kann unterschiedliche Stimmrechte innerhalb des Prasidiums vorsehen. Dabei kann auch eine
regionale Verteilung Berlicksichtigung finden. Das Prasidium ermittelt im Rahmen der Beschliisse der
Vollversammlung das Gesamtinteresse im Sinne des § 10a Absatz 1, soweit dies satzungsgemaB nicht
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durch die Vollversammlung erfolgt ist oder ein Beschluss der Vollversammlung nicht rechtzeitig zu
erlangen ist. Die Satzung regelt die weiteren Aufgaben des Prasidiums.

Die Vollversammlung wahlt den Prasidenten sowie aus den Reihen des Prasidiums die Vizeprasidenten.
Der Prasident ist der Vorsitzende des Prasidiums und der Vollversammlung und beruft jeweils ihre
Sitzungen ein. Prasident und Mitglied des Présidiums kénnen nur nach § 5 Absatz 2 wahlbare Personen
sein, die auch Mitglied der Vollversammlung einer Industrie- und Handelskammer sein miissen. Das
Nahere regelt die Satzung nach Absatz 3 Satz 2 Nummer 1.

Die Satzung kann zusatzlich ein geschaftsfiihrendes Prasidium als weiteres Organ vorsehen. Dazu sind
die Aufgaben und die Zusammensetzung in der Satzung zu regeln.

Der Hauptgeschaftsfiihrer wird auf Vorschlag des Prasidiums durch die Vollversammlung bestellt. Er
fiihrt die Geschafte der Deutschen Industrie- und Handelskammer, ist Dienstvorgesetzter und
Vorgesetzter der Mitarbeiter und vertritt die Deutsche Industrie- und Handelskammer arbeitsrechtlich.
Der Hauptgeschaftsfiihrer kann durch die Vollversammlung abberufen werden; das Nahere bestimmt
die Satzung.

Prasident und Hauptgeschaftsfiihrer vertreten nach naherer Bestimmung der Satzung die Deutsche
Industrie- und Handelskammer rechtsgeschaftlich und gerichtlich.

§ 8 gilt entsprechend.

§11

Die Industrie- und Handelskammern unterliegen der Aufsicht des Landes dariiber, daB3 sie sich bei
Ausiibung ihrer Tatigkeit im Rahmen der fiir sie geltenden Rechtsvorschriften (einschlieBlich der
Satzung, der Wahl-, Beitrags-, Sonderbeitrags- und Gebiihrenordnung) halten. Die Aufsicht Gber den
offentlich-rechtlichen Zusammenschluss wird durch die Aufsichtsbehdrde des Landes ausgeiibt, in
dem der Zusammenschluss seinen Sitz hat. § 1 Abs. 3a Satz 4 bleibt unberiihrt.

Die Beschliisse der Vollversammlung liber

1. die Satzung nach § 3 Abs. 7a Satz 2,

2. die Satzung nach § 4 Satz 2 Nr. 1,

3. die Wahl-, Beitrags-, Sonderbeitrags- und Gebiihrenordnung,

4. die Ubertragung von Aufgaben an eine andere Industrie- und Handelskammer und die
Ubernahme dieser Aufgaben,

4a. die Ubertragung von Aufgaben an die Deutsche Industrie- und Handelskammer,

5. die Bildung 6ffentlich-rechtlicher Zusammenschliisse oder die Beteiligung an solchen (§ 10)
sowie

6. einen 0,8 vom Hundert der Bemessungsgrundlagen nach & 3 Abs. 3 Satz 6 libersteigenden
Umlagesatz bediirfen der Genehmigung durch die Aufsichtsbehdrde des Landes.
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(2a) Die Satzung nach § 10 Abs. 2 sowie Anderungen der Satzung bediirfen der Genehmigung durch die
Aufsichtsbehdrde des Landes, in dem der Zusammenschluss seinen Sitz hat, sowie durch die
Aufsichtsbehdrden der beteiligten Kammern.

(2b) Die Aufgabeniibertragung durch eine Industrie- und Handelskammer auf andere Industrie- und
Handelskammern oder auf &ffentlich-rechtliche Zusammenschliisse mit Sitz in einem anderen
Bundesland sowie die Beteiligung an solchen Zusammenschliissen bediirfen der Genehmigung der
Aufsichtsbehorden der iibertragenden und der iibernenmenden Kammer; im Falle der Ubertragung auf
einen offentlich-rechtlichen Zusammenschluss ist zusatzlich die Genehmigung der fiir diesen
zustandigen Aufsichtsbehdrde erforderlich.

(3) Rechtsvorschriften, die diesem Gesetz widersprechen, werden aufgehoben; Abschnitt | des Gesetzes
zur Erhaltung und Hebung der Kaufkraft vom 24. Mdrz 1934 (Reichsgesetzbl. | S. 235) und die
Verordnung iiber die Rechnungslegung und Rechnungspriifung wéhrend des Krieges vom 5. Juli 1940
(Reichsgesetzbl. I1 S. 139)" finden auf die Industrie- und Handelskammern keine Anwendung.

§ 11a

(1) Die Deutsche Industrie- und Handelskammer unterliegt in entsprechender Anwendung des § 11 Absatz
1 Satz 1 der Aufsicht des Bundesministeriums fiir Wirtschaft und Energie. Abweichende Regelungen
durch oder auf Grund anderer Gesetze bleiben hiervon unberiihrt. Der Genehmigung durch die
Aufsichtsbehdrde bedirfen die Beschliisse liber

1. eine Satzung nach § 10a Absatz 4 Nummer 2 und 3,

2. die Ubernahme von Aufgaben nach § 10a Absatz 8,

3. die Beitragsordnung und die Geblhrenordnung nach § 10b Absatz 3,
4. die Satzung nach § 10b Absatz 5 Satz 2,

5. die Satzung nach § 10c Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 und

6. die Satzung nach Absatz 3 Satz 3.

(2) Bekanntmachungen der Deutschen Industrie- und Handelskammer sind im Bundesanzeiger zu
veroffentlichen.

(3) Die Industrie- und Handelskammern sowie ihre Kammerzugehdrigen haben gegeniiber der Deutschen
Industrie- und Handelskammer einen Anspruch auf Unterlassung, soweit die Deutsche Industrie- und
Handelskammer die gesetzlichen Kompetenzen nach & 10a iberschreitet oder eines ihrer Organe
gegen einen Beschluss der Vollversammlung verstdBt. Uber die Klage entscheidet im ersten Rechtszug
das flir den Sitz der Deutschen Industrie- und Handelskammer &rtlich zustandige Verwaltungsgericht.
Durch Satzung der Deutschen Industrie- und Handelskammer ist ein Beschwerdeverfahren mit einem
Beschwerdeausschuss einzurichten.

1§11 Abs. 3 Kursivdruck: G v. 24.3.1934 1 S. 235 u. V v. 5.7.1940 11 S. 139 aufgeh. durch § 119 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2
u. 7 Bundeshaushaltsordnung (BHO) v. 19.8.1969 | 1284 mWv 1.1.1970

178



Gesetz zur vorldufigen Regelung des Rechts der
Industrie- und Handelskammern

§12

(1) Durch Landesrecht kénnen erganzende Vorschriften erlassen werden Gber

1. die Errichtung und Auflésung von Industrie- und Handelskammern sowie von offentlich-
rechtlichen Zusammenschlissen,

2. die Anderung der Bezirke bestehender Industrie- und Handelskammern,
3. die fiir die Ausiibung der Befugnisse des § 11 Abs. 1 und 2 zustandigen Behdrden,

4. die Aufsichtsmittel, welche erforderlich sind, um die Ausiibung der Befugnisse gemaB § 11 Abs.
1 und 2 zu ermdglichen,

5. die Verpflichtung der Steuerveranlagungsbehérden zur Mitteilung der fiir die Festsetzung der
Beitrdge erforderlichen Unterlagen an die Industrie- und Handelskammern,

6. die Verpflichtung der Beh6rden zur Amtshilfe bei Einziehung und Beitreibung von Abgaben (§ 3
Abs. 8),

7. die Priifung des Jahresabschlusses der Industrie- und Handelskammern,
8. die Befugnis der Industrie- und Handelskammern zur Fiihrung eines Dienstsiegels.

(2) Vor der Entscheidung lGber MaBnahmen nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 sind die Kammerzugehérigen
gemaB § 2 Abs. 1 zu horen.

§13

Die Handelskammern Bremen und Hamburg sind berechtigt, ihre bisherige Bezeichnung weiterzufiihren.

§13a

(1) Kammerzugehdrige, die am 31. Dezember 1993 nach § 2 Abs. 3 und § 3 Abs. 3 Satz 2 in der am 31.
Dezember 1993 geltenden Fassung einer Industrie- und Handelskammer angehorten, kénnen nach
MaBgabe dieser Vorschriften weiterhin der Industrie- und Handelskammer angehéren.

(2) Wenn das der Beitragserhebung zugrundeliegende Bemessungsjahr vor dem 1. Januar 1994 liegt,
werden die Beitrage auf der Grundlage der am 31. Dezember 1993 geltenden Fassung dieses Gesetzes
erhoben.

(3) Die Beitragsbefreiung in § 3 Abs. 3 Satz 4 ist nur auf Kammerzugehérige anzuwenden, deren
Gewerbeanzeige nach dem 31. Dezember 2003 erfolgt.

§13b

(1) Prasidiumsmitglieder und der Hauptgeschaftsfiihrer einer Industrie- und Handelskammer bleiben
auch nach Ablauf ihrer Amtszeit bis zur Bestellung ihrer Nachfolger im Amt. Entsprechendes gilt fiir
die Mitglieder von Ausschiissen sowie einer Vollversammlung bis zur konstituierenden Sitzung einer
neuen Vollversammlung. Regelungen in Gesetz oder Satzung uber das Ausscheiden, insbesondere die
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Abwahl eines Prasidiumsmitglieds oder die Abberufung eines Hauptgeschaftsfiihrers sowie liber das
Ausscheiden eines Ausschussmitglieds oder eines Vollversammlungsmitglieds, bleiben unberiihrt.

Das Prdsidium einer Industrie- und Handelskammer kann auch ohne Ermachtigung in der Satzung
durch Beschluss den Mitgliedern der Vollversammlung oder eines Ausschusses ermdglichen,

1. an der Vollversammlung oder Ausschusssitzung ohne Anwesenheit am Versammlungsort
teilzunehmen und Mitgliederrechte im Wege der elektronischen Kommunikation auszuiiben oder

2. ohne Teilnahme an der Vollversammlung oder Ausschusssitzung ihre Stimmen vor der
Durchfiihrung oder ohne Durchfiihrung der Sitzung in Textform gegeniiber dem Prasidium
abzugeben.

Zu einer Sitzung oder Beschlussfassung der Vollversammlung darf abweichend von anderslautenden
gesetzlichen oder satzungsrechtlichen Bestimmungen in Textform eingeladen werden. In der
Einladung ist der Beschluss nach Satz 1 bekannt zu geben.

Der Prasident einer Industrie- und Handelskammer kann auch ohne Ermachtigung in der Satzung
durch Beschluss den Mitgliedern des Prasidiums ermdglichen,

1. an der Prasidiumssitzung ohne Anwesenheit am Versammlungsort teilzunehmen und
Mitgliederrechte im Wege der elektronischen Kommunikation auszuiiben oder

2. ohne Teilnahme an der Prasidiumssitzung ihre Stimmen vor der Durchfiihrung oder ohne
Durchfiihrung der Sitzung in Textform gegeniliber dem Prasidenten abzugeben.

In der Einladung zur Sitzung oder Beschlussfassung ist der Beschluss nach Satz 1 bekannt zu geben.
In den Fallen des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 2 oder des Absatzes 3 Satz 1 Nummer 2
1. ist der jeweilige Beschluss giiltig, wenn

a) alle Mitglieder beteiligt wurden,

b) mindestens die Halfte der Mitglieder ihre Stimmen bis zu dem gesetzten Termin in Textform
oder ihre Stimme in der Sitzung abgegeben haben und

c) der Beschluss mit der nach der jeweiligen Satzung erforderlichen Mehrheit gefasst wurde,
2. sind die Vorschriften iiber die Offentlichkeit von Sitzungen nicht anzuwenden.
Die Absatze 1 bis 4 gelten fiir 6ffentlich-rechtliche Zusammenschlisse nach § 10 entsprechend.

Die Absatze 1 bis 5 sind ab dem 1. Januar 2023 nicht mehr anzuwenden.

§13c

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag e. V. wird zum 1. Januar 2023 zur Deutschen
Industrie- und Handelskammer durch einen Formwechsel umgewandelt. Die Vollversammlung des
Deutschen Industrie- und Handelskammertags e. V. hat bis zum 30. September 2022 mit einer
Mehrheit von drei Vierteln seiner Mitglieder die Satzung nach § 10c Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 zu
beschlieBen und dem Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie zur Genehmigung vorzulegen.
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Die Satzung wird mit Beginn des Monats wirksam, der auf den Monat folgt, in dem die Satzung
genehmigt wird. Ab dem nach Satz 3 bestimmten Zeitpunkt kann die in der Satzung vorgesehene
Vollversammlung die fir die Handlungsfahigkeit der Deutschen Industrie- und Handelskammer
erforderlichen Beschliisse fassen. Das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie hat die
Genehmigung und den Tag nach Satz 3 im Bundesanzeiger bekannt zu machen.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag e. V. besteht ab dem nach Absatz 1 Satz 1
bestimmten Zeitpunkt in der Rechtsform einer bundesunmittelbaren Kérperschaft des 6ffentlichen
Rechts durch einen Formwechsel als Deutsche Industrie- und Handelskammer weiter. Damit
verbleiben mit Wirkung zum Zeitpunkt des Absatzes 1 Satz 1 alle Pflichten und Rechte einschlieBlich
des gesamten Vermdgens bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Eine
Vermdgensauseinandersetzung findet nicht statt.

Der Prasident und der Hauptgeschaftsfiihrer der Deutschen Industrie- und Handelskammer haben den
Formwechsel nach Absatz 1 Satz 1 bei dem Vereinsregister, in dem der Deutsche Industrie- und
Handelskammertag e. V. eingetragen ist, anzumelden und die Léschung als eingetragener Verein zu
beantragen.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag e. V. hat zum 31. Dezember 2021 fiir das Jahr 2021
einen Jahresabschluss und zum 30. Juni 2022 fiir das erste Halbjahr des Jahres 2022 einen
Zwischenabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss und der Zwischenabschluss sind jeweils durch
einen Abschlusspriifer nach MaBgabe der Bestimmungen des Dritten Unterabschnitts des Zweiten
Abschnitts des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs zu priifen. Abschlusspriifer kdnnen nur ein
unabhdngiger Wirtschaftspriifer oder eine unabhangige Wirtschaftspriifungsgesellschaft sein. Der
Jahresabschluss und der Zwischenabschluss nach Satz 1 sowie jeweils der Priifungsvermerk und der
Priifungsbericht des Abschlusspriifers sind dem Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie und
dem Bundesrechnungshof bis zum 30. September 2022 vorzulegen. Die Satze 1 bis 4 sind auf den
Jahresabschluss mit Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 mit der MaBBgabe entsprechend anzuwenden,
dass die Vorlage nach Satz 4 bis zum 31. Médrz 2023 zu erfolgen hat.

Zu dem nach Absatz 1 Satz 1 bestimmten Zeitpunkt sind

1. der amtierende Prasident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags e. V. bis zur Wahl
des Prasidenten der Deutschen Industrie- und Handelskammer deren Prasident,

2. die amtierenden Mitglieder des Vorstands des Deutschen Industrie- und Handelskammertags e.
V. bis zur Benennung des Prasidiums der Deutschen Industrie- und Handelskammer die
Mitglieder des Prasidiums,

3. die amtierenden Vizeprasidenten des Deutschen Industrie- und Handelskammertags e. V. bis
zur Wahl der Vizeprasidenten der Deutschen Industrie- und Handelskammer deren
Vizeprasidenten und

4. der amtierende Hauptgeschaftsfiihrer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags e. V.
bis zur Bestellung eines Hauptgeschaftsfiihrers der Deutschen Industrie- und Handelskammer
deren bestellter Hauptgeschaftsfihrer.

Die erste Wahl des Prasidenten und der Vizeprasidenten sowie die erste Bestellung des
Hauptgeschéaftsfiihrers sollen in der ersten Sitzung der Vollversammlung der Deutschen Industrie- und
Handelskammer stattfinden.
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(6) Der bei dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag e. V. bestehende Betriebsrat nimmt ab dem
nach Absatz 1 Satz 1 bestimmten Zeitpunkt lbergangsweise die Aufgaben eines Personalrats nach
dem Personalvertretungsrecht des Bundes wahr. Im Rahmen seines Ubergangsmandats hat der
Betriebsrat insbesondere die Aufgabe, unverziiglich den Wahlvorstand zur Einleitung der
Personalratswahl zu bestellen. Das Ubergangsmandat des Betriebsrates endet, sobald ein Personalrat
gewahlt und das Wahlergebnis bekannt gegeben worden ist, spatestens jedoch zwdlf Monate nach
dem in Absatz 1 Satz 1 bestimmten Zeitpunkt. Die in dem nach Absatz 1 Satz 1 bestimmten Zeitpunkt
bestehenden Betriebsvereinbarungen gelten langstens fiir die Dauer von zwdlf Monaten als
Dienstvereinbarungen fort, soweit sie nicht durch eine andere Regelung ersetzt werden. Auf die bis
zum nach Absatz 1 Satz 1 bestimmten Datum formlich eingeleiteten Beteiligungsverfahren finden bis
zu deren Abschluss die Bestimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes sinngemdB Anwendung.
Gleiches gilt fiir Verfahren vor der Einigungsstelle und den Arbeitsgerichten. Die Satze 1 bis 3 gelten
fir die Jugend- und Auszubildendenvertretung entsprechend mit der MaBgabe, dass der das
Ubergangsmandat innehabende Betriebsrat unverziiglich nach dem in Absatz 1 Satz 1 bestimmten
Zeitpunkt einen Wahlvorstand und seine vorsitzende Person zur Wahl einer Jugend- und
Auszubildendenvertretung zu bestimmen hat.

(7) Bis zur Umwandlung in die Deutsche Industrie- und Handelskammer nimmt der Deutsche Industrie-
und Handelskammertag e. V. die Aufgaben nach § 10a wabhr.

(8) Die Industrie- und Handelskammern sind verpflichtet, bis zur Errichtung der Deutschen Industrie- und
Handelskammer Mitglieder des Deutschen Industrie- und Handelskammertags e. V. zu sein.

(9) Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag e. V. unterliegt bis zur Errichtung der Deutschen
Industrie- und Handelskammer der Rechtsaufsicht des Bundesministeriums fiir Wirtschaft und
Energie. Dariiber hinaus ist bis zu diesem Zeitpunkt die Satzung des Deutschen Industrie- und
Handelskammertags e. V. in der Fassung vom 25. Méarz 2020 anzuwenden. Sie darf nur mit
Genehmigung des Bundesministeriums fiir Wirtschaft und Energie gedndert werden. Die Satzung
sowie jede Anderung sind im Bundesanzeiger zu verdffentlichen. Der Bundesrechnungshof priift bis
zu diesem Zeitpunkt die Haushalts- und Wirtschaftsfiihrung des Deutschen Industrie- und
Handelskammertags e. V.

(10) Die Industrie- und Handelskammern sowie ihre Kammerzugehdrigen haben gegeniiber dem Deutschen
Industrie- und Handelskammertag e. V. einen Anspruch auf Unterlassung, soweit der Deutsche
Industrie- und Handelskammertag e. V. die gesetzlichen Kompetenzen nach § 10a iiberschreitet. Uber
die Klage entscheidet im ersten Rechtszug das flir den Sitz des Deutschen Industrie- und
Handelskammertags e. V. ortlich zustindige Verwaltungsgericht. § 11a Absatz 3 Satz 3 qilt
entsprechend. Die Satzung nach Satz 3 in Verbindung mit & 11a Absatz 3 Satz 3 bedarf der
Genehmigung der Aufsichtsbehorde.

§ 13d

(1) Wird die Satzung nach § 10c Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 nicht bis zu dem in § 13c Absatz 1 Satz 2
genannten Stichtag beschlossen und dem Bundesministerium flir Wirtschaft und Energie zur
Genehmigung vorgelegt, hat das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie diese Satzung
unverziiglich durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, zu erlassen.
Satz 1 gilt entsprechend, wenn die vorgelegte Satzung nicht genehmigungsfahig ist. Wurde die nicht
genehmigungsfahige Satzung bis spatestens drei Monate vor dem in § 13c Absatz 1 Satz 2 genannten
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Gesetz zur vorldufigen Regelung des Rechts der
Industrie- und Handelskammern

Stichtag vorgelegt, so hat das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie zuvor auf die Umstande
der fehlenden Genehmigungsfahigkeit hinzuweisen und Gelegenheit zur Nachbesserung bis zum
Stichtag zu geben.

(2) Absatz 1 gilt fiir die Satzung nach § 10b Absatz 3 Satz 1, die Satzung nach § 10b Absatz 5 Satz 2 und
die Satzung nach § 11a Absatz 3 Satz 3 entsprechend, soweit die Vollversammlung der Deutschen
Industrie- und Handelskammer diese nicht innerhalb von sechs Monaten ab dem in § 13c Absatz 1
Satz 3 bestimmten Zeitpunkt beschlieBt und dem Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie zur
Genehmigung vorlegt oder diese nicht genehmigungsfahig sind. Soweit die Satzung nach § 10c Absatz
3 Satz 2 Nummer 1 vom Bundesministerium flir Wirtschaft und Energie durch Rechtsverordnung nach
Absatz 1 erlassen wird, so ist fiir den Beginn der Frist der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Satzung
nach § 10c Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 maB3geblich.

§14

Bis zum 31. Dezember 1997 kdnnen die Beitrdge der Kammerzugehorigen von den Industrie- und
Handelskammern in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet im Anschlul3 an die in
Anlage | Kapitel V Sachgebiet B Abschnitt Ill Nr. 4 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 in
Verbindung mit Artikel 1 des Gesetzes vom 23. September 1990 (BGBI. 1990 II S. 885, 1000) angegebene
Frist abweichend von § 3 Abs. 3 und 4 festgesetzt werden. Die Beitragsordnung und der BeitragsmaBstab
bediirfen der Genehmigung der Aufsichtsbehdrde.

§15

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkiindung in Kraft.

183



Verordnung Uber die Zugehdorigkeit von
/Zusammenschlissen landwirtschaftlicher
Genossenschaften zu den Industrie- und
Handelskammern

Auf Grund des § 2 Abs. 4 Buchstabe ¢ des Gesetzes zur vorldufigen Regelung des Rechts der Industrie-
und Handelskammern vom 18. Dezember 1956 (Bundesgesetzbl. | S. 920) wird im Einvernehmen mit
dem Bundesminister fiir Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten mit Zustimmung des Bundesrates
verordnet:

§1

Zur Industrie- und Handelskammer gehdren nicht Zusammenschliisse der unter § 2 Abs. 4 Buchstabe b des
Gesetzes genannten Genossenschaften, deren Eigenkapital den Betrag von 3500000 Deutsche Mark nicht
erreicht.

§2

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Uberleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. |
S. 1) in Verbindung mit § 14 des Gesetzes zur vorldufigen Regelung des Rechts der Industrie- und
Handelskammern auch im Land Berlin. Sie gilt nicht im Saarland.

§3

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1957 in Kraft.
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Hessisches Ausfihrungsgesetz zum Gesetz zur

vorlaufigen Regelung des Rechts der Industrie-
und Handelskammern (HAGIHKG) vom 6.

November 1957 (GVBI. S. 147)

zuletzt gesindert durch Artikel 6 des Gesetzes zur Verlingerung der Geltungsdauer und Anderung
befristeter Rechtsvorschriften vom 17. September 2024 (GVBI. 2024 Nr. 52)

§1

Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung Industrie- und Handelskammern errichten oder
auflosen oder ihre Bezirke dndern, wenn dies zur besseren Durchfiihrung der in § 1 des Gesetzes zur
vorldufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern in der im Bundesgesetzblatt Teil Il
Gliederungsnummer 701-1, veroffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt gedndert durch Gesetz vom 25.
Juli 2013 (BGBI. 1 S. 2749) genannten Aufgaben geboten ist. Werden Bezirksgrenzen geandert, so muB eine
Vermdgensauseinandersetzung erfolgen; einigen sich die beteiligten Kammern hieriiber nicht, so
entscheidet die Aufsichtsbehdrde.

§2

(1) Die Aufsicht des Staates tiber die Industrie- und Handelskammern (§ 11 Abs. 1 und 2b des
Gesetzes zur vorldufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern) tibt die fiir
die Wirtschaft zustdndige Ministerin oder der hierfiir zustandige Minister oder die von ihr oder
ihm bestimmte Behdrde aus.

(2) Die Aufsichtsbehorde kann, falls andere Aufsichtsmittel nicht ausreichen, die Vollversammlung
auflésen, wenn sich die Industrie- und Handelskammer trotz wiederholter Aufforderung nicht im
Rahmen der fiir sie geltenden Rechtsvorschriften halt. Innerhalb von drei Monaten nach Eintritt
der Unanfechtbarkeit der Auflésung ist eine Neuwahl vorzunehmen. Das bisherige Prasidium
fiihrt seine Geschafte bis zum Amtsantritt des neuen Prasidiums weiter und bereitet die Neuwahl
der Vollversammlung vor; die Aufsichtsbehdrde kann einen Beauftragten einsetzen, der die
Befugnisse der Vollversammlung, des Prasidiums oder beider ausiibt.

§3

(M Die Gemeinden und fiir Gemeinden ohne eigene Vollziehungsbeamte die Landkreise sind auf
Ersuchen der Industrie- und Handelskammer verpflichtet,

1. Beitrdge, Sonderbeitrige und Gebiihren (§ 3 Abs. 8 Satz 1 des Gesetzes zur vorlaufigen
Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern) einzuziehen oder beizutreiben
und

2. Verwaltungsakte, mit denen eine Handlung mit Ausnahme einer Geldleistung oder eine
Duldung oder Unterlassung gefordert wird, zu vollstrecken.

Fiir die Einziehung oder Beitreibung nach Satz 1 Nr. 1 ist den Gemeinden oder Landkreisen ein
Kostenbeitrag von 10 Prozent der einzuziehenden oder beizutreibenden Betrdge, mindestens jedoch 10
Euro, zu zahlen. Ein Kostenbeitrag von mehr als 50 Euro kann nur bei Nachweis eines den Normalfall
bersteigenden Verwaltungsaufwands erhoben werden. Fiir die Vollstreckung nach Satz 1 Nr. 2 ist ein
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Kostenbeitrag von 50 Euro zu zahlen. Der Kostenbeitrag entsteht, wenn mit der sachlichen Bearbeitung
der Vollstreckungsangelegenheit begonnen worden ist. Uneinbringliche Vollstreckungskosten (Gebiihren
und Auslagen) sind zu ersetzen.

(2) Durch Bescheid der Industrie- und Handelskammern festgesetzte BuBgelder sowie erhobene
Verwarnungsgelder flieBen der jeweiligen Industrie- und Handelskammer zu. Fiir die
Vollstreckung gilt Abs. 1 entsprechend.

§4

Die Aufsichtsbehdrde stellt die Grundsatze fiir die Priifung der Jahresrechnung auf; sie bestimmt die
Rechnungspriifungsstelle.

§5

(1) Die Industrie- und Handelskammern sind unbeschadet der Zustandigkeit anderer Stellen befugt,
Personen der in § 36 der Gewerbeordnung und den hierzu ergangenen Vorschriften bezeichneten
Art sowie solche freiberuflich tatigen Personen, deren Tatigkeit in das Gebiet der Industrie, des
Handels, des Immobilienwesens, des Bank- und Borsenwesens, des Versicherungswesens, der
Energiewirtschaft oder des Verkehrswesens fallt, als Sachverstandige dffentlich zu bestellen und
zu beeidigen.

(2) Zu den Sachversténdig__en im Sinne des Abs. 1 zdhlen auch freiberuflich tatige Dolmetscherinnen
und Dolmetscher und Ubersetzerinnen und Ubersetzer, deren Tatigkeit eines der angefiihrten
Sachgebiete betrifft.

(3) Im Bestellungsverfahren nach Abs. 1 finden die §§ 6b und 13b der Gewerbeordnung Anwendung.
§6

Die Industrie- und Handelskammern besitzen das Recht, Beamte zu haben.

§7

Die fiir die Wirtschaft zustdndige Ministerin oder der hierflir zustdndige Minister wird ermachtigt, durch
Rechtsverordnung das Verfahren und die Zusténdigkeit fiir Einziehung und Beitreibung von Beitrdagen,
Sonderbeitrdgen, Geblhren und Auslagen nach § 3 Abs. 8 Satz 2 des Gesetzes zur vorldufigen Regelung
des Rechts der Industrie- und Handelskammern abweichend zu regeln.

§8

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkiindung in Kraft. Es tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2027 auBer
Kraft.
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Verordnung Uber die Bezirke der Industrie- und
Handelskammern

vom 24. November 1981, GVBI. | S. 423, zuletzt gedndert durch Art. 13 Verordnung vom 20.
November 2012, GVBI. | S. 410 (415)

Auf Grund des § 1 des Hessischen Ausfiihrungsgesetzes zum Bundesgesetz zur vorldufigen Regelung
des Rechts der Industrie- und Handelskammern vom 6. November 1957 (GVBI. S. 147), zuletzt
gedndert durch Gesetz vom 28. Mirz 2012 (GVBI. | S. 50), wird verordnet:

§1

Der Bezirk der Industrie- und Handelskammer Darmstadt umfasst die Stadt Darmstadt sowie die
Landkreise BergstraBe, Darmstadt-Dieburg, GroB-Gerau und Odenwaldkreis.

§2

Der Bezirk der Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main umfasst die Stadt Frankfurt am Main,
den Hochtaunuskreis und den Main-Taunus-Kreis ohne die Stadt Hochheim am Main.

§3

Der Bezirk der Industrie- und Handelskammer Fulda umfasst den Landkreis Fulda.

§4

Der Bezirk der Industrie- und Handelskammer GieBen-Friedberg umfasst den Wetteraukreis, den
Vogelsbergkreis und den Landkreis GieBen ohne die Gemeinden Biebertal und Wettenberg.

§5

Der Bezirk der Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schliichtern umfasst den Main-Kinzig-
Kreis.

§6

Der Bezirk der Industrie- und Handelskammer Kassel umfasst die Stadt Kassel und die Landkreise
Hersfeld-Rotenburg, Kassel, Schwalm-Eder-Kreis, Waldeck-Frankenberg, Werra-MeiBner-Kreis und den
Landkreis Marburg-Biedenkopf mit Ausnahme der Stadte Biedenkopf und Gladenbach sowie der
Gemeinden Angelburg, Breidenbach, Dautphetal, Bad Endbach und Steffenberg.

§7

Der Bezirk der Industrie- und Handelskammer Lahn-Dill umfasst den Lahn-Dill-Kreis, vom Landkreis
Marburg-Biedenkopf die Stadte Biedenkopf und Gladenbach sowie die Gemeinden Angelburg,
Breidenbach, Dautphetal, Bad Endbach und Steffenberg und vom Landkreis GieBen die Gemeinden
Biebertal und Wettenberg.
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§8

Der Bezirk der Industrie- und Handelskammer Limburg umfasst den Landkreis Limburg-Weilburg.

§9

Der Bezirk der Industrie- und Handelskammer Offenbach am Main umfasst die Stadt Offenbach am Main
und den Landkreis Offenbach.

§10

Der Bezirk der Industrie- und Handelskammer Wiesbaden umfasst die Stadt Wiesbaden, den Rheingau-
Taunus-Kreis und vom Main-Taunus-Kreis die Stadt Hochheim am Main.

§11

Stadte und Gemeinden gehdren den Kammerbezirken mit ihrem jeweiligen Gebietsbestand an.

§12

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1982 in Kraft.

188



Verordnung tber Einigungsstellen zur Beilegung
von Wettbewerbsstreitigkeiten (Verordnung Uber
Einigungsstellen) vom 13. Februar 1959

zuletzt gedndert durch Verordnung vom 18. September 2023 (GVBI. S. 671)

Auf Grund des § 27 a Abs. 1 und 11 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb vom 7. Juni
1909 (Reichsgesetzbl. S. 499) in der Fassung des Gesetzes vom 11. Marz 1957 (Bundesgesetzbl. | S.
172) wird verordnet:

l. Errichtung und Geschaftsfiihrung; Aufsicht
§ 1 Errichtung und Geschaftsfiihrung

(1) Einigungsstellen zur Beilegung von biirgerlichen Rechtsstreitigkeiten, in denen ein Anspruch auf
Grund des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb geltend gemacht wird (§ 15 Abs. 1 des
Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb), werden bei den Industrie- und Handelskammern
fiir deren Bezirke errichtet.

(2) Die Industrie- und Handelskammer fiihrt die Geschafte der Einigungsstelle.

§ 2 Aufsicht

Die Aufsicht tiber die Einigungsstellen tibt der fiir die Wirtschaft zusténdige Minister (Aufsichtsbehdrde)
aus.

ll. Organisation
§ 3 Vorsitzender

(1) Die Industrie- und Handelskammer ernennt den Vorsitzenden und mindestens einen
Stellvertreter auf die Dauer von zwei Jahren. Vor der Ernennung sind die Handwerkskammern,
deren Bezirke ganz oder teilweise zu dem Bezirk der Einigungsstellen gehdren (beteiligte
Kammern), und die Verbraucherzentrale Hessen e.V. zu héren.

(2) Die Industrie- und Handelskammer hat die Ernennung zu widerrufen, wenn ein wichtiger Grund
vorliegt.

§ 4 Beisitzer

(M Soweit die Einigungsstelle mit Unternehmern als Beisitzer zu besetzen ist, sollen diese im Bezirk

der Einigungsstelle tatig sein. Soweit die Einigungsstelle mit Verbrauchern als Beisitzer zu
besetzen ist, sollen diese in der Verbraucherarbeit besonders erfahren sein.

(2) Die Industrie- und Handelskammer hat im Benehmen mit den beteiligten Kammern die Liste der
Beisitzer rechtzeitig fiir das Kalenderjahr aufzustellen; sie hat dabei Vorschldge der ihr nicht
angehdrenden Unternehmer des Bezirks der Einigungsstelle angemessen zu beriicksichtigen. Bei
der Besetzung mit Verbrauchern sind die Vorschlage der Verbraucherzentrale Hessen e.V. zu
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von Wettbewerbsstreitigkeiten (Verordnung tiber
Einigungsstellen) vom 13. Februar 1959

berilicksichtigen. Die Liste der Beisitzer ist im Mitteilungsblatt oder in sonst geeigneter Weise
bekanntzumachen.

[Il. Verfahren

§ 5 Antrdge

(1)

(2)

Antrage sind schriftlich einzureichen. Sie sollen eine Begriindung enthalten und die Beweismittel
bezeichnen. Beweisstlicke und die fiir die Mitteilung an den Gegner erforderliche Zahl von
Abschriften sollen beigefligt werden.

Die Einleitung oder Fortflihrung von Einigungsverhandlungen kann von der Leistung eines
angemessenen Kostenvorschusses abhangig gemacht werden.

§ 6 Einigungsverhandlung

(1)

(2)

Die Verhandlung ist nicht 6ffentlich; der Vorsitzende kann bei Vorliegen eines berechtigten
Interesses Dritten die Anwesenheit gestatten. § 128 Abs. 1 und & 136 der Zivilprozessordnung
gelten sinngemaB.

Die Einigungsstelle kann Zeugen und Sachverstandige anhoren, die freiwillig vor ihr erscheinen.
Die Beeidigung von Zeugen oder Sachverstandigen oder einer Partei ist nicht zuldssig.

§ 7 Ladungsfrist

Zur miindlichen Verhandlung werden die Parteien von dem Vorsitzenden geladen. Die Ladungsfrist
betrdgt drei Tage; sie kann von dem Vorsitzenden abgekiirzt oder verlangert werden.

§ 8 Personliches Erscheinen

(1)

(2)

Ordnet der Vorsitzende das persénliche Erscheinen der Parteien an, so ist die Ladung der Partei
selbst mitzuteilen, auch wenn sie einen Vertreter bestellt hat. Die Partei ist auf die Folgen ihres
Ausbleibens in der Ladung hinzuweisen.

Ordnungsgelder nach § 15 Abs. 5 Satz 2 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb werden
wie Beitrdge der Industrie- und Handelskammer eingezogen und beigetrieben. Die eingehenden
Betrdge verbleiben der Industrie- und Handelskammer.

§ 9 Abstimmung

(1)

(2)

Die Beschliisse der Einigungsstelle werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit
gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

Die Mitglieder der Einigungsstelle sind verpflichtet, liber den Hergang bei der Beratung und
Abstimmung Stillschweigen zu bewahren.

§ 10 Niederschrift

(1)

Uber jede Verhandlung ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie soll Ort und Tag der Verhandlung,
die Bezeichnung der Beteiligten und der bei der Verhandlung mitwirkenden Personen sowie das
Ergebnis der Verhandlung enthalten. Zu den Verhandlungen kann ein Schriftfiihrer zugezogen
werden.
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(2)

Verordnung liber Einigungsstellen zur Beilegung
von Wettbewerbsstreitigkeiten (Verordnung tiber
Einigungsstellen) vom 13. Februar 1959

Die Verhandlungsniederschrift ist vom Vorsitzenden und, sofern ein Schriftfiihrer zugezogen
worden ist, auch von diesem zu unterzeichnen.

IV. Vergltung und Entschadigung; Kosten des Verfahrens

§ 11 Vergitung und Entschadigung

(1)

(2)

Die Industrie- und Handelskammer kann dem Vorsitzenden der Einigungsstelle und dem
Stellvertreter eine Vergiitung fiir seine Tatigkeit gewahren. Die Beisitzer erhalten auf Antrag
Ersatz ihrer notwendigen Auslagen fiir Fahrt, Unterkunft und Verpflegung.

Zeugen und Sachverstandige, die mit Zustimmung der Einigungsstelle erschienen oder angehort
worden sind, erhalten von der Industrie- und Handelskammer auf Antrag eine Entschddigung wie
die Beisitzer. Zeugen erhalten auBerdem auf Antrag eine angemessene Entschadigung fiir
Verdienstausfall, Sachverstandige eine Entschddigung nach § 8 Abs. 2 und § 9 Abs. 1 und 2 in
Verbindung mit Anlage 1 des Justizvergiitungs- und entschadigungsgesetzes vom 5. Mai 2004
(BGBI. I S. 718, 776), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 25. Juni 2021 (BGBI. | S. 2154).

§ 12 Kosten des Verfahrens

(6)

Fiir das Verfahren vor der Einigungsstelle werden Gebiihren nicht erhoben.

Die nach § 11 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 entstandenen Auslagen sind der Industrie- und
Handelskammer zu ersetzen; sie werden von dem Vorsitzenden festgestellt.

Die Einigungsstelle hat eine giitliche Einigung der Parteien iber die durch das Verfahren
entstandenen Kosten anzustreben, dies gilt auch dann, wenn eine Einigung in der Sache selbst
nicht zustande kommt.

Kommt eine Einigung iber die Kosten nicht zustande, entscheidet die Einigungsstelle iiber die
Verteilung der nach Abs. 2 festgestellten Kosten nach billigem Ermessen; im Ubrigen tragt jede
Partei die ihr entstandenen Kosten.

Gegen die Feststellung nach Abs. 2 und gegen eine Entscheidung nach Abs. 4 findet die sofortige
Beschwerde nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung an das fiir den Sitz der
Einigungsstelle zustandige Landgericht statt.

Fiir die Beitreibung der festgestellten Kosten gilt der § 8 Abs. 2 Satz 1.

V. Schlussbestimmungen

§ 13 Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkiindung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember
2033 auBer Kraft.
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Erlass Gber die Bestimmung der
Rechnungsprifungsstelle fir die Industrie- und
Handelskammern

vom 05.04.1963 (StAnz. 1963 S. 536)

Der Hessische Minister fiir Wirtschaft und Verkehr hat unter dem Aktenzeichen - M Ill el - B 1 04 -
63 - zur Priifung der Jahresrechnung der Industrie- und Handelskammern den nachstehenden Erlass
herausgegeben:

GemdB § 12 Absatz 1 Nr. 7 des Gesetzes zur vorldufigen Regelung des Rechts der Industrie- und
Handelskammern vom 18.12.1956 (BGBI. | S. 920) in Verbindung mit § 4 Absatz 2 des hessischen
Ausflihrungsgesetzes zum Bundesgesetz zur vorlaufigen Regelung des Rechts der Industrie- und
Handelskammern vom 06.11.1957 (GVBI. 1957 S. 147) wird die vom Deutschen Industrie- und Handelstag
errichtete "Rechnungspriifungsstelle flr die Industrie- und Handelskammern" in Bielefeld als
Rechnungspriifungsstelle zur Priifung der Jahresrechnung der Industrie- und Handelskammern in Hessen
bestimmt.

Die Jahresrechnungen der Industrie- und Handelskammern sind nach den in der Anlage aufgefiihrten
Richtlinien zu priifen.

Die Kosten der Priifung tragen die Industrie- und Handelskammern.

Wiesbaden, 05.04.1963 gez. Osswald, Staatsminister
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